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1. Teil: Wie steht es um den Datenschutz ? 

Das Jahr 1983 endete mıt einem Paukenschlag: das Bundesverfas- 
sungsgericht erklärte das Volkszählungsgesetz für verfassungs- 

widrig. Nicht der Urteilsspruch, sondern seine Begründung war 
die eigentliche Sensation. An sie knüpften sich viele Hoffnungen. 

Optimismus in Sachen Datenschutz schien angezeigt. Haben sich 

die Erwartungen erfüllt? 

1. Betriebsamkeit statt Aktivität 

Von der erhofften Fortentwicklung des Datenschutzrechts ist 

weder beim Bund noch in den Ländern viel zu spüren, Im Ge- 
genteil: Eine gewisse Stagnation ist allerorts unverkennbar. 

Zwar stimmte nach dem Karlsruher Richterspruch nahezu je- 

der jedem darin zu, der Gesetzgeber müsse Konsequenzen zie- 

hen und den Datenschutz verbessern. Fragte man nach der Art 

dieser Konsequenzen, hörte die Einigkeit freilich rasch auf. Ei- 
ne interessante, für den Datenschutz höchst unbefriedigende 
Entwicklung setzte ein: 

— Strategie der Schadensbegrenzung 

Aus dem Lager der Exekutive meldeten sich anfangs nur 

sehr leise, im Laufe der Zeit aber immer deutlichere Stim- 

men, die die angeblichen Folgen des Volkszählungsurteils 

in schlimmsten Farben an die Wand malten. Von völligem 
Stillstand der Verwaltung, unübersehbarem Paragraphen- 

wald und Überbürokratisierung war und ist da die Rede. 
Mit teils rabulistischer Spitzfindigkeit bemühten sich nicht 

gerade wenige, die Grundthesen des Urteils zum informa- 

tionellen Selbstbestimmungsrecht ad absurdum zu führen. 

Sie entwickelten Abwehrstrategien und setzten diese be- 

wußt ein. 

Die erste Verteidigungslinie bildete die These, das Bundes- 

verfassungsgericht habe nur zur Statistik konkrete Aussa- 

gen gemacht; nur dort seien sie deshalb verbindlich. Damit 

ließen sich wenigstens zunächst einmal die schlimmsten 

Zumutungen abwehren. Auf dem Gebiet der Statistik sind 

darum auch die Bemühungen, Rechtsänderungen zugunsten 

des Datenschutzes vorzubereiten, bislang am weitesten ge- 

diehen. Da sich nun aber schlechterdings nicht leugnen 
täßt, daß das informationelle Selbstbestimmungsrecht des 

Bürgers auch sonst zu beachten ist, versuchten und versu- 

chen immer noch manche von Einfluß, die Aussagen des 

Gerichts mit Hilfe aller Interpretationskünste der Jurispru- 

denz zu relativieren und damit in ihrem Aussagewert zu 

minimieren. Dazu zählen beispielsweise Vorstöße, das Ur- 

teil betreffe nur die automatisierte Datenverarbeitung, und 

das Bemühen, den Eingriffscharakter von Maßnahmen der 

Datenverarbeitung so weit es irgend geht zu leugnen, um 

damit der von Verfassungs wegen erforderlichen gesetzli- 

chen Ermächtigung zu entgehen. 

Eine andere, schon oft bewährte Taktik unterstützt die 

Strategie der Schadensbegrenzung recht wirkungsvoll: ich 

meine das Bemühen, Zeit zu gewinnen. Nicht wenige halten 

es seit dem Karlsruher Urteil mit dem Sprichtwort „Kommt 

Zeit, kommt Rat”. Sie spekulieren, der Elan der Befürwor- 

ter gesetzgeberischer Initiativen werde im Laufe der Zeit 

nachlassen. Zugleich setzen sie darauf, Gegenströmungen
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in der öffentlichen Meinung und in der Publizistik aufzu- 

bauen. Insgeheim mag wohl auch der eine oder andere hof- 

fen, das Bundesverfassungsgericht werde im Laufe der Zeit 

noch einige Korrekturen an seinem Volkszählungsurteil 

anbringen und der Staatsräson wieder mehr Gewicht bei- 

messen. Die Taktik des Arbeitens auf Zeit ist verhältnismä- 

Big einfach. Man braucht bloß etwas zu tun, was allen Ver- 

waltungspraktikern und Politikern wohlvertraut ist: man 
läßt prüfen und koordinieren. Genau dies geschieht nun 

schon seit einem Jahr. Man kann bloß staunen, wer alles 

weiß was für Gutachten einholt, Prüfungsaufträge erteilt, 

Bund-Länder-Gremien bildet, da und dort koordiniert, kon- 

feriert und diskutiert. Was dagegen fehlt, ist der politische 

Wille in Bund und Ländern, auf der Basis des Volkszäh- 

lungsurteils bald zu einem ihm gemäßen Datenschutzrecht 

zu kommen. Gewiß muß man das Urteil eingehend analy- 

sieren und das geltende Recht sorgfältig überprüfen. Gewiß 

sind gesetzgeberische Schnellschüsse von Übel; Baden- 

Württemberg lieferte 1982 mit seiner Änderung des Lan- 

desdatenschutzgesetzes dafür ein anschauliches Beispiel. 

Mindestens ist aber genauso von Übel, sich ständig im 

Kreise zu drehen, gegenseitig die Verantwortung zuzu- 

schieben und ja nicht zu versuchen, durch konkrete Vor- 

schläge die Sache voranzutreiben. 

-—- Kein konstruktiver Beitrag Baden-Württembergs 

Auch in Baden-Württemberg liefen die letzten 12 Monate 

nach diesem Schema ab. Zwei Stellungnahmen des Innen- 

ministeriums zu parlamentarischen Anfragen zeigen dies 
überdeutlich (Landtags-Drucksache 9/121 und 9/139): Das 

Ministerium spricht zunächst einmal dem Urteil nur für die 

Statistik verbindliche Wirkung zu. Die Frage, ob und in 

welcher Weise auch in anderen Bereichen Konsequenzen 

zu zıehen sind, ist für es lediglich ein verfassungspoliti- 

sches Problem. Zugleich klagt es, das Bundesverfassungs- 

gericht habe für den Umgang mit Daten außerhalb der amt- 
lıchen Statistik „mehr Fragen offengelassen als Antworten 

gegeben“. Nicht versäumt es, diese offenen Fragen in be- 

redten Worten darzustellen und dabei auch die von ande- 

rer Seıte hierzu vertretenen, teils unterschiedlichen Auffas- 

sungen zu schildern. Insgesamt wimmelt es in den beiden 

Stellungnahmen nur so von prüfungsbedürftigen Fragen, 

von dem, was da alles zu klären, abzustimmen und zu koor- 

dinieren ist. Bund-Länder-Gremien müssen tätig werden, 

und vor allem: man wartet zuhauf Entscheidungen des Bun- 

des in Sachen Datenschutz ab. Die beiden Stellungnahmen 

entwerfen ein Bild emsiger Geschäftigkeit der Ministerial- 

beamten, Was der Leser vergeblich darin sucht, sind kon- 

krete Aussagen, wie sich die Landesregierung oder wenig- 

stens einige ihrer Ministerien die Weiterentwicklung des 

Datenschutzrechts konkret vorstellen und was sie dafür 

tun. Gewiß will ich nicht bestreiten, daß das Bundesverfas- 

sungsgericht den Interpreten seines Urteils einige Nüsse zu 

knacken gab und daß sich aus ihm teils unterschiedliche 
Antworten ableiten lassen. Natürlich sehe ich auch, daß im 

Datenschutz ein großer Koordinierungsbedarf bei Bund und 

Ländern besteht und daß größtmögliche Einheit im mate- 

riellen Recht anzustreben ist. Dies alles verbietet aber doch 

einem Land von der Bedeutung Baden-Württembergs nicht, 

seine Vorstellungen nicht nur in anonymen Bund-Länder- 

Gremien zu artikulieren, sondern auch offen auf den Tisch 

zu legen und damit eine öffentliche Diskussion zu ermögli-
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chen. Seine Ministerien brauchen eine solche Diskussion 

nicht zu scheuen, wenn sie tatsächlich gewillt sind, zur 

Fortentwicklung des Datenschutzes positiv beizutragen 
und sich nicht nur als Bremser zu betätigen. Gerade dies 

lassen aber leider die beiden Stellungnahmen des Innenmini- 
steriums befürchten. Man denke bloß an die Art und Weise, 

wie es darin die verfassungsrechtlichen Bedenken gegen 

das geltende Melderecht zurückweist. Da bleibt kaum 

Raum zu hoffen, die Landesregierung werde sich für eine 

wesentliche Verbesserung des Datenschutzes einsetzen, 

sondern eher Grund zu fürchten, sie werde sich dabei auf 

das unumgängliche Minimum beschränken. Noch ist das 

letzte Wort nicht gesprochen, noch kann man mich in mei- 

nem Pessimismus eines Besseren belehren. Immerhin be- 

tonten der Herr Ministerpräsident in seiner Regierungser- 

klärung und der Herr Innenminister in der Aussprache zu 
meinem letzten Tätigkeitsbericht im Landtag, welch große 
Bedeutung die Landesregierung dem Datenschutz beimißt. 

Es könnte ja sein, daß solchen freilich auch schon zu frühe- 

ren Zeiten gehörten Erklärungen diesmal Taten folgen. 

Noch ist die Chance nicht ganz vorbei, durch konstruktive 

Beiträge mıtzuhelfen, daß das Volkszählungsurteil im Inter- 

esse der Bürger zu mehr führt als zu einer Beschäftigungs- 

therapie für den Gesetzgeber. 

2. Datenschutz in der Realität 

Gewiß ist wichtig, den Datenschutz durch präzise Rechtsvor- 

schriften abzusichern. Doch noch wichtiger ist mir, mit wel- 

cher Einstellung die Behörden Datenschutz betreiben. Es 
macht eben einen großen Unterschied, ob sie im Datenschutz 

nur eine lästige Schranke sehen oder von seiner Notwendig- 

keit überzeugt sind. In den vergangenen Jahren betrachteten 

viele den Datenschutz eher als unerfreulichen Hemmschuh 

denn als Hilfe, Das schlug sich natürlich in ihrer Tagesarbeit 
und Einstellung zur unabhängigen Datenschutzkontrolle nie- 
der. Mit anderen Worten: Manche Ministerien und ganze Ver- 

waltungszweige beschränkten sich auf das rechtlich gebotene 

Minimum und immer wieder auch auf noch weniger. Nach dem 

Volkszählungsurteil erhoffte ich mir auch hier ein Umdenken 

von Grund auf. Wenngleich meine Hoffnungen bei weitem 

nıcht in Erfüllung gingen, gab es positive Entwicklungen: 

— Der Datenschutz ist hoffähig geworden. Politik und Ver- 
waltung nehmen ihn ernster, die Wissenschaft setzt sich 

verstärkt mit ihm auseinander. Es ist schwerer geworden, 

sich über den Datenschutz hinwegzusetzen. Das rührt ge- 
wiß auch von der gewachsenen Sensibilität der Bürger für 

den Datenschutz her und dem Stellenwert, den ihm die Me- 

dien beimessen. Dank dieser Umstände ließen sich häufiger 

als früher datenschutzfreundliche Lösungen finden. Ich 
nenne bloß den vom Sozialministerium initiierten Modell- 

versuch „Leistungs- und Kostentransparenz in der gesetzli- 

chen Krankenversicherung” und die gestiegene Bereit- 

schaft der Behörden auf unterer Verwaltungsebene, viel 

schneller als früher aufgezeigte Mängel abzustellen. 

— Die Umgangsformen gegenüber der Datenschutzkontrolle 

wurden besser. Mancher, der es früher nicht glauben woll- 

te, weiß inzwischen, daß man ihr nicht — wie es hin und 

wieder vorkam — die kalte Schulter zeigen und diese Insti- 

tution und ihre Überlegungen ohne eigenen Schaden ver- 
nachlässigen kann. 

10
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Dieser positive Befund darf freilich nicht darüber hinwegtäu- 
schen: in Baden-Württemberg steht in Sachen Datenschutz 

nach wie vor nicht alles zum besten: 

— So hat sich beispielsweise im Verhalten der Sicherheitsbe- 

hörden praktisch nichts geändert. Innenministerium, Po- 

lizei und Verfassungsschutz praktizieren unverändert ihre 
bekannt restriktive, starre Haltung zum Datenschutz. Auch 

beim größten Wohlwollen ist keine irgendwie geartete 

Auflockerung festzustellen. Das liegt ganz wesentlich mit 

daran, daß die Mehrheit im politischen Raum bislang die 

Sicherheitsorgane bei jeder Kontroverse eifrig unterstütz- 

te. Wenn es Kritik gab, dann nie — ganz gleich, wie gra- 

vierend die Rechtsverstöße auch waren — an der Polizei 

oder dem Verfassungsschutz, sondern am Kontrollorgan. 

— Nach wie vor problematisch ist die Art und Weise, wie 

mich die Ministerien am Erlaß von Rechtsvorschriften und 

an anderen Vorhaben und Planungen beteiligten. Hier sto- 

Be ich gelegentlich auf eine ganz eigenartige Konstellation: 

Bitte ich etwa das Innenministerium um eine möglichst frü- 
he Beteiligung an Vorhaben des Bundes, läßt es mich wis- 

sen, es könne mir die Papiere nicht geben, da es nicht „ver- 

fügungsbefugt” sei. Der Bundesinnenminister wiederum 

rückt sie unter Hinweis auf die föderative Ordnung der 
Bundesrepublik nicht heraus und sagt, dies sei Sache des 
eigenen Landes. Ein solches Spiel mit dem Schwarzen Peter 
gab es beispielsweise wegen der Neukonzeption des Aus- 
länderzentralregisters. Mir fehlt dafür jedes Verständnis. 

Vor allem kann ich die Theorie des Innenministeriums über 
die „Verfügungsbefugnis“ nicht akzeptieren: Der Bund gibt 

den Ländern seine Entwürfe, damit sie sich eine Meinung 

bılden und ihre Vorstellungen einbringen. Diese hören seit 

eh und je alle Stellen im Lande, die etwas zur Sache beitra- 
gen können. Das ist auch sinnvoll, weil so am ehesten ga- 

rantiert ist, daß alle bedenkenswerten Aspekte zum Tragen 
kommen. Warum man nicht auch die unabhängige Daten- 

schutzkontrolle in dieses Verfahren einbeziehen will, 

macht keinen Sinn, Schließlich ist sie doch keine Lobby au- 
ßerhalb der Staatsorganisation, sondern hat kraft Gesetzes 

den Auftrag, die Ministerien in Fragen des Datenschutzes 
zu beraten. Diese Beratung kann nicht erst einsetzen, wenn 

ein fertiges Konzept vorliegt, da dann nichts mehr zu be- 

wegen ist. Sollte dies vielleicht gerade gewollt sein? Man- 
che Erfahrungen weisen — hin und wieder auch, wenn es 

um Landesgesetze geht — in diese Richtung. 

Wenig halte ich davon, mir die notwendigen Unterlagen 

über meine Kollegen in Bund und Ländern zu beschaffen. 
Möglich wäre mir dies ohne weiteres — und in der Not tat 

ıch es natürlich auch schon; denn der Datenschutz verdient 

auch solch „krumme" Wege. Das ändert freilich nichts dar- 

an: meine Ansprechpartner sind die Ministerien des Lan- 

des. Sie habe ich kraft Gesetzes so früh wie möglich zu be- 

raten und sie haben mir zu ermöglichen, daß ich dies tun 

kann, wenn ich will. Natürlich nimmt auch die Belange des 

Datenschutzes bei Regelungen des Bundes nicht bloß der 

Bundesbeauftragte für den Datenschutz wahr. Dieser allzu 

oft bemühten Ausrede steht schon der föderative Charak- 

ter unseres Staatswesens entgegen. Da die Bundesgesetze 

in aller Regel die Länder ausführen, wirken sich ihre Re- 

geln unmittelbar auf die Behörden aus, die der Kontrolle 

11
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der Datenschutzbeauftragten der Länder unterliegen. Nur 
sie können ınsoweit aus dem reichen Schatz ihrer Erfahrun- 

gen beitragen. 

— Immer wieder bın ich erstaunt, wie unzutreffend Ministe- 

rien meine Haltung in Antworten der Landesregierung auf 
parlamentarische Initiativen darstellen. Das kann mir nicht 

gleichgültig sein: denn schließlich hängt es entscheidend 
vom Parlament ab, wie der Datenschutz im Lande prakti- 

ziert wird. Manches Mißverständnis in der Vergangenheit 

hätte sich mit Sicherheit vermeiden lassen, wäre der Land- 

tag zutreffender informiert gewesen. Dies gilt beispielswei- 
se auch für eine Antwort des Kultusministeriums auf einen 

parlamentarischen Antrag (Landtags-Drucksache 9/119), 

die dazu führte, daß der Kultusausschuß des Landtags die 

Landesregierung aufforderte, 

„die Landesdatenschutzbeauftragte von der Notwendigkeit zu 
überzeugen, daß eın Lehrer wissen muß, ob ein Schüler zucker- 
krank ist, ob epileptische Anfälle zu befurchten sind oder ob er 
regelmäßig belastende Arznei zu sich nehmen muß“. 

Hatte mich das Kultusministerium an seiner Stellungnahme 

beteiligt, ware rasch klar gewesen, daß es einer „solchen 

Überzeugungsarbeit der Landesregierung” ganz und gar 

nicht bedarf. Ich bin nämlich nur dagegen, solche heiklen 

Angaben in eine offen zugängliche Schulerkartei einzutra- 

gen, nicht aber, daß sie der Lehrer erfährt. Das Kultusmini- 

sterium stand mit seiner Vorgehensweise freilich nicht al- 

lein. Alle anderen Ministerien machen es genauso und be- 

teiligen mich bei ihren Antworten auf parlamentarische 

Anträge und Anfragen zum Datenschutz und meiner Hal- 
tung nicht. Meist fühlen sie sich nicht einmal bemüßigt, mir 
wenigstens eine Abschrift ihrer Stellungnahme zuzuleiten. 

Ein erstaunliches Phänomen kommt noch hinzu: Manche 

Ministerien sind so sehr auf das Landesdatenschutzgesetz 

und seinen Begriff „Datei” fixiert, daß sie den Datenschutz 

mit dem Landesdatenschutzgesetz gleichsetzen und so tun, 

als ob es daneben nicht noch viele andere Vorschriften des 

Datenschutzes mit einem viel umfassenderen Anwendungs- 

bereich gibt — ich nenne bloß das Arzt-, Steuer-, Sozial- 

und Personalaktengeheimnis. Eine Kostprobe für diese be- 

merkenswerte und wohl bundesweit einmalige Betrach- 

tungsweise findet sich in einer Stellungnahme des Kultus- 

ministeriums auf eine Kleine Anfrage der GRUNEN (Land- 
tags-Drucksache 8/4669). Dort heißt es: 

„Der Datenschutz umfaßt personenbezogene Daten, die in Da- 
teien gespeichert werden ($ 1 Abs. 2 Landesdatenschutzgesetz). 
Nach $ 4 Abs.3 Nr.3 Landesdatenschutzgesetz sind Personalakten 
eines Bediensteten keine Datei. Daraus ergibt sich, daß Angaben 
in den Personalakten über Erkrankungen keine datenschutzrecht- 
liche Relevanz haben". 

An einer solchen Antwort des Schulministeriums dürften 

nicht nur Datenschützer, sondern auch Deutschlehrer we- 

nig Freude haben. 

All dies, was ich soeben beschrieb, müßte nicht sein. Abhelfen 

ließe sich leicht, wenn man nur wollte. Ein wenig hoffe ich 

immer noch, daß die Landesregierung ein klares Wort spricht 

und damit für eınen Kurswechsel sorgt.
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2. Teil: Herausforderungen der Technik 

Die Technik fordert gegenwärtig den Datenschutz besonders 

durch zwei Entwicklungen heraus. Zum einen ist die Post seit 

drei Jahren tatkräftig dabei, neue Netze zum Übertragen von In- 

formationen zu installieren und ihre Netzzentralen mit modernen 

Computern auszustatten. Weil sie hierin ein bislang unangetaste- 

tes Monopol hat, wirkt sich ihre Tatkraft auf nahezu alle Lebens- 

bereiche bis hin in die eigenen vier Wände erheblich aus; sie be- 

stimmt sogar zunehmend, wie wir unsere Freizeit gestalten. Zum 

anderen werden die schon länger —— seit etwa 1970 — eingesetz- 

ten Techniken immer perfekter und flexibler. Dies zeigt sich vor 

allem an dreierlei: Infolge der inzwischen üblichen standardisier- 

ten Schreibweise von Namen und Anschriften lassen sich prak- 

tisch alle Informationen über eine Person aus den verschieden- 

sten Datenbanken miteinander verknüpfen und abgleichen. Damit 

ist still und leise das eingetreten, was der Deutsche Bundestag 

1976 mit seiner Ablehnung eines bundeseinheitlichen Personen- 

kennzeichens aus verfassungsrechtlichen Gründen eigentlich 

verhindern wollte. Außerdem entwickelte sich das einst holperi- 

ge Fernmeldenetz der Post zu einem höchst komfortablen Stra- 

Bennetz für Datenflüsse. Die Hersteller von Hard- und Software 

steigerten zudem die Leistungsfähigkeit ihrer Produkte in glei- 

cher Weise: ganz gleich, wo der Computer heute steht — sei es 

Flensburg oder München —, von überall her kann man schnell 

abfragen, welche Informationen er über eine bestimmte Person 

speichert. 

1. Maschinenlesbare Dokumente 

Die nun schon Jahre anhaltende Diskussion um den maschi- 
nenlesbaren Personalausweis krankt unter anderem an den un- 

klaren Vorstellungen vieler, was heute Maschinen automa- 

tisch lesen können. Es ist deshalb an der Zeit, hier Klarheit zu 

schaffen. 

1.1 Was Maschinen lesen können 

Bei der Maschinenlesbarkeit geht es um nichts anderes als 
um eine Rationalisierung der Eingabe von Daten in Com- 

puter. Um sie bemüht man sich seit langem, weil das Ein- 
tippen durch Menschenhand — die bislang überwiegend 

praktizierte Methode — lange dauert, teuer und fehleran- 

fällig ist. Die Techniker kamen ihrem Ziel in den letzten 

Jahren um einiges näher: 

— 1970 konnte der Computer praktisch nur lesen, was auf 

Magnetstreifen oder in Spezialschrift geschrieben war. 
Damals schon war freilich das automatische Lesen vom 
Magnetstreifen nur ein Notbehelf. Es hatte und hat den 

großen Nachteil, daß nur Maschinen und nicht auch 

Menschen den Streifen lesen können. Das Hauptinter- 

esse der Technik galt deshalb von jeher der Spezial- 
schrift. Diese warf allerdings andere Probleme auf: 
Wollte man sie lesen, mußte jedes einzelne ihrer Zei- 
chen für das Lesegerät eindeutig zu erkennen sein. Die- 

se Voraussetzung erfüllten lediglich die skurrilen Zah- 

lenschriften, 
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die wir von Banküberweisungen her kennen, und der 

Strichcode, 

001"067942 

der heute bald auf jeder Ware eines Supermarkts zu 

finden ist. Außerdem mußte man das Lesegerät automa- 

tisch oder von Menschenhand so steuern, daß es den zu 

lesenden Text exakt fand. Nicht genug damit: Zum feh- 

lerfreien Lesen gehörte weiter, daß die Spezialschrift 

dunkel und ihr Hintergrund hell war; deshalb mußten 
die Überweisungsbelege stets blitzsauber und ohne 
Knick sein. Weitere Nachteile der Spezialschrift wa- 
ren: es gab kaum so geschriebene Texte, die Menschen 

konnten sie im Gegensatz zum Computer nur mühsam 

lesen und akzeptierten sie deshalb auch nicht. 

— Heute ist das optische Lesen zwar nicht problemlos, 

aber wesentlich leichter. Das Papier, auf dem die 

Schrift steht, muß nicht mehr unbedingt blütenweiß und 
unzerknittert sein. Hätten beispielsweise Gegner der 

1983 aus anderen Gründen gescheiterten Volkszählung 
ihre Fragebogen — wie manche ankündigten — zer- 

knittert, dann hätte dies das Lesegerät nicht aus dem 

Takt gebracht. Inzwischen können viele Lesegeräte 
auch beliebige Schreibmaschinenschriften lesen, sofern 
ihre Buchstaben getrennt stehen und in durchgehenden 
Strichen oder von Hand in Blockschrift geschrieben 
sind. Dies erfordert allerdings einen hohen Rechenauf- 

wand und ist folglich mit hohen Kosten verbunden. 
Nach wie vor nicht lesen können die heutigen Lesege- 

räte die lateinische Schrift, entsprechende Maschinen- 

schriften 

entsprechende Maschinenschrift 

und das Druckbild eines sogenannten Nadeldruckers. 

  

Vornamen / Prenoms / Chrıstran names 

Bl 

  

‚eburtstag / Date de naissange / Date of Birth 

13% APRIL 1878 

Ebensowenig findet das Lesegerät inzwischen von 
selbst auf dem Dokument den zu lesenden Text. 

      

Wie viele Probleme das optische Lesen heute noch in 

der Praxis aufwirft, 1äßt sich anhand der letzten baden- 

württembergischen Kommunalwahl im Herbst 1984 ver- 
deutlichen. Gesetzt den Fall, man hätte damals das Le- 
sen der Stimmzettel ganz dem Computer überlassen 

wollen. Dann hätte sich folgendes ergeben: Keine Pro- 
bleme, aber auch keinen Gewinn hätte das Auszählen 

der unverändert abgegebenen Stimmzettel gebracht. 

Soweit Bürger bei ihrer Stimmabgabe jedoch kumulier- 

ten oder panaschierten, hätte — selbst bei Inkaufnahme 
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hoher Kosten für modernste Lesegeräte — schlechter- 
dings nichts mehr funktioniert. Das Lesegerät hätte auf 
diesen Zeiteln die meisten der von Hand geschriebenen 

Namen und Stimmenzahlen nicht lesen können, weil 
die Wähler normalerweise beides nicht in der für Lese- 

geräte unerläßlichen Art und Weise schreiben. Das Le- 
segerät hätte auch nicht beurteilen können, ob abgege- 
bene Stimmen gültig oder ungültig sind, weil es etwai- 

ge schriftliche Bemerkungen des Wählers auf seinem 
Stimmzettel, z.B. beleidigende Äußerungen über einen 

Bewerber, allenfalls lesen, aber keinesfalls deren Be- 

deutung für die Gültigkeit der Stimmabgabe bewerten 

kann. Mit dem automatisierten Lesen käme man folg- 

lich nur zu Rande, wenn der Inhalt jedes veränderten 

Stimmzettels von Hand in einen computerlesbaren Be- 

leg übertragen würde. Mit dieser, auf den ersten Blick 
aufwendigen Methode konnte die Stadt Stuttgart bei 

der Kommunalwahl 1984 immerhin die Arbeitszeit ihrer 
Wahlheifer von 35 000 auf 17 000 Stunden verkürzen. 

Was folgt aus allem? Schlechterdings nicht zu bestrei- 
ten ist: Alle maschinenlesbaren Informationen lassen 
sich leichter, schneller und wirtschaftlicher mit dem 

Computer erfassen als andere, Nach Meinung der Fach- 

welt geht das optische Lesen drei- bis zehnmal schnel- 
ler als die manuelle Dateneingabe in den Computer. Je 

problemloser sie in Zukunft möglich ist, desto leichter 

fällt dann auch, da mit dem Computer zu arbeiten, wo 

man bislang wegen der Schwierigkeiten mit der Daten- 
eingabe ganz oder teilweise davon absah. Gerade so 
war und ist es bis heute beim Erfassen der Daten aus 

den Ausweispapieren der Bürger. Weder Reisepaß 
noch Personalausweis sind heutzutage voll maschinen- 

lesbar: Zum einen wirft noch das automatische Aufblät- 

tern der richtigen Seite dieser Papiere erhebliche Pro- 
bleme auf. Zum anderen sind sie oft mit Nadeldrucker 

(oder anderer Schrift) geschrieben, die auch modernste 
Technik nicht lesen kann. Schließlich steht der Text 
nicht bei jedem Ausweis genau an derseiben Stelle mit 

der Folge, daß das automatische Textlesen häufig un- 

vollständig wäre. Vermeiden ließe sich letzteres nur, 
wenn jemand von Hand eine „Lesepistole" über die 
Zeilen führen würde; dann entfiele aber der angestreb- 

te Rationalisierungseffekt. Letztlich ist auch noch das 
amtliche Papier der Reisepässe und Personalausweise 

zu dunkel. Kurzum: Die oft gehörte These, bereits der 
jetzige Personalausweis sei ebenso maschinenlesbar 

wie der geplante, trifft nicht zu. 

1.2 Maschinenlesbarer Personalausweis 

Bund und Länder sollten am 1.November 1984 mit der 
Ausgabe eines neuen fälschungssicheren und maschinen- 
lesbaren Personalausweises beginnen. Diesen Termin ver- 

schob inzwischen der Bundestag auf unbestimmte Zeit, da 
die Bundesregierung zu Recht davon ausging, das Volks- 

zählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts erfordere 

datenschutzrechtliche Nachbesserungen des geltenden 
Personalausweisrechts, die sich bis zum genannten Zeit- 

punkt nicht verwirklichen ließen. Inzwischen legten die 
Regierungsfraktionen ihre Vorstellungen in einem neuen 
Gesetzentwurf nieder (vgl.  Bundestags-Drucksache 

15



Landtag von Baden-Württemberg — 9. Wahlperiode Drucksache 9 / 940 
  

10/2177). Er hält an der — in Teilen der Offentlichkeit be- 
sonders umstrittenen — Maschinenlesbarkeit des neuen 

Personalausweises fest. In der Begründung des Gesetzent- 
wurfs heißt es dazu wörtlich: 

„Die Einführung eines fälschungssicheren und maschinen- 
lesbaren Ausweises ist aber weıterhin sinnvoll, weil 

« die derzeitigen Personalausweise verhältnismäßig leicht 
verfalscht werden können, 

« derzeit 12700 Fahndungen nach gestohlenen Blanko- 
Personalausweisen bestehen, die ohne größere Schwie- 
rigkeit mit falschen Personenangaben versehen werden 
können, und 

« zur Zeit mehr als 500000 Personalausweise als gestoh- 
len, verloren oder abhanden gekommen gemeldet sind. 

Ein moderner Ausweıs sollte auch maschinenlesbar sein, 
um die gesetzlich vorgesehenen Kontrollen zu erleichtern 
und Eingabefehler auszuschließen." 

Um den Anforderungen des Volkszählungsurteils zu ent- 

sprechen und den in mehreren Entschließungen vorgetra- 

genen Bedenken der Datenschutzbeauftragten zu begeg- 

nen, enthält der neue Gesetzentwurf eine Reihe zusätzli- 

cher Regelungen: 

— Gesetzlich verankern will er die Maschinenlesbarkeit 

des neuen Personalausweises; sie ergab sich bisher al- 

lein aus den Gesetzesberatungen. 

— Festlegen will man auch im Gesetz selbst den Inhalt der 

Zone für das automatische Lesen. Diese soll nur die Ab- 

kürzung „IDD* für Identitätskarte der Bundesrepublik 

Deutschland, Familien- und Vornamen, Seriennummer, 

die Abkürzung „D* für Deutscher, den Tag der Geburt, 

die Gültigkeitsdauer des Personalausweises, Prüfziffern 

und Leerstellen enthalten. 

— Während das bisherige Gesetz nur bestimmt, daß die 

Seriennummer des Personalausweises keine Daten über 

die Person des Ausweisinhabers oder Hinweise hierauf 

enthalten darf, will man jetzt auch die genaue Zusam- 

mensetzung der Seriennummer im Gesetz festlegen; Sie 

besteht aus der Behördenkennzahl der Personalaus- 
weisbehörde und einer fortlaufend zu vergebenden 

Ausweisnummer. 

— Damit die Seriennummer nicht zu einem unzulässigen 

Personenkennzeichen wird, stellt der Entwurf klar, daß 

sie die Gemeinde nicht — wie derzeit in Baden-Würt- 

temberg — im Melderegister speichern darf. Kommt 

diese Regelung, muß deshalb Baden-Württemberg sein 
Meldegesetz ändern. Dasselbe gilt für seine Meldever- 

ordnung, erlaubt sıe doch derzeit noch die Weitergabe 

der Seriennummer des Personalausweises an die Po- 

lizei, 

— Fragen Polizei- oder Zollbehorden zum Zwecke der 

Grenzkontrolle, Fahndung nach Straftätern oder zur 

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit ih- 
re Fahndungsbestände mit Hilfe des neuen Personal- 

ausweises ab, so dürfen sie bei negativem Ausgang der 

Überprüfung nichts darüber im Computer speichern. 

Verwehrt ist ihnen dann also, in diesem Fall Ort, Da- 

tum, Uhrzeit und Namen des Abgefragten zu „protokol- 

lieren“. Registrieren dürfen sie den erfolgten Abruf je- 

doch personenbezogen, wenn ein Richter dıes zur Ver- 

folgung oder Verhinderung einer Straftat nach $100a 
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der Strafprozeßordnung angeordnet hat. Statt des Rich- 
ters soll nur ausnahmsweise ein besonders ermächtig- 
ter Beamter die Anordnung erlassen können, aber dann 

unverzüglich eine richterliche Uberprüfung herbeifüh- 
ren. Die Anordnung kann sich auch gegen einen nach 

bestimmten Merkmalen oder Eigenschaften abgegrenz- 
ten Personenkreis richten, Sie darf höchstens sechs Mo- 
nate andauern. 

— Privaten Institutionen, beispielsweise Firmen, ist künf- 

tig nicht nur jeder Abruf, sondern auch jede Speiche- 

rung von Daten mit Hilfe des neuen Personalausweises 

untersagt. Verstöße hiergegen werden als Ordnungs- 

widrigkeit geahndet. 

— Schließlich wollen die Regierungsfraktionen auch In- 
halt und Zweck des von den Personalausweisbehörden 
bisher schon geführten Personalausweisregisters, die 

Weitergabe von Daten hieraus und das Löschen nicht 

mehr benotigter Angaben bundesrechtlich regeln. Bis- 

her wollte Baden-Württemberg bloß einige dieser Fra- 

gen in einem Landespersonalausweisgesetz klären (vgl. 

Landtags-Drucksache 6/4063). Bemerkenswert ist, daß 

der jetzige Gesetzentwurf auf Bundesebene auf die 

hier in Baden-Württemberg bislang praktizierte und 

ursprünglich auch weiterhin vorgesehene Speicherung 

der sogenannten unveränderlichen Kennzeichen eines 

Personalausweisinhabers im Personalausweisregister 

verzichtet. 

Erfreulich an dem vorliegenden Gesetzentwurf ist, daß er 

den Forderungen der Datenschutzbeauftragten in einigen 

Punkten Rechnung trägt. Nennen möchte ich hier etwa 

— die eindeutige Regelung über die Zusammensetzung 

der Seriennummer, 

— den von mir von Anfang an geforderten, vom Innenmi- 
nisterium aus nicht recht verständlichen Gründen im- 
mer wieder abgelehnten Verzicht auf das Speichern der 
Seriennummer im Melderegister, 

— die Bestimmung, wonach auch Private und Firmen etc. 

den Personalausweis nicht zur Speicherung von Daten 
nutzen dürfen, 

— den, wenn auch nicht ganz geglückten Versuch einer 

Zweckbestimmung des Personalausweistegisters, 

— den Verzicht auf die Speicherung „unveränderlicher 

Kennzeichen“ im Personalausweisregister. 

Der Entwurf hat jedoch zwei entscheidende Mängel: 

— Zum einen läßt er eine überzeugende Begründung dafür 

vermissen, weshalb der neue Personalausweis nicht nur 

fälschungssicher, sondern auch maschinenlesbar sein 

muß. Dazu hätte nach dem Volkszählungsurteil des 
Bundesverfassungsgerichts aller Anlaß bestanden. Da- 

nach ist nämlich die Einschränkung des Rechts auf in- 

formationelle Selbstbestimmung nur zulässig, wenn sie 

im uberwiegenden Allgemeininteresse erforderlich ist. 

Ob es im überwiegenden Allgemeininteresse geboten 

ist, den Personalausweis maschinenlesbar zu gestalten, 

bezweifeln indes schon namhafte Experten, auch aus 
dem Kreis der Polizei und des Verfassungsschutzes. Vor 

allem wegen des Abbaus der Grenzkontrollen, für die 
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der neue Personalausweis hauptsächlich gedacht war, 
ist zweifelhaft, ob der Sicherheitsgewinn wirklich so 

groß wie behauptet wird. Andererseits befürchten sie 

eine Ausweitung polizeilicher Kontrollen und damit 
eine stärkere Überwachung auch des „harmlosen“ Bür- 

gers. Auch ist nicht von der Hand zu weisen, daß allein 

die Maschinenlesbarkeit Bürger zusatzlich verunsichert, 

weil sie dann noch wenıger als bisher durchschauen 

können, was mit ihren Daten geschieht, auf welche Da- 

tenbestände die Polizei bei der Abfrage zugreift und 

was gespeichert wird. Auch läßt sich keineswegs aus- 
schließen, daß die neuen, extra für den maschinenles- 

baren Personalausweis entwickelten Lesegeräte über 

kurz oder lang zum Erfassen anderer interessanter Da- 

ten genutzt werden. Sie würden sich beispielsweise 

auch eignen, maschinenlesbar ausgestaltete Führer- 

scheine, Kraftfahrzeugscheine oder Reisegewerbekarten 

zu lesen. Neue Gefährdungen der Privatsphäre des 
Bürgers wären dann wohl die unausweichliche Folge, 

Bedauerlicherweise geht der vorliegende Gesetzent- 

wurf auf diese Bedenken überhaupt nicht ein. Zu wün- 

schen bleibt, daß wenigstens im Gesetzgebungsver- 

fahren eine Antwort gegeben wird. 

— Zum anderen enthält er auch keine Stellungnahme zur 

Forderung aller Datenschutzbeauftragten, den neuen 

Personalausweis auf jeden Fall erst dann einzuführen, 

wenn prazise, dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

entsprechende Vorschriften für die polizeiliche Infor- 

mationsverarbeitung in dıe Polizeigesetze des Bundes 

und der Länder und das Strafverfahrensrecht aufge- 

nommen sind. Geregelt werden müssen vor allem die 

Voraussetzungen für die polizeiliche Beobachtung und 

wozu die Polızei die erhobenen Daten verwenden darf. 

Überprüft, zum Teil präzisiert und auch eingeengt wer- 

den müssen die bereits bestehenden Rechts- und Ver- 

waltungsvorschriften für die Identitätsfeststellung. Er- 

freulicherweise erklärten auch die Koalitionsfraktionen 

bei der Einbringung des Gesetzentwurfs im Deutschen 

Bundestag, daß sie solche flankierenden Maßnahmen 

für erforderlich halten. Dann wäre es aber besser ge- 

wesen, zuerst solche Regelungen zu schaffen. Denn erst 

wenn alles auf dem Tisch liegt, kann man alle Gefah- 

ren des neuen Personalausweises zuverlässig und voll- 

ständig abschätzen und bewerten. Bis es so weit ist, 

wird jedoch noch einige Zeit vergehen, da nicht nur der 

Bund, sondern auch alle Länder tätig werden müssen 

und die Schaffung datenschutzrechtlicher Regelungen 
für den Sicherheitsbereich besondere Schwierigkeiten 
aufwirft. 

Gegen den Entwurf lassen sich jedoch nicht nur grundsätz- 
liche Einwände, sondern auch Bedenken im Detail vorbrin- 
gen. Zwei davon möchte ich herausgreifen: 

-—- Die Datenschutzbeauftragten äußerten von Anfang an 

Befürchtungen, die Polizei könnte Abfragen in ihren In- 
formationssystemen mit Hilfe des neuen Personalaus- 

weises protokollieren. Das wurde damals von seiten 

der Polizei energisch zurückgewiesen. Gleichwohl soll 

nun nach dem neuen Gesetzentwurf in bestimmten Fäl- 

len eine solche Protokollierung stattfinden; die Gründe 

dafür legt er nicht dar. Damit bestätigten sich leider 

meine einst geäußerten Befürchtungen: man sollte sich
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den Einstieg in die automatisierte Protokollierung im 
Polızeibereich noch einmal sehr sorgfältig überlegen. 

Schließlich ist es von hier aus nur ein kleiner Schritt 
bis zu einer Ausweitung der Protokollierung. Falls die 

Verfasser des Entwurfs dem entgegenhalten sollten, die 

Protokollierung sei auf Ausnahmefälle begrenzt, ver- 
mag ich auch dem nicht ohne weiteres zu folgen. 

Schließlich ist der Straftatenkatalog des $100a der 
Strafprozeßordnung, der Maßstab für die Zulässigkeit 
von Protokollierungen sein soll, verhältnismäßig weit 

gefaßt. Auch ist der Personenkreis, der in solche Maß- 

nahmen einbezogen werden kann, sehr unpräzis be- 

zeichnet und möglicherweise zu umfassend. 

— Weder dem Gebot der Normenklarheit noch dem Er- 
forderlichkeitsgrundsatz entsprechen auch die Vor- 
schriften über die Weitergabe von Daten aus dem Per- 
sonalausweisregister. Dieses Register darf — was der 

Gesetzentwurf nicht hinreichend beachtet — nicht zu 
einer weiteren umfassenden Datei werden, die andere 

zur Identifizierung von Bürgern und zur Einholung von 
Auskünften über sie nutzen. Diese Aufgabe ist aus- 
drücklich dem Melderegister zugewiesen. Aus dem Per- 
sonalausweisregister sollten deshalb nur wenige, im 
Gesetz genannte Behörden, wie Polizei und andere Per- 

sonalausweisbehörden, Daten erhalten. Auskünfte an 

Private sollten eindeutig ausgeschlossen sein. 

Ich hoffe, daß der Bundestag den Gesetzentwurf einge- 

hend berät und die Datenschutzbeauftragten Gelegenheit 
erhalten, ihre Überlegungen einzubringen. 

2. Oniine-Anschlüsse 

Bei kaum einer der neuen Techniken scheiden sich die Geister 
so sehr wie beim Online-Anschluß. Schwer fällt bereits, sich 

zu verständigen, worum es dabei eigentlich geht. Beim Online- 
Anschluß kann — kurz gesagt — eine Stelle, z.B. die Polizei 

oder das Kultusministerium, einfach durch Knopfdruck über 

ihre Datenstation Informationen aus dem Computer einer an- 
deren Stelle, z.B. des Kraftfahrt-Bundesamts oder Oberschul- 

amts abrufen. Sie erhält dann sofort die gewünschte Informa- 
tion, muß also die „liefernde“ Stelle jeweils gar nicht erst dar- 

um bitten. Nicht genug damit: die liefernde Stelle wird über- 

haupt nicht aktiv; ihr Computer gehorcht anstandslios den Be- 
fehlen der „anfordernden” Stelle. 

2.1 Wıe funktionieren Online-Anschlüsse? 

Technisch spielt sich folgendes ab: Die „anfordernde“ Stel- 
le muß lediglich an ihrer Datenstation eintippen, nach wel- 

chen Suchkriterien, z.B. Name oder Ausweisnummer, der 

Computer der „liefernden“ Stelle seinen Datenbestand 

durchkämmen soll. An ihn geht dieser Befehl in Bruchtei- 

len von Sekunden über Telefon oder ein anderes Fernmel- 
denetz automatisch weiter. Sofort wird der Computer der 

„liefernden” Stelle tätig: Er holt das Programm zum Aus- 
führen des Befehls aus seinem Speicher, prüft daran, ob er 

den Befehl ausführen kann und darf, und durchsucht, wenn 

ja, seinen Datenbestand nach den eingetippten Suchkrite- 

rien innerhalb von Sekunden — ganz gleich, ob dieser 

Hunderte oder Millionen von Daten umfaßt. Sodann sendet 
er die gewünschte Information an die anfordernde Daten- 
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station. Das alles läuft, obgleich es viele technisch kompli- 
zierte Vorgänge sind, in Sekunden ab. 

Diese Sicht des Online-Anschlusses ergibt sich aus dem 
Datenschutzrecht. Sprechen EDV-Spezialisten vom Online- 

Anschluß, haben sie freilich mehr im Auge. Sie reden von 

Online-Anschluß immer auch schon, wenn eine Stelle bloß 

eigene Daten über Bildschirm abruft. Dieser unterschiedli- 
che Gebrauch des Online-Begriffs ließ schon manchen 
Techniker an der Vernunft der Datenschützer zweifeln und 

umgekehrt. Ein Hauptproblem der Online-Anschlüsse ging 

darüber weitgehend unter: die Rolle der „liefernden” Stel- 

le. Sie entscheidet nur ein Mal, nämlich bei Inbetriebnah- 

me des Online-Anschlusses durch eine entsprechende Ge- 

staltung ihres EDV-Programms, wer im Direktzugriff mit 

welchen Suchkriterien welche ihrer Daten abrufen kann. 

Je weıtgehender sie dies zuläßt, umso mehr erfährt die 

„anfordernde” Stelle. Was technisch hier alles machbar ist, 

sieht man am besten am landesweiten polizeilichen Infor- 

mationssystem, der Personenauskunftsdatei (PAD): 

Die Polizei in Baden-Württemberg kann über ihre 52 Da- 

tenstationen mit über 130 Terminals im Lande online die 

Datenbank des Landeskriminalamts in vielfältiger Weise 

abfragen, wo zur Zeit über 800000 Personen mit mehr 

als 2 Millionen Vorgängen gespeichert sind. Während es 

bei Online-Anschlüssen üblicherweise 3 bis höchstens 

5Suchkriterien gibt, können die Polizeibeamten über 43 

verschiedene, teils noch miteinander kombinierbare 

Suchkriterien die PAD online für ihre jeweiligen Zwek- 

ke durchsuchen. Wer beispielsweise Name und Geburts- 

datum einer Person eingibt, erfährt alles, was PAD über 

diese Person weiß; es können über hundert Einzelanga- 

ben sein. Wer weniger — etwa bloß Geburtsjahr und 

Nachname, der nicht einmal richtig geschrieben zu sein 

braucht — eingibt, erhält sofort eine Liste aller mit die- 

sen Merkmalen in der PAD registrierten Personen, Dann 

kann der Polizeibeamte sofort seine Recherchen fortset- 

zen und über jede dieser Personen alles abrufen, was 
PAD speichert. Außerdem kann er durch Hinzunahme 

weiterer Suchkriterien den anfangs erfragten Personen- 

kreis weiter eingrenzen, bis am Schluß nur noch eine 

oder zwei Personen übrig bleiben. Unbenommen ist ihm 

schließlich in Fällen, in denen er nur eine sehr vage 

Vorstellung von einer gesuchten Person hat — etwa 

bloß weiß, daß sie Linkshänder ist oder eine Tätowie- 

rung „Liebe“ hat — die ganze PAD auf Personen mit die- 

ser Eigenschaft abzusuchen. 

Je stärker die „liefernde* Stelle statt dessen durch ihr 
EDV-Programm die Auskunft und Abfrage beschränkt, um- 

so weniger Möglichkeiten hat die „abrufende* Stelle, die 
fremde Datenbank für ihre Zwecke zu nutzen. Diese theo- 

retische Möglichkeit spielt jedoch in der täglichen Praxis 

so gut wie keine Rolle. Zugriffsbeschränkungen werden al- 
lenfalls in der Aufbauphase hingenommen. Am deutlich- 
sten erlebte man dies beim Online-Anschluß der Polizei 

Baden-Württembergs an die Datenbank des Kraftfahrt- 

Bundesamts: Kaum konnte sie Online-Anfragen über das 

Autokennzeichen starten, schon wollte sie auch mit einem 

weiteren höchst aufschlußreichen Suchkriterium, nämlich 

dem Namen der Autobesitzer, die ganze Datenbank beim 

Kıaftfahrt-Bundesamt durchsuchen. Zwingende sachliche 
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Gründe für diese Erweiterung konnte die Polizei nicht an- 

führen. 

2.2 Gefahren der Online-Anschlüsse 

Warum sind Online-Anschlüsse so begehrt? Ihre Arbeits- 

weise kommt dem Bedürfnis mancher Verwaltungen, mög- 

lichst rasch, bequem und unauffällig an Informationen zu 

kommen, sehr entgegen. Wer Online-Anschlüsse benutzt, 

braucht weder jemand um Erlaubnis fragen noch sein Aus- 

kunftsersuchen schriftlich oder mündlich begründen. Er 

kann zudem beliebig oft und beliebig viel abfragen, ohne 

sich je einmal dafür rechtfertigen zu müssen. Selbst offen- 

sichtlich mißbräuchliche Abfragen kommen, wie auch die 

hohe Dunkelziffer bei der Computerkriminalität zeigt, so 

gut wie nie ans Licht. Wer einen Online-Anschluß hat, 

kann sich auch leisten, prinzipiell die Richtigkeit dessen 

zu bezweifeln, was der Bürger sagt, und ihm erst zu glau- 

ben, wenn der Computer nichts Gegenteiliges meldet. In 

diese Richtung ging beispielsweise die immer noch nicht 

ganz abgestellte Praxis der Polizeien der Länder und des 

Bundes, jede Person in INPOL abzufragen — seien es Zeu- 

gen, Anzeigeerstatter oder Unfallopfer —, sobald die Po- 

lizei mit ihr in Kontakt kam. 

Gerade darin liegen aber zugleich die speziellen Gefahren 

der Online-Anschlüsse für den Datenschutz. Sie lassen sich 

nicht verdrängen durch die Feststellung, daß sich Online- 

Anschlüsse in Baden-Württemberg noch an den Fingern 

abzählen lassen. Das hat nämlich zwei Gründe, die im 

Wanken sind: 

— Zum einen gibt es rechtliche Barrieren. Das Daten- 

schutzrecht verlangt, daß die „anfordernde” Stelle alle 

online abrufbaren Daten tatsächlich benötigt. Dies ist 

aber so gut wie nie der Fall; denn Sinn und Zweck der 

Online-Anschlüsse ist ja gerade, im Einzelfall rasch 

Informationen zu erhalten und nicht generell alles zu 

erfahren. Das faktische Verbot der Online-Anschlüsse 

stößt deshalb zunehmend auf Kritik. Inzwischen ist es 

schon keine Frage mehr, daß Bund und Länder im Zuge 

der anstehenden Novellierung des Datenschutzrechts 

das Einrichten von Online-Anschlüssen erleichtern 

wollen. Ob die Regelungen mehr oder weniger groß- 

zügig ausfallen, ist hoffentlich noch offen. 

— Zum anderen sind es die Kosten: Wer für andere Da- 

ten zum Online-Abruf rund um die Uhr bereithält, muß 

dafür laufend weitaus mehr Mittel aufwenden als wenn 

er den Online-Service nicht bietet. So scheiterte bis- 

lang z. B. in Baden-Württemberg der von der Polizei 

immer wieder geforderte Online-Anschluß an die auto- 

matisierten Melderegister der Gemeinden am Geld. Die 

Gemeinden sind nicht bereit, nur für die Polizei ihre 

Rechner rund um die Uhr laufen zu lassen, ohne dafür 

vom Land angemessenen Kostenersatz zu erhalten. Al- 

lerdings ist auch diese Barriere bereits im Wanken: 

EDV-Programme kann man inzwischen so gestalten, daß 

ein Online-Betrieb außerhalb der normalen Arbeitszeit 

im Rechenzentrum ohne Personal ablaufen kann. Zu- 

dem kostet der Maschinenbetrieb für Online-Anschlüs- 

se von Jahr zu Jahr weniger. 

Kurzum: Online-Anschlüsse werden wohl oder übel zu- 

nehmen. An Planungen fehlt es schon jetzt nicht. Ich er- 
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innere bloß an den Wunsch der Staatsanwaltschaften, 
einen Online-Anschluß an INPOL zu erhalten, und die For- 
derung der Polizei, Online-Anschlüsse zum Bundeszentral- 
register und Ausländerzentralregister zu installieren. Je 
mehr Online-Anschlüsse die bisherige Art und Weise ab- 
lösen, Informationen im Einzelfali bei einer anderen Stelle 
einzuholen — sei es mündlich, telefonisch oder schrift- 
lich —, desto weniger durchsichtig und nachvollziehbar 
wird die Informationsverarbeitung für Bürger und Kon- 
trollinstanzen. Der Bürger kann dann noch schwerer ab- 
schätzen, wer was wann wie über ihn erfahren kann. Dies 
gilt umso eher, je häufiger es in Zukunft Online-Anschlüs- 
se zwischen bis jetzt voneinander abgeschotteten Verwal- 
tungszweigen geben wird. Damit erhöht sich zugleich auch 

die Gefahr, daß die „anfordernde” Stelle die abgefragten 
Informationen in einen ganz anderen Zusammenhang stellt 

und diese zum Nachteil des Bürgers eine andere Qualität 
erhalten. 

Möglichkeiten und Grenzen der Datenschutzkontrolle bei 

Online-Anschlüssen 

Manche, vor allem die Nutznießer der Online-Anschlüsse, 

sagen, man könne ihren speziellen Gefahren für den Per- 

sönlichkeitsschutz durch geeignete Technik entgegenwir- 

ken. Als Allheilmittel preisen sie die „Protokollierung“ der 
Abrufe an. Drei Methoden stehen dabei zur Debatte, von 
denen jede Vor- und Nachteile hat: 

— Das manuelle Protokollieren durch die „anfordernde” 
Stelle 

Einmal könnte die „anfordernde” Stelle bestimmte oder 
alle erfolgten Abfragen von Hand aufschreiben. Das 

macht beispielsweise die Polizei in Baden-Württem- 

berg bei einem Bruchteil der von ihr gestarteten On- 

line-Abfragen. Immer, wenn einer ihrer Beamten über 

Polizeifunk seine Datenstation um eine bestimmte On- 

line-Abfrage bittet, notiert sie in einer Liste, welches 

Informationssystem (INPOL, PAD oder ZEVIS) er an 

diesem Tag zu einer bestimmten Zeit mit welchen 

Suchkriterien abfragte und ob das System eine Aus- 
kunft gab. Die Auswertung solcher Listen ist aufwen- 

dig. Bloß um festzustellen, ob vor zwei oder drei Wo- 

chen ein Bürger überhaupt abgefragt wurde, muß man 

schon Hunderte von Listeneinträgen durchsehen. Noch 
viel aufwendiger ist die Kontrolle, wenn die Abfrage 
länger zurückliegt und man ihren ungefähren Zeit- 

punkt nicht kennt. Ist der gesuchte Eintrag schließlich 
gefunden, weiß man oft noch lange nicht, ob die Ab- 

frage erfolgen durfte. Dazu müßte man nämlich auch 
ihre näheren Umstände kennen, Dies ebenfalls in die 
Liste einzutragen, wäre ein Aufwand, der kaum zu lei- 

sten ist. 

Eine solche manuelle Protokollierung ist gleichwohl 
hilfreich, wenn die „abfragende” Stelle regelmäßig 
durch Stichproben nachprüft, ob alles seine Ordnung 

hat. Der unabhängigen Datenschutzkontrolle gibt ein 

solches Protokoll wertvolle, im Ergebnis aber nur ober- 

flächliche Einblicke in die Arbeitsweise der Online- 
Nutzer. Denn die letztlich entscheidende Frage, ob 
Bürger zu Recht abgefragt wurden, bleibt meist im 
dunkeln. 
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-— Das automatisierte Protokollieren durch die „liefernde" 

Stelle 

Zum anderen konnte der Computer der „liefernden" 

Stelle bei jedem Abruf automatisiert aufzeichnen, über 

wen wer wann um wieviel Uhr von wo aus eine Ab- 

frage startete und was der Computer ihm darauf mel- 

dete. Die „liefernde“ Stelle könnte ihr Anfragepro- 

gramm dabei so gestalten, daß jedes Mal auch der 

Grund der Anfrage anzugeben ist und in das Protokoll 

kommt. Dies ginge freilich ohne Schematisierung nicht 

ab, da eine umfassende Eingabe den vertretbaren Auf- 

wand sprengen würde. 

Für automatisierte Protokolle entstehen so gut wie 

keine Mehrkosten. Dies ist sicher ein wichtiger Grund, 

warum viele Online-Anwender diese Methode so be- 

reitwillig anbieten. Nicht stört sie, daß auf diese Weise 

jeden Monat Hunderttausende von Protokolleinträgen 

entstehen, die sıch wegen ihres Volumens für Kon- 

trollzwecke nur eignen, wenn die Kontrolle selbst wie- 

der automatisiert ablaufen kann. Dann kann die Suche 

nach einem bestimmten Abruf in Sekundenschnelle er- 

folgen. Der Nutzen dieser Methode ist freilich zweifel- 

haft. Die einzelnen Protokolleinträge geben — wie ge- 

sagt — keinen exakten Aufschluß über den Grund der 

Abfrage. Ob der einzelne Abruf erfolgen durfte, bleibt 

deshalb auch hier meist offen. Für die unabhängige 

Datenschutzkontrolle wäre damit nichts Entscheiden- 

des gewonnen. Unübersehbar ist dagegen ein anderer, 

weitaus gewichtigerer Umstand: Durch das automatische 

Protokollieren entsteht eine neue sehr umfangreiche 

Datensammlung, die „Protokolldatei". Sie kann schon 

nach kurzer Zeit größer und in mancher Hinsicht auch 

aussagefähiger sein als die online abrufbare Daten- 

bank. Würde beispielsweise die Polizei bei all ihren 

Online-Abfragen Zeitpunkt, Ort und Anlaß protokollie- 

ren, könnte sie über Personen, die viel reisen, Bewe- 

gungsbilder erstellen. Außerdem kämen viele unbe- 

scholtene Bürger durch diese Protokollierung in poli- 

zeiliche Dateien. Datenabgleiche und Rasterfahndun- 

den mit Hilfe der Protokolldateien wären kaum auszu- 

schließen. Kurzum: Eine ausschließlich zur Daten- 

schutzkontrolle angelegte „Protokolldatei” kann je nach 

ihrem Inhalt ein äußerst problematisches Eigenleben 

entwickeln. Wo dies zu befürchten ist, darf es über- 

haupt keine automatische Protokollierung geben. Die 

Grenzen der Datenschutzkontrolle sind für mich ein- 

deutig dort erreicht, wo sie für eigene Zwecke Daten- 

sammlungen zu Lasten der Bürger produziert. Gerade 

so wäre es, wenn man im Sicherheitsbereich Online- 

Abfragen protokolliert. 

— Protokollstatistiken 

Schließlich besteht die Möglichkeit, detaillierte Stati- 

stiken über Online-Abruf zu erstellen. Sinnvoll sind 

sie, wenn aus ihnen zu ersehen ist, wer welche Such- 

kriterien wie häufig von wo aus nutzte und in wel- 

chem Umfang das System antwortete. Bei solchen Pro- 

tokollstatistiken würde wohl der Abfragende, nicht aber 

die abgefragte Person in Erscheinung treten. Neue Pro- 

blematische Datensammlungen könnten folglich nicht 

entstehen. Zwar ließe sich auch mit Hilfe von Proto- 

23



Landtag von Baden-Württemberg — 9. Wahlperiode Drucksache 9 / 940 

kollstatistiken nicht feststellen, ob ein einzelner Abruf 

zu Recht erfolgte. Ihr Wert liegt aber darin, daß sie 

detaillierten Aufschluß über die Abfragepraxis bei On- 
line-Anschlüssen geben, ohne neue Gefahren für den 

Datenschutz zu schaffen. 

Fazit all dieser Überlegungen ist: Den Gefahren der Online- 
Anschlüsse ist allein mit technischen und organisatorischen 
Maßnahmen nicht beizukommen. Der Gesetzgeber muß des- 

halb klar sagen, wer wann auf welche Weise und in welchem 

Umfang über Online-Anschluß Daten über Bürger abfragen 

darf. Es geht nicht an, diese Entscheidung den an Online-An- 

schlüssen interessierten Behörden zu überlassen, also den 

Weg der Verwaltungsabsprache zu wählen. Ein blühender 

Tauschhandel mit den Daten der Bürger wäre die unausweich- 

liche Folge. 

” Bildschirmtext 

3.1 Das Kompetenzgerangel und seine negativen Folgen 

Der Staatsvertrag der Länder über Bildschirmtext aus dem 

Jahre 1983 enthält eine zwar nicht optimale, aber alles in 

allem durchaus akzeptable Regelung über den Daten- 

schutz. Jeder Bürger, der sie liest, wird aus ihr beruhigt 

schließen, daß er sich wegen des Datenschutzes beim Bild- 

schirmtext keine Sorgen zu machen braucht. Dies war 
wohl auch die Absicht der Autoren des Staatsvertrags. Die 

Realität sieht jedoch leider anders aus. Tatsache ist näm- 

lich, daß jedenfalls die Regelung des Staatsvertrags, wie 
die Bildschirmtextzentrale Daten von Benutzern und An- 
bietern verarbeiten darf, völlig ins Leere geht, weil es für 

sie gar keinen Adressaten gibt. Um dies zu verstehen, muß 

man folgendes wissen: 

Beim Abschluß des Staatsvertrags gingen die Ministerprä- 
sidenten davon aus, daß die Länder und nicht der Bund be- 

fugt sind, die Nutzung von Bildschirmtext zu regeln. Zu 

dieser Nutzung zählten sie auch den Betrieb der Bild- 

schirmtextzentrale. Logischerweise hätten sie bei dieser 
Rechtsauffassung deren Einrichtung und Betrieb einer Lan- 
desbehörde überlassen müssen. Denn nach dem Grundge- 
setz sind die Länder unstrittig dafür zuständig, die Ausfüh- 

rung der von ihnen erlassenen Gesetze — und damit auch 

ihres Ausführungsgesetzes zum Staatsvertrag über Bild- 

schirmtext — zu regeln und die Aufgaben Landesbehörden 

zuzuweisen. So sah es seinerzeit auch die von der Landes- 
regierung eingesetzte Expertenkommission Neue Medien. 

In ihrem Abschlußbericht heißt es dazu wörtlich: 

„Auf Dauer jedenfalls wird eine Landesbehörde damit (d. h. mit 
dem Betrieb der Bildschirmtextzentrale) zu befassen sein. Für 
die Deutsche Bundespost könnte so allenfalls die Verwaltungs- 
kompetenz über die Zwischenspeicher bleiben, die ım Bildschirm- 
textdienst eingeschaltet werden, damit der Abruf im Nahbereich 
zur Ortsgebühr abgewickelt werden kann, aber auch hier ist die 
Bundeskompetenz fragwürdig.“ 

Bei dieser Haltung hatten die Länder allerdings die Rech- 
nung ohne den Wirt, sprich die Deutsche Bundespost ge- 
macht. Sie reklamierte den Bildschirmtextdienst von An- 
fang an für sich mit der Begründung, es handele sich dabei 

um einen zu ihrem Aufgabenbereich zählenden Fernmelde- 
dienst, und traf die notwendigen Vorbereitungen für seine 
Einführung. Eine Klärung der Streitfrage unterblieb leider. 

Statt dessen schlossen Bundespost und die Länder einen 
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Kompromiß: Die Länder trafen zwar im Staatsvertrag da- 
tenschutzrechtliche Regelungen für die Datenverarbeitung 

durch die Bildschirmtextzentrale, überließen jedoch deren 
Einrichtung und Betrieb der Deutschen Bundespost — 

wohl wissend, daß sie diese durch einen Staatsvertrag 

nicht verpflichten konnten. Statt dessen begnügten sie sich 
mit der Zusage der Deutschen Bundespost, sie wolle den 

materiellen Anforderungen der datenschutzrechtlichen 
Vorschriften des Staatsvertrags Rechnung tragen. Auf wel- 

che Weise diese Zusage eingehalten werden soll, ob in 

Form von Rechtsvorschriften, Verwaltungsvorschriften 

oder „auch Vorkehrungen im technisch-betrieblichen Sy- 

stem”, ließ die Deutsche Bundespost bewußt offen. Trotz 

Drängen der Datenschutzbeauftragten der Länder begnüg- 

ten sich die Länder mit dieser Zusage der Bundespost. Sie 
bestanden nicht darauf, daß der Bund den datenschutz- 

rechtlichen Vorschriften des Staatsvertrags gleichwertige 

Rechtsvorschriften erläßt. Darüber hinaus unterließen sie 

es auch sicherzustellen, daß die Kontrollorgane der Länder 

— sprich ihre Datenschutzbeauftragten — fortlaufend und 

umfassend über die technische Komponente des Bild- 
schirmtextsystems informiert werden. Ohne eine solche In- 
formation ist eine effektive Datenschutzkontrolle auch bei 

Stellen, die eindeutig der Überwachung der Datenschutz- 

beauftragten unterliegen, nur begrenzt möglich. 

Das Resultat dieses Kompetenzstreits ist bisher folgendes: 

Der Bund nahm zwar vor der bundesweiten Einführung des 
Bildschirmtextdienstes einige datenschutzrechtliche Vor- 

schriften in seine Fernmeldeordnung auf. Diese bieten je- 

doch noch nicht den Schutz, den die Datenschutzbestim- 

mungen des Staatsvertrags eigentlich bieten wollen. Zum 
Erlaß solcher Rechtsvorschriften konnte sich die Deutsche 
Bundespost bisher nicht durchringen. Sie entsprach bislang 

auch nicht im erforderlichen Umfang den berechtigten In- 

formationsinteressen der Datenschutzbeauftragten der 

Länder. Nach wie vor bleiben uns für die Beurteilung des 
Systems wichtige Unterlagen, z.B. Dateienhandbuch und 

die Systembeschreibung, vorenthalten. Die Deutsche Bun- 

despost sagt dazu, sie sei zu deren Vorlage nicht verpflich- 

tet, da sie ausschließlich der Kontrolle durch den Bundes- 

beauftragten für den Datenschutz unterliege. 

Ich meine: In diesen Fragen sind die Ministerpräsidenten 

der Länder gefordert. An ihnen liegt es, ihren politischen 

Einfluß gegenüber der Deutschen Bundespost geltend zu 

machen. Immerhin geht es darum, ob der Datenschutz bei 

Bildschirmtext nicht nur in ihrem Staatsvertrag — also auf 
dem Papier — steht, sondern tatsächlich auch im Interesse 

der Bürger realisiert wird. Geschieht dies nicht, laufen die 

Ministerpräsidenten Gefahr, des Etikettenschwindels be- 

zichtigt zu werden. Auf keinen Fall darf der Bürger Verlie- 
rer bei all diesen Kompetenzstreitigkeiten sein. Er muß das 

neue Medium akzeptieren und dafür ist ein effektiver Da- 
tenschutz von ganz entscheidender Bedeutung. Dessen 
sollten sich alle, nicht zuletzt auch die Deutsche Bundes- 

post, bewußt sein. 

Schwachstellen bei Bildschirmtext 

Trotz der beschriebenen Schwierigkeiten gelang es immer- 

hin, hinter einige Schwachstellen bei Bildschirmtext zu 

kommen. Es sind zwei gravierende Mängel im System: 
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— Ein leichtes Spiel für Hacker 

Viele Anbieter haben eigene Rechner an das Bild- 
schirmtextnetz angeschlossen, z.B. Versandhäuser, 

Banken und Verlage. Sie können ihre Angebote damit 

variabler gestalten. Beispielsweise können dann ihre 
Kunden ihre Adreßdaten aus dem Rechner des Anbie- 

ters abrufen. Dazu müssen sie bloß ihre Kundennum- 

mer eintippen. Will jemand herausfinden, wer Kunde 

dieser Anbieter ist, braucht er nichts anderes zu tun als 

beliebige Nummern einzugeben. Mit Sicherheit ist dar- 

unter eine Kundennummer; Name und Anschrift des 

Kunden zeigt der Bildschirm ihm dann sogleich an. Ge- 
gen dieses unerlaubte Ausforschen kann sich der An- 

bieter mit technischen Sicherungen nicht wehren. Es 
bleibt ihm nur, im Interesse seiner Kunden überhaupt 

keine Adressen anzuzeigen. 

— Identifizierung durch die Hintertür 

Externe Rechner haben eine weitere Tücke: Ruft ein 
Teilnehmer bloß Informationen ab, bleibt er anonym. 

Auf diese Weise kann er sich über Geldanlage, Kredit 
oder Urlaubsreisen beraten lassen, an Ratespielen teil- 

nehmen, seine Meinung über ein Produkt kundtun oder 

sich über Warenangebote informieren. Will er dann 

schließlich eine Ware bestellen, muß er dem Computer 
sagen, wer er ist; mit der Anonymität hat es ab jetzt 
ein Ende — meint er. Was er nicht weiß und ihm der 
Bildschirmtext auch nicht anzeigt, ist, daß der Anbieter 

mit seiner Identifizierung auf einen Schlag auch er- 
fährt, wie der Teilnehmer zuvor Bildschirmtext nutzte. 

Auf diese Weise können Anbieter viel über die Interes- 
sen und Persönlichkeit ihrer Kunden erfahren. Im Sinne 

des Bildschirmtext-Staatsvertrags ist dies ganz sicher 

nicht. — PS. Ein Tip für den, der dies alles nicht will: 
Ehe er sich identifiziert, muß er irgendeine Seite in der 

Bildschirmtext-Zentrale in Ulm abrufen. 

. Fernwirken 

In immer greifbarere Nähe rückt das Fernwirken. Mit diesem 

neuen elektronischen Kommunikationssystem kann über kurz 

oder lang jeder Vorgänge in weiter Ferne laufend beobachten 

und auf sie einwirken. So wird es möglich sein, daß 

— Energieversorgungsunternehmen und Stadtwerke Strom-, 
Gas-, Wasser- und Wärmeverbrauch der einzelnen Haus- 
halte automatisch mit ihrem Computer direkt von den Zäh- 
lern in kurzen Abständen, etwa monatlich oder wöchent- 
lich, ablesen; 

— jeder im Notfall durch schlichten Druck auf eine in seiner 
Wohnung installierte Ruftaste Notärzte und Rettungsdien- 

ste herbeiholen kann; 

— Sozialstationen und andere soziale Hilfsdienste durch stän- 

dige elektronische Aktivitätskontrolle, z.B. des Anschal- 
tens des Herdes oder Üffnens des Kühlschranks in einer 
Wohnung, erfahren, ob ein kranker oder gebrechlicher Mit- 

bürger allein zurechtkommt oder dringend ihre Hilfe 
braucht; 

— elektronisch gesteuerte Hitzemelder oder Alarmanlagen 
Feuerwehr und Polizei bei Brand und Einbruch automatisch 
benachrichten;
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— jeder seine Heizung, Waschmaschine oder seinen Video- 

Tecorder von weiß woher — z. B. vom Büro aus — über 

ein Fernmeldenetz an- und ausschalten kann; 

— Mütter von der Küche aus ihre vor dem Haus spielenden 

Kinder sehen können. 

Technisch spielt sich all dies so ab: Über Kabel-, Fernsprech- 

oder Antennennetze geben eine bestimmte Person oder ein 

Computer an speziell programmierte Mikroprozessoren Befeh- 

le ab. 

Einen Teil dieser neuen Techniken will die Deutsche Bundes- 

post jetzt erproben. Sie plant Systemversuche, vornehmlich in 

Ludwigshafen, Mannheim und München. Ihr Konzept „TE- 

MEX“ beschränkt sich auf Fernwirken mit dem Fernsprech- 

netz. Danach sollen Firmen, Behörden und Hilfsdienste jeder 

Aıt Leitstellen aufbauen und Interessenten werben, die bereit 

sind, bei sich zu Hause eine „Fernwirkstation“ zu installieren. 

Die Fernmeldeverbindung zwischen beiden betreibt dann die 

Post; auf ihr überträgt sie die Nachrichten, Ziel der Post ist 

nicht, nach der Erprobungsphase ein bundesweites TEMEX- 

Netz aufzubauen. Sie strebt vielmehr lokale TEMEX-Inseln an. 

Damit aber Interessenten, z.B. Ablesefirmen wie ista und Bru- 

nata, bundesweit Fernwirken nutzen können, ist die Post be- 

reit, einmal im Monat für sie ihre über das ganze Bundesgebiet 

verstreuten Zähler abzulesen und innerhalb von drei Tagen 

die Zählerstände der einzelnen Haushalte den Firmen mitzu- 

teilen. 

Fernwirken wirft eine Fülle von Datenschutzproblemen auf. 

Kein Wunder, wenn man bedenkt, daß hier Computer automa- 

tisch Verhaltensweisen des Bürgers innerhalb seiner vier 

Wände registrieren — und teils sogar so, daß der Bürger 

nichts davon bemerkt. Fernwirken tangiert damit das Grund- 

recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung in einer vor Jahren 

noch unvorstellbaren Weise. Erstaunlich viele Bürger äußer- 

ten bereits die Besorgnis, mit Hilfe von Fernwirken könnten 

Firmen und Behörden Informationen über ihre Lebensgewohn- 

heiten gewinnen und anders nutzen als ihnen recht ist. Auch 

befürchten sie, Unbefugte könnten TEMEX-Daten mitlesen 

oder verfälschen. Ich meine, den vielfältigen Gefahren von 

Fernwirken für den Persönlichkeitsschutz kann man nur durch 

dafür speziell zu schaffende Rechtsvorschriften begegnen. Sie 

müssen folgendes sicherstellen: 

— Es ist die freie Entscheidung jedes Bürgers, ob und inwie- 

weit er am Fernwirken teilnehmen will. 

— Ehe sich der Bürger dafür entscheidet, muß man ihm genau 

sagen, was mit den durch Fernwirken über ihn erfaßten In- 

formationen geschieht. 

— Dem Bürger dürfen keine Nachteile entstehen, wenn er sich 

weigert, am Fernwirken teilzunehmen. 

— Der Bürger muß eine einmal erteilte Einwilligung jederzeit 

widerrufen können. 

— Seine beim Fernwirken erhobenen Daten dürfen nur für 

den konkreten Zweck, z.B. zur Heizkostenabrechnung, be- 

nutzt werden; sie sind so rasch wie möglich zu löschen. 

— Die beim Fernwirken anfallenden Daten des Bürgers sind 

vor unbefugtem Zugriff so gut wie irgend möglich zu si- 

chern. 
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— In der Wohnung des Bürgers sollte ein Anzeigegerät instal- 

liert sein, an dem der Bürger jederzeit ablesen kann, wer 

wann über Fernwirken welche Daten über ihn abfragte. 

— Bürger, die am Fernwirken teilnehmen, sollten ihren An- 

schluß jederzeit abschalten können. 

Regelungen über Fernwirken haben Berlin bereits in seinem 

Kabelpilotprojektgesetz und Bayern in seinem Gesetz über die 

Erprobung und Entwicklung neuer Rundfunkangebote und an- 

derer Mediendienste geschaffen. Zu hoffen bleibt, daß Baden- 

Württemberg bald auch in dieser Richtung aktiv wird. 

. Neuordnung der Medienlandschaft 

Erklärtes Ziel der Landesregierung ist, die Medienlandschaft 

neu zu ordnen. Sie bestimmt in Zukunft der Computer — ganz 

gleich, ob es um Bildschirmtext, Kabelfernsehen, Video- oder 

Kabeltext geht. Wer die neuen Techniken nutzt, wird viel stär- 

ker als bislang registriert, Sein Verhalten wird damit transpa- 

enter und berechenbarer. Die Möglichkeiten, ihn zu kontrol- 

lieren oder zu manipulieren, nehmen zu. Deshalb ist von be- 

sonderer Bedeutung, wie das künftige Landesmediengesetz 

den Datenschutz regelt. 1982 gab mir die Landesregierung Ge- 

legenheit, in ihrer Arbeitsgruppe „Landesmediengesetz“ meine 

Vorstellungen zu entwickeln. Sie berücksichtigte meine da- 
mals gemachten Vorschläge weitgehend in ihrem Entwurf ei- 
nes Landesmediengesetzes, den sie im Juli 1983 zur Anhörung 

freigab. Was darin noch fehlte, waren vor allem Regelungen 
über eine wirksame Datenschutzkontrolle. 

Inzwischen sind die Bemühungen der Landesregierung um den 

Erlaß eines Landesmediengesetzes in ein aktuelles Stadium ge- 

treten. Die Regierung will — weiß die Presse — Anfang 1985 

ihren Gesetzentwurf im Landtag einbringen. Ich hoffe, daß der 

Regierungsentwurf trotz mancher Widerstände aus Kreisen 
der Wirtschaft die datenschutzfreundliche Konzeption des ur- 

sprünglichen Entwurfs 1982 beibehält und noch um eine Rege- 
lung über eine effektive Datenschutzkontrolle ergänzt wird. 
Nicht reicht aus, eine Zuständigkeitsregelung nach dem Mu- 
ster des Ausführungsgesetzes zum Staatsvertrag über Bild- 

schirmtext zu treffen. Was daran zu kritisieren ist, sagte ich 

bereits in meinem 4. Tätigkeitsbericht (Landtags-Drucksache 

8/4600, S. 115). Nicht angehen kann, die schon im allgemeinen 

Datenschutzrecht unbefriedigende gesplittete Kontrollzustän- 

digkeit bei den neuen Medien zu zementieren. Die Folge wäre, 

daß das Innenministerium private Anbieter und Teilnehmer, 

der Landesbeauftragte für den Datenschutz öffentliche Stellen 
— seien sie Anbieter, seien sie Teilnehmer — zu kontrollieren 

hätten. Da die neuen Techniken nach einem einheitlichen Sy- 

stem arbeiten, würde die Tatsache, daß man verschiedene Kon- 

trollorgane hat, unausweichlich zu einem Kontrollgefälle zwi- 
schen öffentlichem und privatem Bereich führen. Daß auch an- 

dere Lösungen möglich sind, zeigen die Regelungen im Medien- 

erprobungs- und -entwicklungsgesetz von Bayern und im Ka- 

belpilotprojektgesetz in Berlin. Sie geben dem jeweiligen Lan- 

desbeauftragten für den Datenschutz sehr viel weitergehende 
Kontrollzuständigkeiten, als sie sie nach der Zuständigkeitsre- 

gelung für den Bildschirmtext haben. Was in Bayern und Ber- 
lin möglich ist, sollte eigentlich auch in Baden-Württemberg 
nicht ausgeschlossen sein. 

Drucksache 9/7 940
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3. Teil: Der Kampf gegen den Krebs 

Eine mehr nebenbei gemachte Bemerkung in meinem 1. Tätıg- 
keitsbericht 1980 (Landtags-Drucksache 8/830, S. 49) löste 1981 ei- 

ne Diskussion über ein landesweites epidemiologisches Krebsre- 

gister aus, die bis zum heutigen Tage nicht abgeschlossen ist. Im 

Gegenteil: Immer wieder flammt sie auf. Interessant zu beobach- 

ten ist dabei, wie Sozial- und Wissenschaftsministerium, Vertre- 

ter der Regierungsfraktion, Landesärztekammer und engagierte 

Forscher in teils stiller, teils offener „konzertierter Aktion” im- 

mer wieder aufs neue Anläufe nehmen und dabei meist nicht ver- 

säumen, die Dinge so darzustellen, als ob es an der Datenschutz- 

beauftragten liege, daß Baden-Württemberg bislang kein landes- 

weites epidemiologisches Krebsregister hat. Schlimmer als die 

Form mancher dieser Äußerungen war freilich ihr Inhalt. Oft lie- 
ßen sie nur zu gut erkennen, daß die Verantwortlichen noch 

nicht recht verstanden haben, worin eigentlich die datenschutz- 
rechtliche Problematik von Krebsregistern liegt. Völlig unter den 
Teppich kehren sie natürlich auch die Frage, ob ein epidemiolo- 

gisches landesweites Krebsregister tatsächlich notwendig ist. 

Dies zu beurteilen ist nicht meine Sache, sondern Aufgabe der 

Medizin und Politik. Feststellen kann und muß ich jedoch, daß 

bis zum heutigen Tag die Meinungen über den Wert eines sol- 

chen Registers in der medizinischen Fachwelt auseinandergehen. 

Obwohl es im Lande so scheint, kann doch beispielsweise kaum 

vergessen sein, daß sich der Deutsche Ärztetag in Münster 1982 

dezidiert gegen flächendeckende Krebsregister aussprach. Wie 
dem auch sei: Dankbar wäre ich den Verantwortlichen jedenfalls, 

wenn man in der Öffentlichkeit nicht immer wieder den Eindruck 
erwecken würde, die Geisel des Krebses wäre von der Bevölke- 

rung unseres Landes genommen, wenn man bloß endlich eın 

Krebsregister hätte. Davon kann — das wissen nicht bloß Exper- 

ten — keine Rede sein. Selbst das beste Krebsregister vermag 

nicht mehr als Anhaltspunkte für Wissenschaftler zu bieten, in 

welcher Richtung sie ihre Krebsforschung weiterbetreiben sollen, 
um die Ursachen dieser schrecklichen Krankheit zu ergründen 
und die Therapiemöglichkeiten zu verbessern. Krebsregister kön- 
nen, wenn überhaupt, allenfalls langfristig Erfolge haben; die be- 

reits an Krebs Erkrankten werden nach Meinung der Fachwelt 

von ihnen nur selten profitieren. 

1. Krebsregister 

Worin besteht die datenschutzrechtliche Hürde eines landes- 
weiten epidemiologischen Krebsregisters? Ich kann hier nur 

wiederholen, was ich seit 1980 fortlaufend sage: es ist vor al- 

lem die ärztliche Schweigepflicht. Ihretwegen muß der Arzt al- 
les, was er bei der Ausübung seines Berufs erfährt, geheimhal- 

ten und darf es anderen nur dann offenbaren, wenn sein Pa- 

tient damit einverstanden ist oder eine Rechtsvorschrift die 

Offenbarung auch ohne seine Einwilligung erlaubt. Diese 

strenge Geheimhaltungspflicht besteht auch im Verhältnis 
zwischen behandelndem und forschendem Arzt. In den ärztli- 
chen Berufsordnungen aller Bundesländer heißt es dazu wört- 
lich: „Ärzte dürfen Tatsachen und Befunde für Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung nur mitteilen, wenn die Anony- 

mität des Patienten gesichert ist oder dieser ausdrücklich zu- 

stimmt.“ Mit anderen Worten: Behandelnde Ärzte dürfen ei- 

nem Krebsregister Angaben über ihre Krebspatienten nur mit 

deren Einverständnis oder anonym — also so, daß der Patient 

nicht zu identifizieren ist — melden. Obwohl dies seit jeher so 

ist — die Datenschutzgesetze brachten hier keinerlei Ände- 
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rung —, tun sich nach wie vor so viele schwer damit. Die Vor- 

geschichte der aktuellen Diskussion über ein Krebsregister ın 

Baden-Württemberg belegt dies nur zu deutlich. 

1.1 Vorgeschichte 

Um die gegenwärtige Diskussion richtig zu verstehen, muß 

man wissen, was sich in den zurückliegenden Jahren auf 

dem Gebiet der medizinischen Dokumentation Krebskran- 

ker ereignete und welche Überlegungen der Gesetzgeber 

anstellte. 

1.1.1 Medizinische Dokumentation über Krebskranke 

Die Registrierung von Krebskranken hat in Baden- 

Wurttemberg Tradition: 

— Register des Krebsverbands Baden-Württemberg 

e.V. 

Schon seit 1971 führt der Krebsverband Baden- 

Württemberg e.V. ein Register, das inzwischen 

Krebserkrankungen aus dem ganzen Land erfaßt. 

Um der ärztlichen Schweigepflicht zu entspre- 
chen, lassen die Krankenhäuser bei ihren Meldun- 

gen an den Krebsverband Name des Patienten und 

Straße seines Wohnorts einschließlich der Haus- 

nummer weg. Die Absicht, auf diese Weise die 

Meldungen anonym zu machen, ist damit jedoch 
nicht voll erreicht, weil andere auf den Meldun- 

gen enthaltene Angaben zumindest in einer Reihe 

von Fällen eine Identifizierung der Patienten er- 
möglichen. Ihre Anonymität ist damit nicht in je- 
dem Fall gewahrt. Wegen der weiteren Einzelhei- 

ten verweise ich auf meine Ausführungen im Tä- 
tigkeitsbericht für 1981 (Landtags-Drucksache 

8/2220, S.33—38). Trotz dieses Mangels führt der 
Krebsverband Baden-Württemberg nach wie vor 
sein Register weiter; nach wie vor bemühen sich 

weder die meidenden Stellen noch der Krebsver- 

band, das Einverständnis der Patienten in diesen 

Meldedienst zu bekommen. 

— Knochentumorregister Heidelberg und Regionales 

Krebsregister Nordbaden 

Bei diesen beiden Registern ging man einen ande- 
ren, noch bequemeren Weg: das Deutsche Krebs- 
forschungszentrum Heidelberg, welches das Kno- 
chentumorregister führt, und das Pathologische 
Institut der Universität Heidelberg, wo das Nord- 

badische Krebsregister eingerichtet ist, negieren 

die ärztliche Schweigepflicht schlichtweg. Die 
Ärzte, die ihren Registern Informationen zukom- 

men lassen, holen weder die Einwilligung der Pa- 
tienten ein noch unternehmen sie den geringsten 
Versuch, ihre Informationen über ihre Patienten 

zu anonymisieren. Ich verweise dazu auf meine 

Ausführungen über das Knochentumorregister 
Heidelberg im Tätigkeitsbericht für 1981 (Land- 

tags-Drucksache 8/2220, S.39—42) und über das 
Krebsregister Nordbaden im Tätigkeitsbericht für 

1982 (Landtags-Drucksache 8/3450, S. 30). Ergän- 

zend zu bemerken ist: Nach langem Sträuben ak- 

zeptierte inzwischen das Deutsche Krebsfor-
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schungszentrum erfreulicherweise meine Vor- 

schläge, wie sich das Knochentumorregister ent- 

weder auf der Basis von Eınwilligungen oder aber 
von anonymen Meldungen führen läßt. Leider 
konnte sich jedoch das Deutsche Krebsfor- 

schungszentrum bislang offenbar nicht mit seinen 
zum Register meldenden Ärzten einigen, welche 

dieser beiden Vorgehensweisen nun tatsächlich 
gewählt werden soll. Deshalb hängt die Sache 
nach wie vor in der Luft. Noch unbefriedigender 

ist die Sıtuation beim Krebsregister Nordbaden. 

Obwohl schon seit langem klar war, daß auch die- 

ses unter Mißachtung der ärztlichen Schweige- 

pflicht geführt wırd, und ich darüber hinaus im 

März 1984 konkrete Vorschläge unterbreitete, wie 

man es in Einklang mit dem geltenden Recht füh- 

ren kann, dauerte es bis Ende November 1984, bis 

die Universität Heidelberg reagierte. Dabei be- 

schränkte sie sich, mir Fragen zu stellen, die ent- 

weder schon geklärt sind oder schon längst hatten 
geklärt werden können. 

1.1.2 Bemühungen des Gesetzgebers 

Schon früh setzten im Lande Bestrebungen ein, mit 

Hilfe des Gesetzgebers über die Hürde der ärztlichen 
Schweigepflicht hinwegzukommen. 

— Phase 1 

Das Sozialministerium erklärte bereits 1980 in sei- 

ner Stellungnahme zu einem Antrag der Fraktion 
der CDU (Landtags-Drucksache 7/6818) seine Ab- 
sicht, eine gesetzliche Grundlage für ein Krebsre- 

gister zu schaffen, in dem man die Kranken mit 

Namen erfasse. Das Krebsregister des Krebsver- 
bandes Baden-Württemberg e. V, reiche nicht aus, 
weil es Mehrfachmeldungen nicht erkennen und 
den Krankheitsverlauf beim einzelnen Krebskran- 
ken nicht verfolgen könne, Die Absicht, ein 

Krebsregistergesetz zu schaffen, bekräftigte die 
Landesregierung 1981 in ihrer Antwort auf eine 

Große Anfrage der Fraktion der FDP/DVP (Land- 
tags-Drucksache 8/1246). Dort hieß es ausdrück- 
lich, man müsse auch Krebskranke namentlich er- 

fassen, deren Einwilligung nicht vorliege. 

— Phase 2 

Die Absicht, ein Krebsregistergesetz zu erlassen, 

gab die Landesregierung allerdings nach dieser 
Erklärung schon bald wieder auf. Was war ge- 
schehen? Aufgeschreckt durch meinen Tätigkeits- 

bericht für 1981 (Landtags-Drucksache 8/2220), in 

dem ich die Ergebnisse meiner Kontrollen im Be- 
reich der medizinischen Forschung eingehend be- 
schrieben hatte, entschlossen sich Wissenschafts-, 
Innen- und Sozialministerium zu einer Vorwärts- 

strategie. Weil auch in anderen medizinischen Be- 

reichen — vor allem der Psychiatrie — epidemio- 

logische Krankheitsregister unter Negierung der 

ärztlichen Schweigepflicht entstanden waren, 
wollte man gleich ganze Arbeit leisten. Die Res- 

sorts versuchten, durch eine Änderung des Landes- 
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datenschutzgesetzes die ärztliche Schweigepflicht 
und darüber hinaus auch alle anderen Berufs- und 

Amtsgeheimnisse weitestgehend zugunsten der 
Forschung zu lockern. Damit wäre es moglıch ge- 

wesen, alle Arten von Krankheitsregister — also 

nicht bloß ein landesweites epidemiologisches 

Krebsregister — einzurichten und die bereits ent- 
standenen Kırankheitsregister fortzufuhren. We- 

gen der weiteren Einzelheiten beziehe ich mıch 

auf meinen Tätigkeitsbericht für 1982 (Landtags- 

Drucksache 8/3450, S.19—28). Nicht zuletzt we- 

gen des starken Widerspruchs, den diese sehr 

weitgehenden, nicht vertretbaren Gesetzgebungs- 

pläne in der Öffentlichkeit gefunden hatten, legte 

sie die Landesregierung im Mai 1983 — jedenfalls 

bis auf weiteres — zu den Akten. 

— Phase 3 

Auf diese offensive Phase der Regierung folgte ei- 

ne Zeit der Beruhigung: Ergebnis eines Gesprächs, 

zu dem der Herr Ministerpräsident im Mai 1983 

die Herren Wissenschafts-, Innen- und Sozialminı- 

ster und mich gebeten hatte, war: 

« Die Landesregierung intensiviert die Krebsfor- 

schung an den Tumorzentren unter Zuhilfenah- 

me der dort geführten Tumorregister. Die be- 

rührten Ressorts sollen im Einvernehmen mit der 

Datenschutzbeauftragten klären, auf welche 

Weise dies auf der Basis des geltenden Rechts 
geschehen kann. 

« Baden-Württemberg strebt wegen etwaiger 

Rechtsänderungen zugunsten der Forschung ein 

bundeseinheitliches Vorgehen an; es will nicht 

Vorreiter sein. Das gelte auch für die Schaffung 
eines Krebsregistergesetzes. 

Die Ressorts hielten sich nicht lange konsequent 

an diesen neuen Kurs. Schon im November 1983 

legte das Sozialministerium der Landesregierung 

ein „Aktionsprogramm” zur Verabschiedung vor. 

Dies geschah wunschgemäß. Seitdem gilt wieder 
die Devise, man wolle ein landesweites epidemio- 

logisches Krebsregister einrichten und dazu eine 

gesetzliche Regelung anstreben, sofern ein sol- 

ches Register ohne Verstoß gegen die ärztliche 
Schweigepflicht nicht möglich sei. 

— Phase 4 

Gegenwärtig werden die Möglichkeiten disku- 
tiert, wie man epidemiologische Krebsregister 

einrichten und führen kann. Dabei geht es im 
Grunde nur um zwei Alternativen, die unsere be- 

sondere Aufmerksamkeit verdienen. 

1.2 Ein Arbeitspapier des Sozialministeriums 

Wohin die Überlegungen des Sozialministeriums genau ge- 

hen, weiß ich nicht. Seit September 1984 unterrichtete 

mich das Sozialministerium nicht mehr über seine Pläne. 

Auch meine Sachstandsanfrage vom 5. Dezember 1984 ist 

ohne Antwort. Deshalb kann ich nur soviel sagen:
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1.2.1 Inhalt 

Im Februar 1984 teilte mir das Sozialministerium sei- 

ne ersten Überlegungen für ein landesweites epide- 

miologisches Krebsregister mit. Im Mai 1984 folgte 

ein „Arbeitspapier“, in dem es sein Rohkonzept 

für ein Krebsregister darlegte. Dies sieht so aus: 

— Aufgabe der Registers 

Aufgabe des Registers soll vor allem sein, Krebs- 

ursachen besser zu bekämpfen. Dazu soll es „mög- 

lichst alle” Neuerkrankungen an Krebs erfassen 

und zudem alle Sterbefälle von Personen, die im 

Register bereits registriert sind. Das Register soll 
mit Hilfe dieser Angaben die Zahl der Neuerkran- 

kungen an Krebs und die jeweils aktuelle Zahl al- 
ler Krebskranken ermitteln; daneben soll es wei- 

ter statistische Daten liefern. 

— Träger des Registers 

Das Register soll eine öffentlich-rechtlich organi- 
sierte Stelle führen, Keine Aussage machte das 

Sozialministerium bislang, an wen es denkt. Er- 

hebliches interesse haben daran inzwischen die 

Landesärztekammer, das Krebsforschungszentrum 

Heidelberg und das Statistische Landesamt ange- 

meidet. 

— Zu meldende Angaben über jeden Krebspatienten 

Das Register soll über jeden Krebskranken folgen- 

de Daten enthalten: 

« Familienname, Vorname, frühere Namen 

« Anschrift 

« Geburtsdatum 

« ggf. Sterbedatum 

« Geschlecht 

» Staatsangehörigkeit 

« bei Frauen: Zahl der Geburten 

« derzeitiger Beruf und am längsten ausgeübte Berufs- 
tätıgkeit 

» Einwillıgung oder Fall der Nichteinholbarkeit 

An medizinischen Angaben sollen dazukommen: 

« Diagnose des Tumors/Frühstadıums/der Präkanzero- 
sen 

« Lokalisatıon des Tumors/Frühstadiums/der Prakan- 
zerosen 

« Histologische Tumordiagnose (nach IDCO) 

+ Anlaß der Erfassung 

« Datum der Tumordiagnose 

« FrühereTumorleiden? Daten der Diagnosen? 

« Befund (Stadium) prätherapeutisch 

+ Befund (Stadıum) operativ 

« Diagnose-Sicherung (C-Klassifikation [TNM]) 

+ Todesursache 

— Meldedienst 

Dem Register sollen alle Ärzte die Krebskranken 
melden, mit denen sie im Zuge der Behandiung 

unmittelbar oder mittelbar in Berührung kommen. 
Grundsätzlich sollen die Ärzte vor einer Meldung 

die Einwilligung des Krebskranken eınholen. Oh- 
ne Einwilligung sollen sie melden können, wenn 

33



Landtag von Baden-Württemberg — 9. Wahlperiode 
  

34 

die mit dem Einholen der Einwilligung verbunde- 
ne Aufklärung beim Patienten die Gefahr gesund- 

heitlicher Nachteile hervorrufe, Das Sozialmini- 
sterium hält die Schaffung einer solchen gesetzli- 

chen Meldebefugnis für erforderlich um 
größtmögliche Vollständigkeit des Registers zu 
erhalten. Es lehnt dagegen in seinem Arbeitspa- 
pier ab, eine Meldepflicht für alle behandelnden 

Ärzte einzuführen. Dies würde, so meint es, zu 

keiner größeren Vollständigkeit des Registers 
führen. Dabei geht es von der Annahme aus, an 

dem Meldedienst zum Krebsregister würden sich 
auch ohne gesetzliche Meldepflicht so viele Ärzte 

beteiligen, daß das Register gesicherte Aussagen 
machen kann. 

Zu meldende Daten Verstorbener 

Ist ein Patient bereits verstorben, soll der Arzt 

dessen Daten dem Register melden dürfen, wenn 

nicht anzunehmen ist, daß der Patient die Einwilli- 
gung verweigert hätte. Neben den Meldungen von 

Ärzten denkt man daran, als weitere Informa- 

tionsquelle die Leichenschauscheine heranzuzie- 

hen, Dazu will das Sozialministerium im Bestat- 

tungsgesetz eine gesetzliche Grundlage schaffen. 

Art und Weise der Speicherung der gemeldeten 
Daten 

Das Register soll die gemeldeten Daten im Inter- 
esse eines möglichst hohen Schutzes in drei von- 
einander getrennten Gruppen erfassen: 

1. Datengruppe 

Familienname, Vorname, frühere Namen 

Anschrift (ohne Wohnort) 

Geburtsdatum 

Sterbedatum 

Meldende Stelle 

2. Datengruppe 

Geschlecht 

Wohnort 

Geburtsjahr 

Staatsangehörigkeit 

bei Frauen: Zahl der Geburten 

Derzeitiger Beruf und am längsten ausgeübte Berufs- 
tätigkeit 

Todesjahr 

Einwilligung oder Fall der Nichteinholbarkeit 

3. Datengruppe 

Es handelt sich dabei um die schon aufgeführten 
medizinischen Angaben. 

Alle Daten soll das Register noch 30 Jahre über 
den Tod eines Krebskranken speichern. Danach 
sind sie zu löschen, Gelöscht werden müssen sie 
auch, wenn ein im Register geführter Patient dies 

verlangt. 

Auswertungen des Registers 

Die Registerstelle soll die gesammelten Daten 
auswerten und die Ergebnisse in anonymisierter 
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und aggregierter Form regelmäßig veröffentli- 
chen. Sie darf bei der Auswertung die einzelnen 

beschriebenen Datengruppen nur dann zusammen- 

führen, wenn dies für Zwecke des Registers oder 

der weiteren Forschung erforderlich ist. Die Regi- 

sterstelle muß jedes Zusammenführen von Daten- 
gruppen und die dafür maßgeblichen Gründe auf- 
zeichnen. Neben der Registerstelle sollen auch 
Dritte das Register für wissenschaftliche Zwecke 

auswerten können. 

— Weitergabe von Daten aus dem Register 

Die Registerstelle soll Daten der 3. Datengruppe 

unbeschränkt für Zwecke der Krebsforschung oder 
zum Beobachten von Krebserkrankungen weiter- 

geben können. Das Sozialministerium geht dabei 

davon aus, daß diese Angaben in jedem Fall ano- 

nym sind. 

Daten der 2. und 3. Datengruppe soll das Register 
zum Beobachten von Krebserkrankungen in derBe- 

völkerung und für Zwecke der Krebsforschung nur 

an öffentliche Einrichtungen mit der Aufgabe un- 
abhängiger Forschung oder vergleichbare Einrich- 

tungen weitergeben dürfen. Diese haben jeweils 

ihr Forschungsvorhaben exakt zu benennen. 

Daten der 1. Datengruppe — also Name, Anschrift, 
Geburtsdatum, Sterbedatum, melidende Stelle — 

darf die Registerstelle nur an öffentliche Einrich- 
tungen mit der Aufgabe unabhängiger Forschung 
zur Durchführung eines bestimmten Forschungs- 
vorhabens weitergeben. Voraussetzung dafür ist, 
daß sich das Forschungsvorhaben ohne personen- 
bezogene Daten nicht durchführen läßt und keine 
schutzwürdigen Belange der Patienten beeinträch- 
tigt werden. Uber den Antrag soll die Register- 
stelle nach Anhörung des Landesbeauftragten für 
den Datenschutz und der Ethikkommission bei der 
Landesärztekammer entscheiden. Die Stelle, die 

diese Daten erhält, darf sie nur für den konkreten 

Zweck nutzen und anderen Personen nicht zu- 

gänglich machen. 

— Rückfragen beim Krebskranken 

Wıll die registerführende Stelle beim Patienten 
nachfragen, darf sie dies nur, wenn zuvor der be- 
handelnde Arzt das Einverständnis des Patienten 

dazu eingeholt hat. 

— Befragung Dritter 

Wer für Forschungszwecke Dritte, z. B. den Ar- 

beitgeber, über einen registrierten Krebskranken 

befragen wıll, muß zuvor das Einverständnis des 

Krebskranken einholen. Ist er bereits verstorben, 

kann das Sozialministerium eine solche Befragung 

zulassen. 

— Auskunft 

Jeder Krebskranke kann einen Antrag stellen, ob 
und welche Daten im Krebsregister über ihn ge- 

speichert sind. Die Registerstelle muß dem Patien- 
ten unter Einschalten seines behandelnden Arztes 
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Auskunft geben. Der behandelnde Arzt hat dabei 
unter therapeutischen Gesichtspunkten zu ent- 

scheiden, in welchem Umfang er dem Patienten 
die Auskunft erteilt. 

— Straf- und Bußgeldvorschriften 

Damit diese Grundsätze eingehalten werden, will 
man Straf- und Ordnungswidrigkeitentatbestän- 

de festlegen. 

1.2.2 Bewertung 

Dieses Rohkonzept des Sozialministeriums hat einen 

ganz entscheidenden Nachteil: Es läßt Meldungen der 
Ärzte an das Krebsregister auch dann zu, wenn eine 

Einwilligung des Krebskranken dafür nicht vorliegt. 

Mit anderen Worten: Das Sozialministerium will eine 

gesetzliche Befugnis schaffen, daß Ärzte durch das 

Aıztgeheimnis geschützte Daten auch ohne Wissen 
und Wollen des Krebskranken an ein Krebsregister 

melden können. Dies ist und bleibt ein gravierender 

Eingriff in das jedem Krebskranken von Verfassungs 

wegen garantierte Recht, selbst darüber zu entschei- 

den, was andere über ihn wissen sollen. Ein solcher 

Eingriff des Gesetzgebers ist — das steht seit dem 
Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts 
unumstößlich fest — nur im überwiegenden Alige- 

meininteresse zulässig. Das heißt: Der Gesetzgeber 

darf einen solchen Meldedienst nur zulassen, wenn 

die daraus resultierende Belastung des einzelnen 
Krebskranken noch in einem angemessenen Verhalt- 
nis zu dem daraus für die Allgemeinheit entsiehen- 

den Vorteil steht und das angestrebte Ziel sich nicht 
auf andere, den Krebskranken weniger belastende 

Weise erreichen läßt. Davon kann, meine ich, gegen- 

wärtıg nicht die Rede sein. Es gibt sehr wohl eine 
Möglichkeit, ein aussagekräftiges landesweites epi- 

demiologisches Krebsregister zu führen, ohne daß der 

Gesetzgeber so stark in die Persönlichkeitsrechte der 
Krebskranken eingreifen muß. Ein Krebsregister, das 

alle Funktionen erfüllen soll, wie sie das Sozialmini- 

sterium umschreibt, läßt sich nämlich auch anonym 

führen. Um dies zu akzeptieren, muß man allerdings 

von dem Dogma abgehen, ein aussagekräftiges 
Krebsregister sei nur bei namentlicher Meldung mög- 

lich. Diese These sticht nicht: Die Registerstelle kann 
Neu- und Mehrfachmeldungen auch erkennen, wenn 

jeder meldende Arzt und jedes meldende Kranken- 

haus die Identifizierungsmerkmale eines Krebskran- 

ken — nämlich Vorname, Nachname, bei Frauen Ge- 

burtsname, Geburtsdatum und Geschlecht — nach 

derselben mathematischen Methode zu einer Perso- 
nenkennzahl verschlüsselt und diese statt der unver- 

schlüsselten Identifikationsmerkmale dem Register 
mitteilt. Verfährt jede meldende Stelle nach dersel- 

ben Verschlüsselungsmethode, ist sicher, daß ein Pa- 

tient überall und zu allen Zeiten immer dieselbe Per- 
sonenkennzahl erhält. Das heißt: Die registerführen- 

de Stelle kann die Meldungen verschiedener Stellen 
über denselben Krebskranken feststellen und zu un- 

terschiedlichen Zeiten eingehende Meldungen zusam- 
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menführen, also den Krankheitsverlauf beim einzel- 
nen Kranken verfolgen. 

1.3 Meine Konzeption 

Wie schon seit jeher bemühte ich mich bei meinen Über- 
legungen, der Forschung das zu geben, was sie braucht, 

und gleichzeitig aber den Belangen der Krebskranken 
Rechnung zu tragen. Erfreulicherweise gelang es meinem 

Amt, einen Weg zu finden: Den Vorschlag unterbreitete 

ich im April 1984 dem Herrn Ministerpräsidenten, dem So- 

zial- und Wissenschaftsministerium. Er sieht so aus: 

1.3.1 Anonymisierungsverfahren 

Alle niedergelassenen Ärzte und Krankenhäuser und 

sonstige meldenden Stellen erhalten einen Taschen- 

computer. Er besteht aus einer Eingabetastatur, dem 

üblichen Anzeigefeld, einem elektronischen Ver- 

schlüsselungschip, den die registerführende Stelle 

von Zeit zu Zeit neu ausgeben kann, und, wenn 

man will, einem Drucker. Aussehen könnte der Ta- 

schencomputer etwa so: 

  

sr 
BSBOUGGBREmBmmUGE 
OuuSammam == 
aezusucgasum 

  

AUNITTTTTTTERIETSSTTTTTTTTEGSEATTTTEILTGET GG VEETENTGERENSESPVUOTTTETEAAUEFFTTTTITITITENT N 

Je nach Wunsch läßt er sich in Klein- oder Groß- 
format herstellen. Die meldenden Stellen tippen in 
den Taschencomputer Vorname, Geburtsname, Ge- 
schlecht und Geburtsdatum des Krebskranken ein. 

Auf dem Anzeigefeld des Taschencomputers können 

sie dann ersehen, ob sie diese Angaben in der rich- 
tigen Reihenfolge eingaben und dabei auch keine 

Fehler machten. Nach Eintippen der Daten ver- 

schlüsselt sie der Taschencomputer zu einem — 

selbstverständlich nichtsprechenden — Code. Diesen 

Code zeigt er sofort auf dem Anzeigefeld an. Hat der 

Taschencomputer einen Drucker, kann die meldende 

Stelle den Code direkt auf das Meldeformular druk- 
ken, anderenfalls muß sie ihn dort eintragen, Mehr 

Fehler als bei namentlicher Meldung entstehen hier- 
bei gewiß nicht, wie wissenschaftlich belegt ist. 

Durch diese Codierungsmethode erhält jeder Krebs- 
patient — ganz gleich, welcher Arzt oder welches 

Krankenhaus ihn gerade behandelt — immer den- 
selben Code. Will die Registerstelle von Zeit zu Zeit 
aus Sicherheitsgründen einen neuen Verschlüsse- 
lungschip vergeben, entstehen keine besonderen 

Schwierigkeiten; Zwar erhält der einzelne Patient 

dann einen anderen Code, das macht aber nichts 
aus, weil das Register mit Hilfe eines EDV-Pro- 

gramms die alten in die neuen Codes umsetzen kann. 
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1.3.2 

Ein solcher Taschencomputer ist noch nicht auf dem 
Markt. Dies nimmt nicht weiter wunder, weil bis- 

lang niemand, der ihn kaufen könnte, danach ver- 

langte, und ohne Absatzmöglichkeiten bekanntlich 

niemand etwas produziert. Kontakte mit Elektronik- 

firmen bestätigten jedoch, daß sie solche Taschen- 
computer bauen und die ersten Modelle innerhalb 

von vier bis sechs Monaten liefern können. Die Se- 
rienproduktion könnte nach ihren Angaben bald da- 

nach anlaufen. Ebenfalls neu ist die Anforderung, 

durch Wechsel des Verschlüsselungsverfahrens einen 

Code in einen anderen eindeutig umzusetzen. Auch 
dies läßt sich, wie Professoren des Mathematischen 
Instituts der Universität Tübingen dem Sozialmini- 

sterium und mir in Gesprächen und auch schriftlich 

darlegten, etwa in einem halben Jahr lösen. Dies 

mag sich für EDV-Laien kompliziert anhören. Man- 

cher mag vielleicht sogar den Schluß ziehen, es be- 

dürfe noch aufwendiger und risikoreicher Vorarbei- 

ten, bis der Taschencomputer einsatzbereit vorliegt. 

Dies wäre völlig falsch. Die beschriebenen Probleme 

bei der Herstellung des Taschencomputers sind für 
die Industrie keinesfalls ungewöhnlich: Als vor 

Jahren elektronische Meßgeräte, Verschlüsselungs- 

einrichtungen für Computer, Video-Spiele, Program- 

me für Personal Computer, Verteiler für Kabelfern- 

sehprogramme, Fernbedienungen für Fernsehgeräte 
und Decoder für Bildschirmtext entwickelt wurden, 

lagen vergleichbare, teils sogar kompliziertere Frage- 

stellungen vor. Wichtig ist bloß, daß man sie an- 

packt. Hätte das Sozialministerium im Sommer 1984, 
wie ich wünschte, die beiden Aufträge zur Herstel- 
lung des Taschencomputers vergeben, wäre man 

jetzt ein wichtiges Stück weiter. 

Schäfer’s Taschencomputer 

Diesen Vorschlag entwickelte mein Mitarbeiter, Dipl.- 
Math. Georg Schäfer. Nach anfangs erheblicher Zu- 
rückhaltung befaßten sich die Ressorts näher mit ihm 

und wir hatten den Eindruck, daß sie sich damit 

etwas befreunden. Dann nahm die Entwicklung einen 
unerwarteten Verlauf. Am 9. August 1984 las ich in 

der Eßlinger Zeitung, daß Frau Sozialminister Bar- 

bara Schäfer in einem Pressegespräch durchblicken 
ließ, die Vorarbeiten ihres Ministeriums an einem 

Krebstegistergesetz seien durch Einwände und Be- 
denken der Datenschutzbeauftragten „nicht gerade 
gefördert” worden. Tags darauf hörte sich die Sache 

ganz anders an. Frau Sozialminister Schäfer stellte 
in einer Pressekonferenz, zu der sie gemeinsam mit 

dem Vorsitzenden des Krebsverbands Baden-Würt- 
temberg eingeladen hatte, den Taschencomputer öf- 
fentlich vor, ohne zu sagen, daß der Vorschlag von 
uns kam, und machte mit ihrem Plan eines „ano- 

nymen Krebsregisters“ Schlagzeilen in der gesam- 

ten Landespresse. Zugleich erklärte sie, das Kabinett 

werde im September endgültig darüber entscheiden. 

Die Freude, die Sozialministerin plötzlich so eindeu- 
tig auf meiner Seite zu haben, ist inzwischen ver- 

flogen. Bis heute hat das Kabinett nicht entschieden. 

Ob Frau Sozialminister Schäfer noch so wie im Som- 

mer oder anders denkt, weiß ich auch nicht; denn 
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seitdem schweigt sich — wie gesagt — ihr Ressort 

mir gegenüber aus. Dafür meldete sich vor kurzem 
die Regierungsfraktion mit der Forderung, das Krebs- 

register namentlich zu führen — also ein Gesetz zu 
schaffen, das nicht anonyme Meldungen ohne Ein- 

verständnis der Krebskranken zuläßt. In dasselbe 
Horn blies die Landesärztekammer und tat dazu noch 
ein übriges: Sie hielt es für richtig, über die Presse 

ihr Befremden über meinen Vorschlag auszudrücken. 
Als ihre Vertreter vor Wochen zu einem Gespräch 

bei mir waren, hörte sich alles noch anders an. 

1.3.3 Ausblick 

Während im allgemeinen der Einsatz der neuen Tech- 

niken für den Datenschutz Probleme mit sich bringt, 
bietet sich hier die Chance, die neue Technik zur 

Sicherung des Persönlichkeitsschutzes einzusetzen. 

Diese Chance sollte doch gerade die Landesregierung 

von Baden-Württemberg, welche die Förderung der 

neuen Techniken auf ihre Fahnen geschrieben hat, 

nutzen. Dies gilt umso mehr, als mein Vorschlag Mo- 

dellcharakter haben dürfte und keineswegs nur für 

das Führen eines Krebsregisters von Interesse ist. 

Ich sehe hier eine Möglichkeit, den Datenzugang für 

die Forschung durch Einsatz der modernen Informa- 
tionstechnologie zu erleichtern und zugleich den Per- 
sönlichkeitsschutz erheblich zu verbessern. 

2. Klinische Tumorregister 

Eine wichtige Rolle im Kampf gegen den Krebs spielen die 
Tumorzentren. Ihre Aufgabe ist vor allem, die interdisziplinäre 

Zusammenarbeit zur bestmöglichen Behandlung Krebskranker 

zu organisieren und zu fördern. Daneben tragen sie auch dazu 

bei, den Krebs zu erforschen und wirksame Behandlungsme- 

thoden zu entwickeln. Während Krebsregister ausschließlich 

der Forschung dienen, sind die klinischen Tumorregister pri- 

mär zur Behandlung der Krebskranken da. In den letzten Jah- 
ren entstanden an den Universitäten Freiburg, Heidelberg, Ulm 

und Tübingen solche Tumorzentren. Während in Freiburg, 

Tübingen und Ulm zum Tumorzentrum nur Universitätsklini- 

ken gehören, sind am Tumorzentrum Heidelberg auch das 

Rohrbachkrankenhaus der Landesversicherungsanstalt Baden, 
das Städtische Klinikum Mannheim und das Deutsche Krebs- 
forschungszentrum beteiligt. Alle Tumorzentren bemühen sich, 
ein elektronisches Dokumentationssystem zu schaffen, in dem 

sie Daten Krebskranker registrieren und diese für deren Be- 

handlung und Nachsorge nutzen, daneben aber auch für For- 

schungszwecke. Während sich in Tübingen die Dokumenta- 

tion noch im Anfangsstadium befindet, führen die anderen 

drei Tumorzentren schon seit einiger Zeit solche „klinischen 

Tumorregister*. 

Die Vorgehensweise ist dabei recht unterschiedlich. Eines ist 

allerdings allen Tumorzentren gemeinsam: Bei ihrer Basisdoku- 

mentation gehen sie von einem Datenkatalog aus, den eine 

Projektgruppe der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzen- 

tren (ADT) 1978 erarbeitet hat. Das Tumorzentrum Freiburg 

erfaßt beispielsweise auf dessen Grundlage in seiner Basis- 

dokumentation folgende Angaben:
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— Bei der erstmaligen Behandlung: 

« Name, Anschrift des Patienten 

« Geschlecht 

+ Staatsangehörigkeit 

« derzeitiger Beruf 

« am längsten ausgeübter Beruf 

+ Zahl der Lebendgeburten (bei Frauen) 

« Körpergröße und -gewicht 

« Datum der Untersuchung 

« Diagnose 

« Angaben zur Behandlung 

s Nachsorge (Termin, Arzt) 

» relevante Nebenerkrankungen 

« Ausbreitung des Tumors 

— Bei der Wiederholungsuntersuchung 

+ Name, Anschrift des Patienten 

« Geburtsdatum 

+ Datum der Untersuchung 

« Diagnose 

« Behandlungsarten (Operation usw.) 

« Nachsorge (Termin, Arzt) 

. relevante Nebenerkrankungen 

» Verlauf der Erkrankung 

« bleibende Folgen der Erkrankung 

— Beim Abschluß der Behandlung 

» Name, Anschrift des Patienten 

« Geburtsdatum 

« Geschlecht 

« Datum des Abschlusses 

+ Grund des Abschlusses 

« weitere Angaben im Todesfalle 

In ihrer Basisdokumentation speichern zur Zeit das Tumor- 
zentrum Heidelberg ca. 19000 Fälle, das Tumorzentrum Ulm 
die Daten von ca. 3000 und das Tumorzentrum Freiburg die 
Daten von ca. 1500 Krebspatienten. Das Tumorzentrum Tü- 
bingen sammelte bis jetzt über ca. 1300 Krebspatienten ca. 
2600 Erhebungsbogen. Neben dieser Basisdokumentation 
haben die Kliniken und Krankenhäuser, die am jeweiligen 
Tumorzentrum mitarbeiten, noch Spezialdokumentationen über 
einzelne Tumorarten in unterschiedlichem Umfang. 

Wegen der hohen Zahl Krebskranker werden die klinischen 
Tumorregister immer mehr an Bedeutung gewinnen. Daß es 
sich hierbei um Datensammlungen hoher Sensibilität handelt, 
steht außer Frage: Über jeden Krebskranken sind viele Daten 

namentlich erfaßt, im Gegensatz zur herkömmlichen Dokumen- 
tation sind sie per Computer jederzeit verfüg- und auswert- 
bar. Um zu sehen, ob und inwieweit diese elektronischen 

Dokumentationen dem Persönlichkeitsschutz der Krebskran- 
ken gerecht werden, führten wir 1984 Kontrollen bei den 

Tumorzentren Freiburg, Heidelberg und Ulm durch. Dabei 

zeigten sich folgende Auffälligkeiten: 

2.1 Zugriff auf Patientendaten 

In jedem Tumorzentrum ist es anders, wer wie auf die im 

Tumorregister gespeicherten Daten Krebskranker zugrei- 

fen kann.
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2.1.1 Tumorzentrum Ulm 

Das Tumorzentrum Ulm führt sein Tumorregister bis- 

her so, daß alle Kliniken alle in der Basisdokumenta- 
tion gespeicherten Daten Krebskranker jederzeit on- 

line abrufen können. Welche Daten dies im einzelnen 

sind, konnte das Tumorzentrum bis heute nicht sagen, 

da es darüber selbst keinen genauen Überblick hat. 

Die Klınik, die die Daten in das Register eingab, be- 

merkt vom einzelnen Abruf nichts. 

Ein solches Verfahren steht in Widerspruch zu $ 10 

LDSG. Denn jede Klinik hält damit ihre in der Basis- 

dokumentation gespeicherten Daten Krebskranker 

für alle anderen am Tumorzentrum beteiligten Ein- 

richtungen jederzeit zum Abruf bereit, obwohl diese 

all diese Informationen keineswegs brauchen. Voll- 

auf genügen würde, wenn diese Einrichtungen bei 

Bedarf im Einzelfall — also während sie den Patien- 

ten behandeln — abrufen können. Die Universität 

Ulm teilt meine Rechtsauffassung nicht. Sie meint, 

man müsse die Universität im ganzen als eine „spei- 

chernde Stelle“ sehen und nicht, wie ich es tue, ihre 

einzelnen Kliniken. Sie verweist dazu auf die Be- 
kanntmachung des Innenministeriums über den Voll- 

zug der Datenschutzregisterverordnung vom 4.Fe- 

bruar 1981 (GABI. S.153), die in der Tat von dieser 

Rechtsauffassung ausgeht. Auch ich habe sie früher 

einmal — vor allem um den Behörden mit zahlreichen 

Organisationseinheiten die Anwendung des Daten- 

schutzes nicht schwerer als unbedingt nötig zu ma- 

chen — vertreten. Schon damals hielten sie Stimmen 

in der Literatur und Praxis für zu großzügig. Ob sie 

dies war, mag dahinstehen. Seit dem Volkszählungs- 

urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Dezem- 

ber 1983 jedenfalls steht unumstößlich fest, daß we- 

gen der überragenden Bedeutung des Zweckbin- 

dungsgrundsatzes eine solche Interpretation nicht 

mehr möglich ist. Man kann den Begriff „speichernde 

Stelle" nicht mehr allein nach den organisations- 

rechtlichen Gesichtspunkten interpretieren, sondern 

muß dabei viel stärker als früher funktionale Aspekte 

berücksichtigen. Im übrigen wäre, selbst wenn die 

Universität mit ihrer Interpretation der „speichern- 

den Stelle“ recht hätte, der Online-Zugriff gleichwohl 

rechtswidrig. $7 Abs. 1 LDSG verlangt, daß auch in- 

nerhalb einer „speichernden Stelle" jeder Mitarbeiter 

nur die Daten erhalten darf, die er für seine konkrete 

Aufgabe benötigt. Durch den Online-Abruf erhalten 

aber die ärztlichen Mitarbeiter der einzelnen Klini- 

ken des Tumorzentrums weitaus mehr Informationen 

über Krebskranke — nämlich alle von anderen Klini- 

ken in der Basisdokumentation gespeicherte Daten — 

als sie für ihre konkrete Arbeit brauchen. 

Aus demselben Grund widerspricht das Verfahren 

des Tumorzentrums Ulm auch der ärztlichen Schwei- 

gepflicht Bei ihm werden nämlich eine Fülle unter 

das Arztgeheimnis fallender Angaben über viele 

Krebspatienten ohne deren Einverständnis auch Stel- 

len des Tumorzentrums offenbar, die die Krebskran- 

ken im konkreten Fall weder behandeln noch im Rah- 

men der Nachsorge betreuen. Die Universität sieht 

dies anders und behauptet, weder die einzelnen Ärzte 
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2.1.2 

2.1.3 

eines Klinikums noch die einzelnen Kliniken seien 
Dritte; das „Klinikum“ — also die Gesamtheit aller 

Universitätskliniken — und nicht der einzelne Arzt 

oder die einzelne Klinik schulde dem Patienten Dia- 
gnose und Therapie. Diese Rechtsauffassung läuft im 

Ergebnis darauf hinaus, daß anstelle des Arztgeheim- 

nisses ein „Klinikumsgeheimnis“ tritt. Dafür findet 

sich im positiven Recht überhaupt kein Anhalts- 
punkt. $2 der Arztlichen Berufsordnung und $ 203 

Abs. 1 Nr.1 StGB verpflichten den einzelnen Arzt und 

nicht eine einzelne Klinik und schon gleich garnicht 
ein „Klinikum“. Daran vermag auch der Hinweis der 
Universität Ulm auf die arbeitsteilige Organisation 
ihres Klinikums nichts zu ändern. Ganz offensichtlich 

befürchtet sie, eine solche Arbeitsteilung mache die 

traditionelle, allein dem geltenden Recht entspre- 
chende Interpretation der ärztlichen Schweigepflicht 
unmöglich. Dies ist jedoch nicht der Fall. $ 203 Abs. 1 

Nr. 1 StGB erlaubt jeder Klinik eines „Klinikums“ je- 

de Informationsweitergabe, die der konkrete Behand- 

lungsauftrag eines Krebskranken abdeckt. Folglich 
können die einzelnen Kliniken und sonstigen Einrich- 

tungen des „Klinikums“ einer Universität alle Infor- 

mationen untereinander austauschen, die sie zur Be- 

handlung dieses Krebskranken benötigen. 

Die Meinung des Tumorzentrums Ulm kann noch 

nicht das letzte Wort in dieser bedeutsamen Proble- 
matik sein. 

Tumorzentrum Heidelberg 

Das gleiche Problem des Online-Zugriffs stellt sich 
beim Tumorzentrum Heidelberg. Dort können alle be- 

teiligten Universitätskliniken — nicht aber auch das 

Rohrbachkrankenhaus, das Städtische Klinikum 
Mannheim und das Deutsche Krebsforschungszen- 
trum Heidelberg — auf einen Teil des Datenbestan- 

des, die „allgemeinen Patientendaten“, online zugrei- 

fen, ohne daß die speichernde Klinik das geringste 

davon merkt. Uber Online abrufbar sind Name, An- 

schrift, Telefon, Geburtsdatum, Geburtsort, Ge- 

schlecht, Familienstand, Zahl der Lebendgeburten, 

Staatsangehörigkeit, Hausarzt, weiterer Arzt, derzei- 

tiger Beruf, am längsten ausgeübter Beruf, Name und 

Anschrift der behandelnden Klinik, Kliniknummer 

und Station. Die rechtliche Beurteilung kann auch 
hier nicht anders sein, wenngleich der Online-Zugriff 

in Heidelberg wesentlich weniger Daten umfaßt als in 
Ulm. 

Eine erste Erörterung mit am Tumorzentrum beteilig- 
ten Institutionen fand bereits statt. Wir wollen das 
Gespräch fortsetzen, um so rasch wie möglich zu ei- 
nem praktikablen und zugleich rechtmäßigen Verfah- 
ren zu finden. 

Tumorzentren Freiburg und Tübingen 

Am Tumorzentrum Freiburg gibt es keine vergleich- 

baren Online-Anschlüsse. Hier darf jede Klinik nur 
auf die Daten der Krebskranken zugreifen, die sie 

selbst behandelte und dann speicherte, Das ist unpro- 
blematisch. Das Tumorzentrum Tübingen ist erst da- 

bei, eine automatisierte Dokumentation zu program- 
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mieren. Wie sie genau aussehen wird, hat es noch 
nicht festgelegt. 

2.2 Datensicherung 

Weil Tumorzentren so sensible Krankheitsdaten verarbei- 
ten, muß es selbstverständlich sein, daß sie neben dem 

neuesten Stand der medizinischen Forschung auch die mo- 
dernen Regeln der automatisierten Datenverarbeitung 
hierbei beachten. Im Zeitpunkt unserer Kontrollbesuche 

war dies jedoch eigentlich bloß beim Tumorzentrum Frei- 

burg der Fall. Düster sah es damals bei den Tumorzentren 
Heidelberg und Ulm aus. 

2.2.1 Tumorzentrum Ulm 

Trotz vielfältiger Bemühungen konnten wir bis heute 

keinen vollständigen Überblick über die Datenverar- 
beitung dieses Tumorzentrums gewinnen. Das hat fol- 

gende Gründe: 

— Weil eine Datensatzbeschreibung mit einer ver- 

ständlichen, vollständigen und aktuellen Kom- 
mentierung der Datenfelder bis jetzt fehlt, konn- 
ten wir nicht feststellen, welche Patienten- und 

Arztdaten das Tumorzentrum Ulm überhaupt ver- 

arbeitet. 

— Weil eine Dokumentation des Datenflusses bis 
jetzt fehlt, aus der genau hervorgeht, welche Da- 
ten das Tumorregister bei welchen Stellen aus 
welchen Unterlagen erhebt, wie es sie speichert, 

auf ihre Richtigkeit prüft und sie auswertet, konn- 
ten wir nicht einmal klären, welche Kliniken dem 

Tumorzentrum welche Daten aus welchen Unter- 

lagen liefern und welche Daten das Tumorzen- 

trum von der Klinikverwaltung erhält. 

— Weil eine detaillierte Beschreibung des techni- 

schen Aufbaus aller Datensammlungen fehlt, auf 

die das Dokumentationssystem zurückgreift, ist 

ein vollständiger Überblick und eine abschließen- 

de datenschutzrechtliche Beurteilung des Doku- 

mentationssystems unmöglich. 

— Weil eine Beschreibung der möglichen und tat- 

sächlich ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen bis 

jetzt fehlt, läßt sich auch nicht beurteilen, wie si- 

cher das System und wie leicht oder schwer sein 

Mißbrauch ist. 

Trotz dieser fast einmaligen Schwierigkeiten stellten 

wir vor Ort erhebliche Mängel in der Datensicherung 

fest: 

— Eingabekontrolle gibt es überhaupt nicht. Sie ist 

aber nach $8 LDSG erforderlich, damit sich nach- 

träglich überprüfen und feststellen läßt, wer wel- 
che Patientendaten zu welcher Zeit in das System 
eingab. Nur dann ist nachvollziehbar, wer welche 
Daten eines Krebskranken aufgrund welcher 

Krankheitsakte speicherte und ob er dabei richtig 

verfuhr. 

— Plausibilitätskontrollen gibt es nicht. Dies ist aber 
unerläßlich, um Fehler bei der Eingabe der Daten, 

etwa einer Diagnose, festzustellen. Weil das nicht



Landtag von Baden-Württemberg — 9. Wahlperiode Drucksache 9 / 940 
  

geschah, ist längst nicht sicher, ob nur richtige 
Daten über Krebskranke gespeichert sind. Das 

aber verlangt selbstverständlich das Landesdaten- 

schutzgesetz. 

— Nicht einmal ist sicher, daß das Tumorregister 

wirklich bloß Patienten registriert, die tatsächlich 

an einem Tumor erkrankt sind oder bei denen der 

Verdacht auf Tumor besteht. Denn schon eine 

mehrdeutige Einweisungsdiagnose, z.B. unbe- 

stimmte Übelkeit, reicht schon für ihre Speiche- 

rung aus. Gerade in solchen Fällen ist unerläßlich, 

daß das Tumorzentrum möglichst schnell fest- 

stellt, ob sich die vage Vermutung der Tumorer- 

krankung bestätigte oder nicht. 

Diese Mängel beanstandete ich nach $18 LDSG und 

drängte auf Abhilfe. Das Tumorzentrum Ulm sagte sie 

ihm Prinzip zu, macht sie jedoch davon abhängig, daß 

es dafür ausreichende Mittel erhält. Ich meine, das 

Tumorzentrum muß unabhängig davon sofort alle An- 

strengungen in die Wege leiten, um einen rechtmäßi- 
gen Zustand herbeizuführen. 

2.2.2 Tumorzentrum Heidelberg 

Beim Tumorzentrum Heidelberg gibt es zu loben und 

zu kritisieren: die ihm angeschlossenen Kliniken füh- 
ren ihre Krankenakten außerordentlich sorgfältig; die 

Entwicklung der EDV-Programme durch das Tumor- 

zentrum ließ dagegen erheblich zu wünschen übrig: 

— Das Tumorregister programmierte seine Verfah- 

ren, ohne zuvor mit den Kliniken schriftlich zu 

vereinbaren, wie im einzelnen das Dokumenta- 

tionssystem funktionieren soll. Kein Wunder, daß 

es deshalb die Programme und den Datensatz häu- 
fig ändern mußte und die Übersicht über das, was 
die Kliniken wollten, rasch verlor. Dadurch er- 

höhten sich nicht nur die Risiken bei der Daten- 

verarbeitung; zugleich verteuerte sich auch un- 

nötigerweise Programmentwicklung und -wartung. 

Außerdem beschrieb das Tumorzentrum sein Do- 
kumentationssystem nicht vollständig und schreibt 

es nur mit großer zeitlicher Verzögerung fort. Des- 

halb können seine angeschlossenen Kliniken nur 

unter großen Schwierigkeiten feststellen, was das 
Dokumentationssystem eigentlich tatsächlich lei- 

sten kann. Als Ausweg bleibt ihnen nur, das Sy- 
stem durch Testen kennenzulernen; diese Methode 

kostet aber viel Zeit und Geld und ist zudem 

nicht zuverlässig. 

— Mangelhaft war auch die Protokollierung der ein- 

zelnen Datenverarbeitungsvorgänge. Man proto- 

kollierte nicht, 

« welche Daten eine andere Klinik wann abrief 

« wann welche Programme abliefen und welche 
Auswertungen das Tumorzentrum damit erstell- 

te 

« wer wann welche Programme mit welcher Ver- 
sionsnummer einsetzte und wann welche Pro- 

grammfehler dabei auftraten
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« wer wann das Dokumentationssystem wie lange 

nutzte. 

Wegen dieser Lücken konnten weder wir noch 

sonst jemand feststellen, wie wer das Dokumen- 

tationssystem tatsächlich nutzt. Auch eventuellen 

Mißbräuchen hätte man nicht nachgehen können. 

Das Tumorzentrum Heidelberg erklärte sich in- 

zwischen bereit, seine Datensicherung zu verbes- 

sern. Einige wirkungsvolle Maßnahmen, z. B. das 

Protokollieren seiner Programmläufe, hat es vor 

kurzem eingeführt. 

4. Teil: Polizei 

1. Blockadeaktion in Mutlangen und ihre Folgen 

Mutlangen ist einer der Stationierungsorte der neuen Pershing 

II-Raketen. Vor allem seit dem Nachrüstungsbeschluß des 

Deutschen Bundestages im November 1983 berichtete die Pres- 

se immer wieder über Demonstrationen und Blockaden von 

Nachrüstungsgegnern, mitunter auch von Räumungen durch 

die Polizei und vorläufigen Festnahmen. Um mir selbst ein Bild 

darüber zu machen, in welchem Umfang die Polizei Daten von 

Nachrüstungsgegnern erhebt, speichert und an andere Stellen 

weitergibt, führten zwei meiner Mitarbeiter und ich beim Poli- 

zeiposten Mutlangen, der Sonderwache Mutlangen, der Krimi- 

nalaußenstelle Schwäbisch Gmünd, der Polizeidirektion Aalen, 

der Landespolizeidirektion Stuttgart I, dem Landeskriminalamt 

und dem Landesamt für Verfassungsschutz am 7./8. Mai 1984 

unangemeldete Kontrollbesuche durch. 

1.1 Was geschah ın Mutlangen? 

Bei den Kontrollen erfuhr ich, daß die Polizei allein in der 

Zeit von Ende November 1983 bis zu meinem Kontrollbe- 

such in Mutlangen mehr als 850 Bürger kurzfristig fest- 

nahm — vereinzelt wegen Hausfriedensbruchs (Überklet- 

tern des Zaunes zum Militärgelände), Sachbeschädigung 

(Durchschneiden des Zauns) und Diebstahls (Entfernen von 

Hinweisschildern), hauptsächlich jedoch wegen Nötigung. 

Der Sachverhalt war dabei meist folgender: Die Nachrü- 

stungsgegner blockierten sitzend die Zufahrt zum US-Mili- 

tärgelände. Wollte ein Fahrzeug ein- oder ausfahren, for- 

derte die Polizei die Nachrüstungsgegner auf, die Fahr- 

bahn zu räumen. Nach der dritten Aufforderung trugen 

bzw. führten jeweils zwei Polizeibeamte die noch immer 

auf der Fahrbahn sıtzenden Nachrüstungsgegner einzeln 

weg. Die Polizei brachte sie dann in einem Gefangenen- 

transportwagen zu einem von ihr eigens angemieteten ehe- 

maligen Fabrikgebäude in Schwäbisch Gmünd-Straßdorf, 

das amtlich die Bezeichnung „Gefangenensammelstelle” 

führt, unter Nachrüstungsgegnern jedoch nur „ED-Fabrik" 

heißt. 

In der Gefangenensammelstelle nahm dann die polizeiliche 

Datenverarbeitung ihren Lauf. 

1.1.1 Aufnahme einer Strafanzeige 

Zuerst nahm die Polizei gegen jeden eine Strafanzei- 

ge auf. 
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Erkennungsdienstliche Behandlung 

Anfangs fotografierte sie sodann alle Biockierer 
und nahm ihnen Fingerabdrücke (sog. erkennungs- 
dienstliche Behandlung). Sie tat dies in selteneren 

Fällen, um die noch nicht bekannte Identität der Be- 

troffenen festzustellen, überwiegend jedoch, um sie 

bei künftigen Ermittlungen einer Straftat überführen 

zu können. So verfuhr die Kriminalaußenstelle 
Schwäbisch Gmünd bis 15. Dezember 1983. Dann 

schaltete sich die vorgesetzte Dienststelle, die Lan- 
despolizeidirektion Stuttgartl, ein. In einem Erlaß 

wies sie die örtliche Polizei darauf hin, daß eine Nöti- 

gung nur „in besonders gelagerten Fällen“ eine er- 

kennungsdienstliche Behandlung für Zwecke des Er- 

kennungsdienstes rechtfertigt. Daraufhin änderte die 

Kriminalaußenstelle Schwäbisch Gmünd ihre Praxis. 
Allerdings ließ sich nicht genau ermitteln, welche 

Kriterien nunmehr galten. Nach Angaben der Krimi- 

nalaußenstelle Schwäbisch Gmünd erfolgte eine er- 

kennungsdienstliche Behandlung nur noch dann, 

wenn jemand bereits zum 5.Mal in Mutlangen die 

Zufahrt blockierte oder wenn eine Abfrage der poli- 

zeilichen Informationssysteme INPOL und PAD ergab, 

daß der oder die Blockiererfin) bereits in anderem 

Zusammenhang straffällig geworden war. Tatsache ist 

jedenfalls, daß die Zahl der erkennungsdienstlichen 
Behandlungen von nun an spürbar zurückging. Das- 
selbe läßt sich auch für die Zahl der Anträge auf Ver- 
nichtung erkennungsdienstlicher Unterlagen sagen: 
Gingen für die Zeit, in der alle Festgenommenen er- 
kennungsdienstlich behandelt wurden — es waren 
235 Personen —, sage und schreibe 118 Vernichtungs- 

anträge bei der Landespolizeidirektion Stuttgartl ein, 

so waren es in den ersten vier Monaten von 1984 nur 

noch zwei. 

Im Falle einer erkennungsdienstlichen Behandlung 
fertigte die Kriminalaußenstelle Schwäbisch Gmünd 
jeweils vier Lichtbilder: 

— ein Lichtbild nahm sie in ihre eigene Lichtbild- 
sammlung in Schwäbisch Gmünd-Straßdorf auf, 

— ein weiteres wanderte in die sogenannte Kriminal- 

akte, welche die Polizeidirektion Schwäbisch 

Gmünd über jeden der Blockierer anlegt, 

— zwei Lichtbilder übermittelte sie dem Landeskri- 

minalamt, eines davon war für dessen zentrale 
Lichtbildsammlung, das andere für die Erken- 

nungsdienstdatei des Bundeskriminalamts be- 
stimmt. Da das Landeskriminalamt jedoch entge- 
gen der Vorstellung der Polizei in Schwäbisch 
Gmünd keine zentrale Lichtbildsammlung führt, 

leitete das Landeskriminalamt — anstatt Schwä- 

bisch Gmünd auf die Rechtslage hinzuweisen — 
gleich beide Lichtbilder an das Bundeskriminal- 
amt weiter. Dieses vernichtete eines davon nach 

eigenem Bekunden sofort. 

Speicherung in der Personenauskunftsdatei 

Die Strafanzeige der Kriminalaußenstelle Schwäbisch 
Gmünd bearbeitete sodann die Polizeidirektion Aalen 
bzw. die Landespolizeidirektion Stuttgart I, die für ei- 

nige Monate alle Vorgänge aus Mutlangen an sich 
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gezogen hatte. Nach Abschluß der polizeilichen Er- 
mittlungen speicherten diese beiden Stellen die Daten 

in der automatisierten Personenauskunftsdatei (PAD} 
des Landes, in der alle Straftaten mit Ausnahme von 
Verkehısstraftaten erfaßt sind und auf die alle 22 000 

Polizeibeamte im Lande im Sekundenbetrieb zugrei- 

fen können. Dabei sahen die eingehenden Stellen vor, 

daß die Daten 10 Jahre nach dem Tattag zu löschen 
sind. Allerdings sagte uns die Landespolizeidirektion 

StuttgartI bereits bei unserem Besuch im Mai 1984, 

als wir Bedenken wegen dieser überaus langen Spei- 

cherzeıt äußerten, sıe wolle nach Abschluß der Ver- 

fahren bei der Justiz die Speicherungsdauer auf drei 
Jahre abkürzen. 

Vorgesehene Speicherung im bundesweiten Kriminal- 

akten-Nachweis 

Erkennungsdienstliche Behandlung und Speicherung 
in der Personenauskunftsdatei waren jedoch noch 

nicht alles: Die Polizeidirektion Aalen und — zumin- 
dest anfangs — auch die Landespolizeidirektion 

StuttgartI kennzeichneten die in der Personenaus- 
kunftsdatei gespeicherten Daten jedes Blockierers so, 

daß sie an dem im Aufbau befindlichen bundesweiten 

Kriminalakten-Nachweis (KAN) beim Bundeskrimi- 
nalamt automatisiert übermittelt werden, sobald Ba- 
den-Württemberg 1986 an den KAN angeschlossen 

wird. Der Kriminalakten-Nachweis ist eine 1981 von 
der Innenministerkonferenz beschlossene Datei in- 

nerhalb des beim Bundeskriminalamt eingerichteten 

polizeilichen Informations-- und Auskunftssystems 

{INPOL), in dem die Polizeien des Bundes und der 
Länder nach und nach alle Kriminalakten erfassen 

wollen, die sie „in Fällen schwerer oder überregional 

bedeutsamer” Straftaten über Beschuldigte oder sonst 

tatverdächtige Personen angelegt haben. Der KAN 
hat vor allem zum Ziel, den überregionalen Straftäter 

zu erkennen und wirkungsvoll zu bekämpfen, will al- 

so — wie es im Beschluß der Innenministerkonferenz 
auch heißt — die schwerpunktmäßige Bekämpfung 

des gefährlichen Rechtsbrechers. Um der Polizei die 
Entscheidung darüber zu erleichtern, ob eine Straftat 

als überregional bedeutsam einzustufen ist oder 
nicht, hat die Innenministerkonferenz weitere Krite- 

rien entwickelt. Danach soll eine Aufnahme in den 
Kriminalaktennachweis u.a. dann zulässig sein, wenn 

der Verdacht „erneuter Straffälligkeit des Beschul- 
digten außerhalb seines Wohn- oder Aufenthaltsortes* 

besteht. Diese Voraussetzung sahen Polizeidirektion 

Aalen und Landespolizeidirektion Stuttgart] als ge- 
geben an und setzten in der Personenauskunftsdatei 
das für die Aufnahme in den KAN vorgesehene Zei- 
chen. Damit schufen sie die Grundlage dafür, daß ab 
1986 Personalien und Aktenfundstellen aller Blockie- 
rer in Mutlangen allen Polizeidienststellen in der 
Bundesrepublik in Sekundenschnelle durch Online- 
Abruf zur Verfügung stehen. 

Unterrichtung des Landes- und des Bundeskriminal- 
amtes im Rahmen des kriminalpolizeilichen Melde- 
dienstes in Staatsschutzsachen 

Auch damit hatte es jedoch noch nicht sein Bewen- 
den. Die Polizeidirektion Aalen setzte vielmehr eine 
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Meldung an das Landeskriminalamt ab. Sie enthielt 
u.a. die Personalien und die Anschrift der Blockıerer, 

einen Hinweis auf eine etwaige erkennungsdienstli- 

che Behandlung sowie eine Darstellung des Sachver- 

halts und der getroffenen Maßnahmen. Das Landes- 

kriminalamt leitete diese Meldungen dann unter An- 

reicherung mit eigenen Erkenntnissen an das Bundes- 

kriminalamt weıter. Grundlage für dieses Verfahren 

sind die bundesweit geltenden Richtlinien für den 

kriminalpolizeilichen Meldedienst in Staatsschutzsa- 

chen. Zweck des Meldedienstes ist es, 

„durch Sammlung und Auswertung von Nachrichten und 
Unterlagen Hinweise fur die Verhütung und Aufklärung 
von Straftaten zu gewinnen, 

— die gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung, 
den Bestand und die Sicherheit des Bundes oder eines 
Landes gerichtet sind, 

— die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerich- 
tete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der 
Bundesrepublik Deutschland gefahrden.” 

Im Rahmen dieses Meldedienstes müssen dıe Polizei- 

dienststellen u.a. alle Ermittlungsverfahren wegen 

Friedensverrats, Hochverrats, Gefährdung des demo- 

kratischen Rechtsstaats, Landesverrats, Agententätig- 

keit und Sabotagezwecken, Bildung terroristischer 

Vereinigungen über das Landeskriminalamt dem Bun- 
deskriminalamt mitteilen. Nötigungen sind nicht aus- 

drücklich als meldepflichtige Straftaten genannt. Die 

Polizei des Landes meint, ıhre Meldung sei durch die 

in den Richtlinien enthaltene Auffangvorschrift ge- 

rechtfertigt, wonach andere Straftaten zu melden 
sind, 

„sofern wegen der Angriffsrichtung, dem Motiv des Täters 
oder dessen Verbindung zu einer Organısatıon der Ver- 
dacht besteht, daß mıt der Tat die vorgenannten Ziele ver- 

folgt werden.“ 

1.1.6 Speicherung in NADIS 

Das Bundeskriminalamt schließlich legte die im Rah- 

men des kriminalpolizeilichen Meldedienstes ın 

Staatsschutzsachen erlangten Informationen nicht 

einfach ab, sondern speichert die Personalien der 

Blockıerer samt einer Aktenfundstelle im nachrich- 

tendienstlichen Informationssystem der Verfassungs- 
schutzbehörden (NADIS). Dazu muß man wissen, daß 

die Abteilung Staatsschutz des Bundeskrimınalamts 

nach einem Erlaß des Bundesministers des Innern aus 

dem Jahre 1980 ihren Aktenbestand so lange in NA- 
DIS erfaßt, bis die geplante Arbeitsdatei PIOS-Innere 

Sicherheit (APIS) für den Bereich Staatsgefährdung 
eingeführt ist. 

1.1.7 Unterrichtung des Landesamts für Verfassungsschutz 

Nicht genug damit. Seit Februar 1984 teilt das Landes- 

kriminalamt auch dem Landesamt für Verfassungs- 

schutz auf dessen Bitte — häufig listenmäßig — 

Name, Vorname, Beruf, Geburtsdatum und Geburts- 

ort aller Blockierer mit. Der Verfassungsschutz will 

mit Hilfe dieser Information feststellen, ob und in 
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welchem Umfang in Mutlangen extremistische Grup- 
pen Einfluß auf die Friedensbewegung nehmen. Das 

Landesamt für Verfassungsschutz fragt dann jeweils 

NADIS ab, ob der Blockierer dort bereits — über die 

soeben beschriebene Aktion des Bundeskriminalamts 

hinaus — registriert ist. Falls nein, vernichtet das 
Landesamt für Verfassungsschutz die Unterlage bzw. 

schwarzt den Namen in der Liste. Falls ja, nimmt die 
Sache ihren Lauf. 

1.2 Rechtliche Bewertung 

Das Erheben und Verarbeiten der Daten von Blockierern 

in Mutlangen stand und steht in mehrfacher Hinsicht mit 

geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften nicht in 

Einklang. Im einzelnen beurteile ich die Verfahrensweise 

wie folgt: 

1.2.1 Erkennungsdienstliche Behandlung 

Die anfangs geübte Praxis der Kriminalaußenstelle 

Schwäbisch Gmünd, ausnahmslos jeden Blockierer 

erkennungsdienstlich zu behandeln, war eindeutig 

rechtswidrig. Nach langjähriger höchstrichterlicher 

Rechtsprechung darf die Polizei einen Bürger für 

Zwecke der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung 

nur dann erkennungsdienstlich behandeln, wenn 

— er einer bestimmten Straftat verdächtig ist, 

— alle Umstande des Einzelfalls, insbesondere Art, 

Schwere und Begehungsweise einer Straftat, seine 

Persönlichkeit sowie der Zeitraum, währenddes- 

sen er strafrechtlich nicht in Erscheinung trat, 

nach krimınalistischer Erfahrung die Gefahr der 
Wiederholung begründen, 

— die erkennungsdienstlichen Unterlagen geeignet 

sind, künftig zu führende polizeiliche Ermittlun- 
gen zu fördern. 

Diese Voraussetzungen lagen in Mutlangen häufig 

nicht vor — allerdings nicht schon deshalb, weil die 
Blockıerer keiner Straftat verdächtig gewesen wären. 
Nach der vorherrschenden Meinung in der Recht- 

sprechung, die ich nicht zu kommentieren habe, er- 

füllen Blockadeaktionen den Tatbestand der Nötı- 

gung. Dementsprechend endeten die Strafverfahren 

gegen die Mutlanger Blockierer vor dem Amtsgericht 

Schwäbisch Gmünd und dem Landgericht Ellwangen 
fast ausnahmslos mit einer Verurteilung. Allerdings 
lag das Strafmaß regelmäßig an der untersten Grenze: 

15 oder 20 Tagessätze & 20 DM. Das zeigt, daß auch 

nach Einschätzung der Justiz die Nötigungen gering- 
fügig waren. Dies und der Umstand, daß viele Bürger 

bei den Blockadeaktionen erstmals mit dem Gesetz in 

Konflikt geraten waren, stand einer erkennungs- 

dienstlichen Behandlung enigegen. Deshalb war sehr 

erfreulich, daß die Landespolizeidirektion Stuttgart 
dies ebenso sah und nach kurzer Zeit eine Änderung 

der Praxis herbeiführte. Erfreulich war auch, daß die 

Landespolizeidirektion Stuttgart] vielen Anträgen 

von Bürgern auf Vernichtung ihrer erkennungs- 

dienstlichen Unterlagen rasch stattgab und von Amts 
wegen die erkennungsdienstliche Behandlung solcher 

Blockierer überprüfte, die keinen Vernichtungsantrag 
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gestellt hatten, Unbefriedigend ist hingegen, daß die 

Kriminalaußenstelle Schwäbisch Gmünd auch noch 
nach Belehrung über die Voraussetzungen der erken- 

nungsdienstlichen Behandlungen nicht korrekt ver- 
fuhr: Eine Automatik, „Blockierer“ beim fünften Mal 

erkennungsdienstlich zu behandeln, kennen Gesetz 

und Rechtsprechung nicht. Vielmehr muß die Polizei 
auch hier in jedem Einzelfall anhand der Gesamtum- 

stände und unter Berücksichtigung aller genannten 

Kriterien prüfen, ob eine solche Maßnahme geboten 
ist. Zwar mag sein, daß man in solchen Fällen eine 

Wiederholungsgefahr annehmen kann. Wohl aber 
fragt sich, ob die erkennungsdienstliche Behandlung 

stets ein geeignetes und erforderliches Mittel ist, um 

künftige Straftaten aufklären zu können. Wenn ein 

Bürger „nur“ an solchen Sitzblockaden teilnimmt, an- 

dere Mittel ablehnt und seine Identität stets feststel- 
len läßt, sehe ich nicht ein, weshalb ihn die Polizei 

erkennungsdienstlich behandeln sollte. Dann braucht 
sie nämlich keine Unterlagen, um ihn beim nächsten 

Mal wieder einer Nötigung zu überführen. Das kann 
aufgrund des Geständnisses eines Blockierers, der 

Zeugenaussagen der Polizeibeamten, der in Mutlan- 

gen geschossenen Übersichtsbilder und der anhand 

seines Ausweises festgestellten Personalien gesche- 

hen. Auf keinen Fall darf das Anfertigen von Licht- 
bildern und Fingerabdrücken zum Selbstzweck und 
zu einem reinen Diszıplinierungsmittei der Polizei 
werden. 

Ich bat deshalb das Innenministerium mit Schreiben 
vom 18. Juni 1984, seine Polizeien anzuweisen, die 

von der Kriminalaußenstelle Schwäbisch Gmünd un- 
zulässig gefertigten erkennungsdienstlichen Unterla- 

gen zu vernichten, die Blockierer hiervon zu unter- 

richten und für die Zukunft auf eine differenziertere 
Praxis bei der erkennungsdienstlichen Behandlung 

hinzuwirken. Das Innenministerium tat sich mit der 

Antwort auf meinen Brief sehr schwer; 5V/a2 Monate 

brauchte es für seine enttäuschende Reaktion: Es er- 

kennt zwar an, daß eine einmalige Nötigung noch 

nicht die gesetzlichen Voraussetzungen für eine er- 

kennungsdienstliche Behandlung erfüllt. Beim zwei- 

ten Mal aber soll sie fällig sein, es sei denn, daß 

„nach den gesamten Umständen praktisch ausge- 
schlossen erscheint, daß der Beschuldigte andere 
Straftaten begehen wird.“ Bei einer solchen Vermu- 
tung zu Lasten des Bürgers wird es eine Ausnahme 
wohl nicht oder allenfalls bei Prominenten geben: das 
Begehen anderer Straftaten mag zwar häufig sehr un- 

wahrscheinlich sein, ausschließen wird es die Polizei 
aus ihrer Sicht kaum. Damit aber tritt an die Stelle 
der von der Kriminalaußenstelle Schwäbisch Gmünd 

praktizierten Automatik eine für den Bürger noch 

viel ungünstigere Automatik. Auf der Strecke bleibt 

die von Gesetzes wegen erforderliche differenzierte 

Betrachtungsweise, das Nachdenken über Sinn und 
Zweck der erkennungsdienstlichen Behandlung. 

Nur ein Problem am Rande war demgegenüber die 

von der Kriminalaußenstelle Schwäbisch Gmünd 
praktizierte Versendung von zwei Lichtbildern an das 
Landeskriminalamt. Es hätte genügt, dem Landeskri-
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minalamt ein Lichtbild für das Bundeskriminalamt zu- 
zuleiten. Die Landespolizeidirektion Stuttgart I hat in- 

zwischen sichergestellt, daß die örtlichen Dienststel- 

len nicht mehr Lichtbilder als notwendig anfertigen 

und aus der Hand geben. Nur dann ist nämlich für 
den Fall einer späteren Vernichtung sichergestellt, 

daß tatsächlich alle Unterlagen vernichtet werden. 

1.2.2 Speicherung in der Personenauskunftsdatei 

Das geltende Recht läßt zwar zu, daß die Polizei auch 

die Daten eines Ersttäters in ihrer Personenaus- 

kunftsdatei erfaßt. Sie darf diese jedoch nach dem 
Landesdatenschutzgesetz und den einschlägigen Ver- 
waltungsvorschriften nur so lange als erforderlich 

speichern. Bei Straftaten geringerer Bedeutung sind 

dies — so sagen es die Verwaltungsvorschriften — 
längstens drei Jahre. Nötigungen durch Sitzblocka- 
den sind — wie ein Vergleich mit den in der Verwal- 

tungsvorschrift als geringfügig genannten Straftaten 

zeigt — jedenfalls dann Straftaten von geringerer Be- 

deutung, wenn der Blockierer Ersttäter ist. Eine 

10jährige Speicherungsdauer, wie sie die Polizei für 
angemessen hielt, läßt sich in solchen Fällen auf kei- 

nen Fall rechtfertigen. Nicht richtig war aber auch, 
daß die Polizei zunächst eine 10jährige Speicherungs- 
dauer ın der Personenauskunftsdatei eingab, um dann 

nach Abschluß des Verfahrens die Frist auf drei Jah- 
re abzukürzen. Vielmehr muß sie nach den Verwal- 

tungsvorschriften von vornherein die verkürzte Frist 

von drei Jahren eingeben. Insoweit pflichtet mir in- 
zwischen das Innenministerium bei. Es hat die Poli- 
zeidienststellen angewiesen, entsprechend zu verfah- 

ren. 

1.2.3 Vorgesehene Speicherung im KAN 

Die vorgesehene Aufnahme aller Blockierer von Mut- 
langen in den Kriminalakten-Nachweis entspricht 

nicht dem Konzept der Innenministerkonferenz für 
dessen Aufbau und Führung. Es bezweckt — wie dar- 

gestellt — eine Abschichtung der Datenbestände: 
Nicht alle Bürger, über welche die Polizei aus irgend- 

einem Anlaß irgendwo im Bundesgebiet eine Krimi- 

nalakte anlegte, sollen in den KAN kommen mit der 
Folge, daß die gesamte deutsche Polizei jederzeit in 
Sekundenschnelle beim Bundeskriminalamt diesen 
Nachweis abrufen kann. Im Gegenteil: nur Unterla- 
gen über schwere oder überregional bedeutsame 
Straftaten sind zu erfassen. Nicht als bedeutsam kön- 

nen Straftaten mit geringem Unrechtsgehalt, wie die 
in Mutlangen begangenen Nötigungen durch Sitz- 
blockaden, eingestuft werden. Daran ändert auch 

nichts, wenn der Blockierer nicht in Mutlangen oder 

im Ost-Alb-Kreis wohnt, sondern aus Stuttgart oder 

Heidelberg nach Mutlangen anreist: Das überregiona- 
le Tätigwerden eines Bürgers allein rechtfertigt die 
bundesweite Speicherung im KAN ganz sicher nicht. 
Schwieriger liegen die Dinge, wenn jemand wieder- 
holt an Blockadeaktionen teilnahm: dann könnte es 
darauf ankommen, ob er überregional, örtlich oder 

außerhalb seines Wohn- oder Geschäftsortes Strafta- 
ten begeht. Aber von welchem Begriff ist auszuge- 
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hen? Der in Schwäbisch Gmünd wohnhafte, in Mut- 
langen an Blockadeaktionen teilnehmende Bürger 
wird zwar außerhalb seines Wohnortes tätig, aber 
doch wohl nicht überregional. Was heißt überhaupt 
„überregional“? Ist ein Mannheimer Bürger, der in 

Mutlangen an einer Sitzblockade teilnimmt, überre- 

gional tätig, ein Stuttgarter aber nicht? Macht eine 

solche Abgrenzung überhaupt einen Sinn oder muß 

man nicht vielmehr berücksichtigen, daß Protestak- 

tionen gegen die Nachrüstung vorzugsweise und aus 

der Sicht der Nachrüstungsgegner besonders wirk- 
sam an einem mutmaßlichen Stationierungsort statt- 

finden und Bürger dazu auch aus entfernteren Gegen- 

den anreisen? Ich meine: eine insgesamt zurückhal- 

tendere Praxis bei der Einstellung von Daten in den 

Kriminalakten-Nachweis ist geboten und aus polizei- 
licher Sicht auch vertretbar. 

Das Innenministerium äußerte sich zu dieser Forde- 

rung sibyllinisch: Es stimmte mit mir darüber über- 

ein, daß „allein die Tatsache einer einfachen Nötı- 
gung... eine Aufnahme in den zentralen KAN nicht 

rechtfertigen kann. Vielmehr ist im Einzelfall zu prü- 
fen, ob der Verdacht erneuter Auffälligkeit des Be- 

schuldigten außerhalb seines Wohn- oder Aufent- 

haltsortes besteht”. Aber was heißt das? Heißt es, 

daß bei der zweiten Nötigung Speicherung im KAN 
erfolgt? und wie sieht das Innenministerium den Be- 
griff „außerhalb seines Wohn- oder Aufenthaltsor- 

tes“? Vor allem aber: Wie soll die Praxis nun verfah- 

ten, hat sie Weisungen und, wenn ja, welche? Alles 

Fragen, auf die das Innenministerium mir trotz seiner 

überaus langen Bedenkzeit immer noch keine Ant- 

wort gibt. 

1.2.4 Unterrichtung des Bundeskriminalamts 

Die Weitergabe der Daten aller Blockierer in Mutlan- 
gen an das Bundeskriminalamt widerspricht dem 

Bundeskriminalamtsgesetz. Dort ist nur die Weiterga- 

be der für die Aufgaben des Bundeskriminalamts „er- 

forderlichen“ Daten erlaubt. Daraus leitet sich die 

Forderung ab — wie sie auch in dem KAN-Konzept 

zum Ausdruck kommt und nach dem Volkszählungs- 

urteıl des Bundesverfassungsgerichts unabweisbar ist 

—: graduelle Abschichtungen zwischen den Datenbe- 
ständen beim Bundeskriminalamt und den Ländern 
sind geboten. Das Landeskriminalamt darf nicht jede 

noch so geringfügige Straftat dem Bundeskriminalamt 

mitteilen. 

Die Praxis des Landeskriminalamts steht auch nicht 
in Einklang mit den Richtlinien für den kriminalpoli- 

zeilichen Meldedienst in Staatsschutzsachen: 

— Die in Mutlangen begangenen Nötigungen stehen 

— darüber kann wohl kein Zweifel bestehen — 
von ihrem Gewicht her nicht auf einer Stufe mit 

Straftaten wie Hoch-, Friedens- oder Landesver- 

rat, Bildung einer terroristischen Vereinigung. 

— Hinzu kommt, daß diese Nötigungen auch nicht 

gegen die freiheitlich-demokratische Grundord- 

nung, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes 

oder Landes gerichtet sind, so daß es auch an der 
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nach den Richtlinien erforderlichen Angriffsrich- 

tung der Täter fehlt. 

— Ferner ist zumindest recht fraglich, ob durch ein- 

zelne Blockadeaktionen auswärtige Belange der 

Bundesrepublik gefährdet werden. 

Das Innenministerium stimmt sich deswegen seit ge- 

raumer Zeit mit dem Bundesminister des Innern ab 

und will sich erst dann mir gegenüber äußern. 

1.2.5 Speicherung in NADIS 

Da bereits die Weitergabe der Daten der Blockierer 

an das Bundeskriminalamt dem Gesetz widerspricht, 

gilt dies selbstverständlich erst recht für die nach- 

folgende Speicherung dieser Daten in NADIS. Dar- 

über hinaus habe ich Bedenken dagegen, daß das 

Bundeskriminalamt Informationen in das Informa- 

tionssystem der Verfassungsschutzbehörden eingibt 

und damit diesen verfügbar macht. Diese Bedenken 

verstärken sich im konkreten Fall noch dadurch, daß 

das Landesamt für Vefassungsschutz selbst es nicht 

für erforderlich hält, die Daten der Blockierer von 

Mutlangen regelmäßig in NADIS zu speichern. Es 

weist zu Recht darauf hin, daß allein die — auch wie- 

derholte — Teilnahme an einer Sitzblockade gegen 

das US-Militärgelände den Verfassungsschutz noch 

nicht zu interessieren braucht. Da ich mir von vorn- 

herein darüber im klaren war, daß meine Forderung 

nach einem weitgehenden Verzicht auf die Speiche- 

rung in NADIS auf keine Gegenliebe stößt, versuchte 

ich, wenigstens für „Ersttäter einer Nötigung“ eine 

Löschung zu erreichen. Leider blieben meine Bemü- 

hungen beim Bundeskriminalamt und beim Bundes- 

minister des Innern ohne Erfolg. 

1.2.6 Unterrichtung des Landesamts für Verfassungsschutz 

Nicht unproblematisch ist natürlich auch die Weiter- 

gabe der Daten der Blockierer vom Landeskriminal- 

amt an das Landesamt für Verfassungsschutz. Mei- 

ner Bitte, sie nach Möglichkeit auf bestimmte Grup- 

pen von Blockierern zu beschränken, hält das Innen- 

ministerium entgegen, das Landeskriminalamt könne 

keine Vorauswahl treffen, da ihm die Erkenntnisse 

des Verfassungsschutzes nicht zugänglich seien. Ge- 

wiß — bloß ist das keine Antwort, warum das Lan- 

desamt für Verfassungsschutz dem Landeskriminal- 

amt nicht einige Kriterien nennen kann, nach denen 

es vorsortieren soll. 

Schlußbetrachtung: 

Die Polizei sollte wirklich einmal ernsthaft darüber nachdenken, 

ob so viel Datenverarbeitung eine angemessene Reaktion ist, 

wenn ein Bürger seinen Widerstand gegen die Nachrüstung 

durch Sitzblockaden vor einem Militärgelände zum Ausdruck 

bringt. Ich meine: Etwas mehr Zurückhaltung wäre gut; auch 

muß die Polizei in Bund und Land noch einiges tun, um eine ge- 

setzmäßige Praxis herbeizuführen. Die vom Innenministerium 

bisher zugesagten Änderungen genügen jedenfalls nicht.
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2. Weitergabe von Daten an Stationierungsstreitkräfte 

Die im Lande stationierten amerikanischen, französischen und 

kanadischen Streitkräfte beschäftigen auch deutsche Staatsan- 

gehörige. Einen Teil davon unterziehen sie einer Sicherheits- 

überprüfung durch Polizei und Verfassungsschutz des Landes. 

Wer wann auf welche Weise überprüft wird, ist mir nicht be- 

kannt. Wohl aber kenne ich zwei Fälle, bei denen die Weiter- 

gabe von Erkenntnissen deutscher Sicherheitsbehörden an die 
Streitkräfte irreparable Folgen für die beiden Arbeitnehmer 

hatte. Sie erhielten die Kündigung: 

— So ein 18jähriges Mädchen, das in einem Gravure-Center 
der Amerikaner angestellt war. Begründung für die Kündi- 
gung: Man habe von der deutschen Polizei erfahren, daß 

sie Kontakte zur Rauschgiftszene habe. 

— Ferner ein Mann, der in einer Raketenstation der Amerika- 

ner arbeitete. Ihm kündigte man vor Ablauf der Probezeit 

mit der Begründung, er sei ein Sicherheitsrisiko. Die Nach- 

forschungen bei deutschen Sicherheitsbehörden hätten er- 

geben, daß gegen ihn schon einmal ein Ermittlungsverfah- 
ren wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit anhängig 
gewesen sei. 

Nun steht wohl außer Frage, daß die ausländischen Streitkräf- 
te Ermittlungen über ihre deutschen Arbeitnehmer bei deut- 
schen Sicherheitsbehörden anstellen dürfen — vor allem dann, 

wenn die Arbeitnehmer in sicherheitsempfindlichen Bereichen 
tätig sind oder eingesetzt werden sollen. Auch will ich nicht 
das Recht und die Pflicht deutscher Sicherheitsbehörden an- 
zweifeln, in gewissen Grenzen solche Auskünfte zu geben. Das 
ergibt sich schon aus dem Zusatzabkommen zum NATO-Trup- 
penstatut: Danach arbeiten die deutschen Behörden und die 
Behörden der Truppen eng zusammen, soweit es um die Förde- 

rung und Wahrung der Sicherheit sowie den Schutz des Ver- 

mögens der Bundesrepublik, der Entsendestaaten und der Trup- 
pen und den für diese Zwecke bedeutsamen Informationsaus- 

tausch geht. Das kann aber nicht heißen, daß die deutschen Be- 
hörden all ihre Erkenntnisse, jedes Ermittlungsverfahren ohne 

Rücksicht auf den Verfahrensausgang, mitteilen dürfen. Im 
Gegenteil: Polizei und Verfassungsschutz müssen im Hinblick 

auf die möglichen Folgen für die Bürger und den fehlenden 
Rechtsschutz in solchen Fällen sehr viel genauer als sonst vor 
der Weitergabe prüfen, 

— ob die gespeicherten Daten richtig sind, 

— ob sie nicht wegen Zeitablaufs gelöscht werden müssen, 

— wie das Ermittlungsverfahren ausging und ob die Daten 

nicht im Hinblick darauf zu löschen sind, 

— ob eine Erkenntnis von solchem Gewicht ist, daß sie mitge- 
teilt werden muß; dabei ist auch der Verfahrensausgang 

gebührend zu berücksichtigen. Hält die Polizei eine Mittei- 
lung trotz Freispruchs oder Einstellung des Verfahrens für 

erforderlich, muß sie zur Wahrung der Belange des Bürgers 

auf jeden Fall den Verfahrensausgang mitteilen. Sind die 
polizeilichen oder staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen 
noch nicht abgeschlossen, muß sie auch dies vermerken. 

Legt man diese Maßstäbe an die beiden mir unterbreiteten 
Vorgänge an, so war die Mitteilung von Erkenntnissen im 

zweiten Fall zulässig, weil tatsächlich ein Ermittlungsverfah- 
ren gegen den Betroffenen wegen geheimdienstlicher Tätigkeit 

geführt worden war, das zwar mit Einstellung endete, in dem 
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jedoch ein Tatverdacht zurückblieb. Dies, die Art des Arbeits- 

platzes und einige andere, hier nicht näher zu erörternde Um- 

stände rechtfertigen die Weitergabe der Daten an die amerika- 

nischen Stellen unter Hinweis auf den Verfahrensausgang. 

Anders beurteile ich hingegen den Fall des 18jährigen Mäd- 

chens. Es war nicht gerechtfertigt, amerikanische Stellen über 

das einige Jahre zuvor gegen sie geführte, später eingestellte 

Ermittlungsverfahren wegen eines Betäubungsmitteldelikts 

und über ihre vereinzelten Kontakte zur Rauschgiftszene zu 

unterrichten — zumal das junge Mädchen nicht in einem si- 

cherheitsempfindlichen Bereich tätig war, So sieht es auch die 

örtliche Polizeidienststelle, die allerdings bestreitet, die Daten 

geliefert zu haben. Was tatsächlich war, konnte ich nicht mehr 

feststellen. 

Einen entscheidenden Schwachpunkt haben beide Fälle offen- 

bart: Das Sicherheitsüberprüfungsverfahren für deutsche Be- 

schäftigte ausländischer Streitkräfte vollzieht sich völlig unge- 

regelt und formlos: 

— Die ausländischen Stellen müssen weder bei Polizei noch 

Verfassungsschutz einen schriftlichen Antrag auf Sicher- 

heitsüberprüfung stellen. Sie können Auskünfte auch 

mündlich einholen. 

— Den ausländischen Stellen steht frei, ob sie sich an die ört- 

liche Polizeidienststelle oder an das Landeskriminalamt 

wenden wollen. Bevorzugter Ansprechpartner sind offen- 

sichtlich die örtlichen Dienststellen. 

— Nicht bestimmt ist, wer innerhalb einer Dienststelle eine 

Auskunft an die ausländischen Stellen erteilt. Deshalb ist 

beispielsweise möglich, daß sich der Mitarbeiter des Mili- 

tary Intelligence auf dem Kleinen Dienstweg an den poli- 

zeilichen Sachbearbeiter wendet. 

— Ein ganz entscheidender Mangel ist weiter: Die Polizei be- 

antwortet mündliche Anfragen auch noch mündlich und 

vermerkt nirgendwo, was sie wem sagte. Eine solche Pra- 

xis führt dann — wie im Falle des 18jährigen Mädchens — 

dazu, daß sich nicht feststellen läßt, ob Polizeibeamte über- 

haupt Auskunft gaben und, falls ja, welchen Inhalts. Dafür 

ist der zweite Fall ein Beleg. 

Aufgrund dieser schlechten Erfahrungen schlug ich dem In- 

nenministerium folgendes vor: 

— Das Innenministerium sollte die Dienststellen der alliierten 

Streitkräfte bitten, bei der Polizei oder beim Verfassungs- 

schutz immer nur schriftlich anzufragen und dabei zu sa- 

gen, welches Aufgabengebiet der Bürger hat. 

— Ansprechpartner im Bereich der Polizei sollte nur eine Stel- 

le, also das Landeskriminalamt sein. Die Weitergabe von 

Erkenntnissen des Verfassungsschutzes sollte nur der Lei- 

tung des Landesamts für Verfassungsschutz vorbehalten 

sein. 

— Auskünfte sollten nur noch schriftlich erfolgen. 

Die Antwort des Innenministeriums fiel dürftig aus; es lehnte 

im Ergebnis alle meine Vorschläge ab. Dazu nur so viel: Daß 

es bei solchen Auskünften um das berufliche Schicksal eines 

Menschen gehen kann, läßt das Innenministerium offensicht- 

lich ungerührt. Es mißt mit der Elle des Gesetzes. Und die Vor- 

schriften über die Amtshilfe schreiben nun einmal nicht vor,
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daß etwas nur schriftlich gemacht werden darf oder daß die 
Entscheidung einem Behördenleiter vorbehalten ist. Ich will 
dagegen nicht das Volkszählungsurteil bemühen, das immer- 
hin an einer Stelle die Protokollierung von Datenübermittlun- 

gen gefordert hat. Auch wenn man meine Vorschläge für 

rechtlich nicht geboten hält, hätten sie doch im Interesse der 
Bürger eine bessere Aufnahme verdient. Sie sind nämlich kein 
Selbstzweck, sondern dienen allein dazu, daß Polizei und Ver- 

fassungsschutz Auskünfte nur nach sorgfältiger Prüfung durch 

einen Beamten mit besonderer Verantwortung in nachvollzieh- 
barer Weise erteilen. Insofern verstehe ich nicht, weshalb man 
von den Alliierten nicht verlangen kann, ihren Antrag auf Si- 
cherheitsüberprüfung schriftlich zu stellen. Ebensowenig ver- 

stehe ich, warum die Polizei anders als der Verfassungsschutz 
Auskünfte auch mündlich geben darf. Unerfindlich ist für mich 
schließlich auch, warum ein Vermerk über eine gegebene Aus- 
kunft in den Akten davon abhängen soll, daß es sich um einen 

„bedeutsamen“ Fall handelt. So wird es die Praxis kaum je- 

mals sehen, so daß sich am gegenwärtigen unbefriedigenden 

Zustand nichts ändert. Ich meine: jede — auch negative — 
Auskunft ist so wichtig, daß sie festgehalten zu werden ver- 
dient. Es läßt sich dann zumindest nachvollziehen, daß die 
Kündigung eines deutschen Arbeitnehmers bei den Streitkräften 

nicht die Folge der Auskunft deutscher Sicherheitsbehörden 

ist. Das Innenministerium sollte sich deshalb noch einmal gut 

überlegen, ob es für die Bürger nicht mehr tun kann oder will. 

. Was einem Bürger widerfahren kann, dem jemand seinen Rei- 

sepaß stiehlt 

Manche meinen, der Datenschutz sei Tatenschutz, helfe nur 

dem Verbrecher. Der anständige Bürger, der nichts zu verber- 

gen habe, bedürfe seiner nicht. Daß auch der „anständige" 

Bürger Opfer polizeilicher Datenverarbeitung werden kann, 

zeigt ein Fall, der nach meiner Kenntnis kein Einzelfall ist: 

3.1 Eine Festnahme und ihre Hintergründe 

Ein Bürger — nennen wir ihn Franz Meier — kehrte mit 

dem Flugzeug von einer Geschäftsreise aus Brasilien zu- 

rück. Er befand sich in Begleitung seines Sohnes und zehn 
Geschäftspartnern. Auf dem Flughafen in Frankfurt wurde 
— wie üblich — sein Reisepaß überprüft und mit dem 

Fahndungsbestand beim Bundeskriminalamt verglichen. 
Und siehe da — man nahm Herrn Meier vorläufig fest. 

Grund: Er sei im Fahndungscomputer zur Festnahme aus- 

geschrieben. Herr Meier konnte sich das überhaupt nicht 
erklären, doch nach und nach erinnerte sich Herr Meier: 

ihm hatte jemand knapp fünf Jahre zuvor die Herrenhand- 

tasche samt Reisepaß, Führer- und Kraftfahrzeugschein ge- 

stohlen. Dies hatte er seinerzeit sofort der Polizei gemel- 

det. Einige Monate später wurde ihm dann bewußt, daß 

sich offensichtlich ein anderer seiner Personalien bediente: 
Die Kriminalpolizei seiner Heimatstadt hatte ihn nämlich 

vorgeladen und dazu befragt, ob er zu einem bestimmten 

Zeitpunkt in einer bestimmten Stadt gewesen sei. Dort sei 

ein Franz Meier nach einem Verkehrsunfall mit gestohle- 
nem Auto ins Krankenhaus eingeliefert worden, jedoch 
kurz darauf spurlos verschwunden. Da der wahre Franz 
Meier zum fraglichen Zeitpunkt nicht in dieser Stadt war, 

mußte es sich folglich um den unrechtmäßigen Ausweisin- 
haber handeln. Die Polizei konnte damals auch dessen 

Identität ermitteln: Er hieß — sagen wir -— Gustav Schnei- 

der. Ihn schrieb das Bundeskriminalamt daraufhin zur 
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3.2 

Festnahme aus. Es speicherte jedoch nicht nur seine recht- 
mäßigen Personalien, sondern auch die von ihm verwende- 

ten Aliaspersonalıen Franz Meier, ohne deutlich zu ma- 

chen, daß es eine unverdächtige Person dieses Namens tat- 

sächlich gibt. Und so kam es, wie es kommen mußte: Als 

der Beamte auf dem Frankfurter Flughafen den Namen 
Franz Meier in den Computer eintippte, zeigte ihm der 

Fahndungscomputer folgendes an: 

meıer 07.12.41 
PERSONENFAHNDUNG : 
FESTNAHME- 
OHNE ZEICHENGL. 
--++FAHNDUNG AUSL .BEHDERDEN++-- 
FFNSSCHNEIDER PUN:GUSTAV PGD:13.09.48 PGO:WIEN/OESTERR. 

. A 
kresan FBK IN AUSL. 

HAFT NEHMEN. BENUTZT MÖGL. RP NR. H 1934306 AUSGESTzAUF 
PRA ROBERT, WIEN 

Al ER AVN:ROBERT A 5.07.69 AGO:WLEN/OESTERR.ASV 
AFN:MEIER AUNSFRANZ AGD: 07.12.41 AGOSSTUTTGART 

  

Aufgrund dieser Bildschirmanzeige meinte der Beamte an- 

scheinend, Franz Meier verhaften zu müssen. Tatsächlich 

war jedoch Gustav Schneider zur Festnahme ausgeschrie- 

ben, der sich des Namens Franz Meier bediente und im Be- 

sitz eines entsprechenden Reisepasses war. Dieser Irrtum 

klärte sıch erst nach zwei Stunden auf: erst dann ließ man 

Herrn Meier wieder frei. 

Die erste Reaktion des Bundeskriminalamts 

Herr Meier war nun verständlicherweise in großer Sorge, 

daß sich ähnliches wiederholt. Er bat deshalb das Bundes- 
kriminalamt, durch einen Zusatz in der Fahndungsdatei 
klarzustellen, daß er als der wahre Namensträger nicht zu 

verhaften sei. Das Bundeskriminalamt fügte daraufhin im 
Datenfeld „Sondervermerke für die Fahndung“ (FSV) fol- 
gende Worte an: Meier, Franz, 07.12.41, Stuttgart, ist 

existent. Benutzt RP Nr. E 7910590, ausgest. 08.03. 79 Stutt- 

gart. 

Das Bundeskriminalamt meinte, das reiche aus, damit der 

wahre Namensträger nicht erneut verhaftet wird. Es gab 
ıhm allerdings den Rat, der Polizei jede Ausstellung eines 

Zeichenerklärung: 

OHNE ZEICHENGL.: ohne Zeichengleichheit, das bedeutet: An- 
fragedaten stimmen mit Auskunftsdaten nicht überein. 

PFN: Familienname (der gesuchten Person) 
PVN: Vorname {der gesuchten Person} 
PGD: Geburtsdatum (der gesuchten Person) 
PGO: Geburtsort (der gesuchten Person) 
PMW: Geschlecht (männlich/weiblich) 
FSV: Sondervermerk Fahndung. Der Eintrag bedeutet: Herr 

Schneider ist in Auslieferungshaft zu nehmen. Er benutzt 
möglicherweise einen Reisepaß, ausgestellt auf Praxmarer, 
Robert, Wien 

AFN:  Alias-Familienname (der gesuchten Person) 
AVN:  Alias-Vorname (der gesuchten Person) 
AGD: Geburtsdatum der Aliasperson 
AGO: Geburtsort der Aliasperson 
ASV: Sondervermerk bezüglich Aliasperson 
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3,4 

neuen Reisepasses mitzuteilen, damit sie die im Fahn- 
dungscomputer gespeicherte Seriennummer des Reisepas- 

ses ändern könne. 

Die weitere Reaktion des Bundeskriminalamts 

Franz Meier war mit dieser Antwort nicht zufrieden und 
wandte sich an mich. Ich teilte seine Bedenken: 

— Bei der Eingabe seines Namens und Geburtsdatums er- 

scheinen zunächst die Worte „Personenfahndung: Fest- 
nahme“. Dies erweckt den Eindruck, als sei Franz Mei- 
er und nicht der in Wirklichkeit gesuchte Gustav 
Schneider festzunehmen. Dies widerspricht dem Ziel, 

Unbescholtene von vornherein von polizeilichen Maß- 
nahmen auszuschließen. 

— Hinzu kommt, daß der Eintrag im Feld FSV (Sonderver- 
merk für die Fahndung) aus sich selbst heraus nicht 
verständlich ist. Unklar bleibt, weshalb Franz Meier 

überhaupt erwähnt wird. 

— Auch ist die Darstellung unübersichtlich und für Grenz- 
abfragen, die schnell vonstatten gehen müssen, denk- 
bar ungeeignet. 

Ich bat deshalb das Bundeskriminalamt wiederholt, den 

INPOL-Eintrag so zu ändern, daß das Risiko für Franz Mei- 

er auf ein Minimum reduziert ist. Leider blieben meine Be- 

mühungen ohne durchgreifenden Erfolg. Das Bundeskrimi- 
nalamt veränderte den Eintrag nur geringfügig. Die Bild- 
schirmanzeige sah jetzt wie folgt aus: 

meiar 07.12.41 
PRSONENFAHNDUNG: 
FESTNAHME 
OHNE ZEICHENGL. 
=-++FAHNDUNG AUSL.BEHDERDEN++-- 
PFN:SCHNEIDER PVNSEUSTAV PGD+13.09.48 PGO:WLEN/DESTERR. 
PMWM 
PSVESCHN. BENUTZT EVTL. DEN ABHAND.GEKOM.DESTERR.RP 

EXIST 

PRAX: R AUN: ROBERT EN 
MEIER AUN: FRANZ AGDı 07.12.41 AG0s STUTFGART 

® ACHTUNG? EXISTENTE PERSON WEIST SICH MIT RP NR.7910590 
AUS. 

  

Mein Änderungsvorschlag 

Die Änderung zeigt eigentlich nur die ganze Unsicherheit 
des Bundeskriminalamts. Es weiß selbst nicht recht, wie es 

dem Verlierer des Passes helfen soll: ob es über den Paß- 
verlust und die Neuausstellung des Passes bei den Perso- 
nendaten des Gesuchten (PSV), den Fahndungsdaten (FSV) 
oder den Aliasdaten (ASV} informieren soll. Wurde im Fall 
Meier zunächst das Datenfeld FSV als der richtige Stand- 
ort angesehen, so ist es jetzt das Datenfeld ASV. Anders 
sieht das Bundeskriminalamt die Dinge anscheinend im 
Falle — nennen wir ihn Praxmarer —, dessen Ausweis der 

gesuchte Gustav Schneider ebenfalls benutzt: Hier wird 
der Sachverhalt im Datenfeld PSV dokumentiert. Da Klar- 
heit zu schaffen, ist ganz sicher wichtig. Das andere von 
mir dargestellte Problem bleibt jedoch: Die Bildschirm- 
anzeige macht dem Beamten nicht hinreichend deutlich, 
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wer festzunehmen ist. Um für diesen wie für alle gleich- 
gelagerten Fälle doch noch eine befriedigende Lösung zu 

erreichen, schlug ich dem Bundesminister des Innern vor, 

die Bildschirmanzeige in solchen Fällen wie folgt zu ge- 
stalten: 

meıer 07.12.41 
PERSONENFAHNDUNG: I . 
OHNE ZEICHENGL. ALIASTREFFER ACHTUNG: ASU, PSY 

FESTNAHME 
--++FAHNDUNG AUSL .BEHOERDEN++-- 
PFNs SCHNEIDER PVNs GUSTAU P6ED: 13.09.48 

PGOs WIEN/OESTERR. PMWs M PSV: SCHNEIDER BENUTZT EVTL. 
DEN ABHAND.GEKOM.REISE- 
PASS DES EXISTENTEN MEIER, 
FRANZ, 07.12.41 

AFNs PRAXMARER AUN: ROBERT AGDı05.07,49 AGO: WIEN/OESTERR. 

AFNı MEIER AUNs FRANZ AGD:N7.12.31 AGOs STUTTGART 

ASYs ACHTUNG: EXISTENTE PERSON WEIST SICH MIT RP NR. 

7910590 AUS. 

  

Dieser Vorschlag hat folgende Vorteile: 

— Bei Eingabe des Namens Meier in den Computer weist 

dieser den Polizeibeamten zunächst einmal darauf hin, 
daß es sich um einen Aliastreffer handelt, also ein an- 

derer gesucht wird. Zusätzlich könnte man dadurch zu 
besonderer Vorsicht ermahnen, wenn das Wort „Alias- 
treffer“ auf dem Bildschirm blinkt. 

— Die Worte „Achtung PSV, ASV“ nach dem Wort „Alias- 
treffer* machen dem Polizeibeamten sofort deutlich, 

daß er unbedingt die Vermerkefelder lesen muß. 

— Dadurch, daß das Wort „Festnahme“ erst nach dem 

Hinweis auf den Aliastreffer auf dem Bildschirm er- 
scheint und in unmittelbare Nähe des Namens der fest- 
zunehmenden Person rückt, wird deutlicher, wer fest- 

zunehmen ist. 

Die Vermerkefelder PSV und ASV lassen den Sachver- 
halt klar erkennen. 

Würde eine solche Speicherungspraxis generell einge- 
führt, bräuchten Personen wie Herr Meier keine Angst 
mehr zu haben. Allerdings unter einer Voraussetzung: Die 
Polizei müßte sie dazu anhalten, ihr die Ausstellung eines 
neuen Passes oder Personalausweises mitzuteilen. Nur 

dann ist auch die richtige Paß- bzw. Personalausweisnum- 

mer im Fahndungscomputer gespeichert und sichergestellt, 
daß nicht das Mitführen eines vermeintlich falschen Passes 
oder Personalausweises weitere Komplikationen heraufbe- 

schwört. Herr Meier weiß zwar, daß eine solche Informa- 

tion der Polizei in seinem Interesse liegt. Andere wissen es 

hingegen nicht. Deshalb sollte der Bundesminister des In- 
nern darauf hinwirken, daß die Polizei generell betroffene 

Bürger darüber informiert. 

Der Bundesminister des Innern will auf meinen Vorschlag 
hin die Praxis umstellen. Die Vorarbeiten dazu hat er ein- 
geleitet. 

4. Der „Wanderungsabgleich“ bei der Polizei 

Nur wenige Bürger, die sich nach einem Umzug beim Ein- 
wohneramt ihres neuen Wohnortes anmelden, wissen, was mit
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ihren Angaben geschieht. Ihre Gemeinde speichert sie nicht 
nur in ihrer Meldekartei und/oder Meldedatei, sondern gibt sie 
je nachdem an verschiedene andere Stellen weiter. Das sind 
beispielsweise das Standesamt, die Paßbehörde, die Kirche, 

das Gesundheitsamt, das Statistische Landesamt und vor allem 

die örtliche Polizei und das Landeskriminalamt. Sicher fragt 

sich nun manch einer, weshalb denn die Polizei Familienname, 

Vornamen, frühere Namen, Geburtstag und -ort, Geschlecht, 

Staatsangehörigkeit, gegenwärtige Anschriften, Haupt- und 

Nebenwohnung, Tag des Einzugs und die Seriennummer des 

Personalausweises/Passes von allen Umgezogenen wissen 

muß. Und manch einer wird weiter fragen, weshalb denn die 

Daten an die örtliche Polizei und das Landeskriminalamt ge- 

hen. Mitunter hilft auf solche Fragen ein Blick in das Gesetz. 

Hier nicht: In der Meldeverordnung heißt es lapidar, die Mel- 

debehörden dürfen die örtlich zuständigen Polizeidienststel- 

len und das Landeskriminalamt „zur Erfüllung der in ihrer Zu- 
ständigkeit liegenden Aufgaben” unterrichten. Die Verwal- 

tungsvorschrift zum Meldegesetz macht dann aus dem „dür- 

fen" ein „müssen“. Was die Polizei mit den Meldedaten zu tun 

oder zu lassen hat, wird somit nirgends konkret gesagt. 

In der Praxis geschieht bis jetzt folgendes: Die Meldebehörden 

senden der örtlichen Polizei eine Durchschrift des Melde- 

scheins von der Anmeldung eines Bürgers. Sofort nach Ein- 

gang des Meldescheins fragt diese im INPOL-Bestand nach, ob 

der Bürger zur Festnahme oder zur Aufenthaltsermittlung aus- 
geschrieben ist. Im „Trefferfalle* wird die Polizei aktiv; bei- 

spielsweise kann es zur Festnahme des Gesuchten kommen. 

Die örtliche Polizei nutzt die Angaben auf dem Meldeschein 
aber auch dazu, ihre etwa vorhandenen polizeilichen Daten- 

sammiungen über den Bürger zu aktualisieren. Sodann leitet 

sie die Meldescheine an das Landeskriminalamt weiter. Dieses 

sammelt sie und erfaßt daraus einmal monatlich auf Magnet- 

band Familienname, erster Buchstabe des Vornamens, Ge- 

burtsdatum und Wohnort aller Personen, die älter als 13 Jahre 

sind: die Datei „Wanderungsbewegung” ist da. Ihre Daten 

gleicht es einmal monatlich mit dem vom Bundeskriminalamt 

auf Magnetband übersandten aktuellen Fahndungsbestand ab. 
Im „Trefferfalle" druckt der Computer ein Fahndungsersuchen 
an die zuständige Polizeidienststelle aus. Nicht genug damit: 

Das Landeskriminalamt gleicht die Datei „Wanderungsbewe- 
gung“ insgesamt zwölfmal mit dem Fahndungsbestand des 
Bundeskriminalamts ab. Das heißt mit anderen Worten: Das 

Landeskriminalamt speichert die Daten jedes Bürgers, der sich 

bei einer Gemeinde anmeldet, 12 Monate lang -— beginnend 
zwei Monate nach dem Meldemonat. Es begründet diese Maß- 

nahme mit den dadurch zu erzielenden zusätzlichen Fahn- 
dungserfolgen. So habe es beispielsweise in einem Monat 

knapp 37 000 Anmeldungen mit 140 000 Ausschreibungen erst- 
mals verglichen und dabei 82 zur Fahndung und 125 zur Auf- 
enthaltsermittlung ausgeschriebene Personen festgestellt. 

Durch den wiederholten Abgleich hätte es weitere 166 zur 

Fahndung und 159 zur Aufenthaltsermittlung ausgeschriebene 
Personen ermitteln können. Nicht sagte man mir, in wieviel 

Fällen dann tatsächlich eine Festnahme erfolgte. 

Das Innenministerium beabsichtigt nunmehr, die Angelegen- 
heit in einer Verwaltungsvorschrift für Meldebehörden zu re- 
geln. Dies nahm ich zum Anlaß für einige grundsätzliche Be- 

merkungen zur gegenwärtigen Praxis. Die Gemeinden, sprich 

Meldebehörden, dürfen nach geltendem Recht — das soll nicht
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bestritten werden — die Daten aller Zugezogenen an die ört- 
liche Polizei und das Landeskriminalamt weitergeben. Seit 

dem Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts ist 

diese Rechtsvorschrift ebenso wie die Praxis mehr als pro- 

blematisch: 

— Ist es richtig, de Anmeldung eines Bürgers bei seinem neu- 

en Wohnort zum Aufhänger einer polizeilichen Überpru- 
fung zu machen? Zwar entspricht dies einer langen Tradı- 

tion und der Rechtslage in fast allen anderen Bundeslän- 
dern. Das allein ist jedoch keine hinreichende Begründung. 

Entscheidend ist vielmehr, ob es für diese Anknüpfung 

sachliche Gründe gibt. Immerhin ist ein Umzug ein für sich 
gesehen völlig neutrales Ereignis. Einen anderen Grund, 

der sachlich rechtfertigen könnte, den Umziehenden stär- 

ker unter die Lupe zu nehmen als den Bürger, der immer 

unter derselben Adresse gemeldet ist, konnte mir bislang 

niemand sagen. 

— Überschreitet nicht die Polizei mit dıesem Abgleich die ihr 

vom Meldegesetz vorgegebene Grenze des Erforderlichen? 

Wegen der Weitergabe aller Meldescheine an die Polızei 
bezieht diese in ihre Überprüfung sehr viele Bürger ein, die 

weder einer Straftat verdächtig noch Störer ım Sinne des 

Polızeigesetzes sind. Solche Bürger sind für die polizeiliche 

Arbeit ohne jedes Interesse und dürfen nach allgemeinen 
Grundsätzen nicht „Gegenstand“ polizeilicher Datenverar- 

beıtung sein. Ob man hier noch sagen kann, die Datenwei- 

tergabe an die Polizei sei erforderlich, wage ich zu bezwei- 

feln. 

— Unsere Meldeverordnung sagt nur sehr pauschal, wozu die 

Polizei die vielen Daten erhalten soll. Meldeverordnungen 

anderer Länder sind demgegenüber sehr viel präziser: Sie 

sprechen von Datenübermittlungen „zur Aktualisierung 

kriminalpolizeilicher Sammlungen sowie zur Durchführung 

von Fahndungsmaßnahmen und zur Aufklärung des Schick- 
sals von Vermißten" oder von Datenübermittlungen „für 

Zwecke der Fahndung nach Personen, die zur Festnahme 

oder Aufenthaltsermittlung gesucht werden, sowie zur Be- 

reinigung personenbezogener Sammlungen”. Ich meine: 

Man muß die Weitergabe von Umzugsdaten an die Polizei 

— wenn man sie schon nicht ganz aufgibt — jedenfalls auf 

das absolut Notwendige einschränken und damit die Belan- 
ge „harmioser* Bürger berücksichtigen. 

— Wegen des Verfassungsgrundsatzes der Erforderlichkeit 

und der Verhältnismäßigkeit ist problematisch, dıe Melde- 
daten an die örtliche Polizei und das Landeskriminalamt zu 

geben. Ihre Weitergabe an zwei Stellen der Polizei bergen 

für den Bürger zusätzliche Gefahren in sich. Andere Bun- 

desländer kennen eine solche Regelung nicht. 

—- Schließlich regelt kein Gesetz, daß das Landeskriminalamt 

die Meldedaten der Umgezogenen speichern und mit dem 

Datenbestand des Bundeskriminalamts abgleichen darf, In- 
zwischen weiß aber jeder: nur dann ist für den Bürger er- 

kennbar und klar, was ihm widerfährt. Die Sprache des 

Bundesverfassungsgerichts in diesem Punkt läßt es an 
Deutlichkeit nicht fehlen. Eine Fortsetzung der bisherigen 
Praxis ohne Rechtsvorschrift geht deshalb keinesfalls. Sie 
müßte zumindest der Speicherung von Daten Unverdächti- 
ger und Nichtstörer bei der Polizei enge zeitliche Grenzen 
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setzen. Keinesfalls kann die einjährige Speicherung von 

Daten bei der Polizei zum Zwecke des Wanderungsab- 
gleichs hingenommen werden. Im Gegenteil: Daten von 
Personen, nach denen die Polizei fahndet und über die sie 
keine Kriminalakten hat, sind unverzüglich zu löschen. So 

ist es in allen anderen Bundesländern geregelt oder zumin- 
dest die Praxis. 

Das Innenministerium kennt seit nahezu vier Monaten mei- 

ne Überlegungen. Wie es zu ihnen steht, weiß ich noch 

nicht. 

5. Wie eine Verfahrensumsiellung nicht ablaufen sollte 

Im Herbst 1983 stellte das Landeskriminalamt sein EDV-Ver- 

fahren für die landesweite Personenauskunftsdatei (PAD) von 
Grund auf um. Praktisch lief sie auf eine Neuprogrammierung 

des über ganz Baden-Württemberg verzweigten Online-Sy- 

stems hinaus. Erforderlich war die Umprogrammierung einmal 
aus technischen Gründen: Das Landeskriminalamt wollte für 

die einzelnen Polizeibeamten die Recherchiermöglichkeiten in 

PAD wesentlich erweitern und zugleich sein System an das 

Bundeskriminalamt anpassen. Zum anderen nutzte es die Ge- 

legenheit, die Konzeption der PAD erheblich zu erweitern. 

Welche polizeilichen Probleme damit verbunden waren, schil- 

derte ich eingehend in meinem letzten Tätigkeitsbericht (Land- 

tags-Drucksache 8/4600, S. 49 ff.}. Daß eine Umstellung solchen 
Ausmaßes zudem nicht ohne technische Schwierigkeiten ab- 

geht, war uns von vornherein klar. Uber ihren Umfang waren 

wir dann allerdings doch überrascht. 1984 häuften sich bei mir 
die Klagen, die Polizei könne mit ihrem System nicht mehr 

arbeiten. Deshalb machten meine Mitarbeiter Kontrollbesuche 

beim Landeskriminalamt, der Landespolizeidirektion Stutt- 

gart Il, den Polizeidirektionen Esslingen, Konstanz, Tuttlingen, 

Ulm und Villingen-Schwenningen. Überraschend stellte sich 

bei diesen Kontrollen heraus, das Landeskriminalamt machte 

bei der Verfahrensentwicklung gravierende Fehler: 

— Nach dem Stand der Technik ist klar: Neu programmierte 

EDV-Verfahren sind vor ihrem Einsatz ausführlich mit 
Test- und Echtdaten zu erproben. Dies unterließ das Landes- 
kriminalamt. 

— Wer ein neues EDV-Verfahren einsetzt, an das — wie bei 

der PAD — über 100 Terminals angeschlossen sind, muß 

seine Leistungsfähigkeit durch Hochrechnungen abschät- 
zen. Auch dies unterließ das Landeskriminalamt. 

— Nach Möglichkeit muß man vermeiden, noch nicht voll- 

ständig programmierte EDV-Verfahren einzusetzen. Ob- 

gleich das Landeskriminalamt seine Programme zur Lö- 
schung gespeicherter Daten über Bürger noch nicht fertig 
hatte, begann es mit dem Betrieb. 

— Das Landeskriminalamt versäumte, allen Datenstationen im 

Lande zu sagen, wie sie während des eingeschränkten 
EDV-Betriebs in der Umstellungsphase arbeiten müssen. 
Weil dies nicht geschah, stapelten sich bei den Datenstatio- 
nen die ausgefüllten EDV-Formulare. 

Folge dieser Mängel war: Uber 18 Wochen lang — von Sep- 
teınber 1983 bis Mitte Januar 1984 — war es keinem Polizeibe- 
amten möglich, Daten in der PAD zu löschen, die er aufgrund 

der Aktenlage von Rechts wegen löschen mußte. Als dann das 

Löschen wieder möglich war, arbeitete die PAD so extrem 
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langsam, daß beispielsweise bei unserer Kontrolle am 21. Fe- 
bruar 1984 die Polizeidirektion Konstanz noch mit über 200 
Löschfällen im Rückstand war. Das Landeskriminalamt selbst 
war mit seiner automatisierten Löschung wegen Fristablaufs 
noch viel mehr hintendran. Statt am 31. Dezember 1983 die 

mindestens 20 000 Fälle zu löschen, wie es wegen des Ablaufs 

der Regellöschungsfrist hätte sein müssen, ließ es sein Lösch- 

programm erst acht Monate später, also Anfang September 

1984, ablaufen. Diese verzögerte Löschung führte dazu, daß al- 
le Polizeibeamten im Lande noch die ganze Zeit über die Daten 
von Tausenden von Personen abrufen konnten, die der Rech- 

ner des Landeskriminalamts schon seit Wochen oder Monaten 
nicht mehr hätte speichern dürfen. Das wenigste, was hätte ge- 
schehen müssen, unterblieb auch: Das Innenministerium ver- 
säumte, die Polizeidirektionen von Anfang an anzuweisen, daB 
keiner der rund 22000 Polizeibeamten im Lande mehr irgend- 
welche Daten der 20000 oder mehr Fälle mit abgelaufener 
Speicherfrist ganz gleich wie verwerten darf. 

Auf meine Beanstandung dieser erheblichen Mängel hin si- 
cherte mir das Innenministerium zu, in Zukunft anders zu ver- 

fahren. 

5. Teil: Die Register des Kraftfahrt-Bundesamts und das 
Verkehrsinformationssystem ZEVIS 

Immer wieder las man 1984 in den Zeitungen von Auseinander- 

setzungen über das Zentrale Verkehrsinformationssystem. Viel- 
leicht erinnert sich der eine oder andere auch noch daran, daß 
die Bundesregierung vorerst den weiteren Ausbau dieses Infor- 

mationssystems — kurz ZEVIS genannt — stoppte, um zunächst 

die Entscheidung des Gesetzgebers abzuwarten. Was ZEVIS ist, 
wurde in der öffentlichen Diskussion selten deutlich. Um seine 
Bedeutung richtig einschätzen zu können, muß man wissen, was 

im Kıraftfahrt-Bundesamt in Flensburg mit den Daten der Auto- 
fahrer geschieht und welche Behörden auf weiche Weise Aus- 
künfte erhalten können. 

1. Ausgangssituation 

Wenn jemand heute ein Kraftfahrzeug an-, um- oder abmeldet, 
einen Bußgeldbescheid von mindestens 80 DM erhält oder ihm 
die Fahrerlaubnis entzogen wird, dann geht immer eine Mel- 
dung an das Kraftfahrt-Bundesamt. Dieses speichert diese Da- 
ten in zwei großen automatisierten Registern: 

— Das eine und umfangreichere ist das Zentrale Fahrzeugre- 
gister. In ihm sind ca. 30Millionen Fahrzeuge mit amtli- 
chen Kennzeichen und Angaben über deren Halter erfaßt. 
Aus Baden-Württemberg sind davon etwa 5Millionen 
Fahrzeuge. Außerdem speichert das Zentrale Fahrzeugregi- 
ster ca. 4,1 Millionen Mopeds, Mofas und andere Fahrzeuge 
mit Versicherungskennzeichen und deren Besitzer der Jah- 
re 1983 und 1984. Zweck des Zentralen Fahrzeugregisters 
ist vor allem, jederzeit Auskunft über den Halter eines 
Fahrzeugs und das Fahrzeug selbst geben zu können. Zur 
Zeit beantwortet das Kraftfahrt-Bundesamt täglich rund 
90000 Anfragen; 72000 davon kommen von Bußgeld- und 
weitere 16000 von Polizei- und Justizbehörden. Je nach der
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Form, wie die Anfrage eingeht, antwortet auch das Kraft- 

fahrt-Bundesamt: sei es also auf Vordruck, mit Magnetbän- 

dern oder im Wege der Datenfernübertragung. 

— Weniger umfangreich ist die zweite Datei, das Verkehrs- 

zentralregister. Darin speichert das Kraftfahrt-Bundesamt 
die Daten von ca, 3,8 Millionen Personen. Dieses Register 

enthält vor allem die Einträge über Entscheidungen der 
Strafgerichte und Bußgeldbehörden wegen falschen Ver- 

haltens im Straßenverkehr, das sogenannte Punktekonto. 

. Die Neuerung: ZEVIS — was es weiß und kann 

Der technische Betrieb des Zentralen Fahrzeugregisters und 

des Verkehrszentralregisters ist nicht mehr zeitgemäß. Vor 

allem ist es aufwendig und umständlich, das Zentrale Fahr- 

zeugregister auszuwerten, das noch wie in den Urzeiten der 

Datenverarbeitung auf Magnetband geführt wird. Das Kraft- 

fahrt-Bundesamt begann deshalb schon 1972, eine moderne 

EDV-Konzeption für seine Register zu erarbeiten und diese 

nach und nach in die Tat umzusetzen. So entstand ZEVIS. 

Sein Aufbau ist noch nicht abgeschlossen. Bislang speichert es 

— aus dem Zentralen Fahrzeugregister die Daten der ca. 

15 Millionen zugelassenen Fahrzeuge aus den Landern Ba- 

den-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland und 

Schleswig-Holstein und den Zulassungsstellen Bonn und 
Düsseldorf; daneben die Daten aller ca. 4,1 Millionen Fahr- 

zeuge mit Versicherungskennzeichen 

— aus dem Verkehrszentralregister von den dort uber 3,8 Mil- 

lionen erfaßten Personen nur die Daten der rund 640 000 

Bürger, denen die Fahrerlaubnis entzogen wurde. 

Obwohl ZEVIS noch nicht vollständig ist, leistet es schon Be- 

achtliches. Es steht bereits auch einer Reihe anderer Behörden 
in Sekundenschnelle zum Online-Abruf zur Verfügung. Diese 
Möglichkeit haben die Grenzschutzdirektion in Koblenz, das 

Bundeskriminalamt und alle Datenstationen der Polizei in Ba- 

den-Württemberg, Bayern, Berlin, Bonn, Düsseldorf, Hamburg, 

Saarland und Schleswig-Holstein. Pro Monat fragen sie ZEVIS 

rund 200000mal ab; mehr als die Hälfte dieser Anfragen 

kommt von der Polizeı ın Baden-Württemberg. Ihr bietet ZE- 

VIS folgende Möglichkeiten: 

— Um festzustellen, wer Halter eines Fahrzeugs ist, braucht 
die Polizeı nur das Kennzeichen — ganz oder teilweise — 

oder die Fahrgestellnummer des Autos an ihrem Bildschirm 

eintippen. Dann erfährt sie umgehend Name, Geburtsort, 

Geburtsdatum und Anschrift des Autobesitzers. Zusätzlich 

kann sie unter anderem Hersteller, Versicherungskennzei- 

chen, Fahrzeugart, Typenbezeichnung, Farbe, Jahr der 

Erstzulassung sowie Versicherungsbeginn und -ende abru- 
fen. 

— Hat die Polizei Zweifel, ob der Führerschein eines Bürgers 

echt ist, kann sie unter Angabe seines Namens sofort fest- 

stellen, ob dies der Fall ist oder ob dem Bürger die Fahrer- 

laubnis entzogen oder versagt wurde oder ob eine Fahrer- 

laubnissperre besteht. 

. Rechtsgrundlagen für ZEVIS — wie es bislang war 

Unser Straßenverkehrsrecht regelt nur, welche Angaben im 

Verkehrszentralregister zu erfassen sind, wie man sie nutzen 
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darf, und legt Löschungs- und Tilgungsfristen fest. Nicht regelt 
es die teils bereits praktizierte Online-Abfrage von Daten aus 

dem Verkehrszentrairegister. Viel schlimmer sieht es beim 

Zentralen Fahrzeugregister aus: hier gibt es überhaupt keine 

Rechtsvorschriften, auch nicht über die Online-Abiragen 

durch die Polizei. Deren Zulässigkeit begründete die Verwal- 
tung daher bisher mit $ 10 BDSG. Doch schon in meinen Tätig- 

keıtsberichten für 1981 und 1983 (Landtags-Drucksache 8/2220, 
5.88, und 8/4600, 5.62ff.) legte ich eingehend dar, daß diese 

Vorschrift keine ausreichende Rechtsgrundlage darstellt. Ich 
beanstandete deshalb ebenso wie der Bundesbeauftragte für 

den Datenschutz den Online-Anschluß der Polizei an ZEVIS. 

Trotz meiner Beanstandungen nutzt die Polizei in Baden-Würt- 

temberg ihren Fernabruf ohne jede Einschränkung weiter; 

auch stellt das Kraftfahrt-Bundesamt weiterhin ıhr seine Daten 

zum Direktabruf bereit. Die Beanstandungen der Datenschutz- 

beauftragten bewirkten immerhin etwas: Die Bundesregierung 
stoppte den weiteren Ausbau des Systems, nachdem der In- 

nenausschuß des Bundestags die Bedenken der Datenschutzbe- 

auftragten aufgriff. Auch sah man — nicht zuletzt unter dem 

Eindruck des Volkszählungsurteils — ein, daß es ohne Rechts- 

grundlage nicht mehr abgeht. 

4. Wie es werden soll — eine Vorlage des Bundesministers für 

Verkehr 

Der Bundesminister für Verkehr machte es zwar nicht ganz so, 

aber doch ähnlich wie der Bundesminister des Innern beim 

Voilkszahlungsgesetz: Er legte immer wieder neue Vorent- 

würfe zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes vor. Der 

letzte Entwurf, den ich kenne, datiert vom 15. November 1984; 

sein wesentlicher Inhalt ist: 

— Er sanktioniert ohne jede Einschränkung die schon bislang 

praktizierten Halterabfragen. Zudem will er die sogenannte 

Onlıne P-Abfrage ermöglichen: Hier braucht die Polizei 

nur einen Namen eintippen, um in Sekundenschnelle zu er- 

fahren, welche Fahrzeuge auf diese Person zugelassen sind 

und welche Angaben ZEVIS über sie sonst speichert. 

— Das Kraftfahrt-Bundesamt soll Registerdaten auch zur 

Durchsetzung von Ansprüchen des Staates — wie etwa zur 

Rückzahlung von Bafög-Darlehen — weitergeben dürfen. 

— Auch der Militärische Abschirmdienst (MAD) und der 

Bundesnachrichtendienst (BND) sollen Auskünfte aus dem 

Zentralen Fahrzeugregister erhalten. 

— Das Zentrale Fahrzeugregister soll Steckbriefnachrichten 

von Staatsanwaltschaften und Gerichten — also Aufforde- 

rungen, nach einem flüchtigen Beschuldigten zu fahnden — 

und Suchvermerke zur Feststellung des Aufenthalts einer 

gesuchten Person speichern dürfen. 

— Das Kıraftfahrt-Bundesamt darf die Daten seines Fahrzeug- 

registers mit dem Fahndungsbestand des Bundeskriminal- 
amts abgleichen. 

5. Wie steht es um den Datenschutz? 

Der Entwurf des Bundesministers für Verkehr macht ein Di- 

lemma deutlich: Man bemüht sich, formal den Anforderungen 

des Volkszählungsurteils gerecht zu werden; in der Sache 

selbst ist keinerlei Gesinnungswandel zu spüren. Das Ministe-
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rium will den schon geschaffenen Zustand festschreiben und 

darüber hinaus noch eine Reihe weiterer Wünsche der Polizei 

und anderer Verwaltungen befriedigen. Beides wirft für den 
Datenschutz erhebliche Probleme auf, von denen ich nur einı- 

ge hıer darstellen möchte. 

5.1 Online-Abrufe 

Zwei Abrufarten stehen zur Diskussion: zum einen dıe be- 

reits praktizierte Halter- und Fahrerlaubnisabfrage, zum 
anderen die von der Polızei geforderte P-Abfrage. Beide 

darf man nicht miteinander in einen Topf werfen. 

5.1.1 Halter- und Fahrerlaubnisabfrage 

Hier gilt es zwei Aspekte gegeneinander abzuwägen; 

zum einen den 

« Informationsbedarf der Polizei 

Daß die Polızei in vielen Fällen rasch Informatio- 

nen über Name und Anschrift der Halter von Fahr- 

zeugen braucht, läßt sich nicht von der Hand wei- 
sen: man denke bloß an Unfallflucht oder Trunken- 

heitsfahrten. Auch bei der Verfolgung sonstiger 

Straftaten oder bei Maßnahmen zur Gefahrenab- 

wehr spielt das Kraftfahrzeug und dıe Person seı- 

nes Halters oft eine entscheidende Rolle. Oft muß 

die Polizei auch an Ort und Stelle feststellen kön- 

nen, ob ein Fahrzeugführer eine Fahrerlaubnis be- 

sitzt oder nicht. Hin und wieder kann davon sogar 

der Autofahrer profitieren: Hat die Polizei beı- 
spielsweise Zweifel, ob ein Führerschein echt ıst, 

gibt aber die Computerabfrage eine positive Ant- 

wort, kann der Autofahrer nach kurzer Zeit seine 

Fahrt fortsetzen. Ohne die äußerst schnellen und 

zudem zuverlässigen Auskünfte aus dem Flensbur- 

ger Fahrzeugregister per Online an die Polizei 

müßte die Polızei zur Klärung wesentlich mehr Zeit 

aufwenden und manchmal sogar die Kraftfahrzeug- 

stelle aufsuchen. 

+ Risiken der Online-Abfrage 

Andererseits birgt aber die Bequemlichkeit und 

Leichtigkeit der Online-Abfrage für den Bürger 

ganz erhebliche Risiken in sich. Diese technischen 

Möglichkeiten ändern das System polizeilicher 

Kontrollen von Grund auf. Da die bisherigen Er- 

schwernisse entfallen und dıe Polizei den Grund ih- 

res Auskunftsersuchens nicht mehr zu nennen 

braucht, kann sie sich jetzt in sehr vıel stärkerem 
Maße als bisher Informationen beschaffen und auch 

unbemerkt viele Bürger überprüfen. Insbesondere 

kann sie die heimlichen Kontrollen erhöhen. Die 

schnelle Beantwortung aller Halteranfragen ermög- 

licht es ihr beispielsweise, systematisch ın der Um- 

gebung eines Versammlungsorts, einer Kaserne 

oder eines anderen Gebäudes die Angaben über die 

Besitzer aller vorbeifahrenden oder geparkten 

Fahrzeuge zu erfahren. Bei solchen verdeckten 

Kontrollen kommt es zu keinem direkten Kontakt 

mıt dem Bürger mehr. Er erfährt über sie nichts und 

weiß nicht, welche Daten die Polizei über ihn ab-
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rief. So merkwürdig dies klingen mag: Möglicher- 

weise sehnt man sich bald nach den Zeiten zurück, 

in denen die Polizei Autofahrer bei offenen Kon- 
trollstellen anhielt. Denn bei solchen Kontrollen er- 
fuhren die Autofahrer wenigstens, daß die Polizei 

sie überprüfte. 

Mit Hilfe des Online-Anschlusses an ZEVIS kann 

die Polizei freilich über den Halter eınes Fahrzeugs 

noch viel mehr erfahren, als ihr der Flensburger 

Computer sagt. Denn die Informationen aus Flens- 

burg sind für die Polizei oft nur ein „Schlüssel“ 

oder „Sesam öffne dich“, die ihr den Einstieg in 

weıtere Dateien ermöglichen, beispielsweise in IN- 

POL oder PAD. 

Mit Hilfe von ZEVIS läßt sich auch das „Sicher- 

heitsdefizit“ kompensieren, das nach Ansicht eini- 

ger Innenminister der Abbau der Grenzkontrollen 
zu unseren Nachbarländern mit sich bringt. Als 

Ausgleich für die „Europaspur“ könnte die Polizei 

im Inland in der Nähe eines Grenzübergangs eine 

Streife postieren und systematisch die Halterdaten 

aller vorbeifahrenden Fahrzeuge abrufen. Zwar 

versicherte der Bundesınnenminister, weder er 

noch seine Länderkollegen dächten an schärfere In- 

landskontrollen. Solche Absichtserklärungen ver- 

antwortlicher Politiker reichen jedoch nicht aus. 
Hier ist der Gesetzgeber aufgerufen, Er muß klar 

und rechtlich verbindlich eingrenzen, welches Maß 

an polizeilichen Kontrollen er dem Bürger zumuten 

will 

Dieses Für und Wider der Halter- und Fahrerlaubnis- 
abfrage muß der Gesetzgeber sorgfältig abwägen. 

Wenn er diesen Direktabruf zulassen will, muß er im 

Gesetz klar sagen, unter welchen Voraussetzungen in 

welchen Fällen dies möglich sein soll. Allgemeine 

Formulierungen wie „zur Verfolgung von Straftaten“ 

oder „zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung“ genügen nicht. Gerade so 

macht es aber der Bundesminister für Verkehr in sei- 

nem Entwurf: er benennt nur so vage das Ziel der 

Abrufe. 

Ein zweites muß der Gesetzgeber bedenken: Sind ein- 

mal Online-Abrufe zugelassen, kann man ihrer exzes- 

siven Nutzung kaum wirksam begegnen. Protokollie- 

rungen sind nicht geeignet, diese Gefahr einzudäm- 

men; im Gegenteil: sie schaffen noch zusätzliche Ge- 

fährdungen der Bürger. Wieso? Bei der anfallenden 

Fülle von Kontrollbelegen ist praktisch unmöglich, 

diese durchzusehen und systematisch zu prüfen. Es 

ist außerst unwahrscheinlich, auf diese Weise einen 

unberechtigten Zugriff zu entdecken. Die Suche nach 

ihm würde der Suche nach einer Stecknadel im Heu- 

haufen gleichen. Andererseits entstünde mit der Pro- 

tokollierung eine Sammlung, in der eine Vielzahl un- 

bescholtener Bürger erfaßt wäre. Aus diesen Anga- 
ben ließen sich leicht Bewegungsbilder erstellen — 
vor allem dann, wenn man die Protokolle, wie man- 
che fordern, auch noch automatisiert auswerten 

könnte. Solche automatisch auswertbaren Protokolle 
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5.1.2 

würden unausweichlich Begehrlichkeiten verschie- 
denster Stellen wecken, weil sie sich bestens für ganz 

andere Zwecke als für die Kontrolle datenschutz- 
rechtlich auffälliger Fälle verwenden ließen. Polizei 
und andere Sicherheitsbehörden könnten beispiels- 

weise sehr daran interessiert sein, diese Aufzeich- 

nungen auf sicherheitsrelevante Auffälligkeiten hin 

auszuwerten oder sie mit ihren Dateien abzugleichen. 

Will der Gesetzgeber Online-Anschlüsse der Polizei 

— ganz gleich wie weit — zulassen, muß er als Vor- 
bedingung noch eine andere Entscheidung außerhalb 
des Regısterrechts treffen. Im Polizei- und Strafver- 
fahrensrecht ist zunächst zu regeln, was wie lange 

wie mit den abgefragten Daten bei der Polizeı ge- 

schehen darf. Die Forderung, solche bereichsspezifi- 
schen Vorschriften für die Informationserhebung und 
verarbeitung der Polizei zu schaffen, ergibt sich 

schon — unabhängig von der Online-Problematik — 

aus dem Volkszählungsurteil. Schiechterdings unver- 

zichtbar werden sie, wenn der Gesetzgeber Direktab- 

rufmöglichkeiten zuläßt. 

Online P-Abfrage 

Die Polizei fordert, auch alle Personen aus ZEVIS on- 

line abrufen zu können. Die Begründung dafür blieb 
sie schuldig. Zwar gibt es durchaus Fallkonstellatio- 
nen, in denen die Polızei rasch Auskünfte über einen 

Autobesitzer und über die Zahl der auf ıhn zugelasse- 
nen Fahrzeuge braucht. Das Bundeskriminalamt 
nannte hier eine Reihe denkbarer Situationen. Nicht 
sagte es jedoch dazu, wie häufig diese auftreten. So- 

viel ich weiß, ist die Polizei nur selten darauf ange- 
wiesen, in Sekundenschnelle solche Auskünfte zu er- 

halten. In aller Regel lassen sich ihre Anfragen dieser 
Art hinreichend schnell telefonisch oder telegra- 
phisch abwickeln. Das Kraftfahrt-Bundesamt muß da- 

für bloß die richtigen technischen und organisatori- 
schen Vorkehrungen treffen. Könnte sich dagegen die 

Polizei im Wege der P-Abfrage selbst bedienen, müß- 
te sie also dem Sachbearbeiter beim Kraftfahrt-Bun- 
desamt nicht mehr den Grund ihrer Anfrage angeben, 

würde mit einiger Sicherheit die Zahl der Anfragen 
beachtlich ansteigen. Da ZEVIS — sobald sein Ausbau 
abgeschlossen ist — jeden zweiten erwachsenen Ein- 
wohner der Bundesrepublik erfaßt, könnte die Polizei 

dazu übergehen, sich bequem und schnell beim Kraft- 

fahrt-Bundesamt die Auskünfte zu beschaffen, die sie 

bei den Meldebehörden nur mit Schwierigkeiten er- 
langen kann. Eine solche Entwicklung würde aber 
das Fahrzeugregister zu einer Art Bundesadreßregi- 

ster umfunktionieren, dessen Einrichtung der Deut- 

sche Bundestag schon vor einigen Jahren ausdrück- 

lich ablehnte. Nun grenzt zwar der jetzige Entwurf 

des Bundesministers für Verkehr die Zulässigkeit sol- 

cher Anfragen entgegen seiner ursprünglichen Ab- 

sicht etwas ein: die Polizei soll bloß abfragen dürfen, 

um Personen „in ihrer Eigenschaft als Halter von 

Fahrzeugen“ oder „Fahrzeuge eines Halters festzu- 
stellen oder zu bestimmen”. Was das nun wieder ge- 

nau heißen soll und ob und wie man realisieren will, 
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daß die Polizei nicht trotzdem ZEVIS zu einer Melde- 

datei umfunktioniert, bleibt ungesagt. 

Andere Datenübermittlungen 

Auch einige Datenweitergaben, die nicht per Online erfol- 

gen sollen, stoßen auf Bedenken: 

— Da sollen staatliche Stellen Daten des Kraftfahrt-Bun- 

desamtes erhalten, um Ansprüche des Staates gegen 

Bürger durchzusetzen. So etwas hat mit der Funktion 

des Fahrzeugregisters absolut nichts zu tun; es fehlt an 

jedem Bezug zum Straßenverkehr. Auch verstehe ich 

nicht, warum man die öffentliche Hand um so viel bes- 

ser stellen will als private Gläubiger. 

— Viel problematischer ist noch die Weitergabe von Regi- 

sterdaten an den MAD und BND. Denn für beide Dien- 

ste gibt es bislang keine Rechtsgrundlage, die ihre Auf- 

gaben und ihre Befugnisse im Rahmen der Informa- 

tionsverarbeitung beschreibt. Der Bundesminister für 

Verkehr versucht zwar, in seinem Entwurf dies etwas 

nachzuhoien. Das reicht aber keineswegs aus. Die For- 

derung der Datenschutzbeauftragten ist und bleibt: Der 

Gesetzgeber muß genau regeln, wann BND und MAD 

welche Art von Informationen erheben, speichern, aus- 

werten und sonst nutzen dürfen. 

Steckbriefe und Suchvermerke 

Könnte man tatsächlich Steckbriefe und Suchvermerke 

beim Kraftfahrt-Bundesamt niederlegen, wie es der Bun- 

desminister für Verkehr plant, dann würde das Fahrzeug- 

register zu einer neben den Dateien der Polizei parallel be- 

stehenden Fahndungsdatei. Das verbietet der Zweckbin- 

dungsgrundsatz schlechterdings. Hinzu kommt: Nirgendwo 

ist gesetzlich geregelt, was Suchvermerke eigentlich ent- 

halten müssen und unter welchen Voraussetzungen man 

sie erlassen darf. Mit dieser Unsicherheit kann man nicht 

zusätzlich die Register des Kraftfahrt-Bundesamts behaf- 

ten. 

Fahndungsabgleich 

Mit der Funktion des Fahrzeugregisters läßt sich auch 

nicht der geplante Datenabgleich mit dem Fahndungsbe- 

stand des Bundeskriminalamts vereinbaren. Aufgabe des 

Kıaftfahrt-Bundesamts ist es ausschließlich, Angaben über 

Fahrzeuge und ihre Halter zu registrieren, nicht auch poli- 

zeiliche Aufgaben zu erfüllen und nach Personen zu fahn- 

den. Im übrigen ist ein solches Massenverfahren — wie es 

der geplante Datenabgleich wäre — weder von den Vor- 

schriften der Strafprozeßordnung noch denen des Polizei- 

gesetzes und des Gesetzes über das Bundeskriminalamt ab- 

gedeckt. 

Aus allem folgt: Der Gesetzentwurf des Bundesministers für 

Verkehr befriedigt in vieler Hinsicht nicht. Wichtig wäre, daß 

der Gesetzgeber den Bestrebungen eine klare Absage erteilt, 

die Flensburger Register über ihre eigentliche Funktion hinaus 

zu nutzen, und sich nicht durch bereits geschaffene Fakten wie 

die Einrichtung einiger Online-Anschlüsse der Polizei präjudi- 

zieren läßt. 
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6. Teil: Schulen, Bibliotheken, Hochschulen 

1. Schulen 

Der Computer hat Einzug in Schulen und Lehrpläne gehalten. 

Lehrer an Haupt-, Realschulen und Gymnasien sollen — so 

will es die Konzeption des Kultusministeriums „Neue Medien 

und moderne Technologien in der Schule* — ihren Schülern 
ab Klasse9 Grundkenntnisse über Computer und Informatik 

während des Technik- oder Mathematikunterrichts beibringen. 
Nach den Worten des Kultusministers soll es dabei um „einen 

behutsamen Einstieg“ in die neuen Technologien gehen. 

Unterricht in moderner Datenverarbeitung darf sich nicht nur 
auf technisches Grundwissen beschränken. Bekanntlıch faszi- 
nieren die neuen Techniken viele Kinder und Jugendliche. Ge- 

rade deshalb ist so wichtig, daß ihnen die Schule auch auf- 
zeigt, welche Gefahren und Konsequenzen für unsere Gesell- 
schaft damit verbunden sind. Ansätze dafür finden sich in den 

neuen Lehrplänen. Dort heißt es, auch dıe gesellschaftsbezoge- 

nen Aspekte der modernen Technologien seien zu beachten. 

Dabei wird — allerdings ein bißchen sehr knapp — auch der 

Datenschutz erwähnt. Sicher ist: Nicht von den Lehrplänen, 

sondern von den Lehrern hängt ab, welchen Stellenwert der 

Datenschutz im Unterricht hat. Weil diese Aufgabe der Lehrer 

gewiß nicht leicht ist, muß für ıhre Aus- und Fortbildung noch 

viel getan werden. Bis die Fortbildungsprogramme des Kultus- 

ministeriums in den nächsten Jahren die gewünschte Wirkung 

zeigen, sollte der Einstieg in die neue Technik wirklich so „be- 

hutsam” bleiben, wie der Kultusminister versprach. Meine Er- 

fahrung mit Schulen, die schon jetzt Computer für Verwal- 
tungsaufgaben nutzen, lehrt: Die Schulen brauchen noch etwas 

Nachhilfe in Sachen Datenschutz und elektronischer Datenver- 

arbeitung. Wenn sie diese Themen im Unterricht behandeln, 

kann man von ihnen auch fordern, daß sie ihre eigenen EDV- 

Verfahren nach dem Stand der Technik und dem Datenschutz- 
recht entwickeln. Nur dann können sie wirklich den Schülern 

Vorbild sein. 

1.1 Der „beforschte" Schüler 

Von der Entnahme einer Haarsträhnenprobe über die Fra- 

ge, ob im Haushalt ein Mixgerät vorhanden ist, bis zu den 

Angstträumen des Schulkindes reicht das Interesse von 

Wissenschaftlern. Sie haben es über die Schule besonders 

leicht, junge Menschen anzusprechen. Ob Eltern und Schu- 
le sich auf schulfremde Forschungsvorhaben einlassen, ist 

freilich einzig und allein ihre freie Entscheidung. Dies be- 

achten Forscher und Schulen allerdings noch nicht immer 
genügend. So wollten 1984 Wissenschaftler des Erzie- 
hungswissenschaftlichen Instituts der Universität Tübin- 
gen untersuchen, welche Unterrichtsmethode sich am ehe- 

sten beim Thema „Suchtprävention“ eignet. Trotz klarer 

Vorgaben des Kultusministeriums teilten einige Schulen 
die Fragebogen bereits aus, ehe die Eltern über das For- 

schungsvorhaben informiert waren und ihr Einverständnis 

vorlag. Mag dies noch ein Versehen gewesen sein — der 

von der Schule verteilte Informationsbrief der Wissen- 
schaftler an die Eltern war in einem wesentlichen Punkt si- 

cher nicht korrekt. Da hieß es nämlich: „Sämtliche Daten 

werden anonym erforscht und weiterverarbeitet”. In Wirk- 

lichkeit war es kein unentschlüsselbares Geheimnis, was 
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jeder Schüler antwortete. Denn auf den ausgegebenen Fra- 

gebogen waren ihre Kennziffern vermerkt, die sie zu Be- 

ginn des Forschungsvorhabens erhalten hatten und die ge- 

meinsam mit ıhren Namen in besonderen Klassenlisten 

festgehalten waren. Die Klassenlisten wollten die Forscher 

erst vernichten, wenn sie die Antworten der Schüler aus 

den Fragebogen in Computer erfaßt hatten. Bis dahin kann 

von Anonymität keine Rede sein. Solange können die For- 

scher nämlich mit Hilfe der Klassenliste jederzeit feststel- 

len, welcher Schuler welchen Fragebogen ausfüllte. 

Was folgt daraus generell für Forschungsvorhaben an 

Schulen? Die Wissenschaftler müssen Eltern und Schüler 

über ihr Vorhaben umfassend ınformieren. Besonders sorg- 

fältig sollten sıe darlegen, daß die Teilnahme der Schüler 

an Befragungen freiwillig ist und ob diese anonym erfol- 

gen oder nicht. Die Schulen müssen sıch überzeugen, daß 

dies alles tatsächlich so gemacht wird. 

1.2 Der „verwaltete“ Schüler 

Schulen wissen ımmer noch nicht so recht, was beim Um- 

gang mit Schülerdaten zu tun und zu lassen ist. Dies bestä- 

tigen viele Besuche meiner Mitarbeiter im ganzen Land — 

sei es etwa an der Hauptschule Müllheim, beim Gymna- 

sium in Bıberach, an den Beruflichen Schulen in Mosbach 

oder beim Oberschulamt Stuttgart. 

1.2.1 Schülerkarteien 

Weil ich im letzten Tätigkeitsbericht schon einge- 

hend über die Schülerkarteien schrieb (Landtags- 

Drucksache 8/4600, S.68 ff.), will ich bloß von einem 

Beispiel berichten, das zeigt, wie man es nicht ma- 

chen darf. Der Rektor einer Hauptschule führte neben 

der üblichen Schülerkartei eine Spezialkartei. In sie 

mußten die Klassenlehrer am Ende des Schuljahres 

einen kurzen Kommentar über Verhalten und Auffäl- 

ligkeiten ihrer Schüler eintragen. Weder diese noch 

deren Eltern wußten davon. In der Kartei stand bei- 

spielsweise über einzelne Schüler zu lesen: 

„faul, verlogen, schwänzt oft, 38 mal ohne Hausaufgaben, 

verhaltensauffällig“ 

„starke Verwahrlosung, hyperaktiv, schwere Verhaltens- 

störungen“ 

„hat enorme Anpassungsschwierigkeiten, gluckenhaft über- 
behütet (Mutter), Störungen pathologisch" 

„Eltern geschieden, R. . leidet sehr darunter, kommt mit 

der Freundin des Vaters nicht zurecht". 

Lassen wir dahingestellt, ob Lehrer überhaupt solche 

Bewertungen zutreffend abgeben können. Auf jeden 

Fall greifen sie außerordentlich stark in die Intim- 

sphäre der Schüler und ihrer Eltern ein. Sıe haben in 

einer Schülerkartei, die den Schüler während seiner 

ganzen Schulzeit begleitet, absolut nichts zu suchen. 

Sie sind geeignet, den Schüler abzustempeln und zu 

diskriminieren. Auch Einträge, der Schüler mache 

keine Hausaufgaben oder schwänze den Unterricht, 

gehören gewiß nicht in eine solche Spezialkartei. Das 

Klassentagebuch ist hier allein der richtige Platz. Das 

Kultusministerium folgte meiner Bewertung und wies 

den Rektor an, die Spezialkartei zu vernichten. Dies 

ist inzwischen geschehen. 
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1.2.2 

1.2.3 

Was gehen die Noten aller Gymnasiasten das Stutt- 
garter Oberschulamt an? 

Bei unseren Kontrollen vor Ort stießen wir auf eine 
„uralte Übung”: In Nordwürttemberg müssen die 
Gymnasien — anders als in den übrigen Landesteilen 
— dem Oberschulamt am Ende jeden Schuljahres ei- 
ne Liste mit Namen, Adressen und einzelnen Zeugnis- 
noten aller Schüler vorlegen. Bis vor kurzem stand ın 
diesen Listen auch Name und Beruf der Erziehungs- 
berechtigten. Heute noch hat jede Liste eine Rubrik 
für Bemerkungen, wo unter anderem zu lesen ist: 

—— Ausscheiden eines Schülers aus besonderer Ursache 
(z. B. Ausschluß, Überalterung) 

— schwere Schulstrafen (Ultimatum oder zeitweiliger Aus- 
schluß) 

— gesundheitliche und körperliche Schäden (Kurzsichtig- 
keit, Schwerhörigkeit, längere Krankheit) 

Ob dieses Verfahren rationell und zweckmäßig ıst, 
habe ich nicht zu beurteilen. Feststellen muß ich je- 
doch, daß es mit $10 LDSG unvereinbar ist. Das 

Oberschulamt Stuttgart kann seiner Dienst- und 

Fachaufsicht über Schulleiter, Lehrer und Gymna- 
sium ohne weiteres auch nachkommen, wenn es die 
einzelnen Schulzeugnisse der einzelnen Schüler nicht 
kennt. Will es nicht ganz auf solche Listen verzich- 
ten, müssen die Schulen in sie anstatt der Namen ei- 
ne laufende Nummer für jeden Schüler eintragen. 
Dann könnte das Oberschulamt auffälligen Einzelfäl- 
len mühelos beim Gymnasium nachgehen. Das Kul- 
tusministerium teilt meine Ansicht und ließ mich wis- 
sen, daß einer „Rechtsvereinheitlichung“ zwischen 

Nordwürttemberg und den übrigen Landesteilen 

nichts mehr im Wege steht. 

Berufsberatung von Schülern 

Eine der schwierigsten und wichtigsten Weichenstel- 
lungen im Leben eines jungen Menschen ist, welchen 
Beruf er nach Verlassen der Schule ergreifen soll 
und ob und wo er eine Lehrstelle findet. Die Arbeits- 
ämter wollen dabei helfen und bitten deshalb die 
Schulen, über jeden Entlaßschüler einen Fragebogen 

auszufüllen. Gleichzeitig wenden sie sich an deren EI- 
tern mit der Bitte, der Berufsberatung zuzustimmen. 

Einige Arbeitsämter im Lande schließen dem Schrei- 
ben an die Eltern, wie wir feststellten, den Fragebo- 
gen nicht an, den der Lehrer ausfüllen soll, sondern 
begnügen sich mit der Aussage, der Lehrer solle Hın- 
weise zur Berufsberatung geben. So geht es nicht: 
Der Datenschutz verlangt, daß die Eltern die Trag- 
weite ihrer Entscheidung übersehen können. Sie müs- 
sen also wissen, wozu im einzelnen sich der Lehrer zu 
äußern hat. Mancher Vater und manche Mutter wird 
sich dies dann eher überlegen — fragen doch die Ar- 
beitsämter im Fragebogen für behinderte Schüler in 
Sonderschulen den Lehrer unter anderem, ob der be- 
hinderte Schüler „sich unterordnet, unverträglich, zu- 
rückhaltend, aufdringlich, antriebsschwach” ist. So 
etwas müssen Eltern von Anfang an wissen. Auch ist 
es ihr gutes Recht, ihr Einverständnis mit der Berufs- 
beratung an den Vorbehalt zu knüpfen, daß sie zu- 
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nächst noch erfahren wollen, wie der Lehrer im ein- 

zelnen den Fragebogen des Arbeitsamtes über ihr 

Kind beantwortet. 

In erster Linie ist es Sache der Arbeıtsverwaltung, 

das beschriebene Verfahren zu ändern. Das Landesar- 

beitsamt, das nicht meiner Kontrolle unterliegt, will 

die Angelegenheit wegen der grundsätzlichen Bedeu- 

tung die Bundesanstalt für Arbeit entscheiden lassen. 

Unabhängig davon meine ich: Es ist auch Sache der 

Lehrer, die Eltern über die beabsichtigte Beurteilung 

ihres Kindes zu informieren und sich zu vergewis- 

sern, daß sie mit der Weitergabe dieser Auskunft an 

das Arbeitsamt einverstanden sind. 

Was tut der MAD an Schulen? 

Auch die Schulen bekommen Besuch vom Militärı- 

schen Abschirmdienst (MAD). Bei einem Kontrollbe- 

such eines Gymnasiums stellten wir fest: Ein Mitar- 

beiter des MAD hatte von der Sekretärin der Schule 

Noten eines Schülers und Daten seiner Eltern erfragt, 
ohne daß der Schulleiter überhaupt davon wußte. 

Dieser Vorfall war für mich Anlaß, der Frage näher 

nachzugehen, was es mit den Auskünften der Schulen 

an den MAD auf sich hat. Der MAD darf nicht eın- 

fach den „kleinen Dienstweg“ zur Sekretärin be- 

schreiten. Unbedingt sollte der Schulleiter selbst ent- 
scheiden, ob und welche Auskünfte über einen Schü- 

ler an den MAD gehen. Darin stimmen mir inzwi- 

schen das Kultusministerium und auch Vertreter des 

MAD, mit denen ich ein Gespräch führte, zu. 

Schwieriger zu entscheiden ist anderes: Darf über- 

haupt und, falls ja, unter welchen Voraussetzungen 

ein Schulleiter Daten aus der Schülerkartei an den 

MAD weitergeben. Der MAD ließ mich wissen, er 

brauche solche Auskünfte im Rahmen besonderer Si- 

cherheitsüberprüfungen, vornehmlich seiner Offi- 

ziersanwärter. Diese müssen dafür einen Fragebogen 

ausfüllen; dazu verpflichtet sie das Wechrpflichtge- 

setz. In dem Fragebogen haben sie auch anzugeben, 

welche einzelnen Schulen sie während welcher Zeit 
besuchten. Der MAD legt Wert darauf, die Richtig- 
keit dieser Angaben an den Schulen nachzuprüfen. 
Schulernoten interessieren ihn dagegen, wie mir sei- 
ne Vertreter sagten, grundsätzlich nicht. 

Die Schulleiter sind in einer nicht beneidenswerten 

Situation. Nach $ 10 LDSG dürfen sie nur Auskünfte 

über Schuler geben, soweit der MAD diese Informatio- 

nen zur Erfüllung seines Auftrags benötigt. Dies zu 

entscheiden, stößt auf besondere Schwierigkeiten, weil 

Aufgaben und Befugnisse des MAD bisher gesetzlich 

nicht geregelt sind. Eine weitere Schwierigkeit 

kommt hinzu: Die Schulen müssen nach $13 LDSG 

die Daten ihrer ehemaligen Schüler „sperren*. Aus- 

künfte dürfen sie über solche Schüler nur noch unter 
den äußerst engen Voraussetzungen des $13 Abs. 2 

Satz3 LDSG geben. All diese Schwierigkeiten ließen 

sich lösen, wenn der MAD die Personen, dıe er der 

besonderen Sicherheitsüberprüfung unterziehen will, 
über die beabsichtigte Nachprüfung ihrer Angaben 

an den besuchten Schulen aufklären und dazu ihre 
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Einwilligung einholen würde. Diese Einwilligungser- 
klärung müßten dann die Vertreter des MAD dem 

Schulleiter vorlegen. Bis jetzt sieht das Verfahren an- 

ders aus: Der auszufüllende Fragebogen enthält auf 

der Vorderseite den Satz „Mit der Nachprüfung mei- 

ner Angaben bin ich einverstanden“. Damit ist kei- 

neswegs klar, daß der MAD an die Schulen geht — 

zumal die Angaben über die Schulzeiten erst nach 
der Unterschrift unter diesen Satz auf der Rückseite 
des Fragebogens zu machen sind. Ich meine: Im Inter- 
esse der UÜberprüften, des MAD und der Schulleiter 

müssen die Verantwortlichen hier unbedingt klare 

Verhältnisse schaffen. 

1.2.5 Konsequenzen: Weiterentwicklung des Schulrechts 

Während viele Lehrer am liebsten jede Einzelheit im 
Umgang mit Schülerdaten geregelt sehen möchten, 
wehren andere solche Wünsche mit den Schlagwor- 
ten „Normenflut“ und „Verwaltungsfreiraum der 
Schule“ mehr oder weniger stark ab. Ganz gleich, wie 

man zu allem steht: Unser Schulrecht kann nicht blei- 
ben, wie es ist. Man muß es — dazu zwingt das 

Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts — 

um klare Rechtsvorschriften darüber ergänzen, 

— welche Daten die Schule über ihre einzelnen 

Schüler erheben und speichern, 

— was sie, wenn überhaupt, aus ihrem Wissen wann 

an andere Behörden weitergeben und 

— wie lange sie Schülerdaten aufbewahren darf. 

Im Prinzip ist das Kultusministerium mit mir einig. 

Aktivitäten will es freilich erst entfalten, wenn das 

Ergebnis der „landeseinheitlichen Feststellung der 

Auswirkungen des Volkszählungsurteils" vorliegt. 
Andernorts — ich denke an Bayern, Rheinland-Pfalz 

und das Saarland — ist man aktiver. 

1.3 Der „verwaltete“ Lehrer 

Schulen tun sich auch beim Umgang mit den Daten ihrer 

Lehrer schwer — nicht zuletzt zeigen dies die vielen Ein- 

gaben, die mich erreichen. 

1.3.1 Lehrerkarteien 

Ein bißchen geht es den Lehrern wie den Schülern: 
Auch über sie führt nahezu jede Schule eine Kartei. 
Darin steht nicht bloß, was die Schule unbedingt über 

den Lehrer wissen muß. Das Ausmaß der Einträge be- 
stimmen meist die Formularverlage durch ihre Kar- 

teivordrucke. Uns fielen bei Kontrollbesuchen vor al- 
lem folgende Einträge auf: 

— Angaben zur allgemeinen Schulbildung 

— Datum der Einstellung in den Schuldienst 

— Datum der planmäßigen Anstellung 

— Besoldungsdienstalter 

— Geburtsname der Ehefrau 

— Früherer/jetziger Beruf des Ehegatten 

— Familienstand mit Datum der Eheschließung bzw. Datum 
der Scheidung oder sonstiger Änderung des Familien- 
standes
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— Kriegsdienstzeit von — bis 

— Spätheimkehrer von — bis 

— Kriegsbeschädigter 

— Art der Kriegsbeschadigung und Versehrtenstufe 

— Heimatvertrieben seit 

— DDR-Flüchtling seit 

Neben Lehrerkarteien haben manche Schulleiter auch 
noch Personalbogen ihrer Lehrer. Sie enthalten nahe- 

zu dieselben Angaben, führen aber zusätzlich noch 

Disziplinarmaßnahmen, anhängige Straf- und Diszi- 

plinarstrafverfahren und die Wohnsitze der Lehrer 
während der letzten fünf Jahre auf. Jeder Lehrer, der 
neu an eine Schule kommt, erhält eine solche Kartei- 

karte und oft auch noch den Personalbogen zum Aus- 

füllen. Niemand sagt ihm persönlich oder schriftlich, 

welche Angaben er aufgrund welcher Rechtsvor- 

schrift machen muß; ebensowenig erfährt er, auf wel- 

che Fragen er bloß zu antworten hat, wenn er will. 

Dieses Vorgehen steht mit dem Datenschutz nur sehr 

begrenzt in Einklang. Da Schulen nur am Rande mit 

Aufgaben der Personalverwaltung zu tun haben, dür- 

fen Schulleiter in Personaldateien und Personalhilfs- 

akten keinesfalls alle Angaben führen, die in die 

Hauptpersonalakte des Lehrers gehören. Sie haben 
sich auf die Informationen zu beschränken, die sie 

brauchen, um einen Lehrer richtig einzusetzen. Des- 

halb müssen sie natürlich neben Adresse und Tele- 

fonnummer des Lehrers z.B. auch wissen, für welche 

Haupt- und Nebenfächer er die Lehrbefähigung hat, ob 

er Nebentätigkeiten ausübt oder Arbeitszeitermäßi- 
gung beanspruchen kann. Nicht wissen muß dagegen 
der Schulleiter beispielsweise, wann ein Lehrer von 

wem geschieden wurde und an welchen Tagen seine 

Kinder Geburtstag haben. — Was tut not angesichts 

dieser Situation? Der Gesetzgeber muß die Lücken im 

geltenden Recht schließen. Nur wenn detaillierte 
Vorschriften da sind, wird sich die problematische 

Praxis ändern. 

Gruppenbild mit Lehrern 

1984 appellierte das Kultusministerium an seine Leh- 
rer, auf einige Stunden ihres Deputats zu verzichten, 

damit es Junglehrer einstellen kann, die andernfalls 

arbeitslos wären. Um zu zeigen, wie erfolgreich diese 

Bemühungen waren, verfiel das Kultusministerium 
auf eine recht ungewöhnliche Art von Offentlich- 
keitsarbeit: Es wollte Lichtbilder der 110 durch das 

Reduzierungsmodell eingestellten Lehrer in seiner In- 

formationszeitschrift „Schulintern“ veröffentlichen. 

So erhielten die Junglehrer einen Brief, in dem sie ihr 

Ministerium in knappen Worten informierte. Wört- 
lich konnten sie lesen: 

„Schulintern beabsichtigt, alle diese Junglehrer gemeinsam 
auf einer Seite mit stark verkleinertem Paßbild namentlich 
vorzustellen, um den falschen Behauptungen entgegenzu- 
treten, die über das Reduzierungsmodell freigewordenen 
Deputatsbruchteile würden eingespart. ... Falls Sie mit der 
Veröffentlichung trotzdem nicht einverstanden sein soll- 
ten, bitten wir Sie um Nachricht bis zum 26. Okt. 1984. Wir 
wollen das uns bereits vorliegende Paßbild verwenden. Sie 
können uns aber auch gerne ein Bild neueren Datums zu- 
senden.“ 
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Dieses Vorgehen des Kultusministeriums ist ebenso 

bemerkenswert wie bedenklich. Keine Frage: Das 
Personalaktengeheimnis schützt die in den Personal- 
akten befindlichen Lichtbilder der Junglehrer. Unter 

das Personalaktengeheimnis fällt aber auch die Aus- 
sage, daß der Junglehrer ohne das Reduzierungsmo- 

dell keine Stelle erhalten hätte. In anderen Worten 
heißt dies nämlich: Die Qualifikation des Lehrers 
reichte für die „normale* Einstellung nicht aus. Sol- 

che Informationen darf das Ministerium grundsätzlich 
nur veröffentlichen, wenn der Junglehrer ausdrück- 

lich damit einverstanden ist. Seine Einwilligung muß 

er in der Regel schriftlich erteilen. Nicht einfach 

kann man sie, wie es das Kultusministerium wollte, 

durch eine „Widerspruchslösung“ ersetzen. Denn 

Schweigen bedeutet im Rechtsverkehr keineswegs 
Zustimmung. Damit will unsere Rechtsordnung ver- 

hindern, daß der Inhaber einer Rechtsposition ge- 

zwungen ist, selbst tätig zu werden, wenn ein anderer 

beabsichtigt, in sie einzugreifen und er damit nicht 

einverstanden ist. Wäre es anders, würde mitunter 

ein erheblicher Druck erzeugt. Unser Beispiel zeigt 

dies besonders deutlich: Dem für seine Einstellung si- 

cher nicht „undankbaren“ Junglehrer wird die Ent- 

scheidung einiges Kopfzerbrechen bereitet haben, ob 

er der so nachdrücklichen Aufforderung des Kultus- 
ministeriums widersprechen soll oder nicht. Ein ande- 
res kommt hinzu: Das Ministerium konnte gar nicht 

sicher sein, ob die angeschriebenen Lehrer etwa aus 

Krankheit an einer Äußerung gehindert waren. 

Wie das Kultusministerium zu meiner Bewertung 

steht, weiß ich noch nicht. Dem Vernehmen nach soll 

es in letzter Minute alle Junglehrer telefonisch um 

ihre Zustimmung gebeten haben. Auf jeden Fall er- 

schienen von den 110 Lichtbildern in der November- 

Ausgabe von „Schulintern“ nur 90. 

Versetzungsgesuche im Sperrmüll 

Im Sperrmüll vor der Tür eines Schulamtes fanden 
sich Listen über Versetzungswünsche von Lehrern 

zum Schuljahresbeginn 1982/83 und die Entscheidun- 

gen des Schulamts. Säuberlich nach Schuisprengeln 

geordnet enthielten die Listen alle dafür notwendigen 

Angaben penibel zusammengestellt. Wer gerade vor- 
beikam, konnte lesen, „daß der Lehrer Schmitt in X- 

Dorf ein Haus baut” und die deswegen beantragte 

Versetzung aufs Land mit dem Vermerk „Bleibt!" ab- 

gelehnt worden war. Zwischen den Listen fand man 
auch die Krankmeldung einer Lehrerin, auf der sogar 

die Diagnose stand; sie gehörte eigentlich in deren 

Personalakte. Bei unserer Kontrolle stellte sich her- 

aus, daß man das „Altpapier“ einfach in Bündeln auf 

den Gehweg gestellt hatte. Erst als die Papiere in 
Mengen lose auf der Straße herumflatterten, kamen 

einem Mitarbeiter des Staatlichen Schulamts Beden- 
ken: er ließ wieder einsammeln, was noch übrig war. 

Daß es überhaupt dazu kommen konnte, hatte sicher 

auch folgenden Grund: Bis dahin hatte man versäumt, 

eindeutig zu regeln, wie bei der Vernichtung von 

Personalunterlagen vorzugehen ist. Das Schulamt 
holte dies auf meine Initiative inzwischen nach. 
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1.4 Der Computer in der Schule 

Erstaunlich viele Gymnasıen und Berufsschulen haben 

schon eigene Computer. Sie setzen sie im Unterricht und 

manchmal auch für die Schulverwaltung ein. „Erfinder“ 

der EDV-Verfahren waren engagierte Lehrer — oft im 

Bunde mit erfinderischen Schülern. Mit Hilfe der erstellten 

EDV-Programme drucken Schulen Schülerkarteikarten, 

Schulbescheinigungen, Schülerausweise, Adreßaufkleber 

und Klassenlisten aus. Die Schulleiter halten es meist mit 

dem Motto „Wenn's funktioniert, wird’s schon recht sein“. 

Beı allem Verstandnis, daß man Schulen nicht an normalen 

Verwaltungsmaßstäben messen kann; so darf es nicht sein. 

Ohne systematisches Vorgehen laufen die Schulen Gefahr, 

Daten von Eltern, Schülern und Lehrern nicht richtig und 

sicher zu verarbeiten. Gerade so ist es aber hin und wieder. 

Bei Kontrollbesuchen stellten wir nämlich fest, daß Schu- 

len oft wichtige Grundregeln nicht beachten: 

— Not tut mehr Systematik. Kommt ein Lehrer auf die 

Idee, eine automatisierte Schülerdatei aufzubauen, 

kann er nıcht einfach loslegen, sondern muß die Einzel- 

heiten des Vorgehens mit seinem Schulleiter abstim- 

men. Gewiß mag dies schwierig sein, wenn der Schul- 

leiter weder Kenntnisse noch Interesse an der Technik 

hat. Gleichwohl führt kein Weg daran vorbei. Denn der 

Schulleiter ist verantwortlich, was mit den Daten von 

Schülern, Eltern und Lehrern geschieht. Lehrer und 

Schulleiter müssen sich einig werden, 

. welche konkrete Aufgabe sie unter Einsatz der EDV 

abwickeln wollen, 

« wessen Daten man dazu braucht, 

« wer sie wie auswerten soll. 

Orientieren müssen sie sich dabei am geltenden Recht. 

— Devise muß sein: Keine Tests mit echten Daten. Bei un- 

seren Kontrollen stellte sich leider heraus, daß über- 

wiegend das Gegenteil der Fall ist. Die Schulen benüt- 

zen für ihre Tests meıst echte Schülerdaten. Das geht 

nicht: zum einen, weil das Datenschutzgesetz dies ver- 

bietet; zum anderen, weil man beim Test nur alle Feh- 

ler findet, wenn man mit erfundenen Testdaten alle Va- 

riationen des Verfahrens prüft. 

— Das letzte Wort hat der Schulleiter. Ist ein Verfahren 

getestet und einsatzreif, muß er entscheiden, ob es so 

Zum Einsatz kommen soll. Er muß sıch davon überzeu- 

gen, daß der Lehrer das Verfahren so entworfen hat, 

wie abgesprochen war. Dies kann er nur, wenn ihm der 

Lehrer eine ausführliche und verständliche Verfahrens- 

beschreibung vorlegt. In ihr muß beschrieben sein, 

. welche Daten von Schülern, Eltern und Lehrern das 

Verfahren verarbeiten kann, 

« wie diese Daten einzugeben sind und abgerufen wer- 

den können, 

« wie Schüler, Eltern und Lehrer Auskunft über ihre 

gespeicherten Daten erhalten, 

« wann wie und auf welche Weise welche Daten zu 

löschen sind, 

» welche Maßnahmen zum Schutz der Daten vor unbe- 

rechtıgtem Zugriff getroffen sind.
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Seit unseren Kontrollbesuchen an Schulen habe ich den 

deutlichen Eindruck: Das Kultusminısterium läßt die 

Schulen beim Einsatz der EDV noch sehr im Stich. Ich 
meine, es muß allen Schulen Handreichungen geben, 

was sie bei der Entwicklung und beim Einsatz automa- 

tisierter Verfahren zu beachten haben. Gerne bin ich 

bereit, das Ministerium beim Ausarbeiten solcher 

Richtlinien zu unterstützen. Es will mein Angebot auf- 

greifen. Auseinandersetzen sollte es sich auch mit ei- 

nem anderen Vorschlag: Da Schulen nur für wenige 

Aufgaben im Personalbereich zuständig sind, sollten 

sie hier auf den Einsatz von Computern grundsätzlich 

verzichten. In manchen Bundesländern ist dies bereits 

angeordnet. 

2. HEIDI und OLAF 

Hinter den netten Namen verbergen sich die Wortungetüme 

„Heidelberger Bibliotheksinformationssystem* (HEIDI} und 

„Online-Ausleihverbuchungssystem-Freiburg* (OLAF). Das ei- 

ne setzt die Universitätsbibliothek Heidelberg, das andere die 

Württembergische Landesbibliothek und die Universitätsbi- 

bliothek Freiburg ein. Ob es deren Leser seitdem — wie ange- 

kündigt — tatsächlich einfacher haben als beim vertrauten 

herkömmlichen Ausleihverfahren, mag jeder für sich beurtei- 

len. Auseinandersetzen müssen wir uns mit der Befürchtung 

mancher, im Bıbliothekscomputer könnten Interessen- und Le- 

seprofile gespeichert sein. Wer darauf antworten soll, muß 

wissen, wie HEIDI und OLAF funktionieren. 

Mit HEIDI und OLAF nehmen die Bibliotheken Bestellungen 

entgegen, wickeln die Buchausleihe ab und registrieren Vor- 

merkungen für ausgeliehene Bücher. Das klappt nur, wenn je- 

der Entleiher eın eigenes „Benutzerkonto“ hat. Die Bibliothe- 

ken legen es für jeden an, der Bücher entleihen will. Ihr Com- 

puter registriert dann jeweils, wer welches Buch bestellt, aus- 

geliehen oder vorgemerkt hat; er überwacht die Leihfristen 

und berechnet eventuelle Mahngebühren. Auch kann er Briefe 

an die Entleiher drucken und Statistiken erstellen, Natürlich 

versteht er auch, die Konten der Benutzer zu sperren und ıhre 

Daten zu löschen. — HEIDI und OLAF können auch die Entlei- 

her selbst bedienen. Wer wissen will, ob sein gewünschtes 

Buch ausgeliehen ist, wer Bücher bestellen oder vormerken, 

wer die Leihfristen für seine Bücher verlängern will, kann dies 

alles selbst mit den aufgestellten Datenterminals tun. 

2.1 Was die Bibliothek über den Entleiher wissen wili 

Ganz am Anfang steht das Ausfüllen eınes Anmeldeformu- 

lars. Leider erfragen die Bibliotheken darin nicht bloß, was 

sie wirklich über ihre Entleiher wissen müssen. Die Stutt- 

garter Bibliothek verlangt z.B. zusätzlich noch für ihre 

Statistik Auskunft, ob der Entleiher 

—— berufstätig, 

— Student der Universitäten Stuttgart oder Hohenheim, 

der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, der Mu- 

sıkhochschule Stuttgart, der Kunstakademie Stuttgart 

oder einer anderen Hochschule, 

— Schüler, 

— „sonstiger Auszubildender“, 

— Mann oder Frau ist und 
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2.2 

2.3 

— wo, fein säuberlich nach 22 Fachgebieten aufgegliedert, 

jeweils der Schwerpunkt seines gegenwärtigen Litera- 

turbedarfs liegt. 

Dies geht zu weit: Solche Angaben muß der Entleiher nicht 

machen. Die Bibliothek muß ihn im Anmeldeformular klar 

und deutlich darauf hinweisen, daß es sich insoweit um 

freiwillige Auskünfte handelt. Bislang geschah dies nicht. 

Die Universitätsbibliothek will dies jedoch in Bälde tun. 

All diese Angaben wandern in den Computer. Sobald der 

Benutzer dann Bücher bestellt, ausleiht oder vormerkt, 

kommen in sein „Benutzerkonto“ auch die Signaturen der 

Bücher und ıhre Ausleihfristen. Gleichzeitig zählt der 

Computer, wie oft der Entleiker die Leihfristen verlängerte 

oder Bücher vormerkte. Zum Jahresende zieht er Bilanz: 

Die Bibliothek weiß, wie fleißig jemand Bücher auslieh, und 

meint, darauf nicht verzichten zu können. Damit kann ich 

mich nicht befreunden: HEIDI und OLAF könnten doch 

auch die Jahresbilanz außerhalb des Benutzerkontos und 

damit anonym erstellen. 

Wie erfahren Entleiher, was HEIDI und OLAF über sie 

speichern? 

Jeder Entleiher hat nach $ 12 LDSG Anspruch darauf, dies 

zu erfahren. Bei der Württembergischen Landesbibliothek 

und der Universitätsbibliothek Freiburg werden sie damit 

freilich ihre Schwierigkeiten haben. OLAF druckt ihnen ei- 

nen „vollständigen Kontoauszug“ aus — so sein Name —., 

der aber in Wirklichkeit, wie die beiden Bibliotheken 

selbst sagen, nicht ganz vollständig ist. Er enthält nämlich 

Angaben für die Jahresbilanz nicht. Auch kann man den 

„vollständigen Kontoauszug“ schwer verstehen — gibt es 

doch da z.B. 18stellige Zahlen, Zeichen wie @ und Akten- 

zeichen wie (E): 00058. Damit können Entleiher nichts an- 

fangen; sie brauchen eine ausführliche Erläuterung. Kurz- 

um: Dıe beiden Bibliotheken müssen OLAF unverzüglich 

beibringen, jedem Entleiher verständlich und vollständig 

Auskunft zu geben. Ob HEIDI auch dazulernen muß, ist bis 

jetzt offen, Immer noch warte ich auf die Verfahrensbe- 

schreibung der Universitätsbibliothek Heidelberg, aus der 

dies zu ersehen ist. 

Was der Computer vergessen muß 

Die Bibliotheken haben kein Interesse, im Benutzerkonto 

Daten über ein ausgeliehenes Buch weiter zu speichern, 

wenn der Entleiher das Buch zurückgegeben hat und even- 

tuelle Mahngebühren bezahlt sind. Dasselbe Interesse ha- 

ben natürlich die Leser. Sie wollen nicht, daß ihr Lesever- 

halten elektronisch überwacht und registriert wird. Um si- 

cher zu sein, daß dem tatsächlich so ist, wollten wir die so 

wichtigen Löschprogramme und die einzelnen Löschvor- 

gänge im Bibliothekscomputer überprüfen. Bei HEIDI te- 

steten wir: alles ging nach Wunsch. Bei OLAF stießen wir 

auf Schwierigkeiten: Testen konnten wır nicht, weil dies 

nicht ohne Unterbrechung des Ausleihverfahrens möglich 

ist. Der Ausweg über die Verfahrensbeschreibung schei- 

terte, weil diese teils unleserlich geschrieben, teils nur 

skizzenhaft, überwiegend formelhaft, zu knapp und zudem 

unübersichtlich war. Die Bibliotheken in Stuttgart und 

Freiburg müssen dies so rasch wie möglich ändern. Das 
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Wissenschaftsministerium stellte mir dies auf meine Bean- 

standung hin ın Aussicht. 

2.4 Wıe gut sınd die Daten der Entleiher geschützt? 

Daß Entleiher selbst den Computer bedienen können, ist 

nicht ohne Risiko: 

— Will der Entleiher Bücher bestellen, vormerken oder 

Daten aus seinem Benutzerkonto abfragen, muß er am 

Bildschirm seinen persönlichen Code eingeben. Dieser 

Code steht gut sichtbar auf seiner Ausweiskarte. Jeder, 

der dem Entleiher „über die Schulter schaut” oder 

sonstwie den Code von der Ausweıskarte abliest, kann 

dann „unter fremdem Namen“ das System bedienen 

und all das tun, was eigentlich bloß der Inhaber des Co- 

des tun dürfte. 

— Eine andere Sicherheitslücke fanden wir in Stuttgart: 

Jeder Entleiher muß hier am Ende seines Dialogs mit 

dem Computer sich von ihm durch Drücken einer be- 

stimmten Taste abmelden. Geht er, ohne dies zu tun, 

vom Bildschirm weg, dann kann der nächste Entleiher 

unbefugt in seinem Namen mit dem Computer weiterar- 

beiten. Allerdıngs machte die Württembergische Lan- 

desbibliothek bis vor kurzem keinen ihrer Entleiher 

hierauf aufmerksam. Erst aufgrund meiner Beanstan- 

dung änderte sich dies, 

— Immer wieder kommt es vor, daß Entleiher ihre Aus- 

weise in der Bibliothek liegen lassen. Wer einen sol- 
chen Ausweis an sich nimmt, kann nicht nur am Bild- 

schirm mit Hilfe des fremden Codes fremde Daten anse- 

hen und Bücher besteilen, sondern auch durch Vorle- 

gen des Ausweıses Bücher auf fremden Namen abho- 

len. Gefahr, hierbei aufzufallen, läuft er nicht: der Aus- 

weis hat kein Lichtbild und keine Unterschrift. 

Diese Mißbrauchsmöglichkeiten müssen jeden beunruhi- 

gen. Wie Abhilfe möglich ist, legte ich den Bibliotheken im 

einzelnen dar. Sie müssen vor allem jedem Benutzer einen 

geheimen Code geben und ihm sagen, wie er damit umzu- 

gehen hat und welche Risiken er eingeht, wenn er sich an 

diese Regeln nicht hält. Die Universitätsbibliothek Heidel- 

berg will dies HEIDI in Bälde beibringen. 

3. Hochschulen 

Seit Jahren gibt es Ärger wegen der Hochschulstatistik und 

der Frage, welche Daten die Universitäten für Verwaltungs- 

zwecke von ihren Studenten erheben dürfen. Die Zähigkeit der 

Statistischen Amter, ihre Fragebogen der Rechtslage anzupas- 

sen, ist bemerkenswert. Doch vielleicht wird bald alles besser. 

3.1 Novellierung des Hochschulstatistikgesetzes 

Zur Zeit arbeitet der Bund an einer Novelle des Hoch- 

schulstatistikgesetzes. Er will dabei, so wie es aussieht, 

manches verbessern: das Erhebungsprogramm soll erheb- 

lich reduziert werden; ganz entfallen soll die Befragung 

der Abiturienten. Auch beim Erhebungsverfahren will man 

einen anderen Weg gehen: nur noch dıe Hochschulverwal- 

tung und nicht mehr die Studenten sollen Auskunft geben 

müssen. Bei der Prüfungskandidatenstatistik dagegen sieht 

es noch duster aus: man plant eın kompliziertes, nicht



Landtag von Baden-Württemberg — 9. Wahlperiode Drucksache 9/ 940 
  

praktikables Erhebungsverfahren. Darauf sollte man ver- 

zichten. 

3.2 Regelungsbedarf auf Landesebene 

Bisher fehlen Rechtsvorschriften darüber, wann und unter 

welchen Voraussetzungen die Hochschulen für Zwecke ih- 

rer Verwaltung Daten von Hochschulangehörigen erheben, 

speichern und weitergeben dürfen. Eine Novelle der Hoch- 

schulgesetze des Landes ist daher unausweichlich. Das 
Wissenschaftsministerium hat die Vorarbeiten aufgenom- 
men. Es ist gerade dabei abzuklären, welche Daten eine 

Hochschule für Verwaltungszwecke braucht. 

7. Teil: Statistik und Steuerwesen 

In meinem letzten Tätigkeitsbericht hatte ich Anlaß zu einigen 

recht kritischen Bemerkungen über das Finanzministerium (vgl. 

Landtags-Drucksache 8/4600, S. 17 ff). Diese Kritik blieb nicht oh- 

ne Wirkung. Das Finanzministerium arbeitet seitdem wesentlich 

sachlicher mit meinem Amt zusammen. Es war in aller Regel be- 

reit, sich ernsthaft und in angemessener Zeit mit meinen Argu- 

menten und Vorschlägen auseinanderzusetzen. Ich kann nur hof- 

fen, daß dieser Fortschritt in der Form künftig auch zu mehr 

Übereinstimmung in der Sache führt — geht es doch jetzt darum, 

die notwendigen Konsequenzen aus dem Volkszählungsurteil des 

Bundesverfassungsgerichts für die Statistik zu ziehen. 

1. Statistik 

Bei allem Hin und Her über die Bedeutung des Volkszählungs- 

urteıls, über zwei Fragen ist man sich einig. Zum einen: Die 

Aussagen des Gerichts über verfassungsrechtliche Anforde- 

rungen statistischer Erhebungen binden alle Verfassungsor- 

gane des Bundes und der Länder, alle Gerichte und alle Behör- 

den. Zum anderen: Die gegenwärtigen Gesetze über die amt- 

liche Statistik entsprechen diesen Anforderungen in weiten 

Teilen nicht. 

1.1 Reaktionen auf das Volkszählungsurteil 

Dieser Befund hätte eigentlich Anlaß sein sollen, die Stati- 

stikgesetze rasch zu überprüfen. Doch es lief manches an- 

ders als erwartet. 

— Die gescheiterte Mikrozensuserhebung 

Obgleich das geltende Mikrozensusgesetz dem Grund- 

gesetz in vielem nicht entspricht, versuchten die Ver- 

antwortlichen in Bund und Ländern im Frühjahr 1984, 

diese „kleine Volkszählung“ durchzuführen. Der Bun- 

desminister des Innern meinte, dies tun zu können, weil 

sich 

„in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ver- 

schiedene Anhaltspunkte fur einen Umsetzungsbonus fur die 

Übergangszeit nach Entscheidungen finden, dıe auf die bis- 
herige Rechts- und Gesetzespraxis einwirken". 

Nun ist es zwar richtig, daß das Bundesverfassungsge- 

richt solche Übergangslösungen anerkennt, allerdings 

nur, wenn ein sofortiges Umsetzen seiner Verfassungs- 
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interpretation in die Praxis zu einer „Funktionsunfähig- 

keit staatlicher Einrichtungen” führen würde. So war 

es beim Mikrozensus sicher nicht. Die Befragung unter- 
blieb — letztlich auf Empfehlung des Innenausschusses 

des Deutschen Bundestags. 

Die EG-Arbeitskräftestichprobe 

Auf der Grundlage einer EG-Verordnung vom 31. Janu- 
ar 1984 fand dagegen die EG-Arbeitskräftestichprobe 

1984 statt. Etwa 240000 Bürger mußten hier Auskunft 

über ihre persönlichen Verhältnisse, ihre Stellung im 

Erwerbsleben, Ausbildung und Berufserfahrung geben. 

Dies geschah, obgleich die Rechtsgrundlage problema- 
tisch und vor allem sehr zweifelhaft war, ob die Befrag- 

ten überhaupt auskunftspflichtig waren. Immerhin ging 

die Hälfte der EG-Länder anders vor. 

Umsetzungsbonus für andere statistische Erhebungen 

Den „Umsetzungsbonus” nahm die amtliche Statistik 

dann auch für eine Reihe weiterer statistischer Erhe- 

bungen in Anspruch, so etwa bei der Hochschulstati- 

stik, Beherbergungsstatistik und Agrarstatistik. Auch 

diese Erhebungen erfolgten, ohne zuvor ihre Rechts- 

grundiagen der Verfassungslage anzupassen. Alier- 

dings bemühten sich die Verantwortlichen dabei mit 

unterschiedlichem Erfolg, den Forderungen des Bundes- 

verfassungsgerichts wenigstens im Verwaltungswege 

Rechnung zu tragen. 

Anpassung der Rechtsgrundlagen der amtlichen Stati- 

stik 

Läßt sıch dies Vorgehen noch bis zu einem gewissen 

Grad mıt der notwendigen Kontinuität der Statistik 

rechtfertigen, so gilt dies sicher nicht mehr für die Art 

und Weise, wie die Verantwortlichen in Bund und Län- 

dern die Anpassung der Rechtsgrundlagen der amtli- 

chen Statistik an die Verfassung betrieben. Der Bund 

konzentrierte seine Bemühungen zunächst nahezu aus- 

schließlich auf das Erarbeiten eines neuen Volkszäh- 

lungsgesetzes und — nach dem fehlgeschlagenen Ver- 

such, ohne Novelle auszukommen — eines neuen Mi- 

krozensusgesetzes. Von den übrigen notwendigen 

Rechtsanderungen sah man bisher nichts oder nur sehr 

wenig. So ist völlig unklar, wann die notwendige No- 

velle des „Grundgesetzes der amtlichen Statistik” — 

sprich des Bundesstatistikgesetzes — kommt. Dies wie- 
derum führt dazu, daß der Erlaß eines Landesstatistik- 

gesetzes völlig im dunkeln liegt — obwohl ein solches 

Gesetz, wie ich bereits in meinem Tätigkeitsbericht für 

1980 (Landtags-Drucksache 8/830, S.61) schrieb, drin- 
gender denn je benötigt wird. Immerhin stammen die 
landesrechtlichen Regelungen der amtlichen Statistik 

zum Teil noch aus dem 19. Jahrhundert. 

Fragwürdiges Vorgehen beim Erarbeiten von Gesetz- 

entwürfen 

Unbefriedigend gıngen die Ministerien auch beim Erar- 

beiten der Gesetzentwurfe für ein neues Volkszäh- 

lungs- und Mikrozensusgesetz vor. Besonders unge- 

wöhnlich verhielt sich der Bundesminister des Innern 

beim neuen Volkszählungsgesetz: Immer neue Versio- 

nen von jeweils als unverbindlich bezeichneten Vor- 
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entwürfen lösten einander ab. Stellungnahmen, die man 

heute abgab, waren morgen schon wieder überholt. Das 

Finanzministerium erschwerte mir meine Arbeit noch 

dadurch, daß es mir nie seine eigene Haltung zu mei- 

nen Vorschlägen und Forderungen mitteilte, so daß ich 

nıe wußte, ob ich damit offene Türen einrannte oder 

nicht. Völlig überraschend avancierte dann im Novem- 

ber 1984 praktisch über Nacht einer der Vorentwürfe 

zu einem Gesetzentwurf der Bundesregierung, der in- 

zwischen schon im Bundesrat beraten ist. Bei all diesen 

Vorentwürfen und Entwürfen war von Anfang an 

zweierlei unverkennbar: zum einen wollte man die Ge- 

setze sozusagen wasserdicht machen, um in Karlsruhe 

nicht nochmals zu scheitern. Zum andern fehlte bei den 

teilweise hektischen Bemühungen eine öffentlich ge- 

führte Grundsatzdiskussion darüber, ob es nach den Er- 

fahrungen der vergangenen Jahre richtig, notwendig 

und auch möglich ist, eine Volkszählung dieser Art 

durchzuführen, oder ob der Staat nicht schonendere 

Möglichkeiten hat, zu den Informationen zu gelangen, 

die ein Staatswesen wie das unsere eben braucht. Of- 

fensichtlich gaben sich die Verantwortlichen damit zu- 

frieden, daß das Bundesverfassungsgericht 1983 eine 

solche Totalerhebung noch als verhältnismäßig und da- 

mit verfassungsgemäß bezeichnete. So konnte es auch 

zu der erstaunlichen Aussage in einem Arbeitspapier 

des Bundesministers des Innern kommen: „Eine grund- 

legende Methodendiskussion ist nicht erforderlich". 

1.2 Methodendiskussion 

Gerade dies sehe ich anders: Der Staat darf seine Bürger 

nur zu Auskünften für statistische Zwecke zwingen, soweit 

er keine den Bürger weniger belastende Alternative hat. 

Um sich darüber klar zu werden, muß sich der Gesetzgeber 

vor jeder neuen Erhebung mit den jeweils aktuellen Me- 

thoden der Statistik und der Sozialforschung auseinander- 

setzen. Dazu besteht besonderer Anlaß, wenn der Staat — 

wie bei der geplanten Volkszählung 1986 — die persönli- 

chen Verhältnisse aller Bürger erfragen und dazu umfas- 

sende Auskunftspflichten festlegen will. Ernst nehmen 

muß man es mit der Methodendiskussion freilich auch 

sonst. 

— Zweifel an der Notwendigkeit der Volkszählung 

Schon bei der Auseinandersetzung über die Volkszäh- 

lung 1983 sahen viele Bürger nicht ein, weshalb eine so 

umfassende Zählung mit so zahlreichen Fragen über- 

haupt notwendig sein soll, Zu solchen weit verbreiteten 

Zweifeln tragen die täglich über die Medien verbreite- 

ten exakten oder zumindest exakt aussehenden Ergeb- 

nisse von Repräsentativumfragen zu fast allen mögli- 

chen und unmöglichen Fragen und Themen bei, Viele 

beeindrucken besonders die Hochrechnungen nach 

Wahlen: kaum sind die Wahllokale geschlossen, liegen 

schon die Ergebnisse sehr weniger Wahlbezirke vor 

und reichen dazu aus, das Wahlergebnis ziemlich ge- 

nau vorauszusagen. Angesichts solcher Leistungen der 

modernen Statistik kann nicht verwundern, daß viele 

eine Volkszählung Kopf um Kopf für antiquiert halten. 

Die Bundesregierung meint, in ihrem Entwurf eines 

Volkszählungsgesetzes 1986 hierauf nicht verzichten zu 
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können. Andere statistische Methoden reichten nicht 
aus, die Zahl der Einwohner und der Wohnungen fest- 

zustellen und die sonstigen Informationen zu erhalten. 

Auch würden andere Erhebungsmethoden — etwa eine 

Repräsentativumfrage — keine ausreichend genauen 

Ergebnisse bringen. Schließlich schaffe die vorgeschla- 
gene Art der Volkszählung erst eine gesicherte Daten- 

basis für weitere statistische Untersuchungen. 

Solche pauschalen Aussagen genügen nicht, die ver- 

breiteten Zweifel an der Notwendigkeit von Totalerhe- 
bungen mit Auskunftspflicht auszuräumen. Denn im- 

merhin ist zu bedenken: 

« Obwohl die Volkszählung 1970 eine Totalerhebung 

war, werteten die statistischen Ämter die erhobenen 

Daten nicht vollständig aus. Ähnlich wollten sie auch 

bei der am Veto des Bundesverfassungsgerichts ge- 

scheiterten Volkszählung 1983 verfahren: sie wollten 

für Zwecke der Bundesstatistik die Angabe über den 

erlernten Beruf nur von ca. 10° der Bürger nutzen. 

Wenn gleichwohl zuverlässige Aussagen über den er- 

lernten Beruf der Bürger möglich sind, fragt sich, 

warum dann die anderen 90% überhaupt Auskunft 

geben müssen. 

« Verschiedene Staaten — etwa die USA — stellen 

schon seit längerem nur wenige der Fragen allen 

Bürgern und alle Fragen nur wenigen Bürgern. Ganz 

offensichtlich lassen sich auch auf diese Weise die 

notwendigen Planungsdaten beschaffen. 

« Jedes Lehrbuch über statistische Stichprobenverfah- 
ren beschreibt deren Vorteile: Stichproben sind bil- 
liger, ihre Ergebnisse liegen viel schneller vor und 
sind damit aktueller. Diese Vorteile hat man auch, 

wenn bei einer Volkszählung alle Bürger nur wenige 

Fragen und eine repräsentative Auswahl weitere Fra- 

gen beantworten muß. 

Solche Einwände und Zweifel sollten die Verantwort- 

lichen ernst nehmen. Es reicht nicht aus, innerhalb der 
amtlichen Statistik darüber zu diskutieren und das Er- 

gebnis in der Gesetzesbegründung kurz und bündig 
festzuhalten. Nein: gerade diese Diskussion muß öffent- 

lich sein und zudem so, daß sie nicht nur Experten nach- 

vollziehen können sondern jedermann. Die amtliche 
Statistik schuldet uns eine präzise Antwort auf unsere 
präzisen Fragen: 

« Wieso soll jeder Bürger verpflichtet werden, alle 

Fragen zu beantworten; könnte man nicht zumindest 

einige Fragen nur einem Teil der Bürger stellen? 

« Wieso kann man die Totalerhebung bei der Volks- 

zählung nicht ganz durch eine repräsentative Umfra- 

ge — mit oder ohne Auskunftspflicht — ersetzen? 

« Bringt die Auskunftspflicht tatsächlich genauere Er- 

gebnisse; können sie die Bürger nicht faktisch unter- 

laufen, indem sie unrichtige Auskünfte geben? 

Eine solche öffentliche Diskussion ist nicht bloß not- 

wendig, um den Nachweis zu führen, daß die geplante 

Totalerhebung verhältnismäßig und damit verfassungs- 
gemäß ist. Genauso wichtig ist ein weiterer Aspekt: 
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Der Erfolg einer Volkszählung hängt ganz wesentlich 

davon ab, ob die Bürger sie akzeptieren. Dies werden 

sie nur tun, wenn sie von deren Notwendigkeit über- 

zeugt sind. Um dies zu erreichen, genügen — wie die 

Auseinandersetzungen über die Volkszählung 1983 zeig- 
ten — bloß allgemeine Beteuerungen nicht aus. 

— Zweifel an der Notwendigkeit des Mikrozensus 

Der Mikrozensus ist eine Repräsentativumfrage, bei der 

geschulte Interviewer der Statistischen Landesämter 
ca. 1°/s der Bevölkerung befragen. Er dient einmal da- 
zu, einige Daten der Volkszählung fortzuschreiben, zum 
anderen, deren Aussagen zu vertiefen. Da werden des- 
halb Bürger unter anderem nach Art und Höhe ihres 

Einkommens und ihren Urlaubsgewohnheiten gefragt. 
Die Statistischen Landesämter wählen die Bürger nach 
einem Zufallsverfahren aus. Bisher mußten die Aus- 

gewählten antworten, 

Kernfrage beim neuen Mikrozensusgesetz ist: Aus- 

kunftspflicht oder freiwillige Befragung? Die amtliche 
Statistik will bis jetzt nicht auf die Auskunftspflicht 
verzichten. Sie befürchtet, die Zahl der Verweigerer 

könne bei einigen ausgewählten Bevölkerungsgruppen 

anderenfalls so hoch sein, daß über sie repräsentative 

Aussagen nicht mehr möglich wären. Ob dieses Risiko 
tatsächlich besteht, kann letztlich nur ein Versuch 

zeigen. Selbst wenn es sich dabei bestätigen sollte, 

hätte die Sache freilich damit nicht ihr Bewenden. Man 
müßte weiter fragen: Ist der Informationsverlust für 

die amtliche Statistik tatsächlich so bedeutend, daß er 

ein Festhalten an der Auskunftspflicht rechtfertigt? 
Immerhin greift der Mikrozensus mit seinen umfang- 
reichen und tief in die Lebensgewohnheiten eindringen- 
den Fragen erheblich in das Selbstbestimmungsrecht 

jedes befragten Bürgers ein. 

Kurzum: Die amtliche Statistik muß sich auch hier 
stellen. Es genügt nicht, sich bloß darauf zu berufen, 

der Bürger habe bislang immer antworten müssen. 

2. Das Schicksal von Steuerlisten 

Verblüfft und bestürzt erinnerte ich mich im September 1984 

an die Aussage eines hohen Steuerbeamten Baden-Württem- 

bergs, das Steuergeheimnis komme gleich nach dem Beicht- 
geheimnis. Damals tauchte ein Journalist des STERN in mei- 
nem Büro auf und legte mir zwei EDV-Listen des Finanzamts 

Stuttgart II vor. Auf der einen Liste waren über 2000, auf der 

anderen über 50 Stuttgarter Bürger alphabetisch aufgeführt. 

Neben Name, Geburtstag, Adresse, Steuernummer, Bauspar- 

vertrag, Steuerklasse und bei der Steuerveranlagung zu be- 

rücksichtigende Kinderzahl erfuhr man aus den Listen auch 

das zu versteuernde Einkommen, das bekanntlich nicht selten 

vom Bruttoeinkommen erheblich abweicht. Nicht genug da- 

mit: Der Journalist machte mich sogleich darauf aufmerksam, 

dies sei nur ein Teil der in seinem Besitz befindlichen EDV- 

Listen. Er habe sie vor kurzem von jemand erhalten, der sie 

auf einem offen zugänglichen Platz hinter dem Gebäude des 

Finanzamts Stuttgart II in einem unverschlossenen Müllcon- 

tainer gefunden habe. 

Meine Nachforschungen ergaben: Der Vorfall betraf rund 

10000 Stuttgarter Bürger, deren Familienname mit den Buch-
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staben M bis R beginnt. Die Listen enthielten Angaben über 

die Steuerjahre 1978 und 1980. Solche EDV-Listen fertigt die 

Steuerverwaltung des Landes in der Regel zweimal im Jahr 

über alle Steuerpflichtigen an und gibt sie den Wohnungsbau- 

und Sparprämiensteilen der Finanzämter zum Berechnen der 

Wohnungsbau- und Sparprämien an die Hand. 

2.1 Wie konnte es zu dem Vorfall kommen? 

Natürlich machte dieser spektakuläre Bruch des Steuer- 
geheimnisses bundesweit Schlagzeilen. Straftat oder un- 

verantwortliche Schlamperei war die große Frage. End- 

gültiges darüber wissen wir bis heute nicht. Vielleicht 

bringt das anhängige Ermittlungsverfahren der Staatsan- 

waltschaft Stuttgart eine Klärung. Unabhängig davon muß- 

te ich jedoch rasch beim Finanzamt Stuttgart II gravieren- 

de Mängel in der Datensicherung feststellen und nach $ 18 

LDSG beanstanden. Ihretwegen kann es durchaus mög- 

lich sein, daß jemand die EDV-Listen in einem offenen 

Müllcontainer fand. Möglich kann jedoch auch eine Straf- 

tat sein, dıe diese gravierenden Mängel sicherlich wesent- 

lich erleichterten oder gar ermöglichten und deren Auf- 
klärung sie erschweren. Im einzelnen stellte ich folgendes 

fest: 

— Das Finanzamt Stuttgart If hatte das Aussondern und 
Vernichten von Schriftgut völlig ungenügend geregelt 

und völlig unzureichend organisiert: 

» Von Zeit zu Zeit beauftragte es ein Unternehmen, 

nicht mehr benötigtes Schriftgut — seien es Akten, 

seien es EDV-Listen — zu einer Müllverbrennungs- 

anlage zu bringen und dort zu vernichten. Eine Re- 

gelung, wie die beauftragten Mitarbeiter dabei zu 

verfahren hatten, traf es nicht. Nicht einmal hatte es 

sichergestellt, daß ein Mitarbeiter des Amts den Ab- 

transport des Schriftguts von Anfang bis Ende über- 

wachte. Dies wiegt schwer, denn schließlich weiß 

jeder, daß zu vernichtende Akten von dem Augen- 

blick an, wo sie den Aktenraum oder die Dienstzim- 

mer der Sachbearbeiter verlassen, bis hin zur Ver- 

brennung selbst besonders leicht in Verstoß geraten. 

So kam es, wie es kommen mußte: Als die Woh- 
nungsbau- und Sparprämienstelle bei der letzten Aus- 

sonderungsaktion des Finanzamts Stuttgart II im Mai 

1984 erstmals wieder seit 1980 EDV-Listen in grö- 

Berem Umfang aussonderte, blieben diese Listen so- 

wohl im Gebäude des Finanzamts selbst als auch 

außerhalb des Gebäudes in einem nicht verschlosse- 
nen Container des Müllabfuhrunternehmens zumin- 

dest teilweise unbeaufsichtigt. Dies geschah, obwohl 

im Fınanzamt Stuttgart II während der Dienstzeiten 

ein Teger Publikumsverkehr herrscht und der ange- 

fahrene Abfallcontainer des Müllabfuhrunternehmens 

auf einem frei zugänglichen Platz stand. Außerdem 

war beim Transport des Containers zur Müllverbren- 

nungsanlage kein Mitarbeiter des Finanzamts dabei; 

der dazu benutzte und bereits beladene Lkw stand 

sogar über Nacht bei der Transportfirma. 

« Mitarbeiter des Finanzamts Stuttgart II warfen aber 

auch einfach nicht mehr benötigtes Schriftgut in ihre 

Papierkörbe. Der Reinigungsdienst füllte es in Plastik- 

säcke und diese in Müllcontainer auf dem offenen
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Hof. Zwar hatte das Finanzamt Stuttgart II 1981 eine 
Hausverfügung erlassen, wonach Schriftgut mit 

durch das Steuergeheimnis geschützten Angaben „nur 

zerkleinert“ in den Papierkorb zu werfen sei. Diese 

Maßnahme reichte jedoch in keiner Weise aus: ein 

Zerkleinern von Hand schließt bekanntlich Kenntnis- 
nahme nicht aus, sondern erschwert sie allenfalls. Zu- 

dem waren die Container, in denen der Papierkorb- 

inhalt letztlich landete, zumindest oft nicht verschlos- 

sen. Das Finanzamt Stuttgart II behauptet zwar, es 

habe mündlich das Reinigungspersonal angewiesen, 

diese Container jeweils abzuschließen. Falls es tat- 

sächlich je eine solche Weisung gab, wurde sie nicht 

beachtet: Beı unserem Kontrollbesuch trafen wir die 

Müllcontainer unverschlossen an. Auch fanden wir 

darin auf Anhieb unzerrissene Blätter von Anträgen 

auf Lohnsteuerjahresausgleich mit dem Namen zweier 

Stuttgarter Bürger. 

» Schließlich benutzten Mitarbeiter des Finanzamts 

auch immer wieder den durch alle Stockwerke gehen- 

den Müllschacht, um sich nicht mehr benötigter 

schriftlicher Unterlagen zu entledigen. Auch all das, 

was in den Müllschacht gelangte, landete dann in 

den Müllcontainern auf dem Hof, Das Finanzamt 

hatte keinerlei Vorkehrungen gegen ein solches Ver- 

halten von Mitarbeitern getroffen. 

— Das Finanzamt Stuttgart II hatte nicht geregelt, wann 

solche EDV-Listen auszusondern und wie sie zu ver- 

nichten sind. Dies führte dazu, daß seine Mitarbeiter 

die EDV-Listen wesentlich länger als tatsächlich be- 

nötigt aufbewahrten. So hätte beispielweise die Woh- 

nungsbau- und Sparprämienstelle die EDV-Listen für 

das Steuerjahr 1978 spätestens im Sommer 1982 aus- 

sondern können. Dies tat sie nicht — im Gegenteil: Von 

1980 bis April 1984 fand hier keine einzige organisierte 

Aussonderungsaktion statt, obwohl in dieser Zeit das 

Finanzamt Stuttgart II verschiedentlich auszusondern- 

des Schriftgut zur Verbrennungsanlage transportieren 

ließ. Schließlich registrierte die Wohnungsbau- und 

Sparprämienstelle des Finanzamts Stuttgart II nicht, 

wer wann welche einzelnen EDV-Listen zur Vernich- 

tung weggab. Bei Listen mit solch sensiblen Angaben 

wäre dies aber unbedingt notwendig gewesen. 

2.2 Was ist zu tun? 

Das Finanzminısterium überprüfte wegen dieses Vorfalls 

alle Finanzämter ım Lande. Außerdem traf es eine Reihe 

von Sofortmaßnahmen, um das Steuergeheimnis und den 

Datenschutz zu gewährleisten. Ich kann diese rasche Reak- 

tion nur begrußen. Zu ihr bestand auch aller Anlaß, nach- 

dem bis dahin die Oberfinanzdirektionen die Finanzämter 

nur in sehr allgemeiner Form dazu angehalten hatten, 

Schutzvorkehrungen beim Aufbewahren und Verkauf von 

Schriftgut an Papierverwertungsunternehmen zu treffen. 

Wichtiger als diese sicherlich notwendigen organisatori- 

schen Regelungen ist mir freilich etwas anderes: Die öf- 

fentliche Verwaltung muß sich stärker als bislang bewußt 

werden, daß die automatisierte Datenverarbeitung nicht 

nur dort besondere Gefahren mit sich bringt, wo sie Daten 

mit Hilfe der EDV verarbeitet, sondern auch dort, wo sie 

mit ihren Produkten konfrontiert wird. Eine EDV-Liste mit 
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Steuerdaten von Tausenden von Bürgern ist etwas anderes 

als eine herkömmliche Steuerakte oder eine von Hand zu- 

sammengestellte Steuerliste. Der Anreiz zum Mißbrauch 

ist wesentlich größer. Deshalb müssen die Behörden, die 

mit solchen EDV-Listen arbeiten, genauso besondere 

Schutzvorkehrungen treffen, wie es bei den Rechenzen- 

tren, die EDV-Listen herstellen, schon lange selbstver- 

ständlich ist. Noch ein weiteres gilt es zu bedenken: Die 
Möglichkeiten der automatisierten Datenverarbeitung ver- 

führen gelegentlich dazu, solche EDV-Listen zu produzie- 
ren, obwohl die Behörde sie nicht einmal unbedingt 
braucht. Schon mehr als einmal stellten wir dies bei unse- 

ren Kontrollen fest. Nicht wundernehmen darf, daß gerade 

in solchen Fällen der Verbleib und das Vermnichten der 

EDV-Listen besondere Probleme bereitet. Wenn der 

Steuerlistenfall des Finanzamts Stuttgart II wenigstens da- 

zu beitrug, diese Probleme bewußter zu machen, hat er bei 

allem entstandenen Schaden auch etwas Positives bewirkt. 

8. Teil: Der Bürger und seine Gemeinde 

Die Gemeinden verarbeiten in erheblichem Umfang Daten ihrer 

Einwohner. Häufig vollzieht sich das nur in Akten, so daß das 

Landesdatenschutzgesetz nicht — jedenfalls nicht unmittelbar — 

anwendbar ıst. Das heißt allerdings nicht, daß keine Vorschriften 

des Datenschutzes zu beachten wären. Ich erinnere bloß an $ 35 

der Gemeindeordnung: Danach muß der Gemeinderat nicht öf- 

fentlich verhandeln, wenn es das öffentliche Wohl oder berech- 

tigte Interessen einzelner erfordern. Es geht deshalb nicht an — 

wie ich es einmal feststellen mußte —, steuerliche Angelegenhei- 
ten eines Bürgers in öffentlicher Gemeinderatssitzung zu bespre- 

chen. Dem steht das Steuergeheimnis entgegen. Zu beanstanden 
ist auch die Praxis mancher Gemeinden, Finanzamt und Berufsge- 

nossenschaft, Bezirksschornsteinfeger und einsprechende Nach- 

barn über die Höhe der Baukosten eines genehmigten Bauvorha- 

bens und die dafür festgesetzten Gebühren zu unterrichten. 

Selbstverständlich verarbeiten die Gemeinden Daten nicht nur in 

Akten, sondern — je nach Aufgabe und Größe — in einer mehr 

oder minder großen Zahl von Karteien und automatisierten Da- 

teien. Die zweifellos bedeutendste Datei ist in jeder Gemeinde 

das Melderegister: darin sind Daten über alle gemeldeten Bürger 

gespeichert. Da die Meldebehörde aus ihm regelmäßig Auskünfte 

an andere Stellen innerhalb der Gemeinde, an andere Behörden, 

aber auch an Bürger erteilt, erhalte ich verständlicherweise be- 

sonders viele Eingaben und Behördenanfragen zum Meldewesen. 

Eine zweite wichtige Datensammlung in jeder Gemeinde sind die 

Personenstandsbücher bei den Standesämtern. Auch hier geht es 

immer wieder um die Frage, wem der Standesbeamte in sie Ein- 

sicht gewähren oder Auskunft aus ihnen erteilen darf. Das ist be- 

sonders erstaunlich, weil die dafür maßgebliche Vorschrift be- 
reits seit 1958 besteht. Datenschutzrechtliche Probleme wirft ge- 

legentlich auch eine dritte Kartei auf, nämlich die in fast jeder 

Gemeinde geführte Gewerbekartei. In ihr sind Namen und An- 

schriften aller Gewerbetreibenden sowie die jeweilige Betriebs- 

art festgehalten. An weiteren Dateien findet man bei den Ge- 
meinden vor allem noch die Personalausweis- und Paßdatei mit 

den Daten der Personalausweis- und Paßinhaber sowie diverse 

Abgaben- und Steuerdateien. In größeren Gemeinden trifft man 
Bußgelddateien, Ausländerkarteien, Lohnsteuerkarteien, Wohn- 
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gelddateien, eine Datei für Miet- und Pachteinnahmen der Ge- 

meinde, eine Sozialhilfedatei und eine Personaldatei mit den Da- 

ten der bei der Gemeinde beschäftigten Personen an. Hierzu er- 

reichen mich seltener Anfragen, was aber nicht heißt, daß es kei- 

ne datenschutzrechtlichen Probleme gäbe, Meine Kontrollen der 

Bußgelddateien zeigen eher in die entgegengesetzte Richtung. 

1. Wahlen 

Wahlen sind geheim — heißt es bekanntlich im Grundgesetz. 

Dies gilt — ganz gleich, ob Europa-, Bundestags-, Landtags- 

oder Kommunalwahlen stattfinden. Immer haben die Gemein- 

den für einen ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl zu sorgen. 

Einer der wichtigsten Grundsätze, den es dabei zu wahren gilt, 

ist der der geheimen Wahl. Hier kann es — wie die Erfahrung 

lehrt — nicht bloß um die Wähler, sondern hin und wieder 

auch um die Wahlbewerber gehen. 

1.1 Woher kommen die Stimmen der Kandidaten für den Ge- 

meinderat? 

Panaschieren und Kumulieren sind viel diskutierte Aus- 

prägungen des Kommunalwahirechts in Baden-Württem- 

berg. Soll man einem Bewerber mehrere Stimmen geben, 
soll man einzelne Wahlbewerber von einer Liste auf die 

andere schreiben können? Ganz gleich, wie man zu diesen 

Fragen steht: Wegen des Kumulierens und Panaschierens 

ist das Auszählen der Stimmen mit großer Mühe verbun- 

den. Kein Wunder, daß sich deshalb vor allem größere 

Städte überlegen, wıe sie sich die Arbeit durch Einsatz von 

Computern erleichtern können. Da Maschinen heutzutage 

Stimmzettel noch nicht direkt lesen können, behelfen sich 

die Gemeinden anders: 

— Einige geben in den Computer die Stimmenzahl ein, die 

der Wahlbewerber in den einzelnen Wahlbezirken er- 

reichte; diese entnehmen sie den Zähllisten. Das ist da- 

tenschutzrechtlich unbedenklich. Daß Gemeinden zur 

Zählung die automatisierte Datenverarbeitung einset- 
zen können, steht schon in der Kommunalwahlordnung. 

Daß dafür eine etwas präzisere Regelung wünschens- 
wert wäre, wie ich während der letzten Änderung der 

Kommunalwahlordnung vorschlug, steht auf einem an- 

deren Blatt. 

— Eine Stadt probierte bei der Kommunalwahl 1984 ein 
anderes Verfahren aus: Sie übertrug die Angaben aus 

jedem abgegebenen und in irgendeiner Weise verän- 

derten Stimmzettel auf einen standardisierten maschi- 

nenlesbaren Vordruck. Der Computer speicherte hier 

am Ende alle Stimmzettel. Dadurch kann er schnell das 

Wahlergebnis ermitteln. Er weiß aber auch, welcher 

Bewerber wie viele Stimmen durch Kumulieren oder 

Panaschieren von welchem Wahlvorschlag erhielt. 

Solche Auswertungen und deren Veröffentlichung läßt 

das geltende Wahlrecht nicht zu: es schreibt jeder Stadt 
vor, zum Zählen der Stimmen Zähllisten zu führen. In 

der Zählliste muß die Stadt nach Durchsicht jedes ein- 

zelnen Stimmzettels die für den einzelnen Bewerber ab- 

gegebenen gültigen Stimmen fortlaufend vermerken. 

Lediglich bei unverändert abgegebenen Stimmzetteln 
kann sie die auf die einzelnen Bewerber entfallenen 

Stimmen in einer Summe in die Zählliste eintragen.
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Nicht festzuhalten ist danach, welcher Bewerber auf ei- 

ner anderen als der eigenen Liste wie viele Stimmen er- 

hielt. Dagegen hätte ich auch ohne ausdrückliche 

Rechtsgrundlage im Wahlrecht Bedenken. Nicht jedem 

Wahlbewerber wird es auch recht sein, wenn bekannt 

wird, von welcher Liste er wie viele Stimmen hat. Ich 

wies die Stadt vor der Wahl auf meine Bedenken hin. 
Obwohl sie mich wissen ließ, sie könne diese nicht tei- 

len, trug sie ihnen im Ergebnis Rechnung: Sie holte von 

allen Wahlbewerbern die schriftliche Zustimmung zum 
geschilderten Zählen ein. Damit ist freilich die Grund- 

satzfrage, ob man in Zukunft so verfahren soll, noch 

keineswegs geklärt. 

1.2 Bedenklicher Umgang mit Wahlunterlagen 

Wegen des Wahlgeheimnisses müssen Gemeinden Wahl- 

unterlagen stets so verwahren, daß sie kein Unbefugter 

einsehen und benutzen kann. Überwiegend geschieht dies 

auch in der Praxis. Nach jeder Wahl erreichen mich je- 

doch Zuschriften, in denen Bürger deren Verletzung rügen. 

Ein Beispiel mit einem recht ungewöhnlichen Nebenaspekt 

sei hier berichtet: 

— Zwei Tage nach der Landtagswahl 1984 fand ein Bürger 

in einer auch als Wahllokal genutzten Turnhalle rund 
440 Wahlbenachrichtigungskarten. Sie lagen in einer 
unverschlossenen Wahlurne. Da der Bürger nun beob- 

achtet hatte, wie sich verschiedene Personen an diesen 

Unterlagen zu schaffen machten, nahm er sie an sich; 

er wollte damit eine weitere Gefährdung des Wahlge- 
heimnisses verhindern. Denn den Weahlbenachrichti- 
gungskarten war zu entnehmen, wer gewählt hat. Kur- 
ze Zeit später brachte der Bürger die Unterlagen in 

meine Dienststelle und bat, ich möge sie der Stadt zu- 

rückgeben und diese zu einem sorgfältigeren Umgang 

mit Wählunterlagen anhalten. Ich teilte der Stadt den 

Sachverhalt mit und bat um Nachprüfung. Da die Stadt 
davon ausging, irgend jemand habe die ursprünglich 

verschlossen gewesene Wahlurne unbefugt geöffnet, 

bat sie meinen Mitarbeiter, ihr für weitere Ermittlun- 

gen den Namen des Finders zu nennen. Dieser tat dies 

nach Rücksprache mit dem Bürger mit dessen Einver- 
ständnis. Dies wäre sicher nicht geschehen, wenn mein 

Amt geahnt hätte, was daraus entsteht. Erste Reaktion 

der Stadt war nun nicht, wie man eigentlich erwarten 

müßte, den Vorfall aufzuklären. Im Gegenteil: sie setz- 

te ein Schreiben an den pflichtbewußten Bürger ab und 
machte ihm darin heftige Vorwürfe wegen seines Ver- 
haltens. Besonders verübelte man ihm, daß er mich, die 

unabhängige Datenschutzkontrolle, eingeschaltet hatte. 
Dieses Vorgehen der Stadt bestürzte mich sehr. So 
kann man nicht mit einem Bürger umgehen, der in be- 

ster Absicht handelte. Dies war für mich Anlaß, den 

Oberbürgermeister der Stadt von diesem Vorgang zu 
unterrichten. Mir ist es sehr wichtig, daß sich jeder- 
ınann vertrauensvoll an mich wenden kann, ohne da- 
durch Nachteile befürchten zu müssen. So steht es im 
Landesdatenschutzgesetz und so muß es auch in der 

Praxis gewährleistet sein. Der Oberbürgermeister 

pflichtete mir bei und gab zu verstehen, sein „Wahl- 
amt” würde dies künftig beachten.
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In der Sache selbst ließ er mich wissen, die Stadt habe 

inzwischen einen anderen Wahlraum im gleichen Ge- 

bäude gefunden, den Sportler — anders als die Turn- 

halle — nur selten nutzen. Auch werde künftig ein ei- 

gens dazu Beauftragter die Wahlurne bis zum Abholen 

durch städtische Bedienstete unter Verschiuß nehmen. 

Darüber hinaus seien inzwischen für alle Wahlurnen 

stabile Vorhangschlösser mit Sicherheitsschließung an- 

geschafft, mit deren Hilfe sich am Wahltag die im 

Weahllokal verbleibenden Wahlunterlagen sicher in der 

Wahlurne verwahren ließen. Es kann gewiß nicht scha- 

den, wenn jede Gemeinde einmal prüft, ob sie in punk- 

to Sicherung von Wahlunterlagen alles Erforderliche 

veranlaßt hat. 

— Einen ganz anders gelagerten Vorgang trug ein Bürger 

nach der Europawahl 1984 an mich heran: Ihm war bei 

der Stimmabgabe aufgefallen, daß der Wahlvorstand 

seines Wahllokals neben dem Wählerverzeichnis noch 

eine weitere Stimmliste führte. Darin notierte man un- 

ter fortlaufender Nummer jeweils die Nummer des 

Wahlberechtigten im Wählerverzeichnis — und zwar 

in unterschiedlicher drei- bzw. vierstelliger Schreib- 

weise, so daß der Bürger eine illegale Wahlauswertung 

vermutete. Meine Recherchen ergaben, daß es sich bei 

dieser Liste um eine „Gegenliste“ zum Wählerverzeich- 

nis handelt, die angeblich zahlreiche Gemeinden im 

Lande zu Kontrollzwecken führen. Mit Hilfe dieser Li- 

ste können sie zudem jederzeit die Zahl der Wähler 

feststellen. Den Verdacht des Bürgers konnte ich weder 

bestätigen noch entkräften, da die Gemeinde die Ge- 

genliste unmittelbar nach der Wahl vernichtet hatte. 
Ich kann daher nur sagen; eine besondere Kennzeich- 
nung von Wählern im Wahlverzeichnis oder in dem 

Wahlrecht unbekannten Gegenlisten wäre nicht zuläs- 

sig. 

Beide Vorgänge machen noch auf ein weiteres Problem 

aufmerksam: Die Wahlordnungen stellen nur bestimmte 

Wahlunterlagen unter ausdrücklichen Schutz. Wahlbe- 
nachrichtigungskarten und Gegenlisten zum Wählerver- 
zeichnis erwähnen sie nicht. Beide Unterlagen geben je- 
doch Auskunft darüber, wer von seinem Wahlrecht Ge- 
brauch machte und wer nicht. Sie sind daher genauso 
schutzbedürftig wie andere Wahlunterlagen. Ich hoffe, daß 
die Gemeinden dies schon jetzt bedenken. Gleichwohl 
schlug ich dem Innenministerium vor, bei Gelegenheit die 
Wahlvorschriften entsprechend zu ergänzen. 

1.3 Wahlstatistik statt Wahlgeheimnis? 

Nach den Wahlgesetzen sind Europa-, Bundestags- und 

Landtagswahlen statistisch auszuwerten. Hierfür bestim- 

men Bundeswahlleiter repräsentative Wahlbezirke, in de- 

nen auch im Einvernehmen mit dem Landeswahlleiter und 
Statistischen Landesämtern Statistiken über Geschlechts- 
und Altersgliederung der Wahlberechtigten und Wähler 
unter Berücksichtigung der Stimmabgabe für die einzelnen 
Wahlvorschläge erstellt werden. Nach den Wahlgesetzen 
ist dies jedoch nur zulässig, wenn dadurch die Stimmabga- 
be der einzelnen Wähler nicht erkennbar wird. Man sollte 
also meinen, das Wahlgeheimnis sei stets gewahrt. Davon 
sind jedoch nicht alle Bürger überzeugt, die in einem re- 
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präsentativen Wahlbezirk zur Wahl gehen und dort fol- 
gende gemeinsame Bekanntmachtung des Landeswahllei- 

ters und des Statistischen Landesamtes lesen können: 

„In diesem Wahllokal werden fur wahlstatistische Auszählungen 
Stimmzettel verwendet, aus denen Geschlecht und Geburtsjahr- 
gruppe der Wähler zu erkennen sind. Das Verfahren ist nach ... 
zulässig. Dabei ist jede Verletzung des Wahlgeheimnisses ausge- 
schlossen." 

Sie nehmen dies im Gegenteil zum Anlaß, bei mir anzufra- 

gen, ob tatsächlich alles seine Ordnung habe. Auf meine 
Anregung, zukünftig die Bürger besser zu informieren, dıe 

in solchen Wahllokalen zu wählen haben, reagierte das In- 

nenministerium bemerkenswert: 

„Auch bei einer Verstärkung der Aufklärungsarbeit wird es bei 
jeder Wahl eınige Unzufriedene oder Unbelehrbare geben, die 
sich von ihrer vorgefaßten Meinung, das Wahlgeheimnis werde 
durch eine solche Statıstik verletzt, nicht abbringen lassen. Da- 
gegen ist kaum etwas auszurichten.“ 

Lassen wir dahingestellt, wo die Unzufriedenen und Unbe- 

lehrbaren sitzen, und fragen lieber, was meine Recherchen 

bis jetzt ergaben: 

— Für statistische Zwecke werden bei Europa- und Bun- 

destagswahlen zwischen 1800 und 1900 repräsentative 

Stimmbezirke in der Bundesrepublik ausgesucht; etwa 

160 davon liegen in Baden-Württermberg. Die Größe der 
Stimmbezirke bewegte sich beispielsweise bei der Eu- 
ropawahl 1984 zwischen 290 und 1890 Wahlberechtig- 

ten. 

— Um das Wahlverhalten nach Alter und Geschlecht fest- 
stellen zu können, bildete man bei der Europawahl — 

getrennt für Männer und Frauen — je fünf Altersgrup- 

pen, nämlich 

« unter 25 Jahre 

» 25 bis unter 35 Jahre 

« 35 bis unter 45 Jahre 

« 45 bis unter 60 Jahre 

« 60 Jahre und älter. 

Jeder Wähler in einem repräsentativen Stimmbezirk 

erhielt sodann im Wahllokal einen seinem Geschlecht 

und seiner Altersgruppe entsprechend gekennzeichne- 

ten Stimmzettel. 

— Ob das Wahlgeheimnis bei solchen statistischen Aus- 
wertungen in jedem Fall gewährleistet ist, vermag ich 

aufgrund eigener Anschauung bislang nicht zu sagen. 

Das Innenministerium teilte mir auf meine Anfrage mit, 

ınan habe selbst in dem kleinsten Stichprobenbezirk 
mit 290 Wahlberechtigten nicht feststellen können, wel- 
chem Wahlvorschlag bestimmte Wähler ihre Stimme 

gegeben hätten. Ich will das gerne glauben, nur möchte 
ich es einmal selbst nachprüfen. Selbst nachprüfen 
möchte ıch auch die weitere Aussage des Innenministe- 

riums, die Wahlbezirksauswahl gewährleiste nach wis- 

senschaftlich gesicherten Erkenntnissen das Wahlge- 
heimnis auch bei einer sehr geringen Wahlbeteiligung. 

Sicher braucht kein Wähler Sorgen in bezug auf das 
Wahlgeheimnis zu haben, wenn die Zahl der Wahlbe- 

rechtigten im Wahlbezirk groß und das Wahlverhalten 
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uneinheitlich ist. Je kleiner jedoch die Zahl der Wahl- 

berechtigten, je geringer die Wahlbeteiligung und je 

stärker die Präferenzen für einen Wahlvorschlag, desto 

wahrscheinlicher ist es, daß zumindest eine der insge- 

samt zehn Gruppen einheitlich wählt und damit auf- 

grund der statistischen Auswertung das Wahlgeheim- 

nis verletzt wird. Ausschließen würde ich so etwas je- 

denfalls dann nicht, wenn ein Wahlbezirk nur die von 

den Statistikern angenommene Mindestgröße von 290 

Wahlberechtigten hat und die Wahlbeteiligung — wie 

vielerorts bei der Europawahl — nur bei 50 %s liegt. Ich 

will hier ganz gewiß niemand verunsichern, aber Ver- 

trauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich hoffe deshalb 

sehr, daß mir das Statistische Landesamt die von mir 

angeforderten Detailinformationen über das Wahlver- 

halten in den einzelnen repräsentativen Wahlbezirken 

bald zugänglich macht. Bislang zögert es ebenso wie 

das Innenministerium, dem es diese „grundsätzlichen 

Fragen“ zur Entscheidung vorlegte. 

‘4 Kranke Wähler 

Wozu Adreßaufkleber in Krankenhäusern mitunter herhal- 

ten müssen, erfuhr ich durch eine parlamentarische An- 

frage (Landtags-Drucksache 9/88). Das Städtische Klinikum 

Karlsruhe wollte seinen Patienten aus Karlsruhe behilflich 

sein, trotz Krankheit bei der Europawahl zu wählen. Es 

verteilte an sie einen von ihm entworfenen Antrag auf 

Zusendung von Briefwahlunterlagen. Um den Patienten die 

Sache möglichst einfach zu machen, klebte das Klinikum 

gleich auf jeden Antrag einen Adreßaufkleber auf, so daß 

die Patienten nur unterschreiben mußten. Dies alles ge- 

schah sicherlich in bester Absicht. Das Verfahren hatte 

freilich einen gravierenden Nachteil: Aus dem Adreßauf- 

kleber waren nicht nur solche Angaben zu ersehen, die 

man für die Ausstellung von Briefwahlunterlagen braucht, 

sondern noch ganz andere Informationen. Nämlich 

— Aufnahmenummer 
— Aufnahmetag 

— Klinik/Station 

— Pflegesatz 

— Krankenkasse/Selbstzahler 

— Aufnahmeart 

— Zimmer 

— Uhrzeit der Aufnahme 

—- Name und Anschrift des Patienten 

— Geburtsdatum 

— Gemeindekennziffer 

— Familienstand 

— Staatsangehörigkeit 

— Religionszugehörigkeit 

— Arbeitgeber des Patienten 

— Beruf des Patienten 

— Weahlleistungszuschlage 

— Name und Anschrift des Hauptversicherten 

— Beruf des Hauptversicherten 

— Geburtsdatum des Hauptversicherten 

— Kostenträger und 

— einweisender Arzt 

Trotz dieser Fülle überflüssiger Informationen verstieß 

die Klinik damit nicht direkt gegen den Datenschutz. Denn 
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nicht sie, sondern der Patient selbst gab diese an das 

städtische Wahlamt weiter. Gleichwohl riet ich der Klinik, 

in Zukunft es anders zu machen. Zum einen glaube ich 

kaum, daß alle Patienten wußten, daß sie anstatt des 

„Klinikantrags" einfach dıe übliche Wahlbenachrichti- 

gungskarte hätten versenden können. Zum anderen sollte 

keine öffentliche Stelle durch das Bereitstellen von Vor- 

drucken Burger veranlassen, mehr Informationen als nötig 

weiterzugeben. Angemerkt sei noch ein anderes: Das Kli- 

nikum benutzte solche Adreßaufkleber, auf denen meist 

auch noch dıe Einweisungsdiagnose stand, im Schriftver- 

kehr mit Krankenkassen, Sozialhilfeträgern und privaten 

Krankenversicherungen, gab einen jeweils den Kranken- 

hausseelsorgern und dem Pfortendienst des Krankenhau- 

ses. Das ging weit über das hinaus, was Arztgeheimnis und 

Datenschutz erlauben. 

2. Das automatisierte Melderegister 

Knapp 1000 der 1111 Gemeinden des Landes verarbeiten die 

Meldedaten ihrer Einwohner nicht nur in einem herkömm- 

lichen Register, sondern auch automatisiert. Sie tun dies in 

der Regel jedoch nıcht selbst, sondern bedienen sich dazu der 

regionalen Rechenzentren. Diese setzen für das Einwohner- 

wesen ein von der Datenzentrale Baden-Württemberg ent- 

wickeltes Verfahren ein, Die Ursprünge dafür gehen bis 1970 

zurück. Ziele des Verfahrens sind u. a., 

— eine Einwohnerdatenbank aufzubauen und laufend fortzu- 

schreiben, damit die Gemeinde ihre vielfältigen Aufgaben 

nach dem Meldegesetz möglichst weitgehend mit Hılfe der 

EDV erfüllen kann, 

— die manuell geführte Einwohnermeldekartei abzuschaffen 

und 

— die Daten des Einwohnerwesens für andere landeseinheitli- 

che EDV-Verfahren, z.B. das des Finanzwesens, zu nutzen. 

Der Ausbaustand des Verfahrens ist bei den Gemeinden unter- 

schiedlich: Zwei Städte — Stuttgart und Ulm — setzen die sog. 

erste Teilausbaustufe ein, alle übrigen hingegen die Grundstu- 

fe. Das Leistungsangebot der ersten Teilausbaustufe ist erheb- 
lich weiter als das der Grundstufe. Mit ihm kann die Gemeinde 

u.a. 

— alle Einwohnerdaten maschinell verarbeiten und damit auf 
ihr herkömmliches Melderegister verzichten, 

— sämtliche regelmäßige Datenübermittlungen aus dem Mel- 

deregister bewältigen, 

— die wesentlich erweiterten Kommunalstatistiken erstellen 

und schließlich 

— Auskünfte über alle aktuellen und die wichtigsten histori- 

schen Meldedaten abrufen. 

Weder die Grundstufe noch die erste Teilausbaustufe entspre- 
chen dem seit 1. Juli 1983 geltenden Meldegesetz; besonders 

ist dies bei ihrem Datensatz so. Die Datenzentrale bereitet des- 

halb eine weitere Verfahrensumstellung auf die sog. Ausbau- 

stufe vor; sie muß bis 31. Dezember 1985 erfolgt sein. Da läuft 

nämlich die im Meldegesetz enthaltene Übergangsfrist für dıe 
Bereinigung der Melderegister aus. Wir nahmen dies zum An- 

laß, uns bei der Datenzentrale, einem regionalen Rechenzen-
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trum, der Interkommunalen Datenverarbeitung Ulm, einer 

Groß- und einer Kleinstadt sowie einer kleineren Gemeinde — 

es waren Ulm, Blaubeuren und Heroldstadt — eingehend über 

die Pläne für die Umstellung und die Probleme des derzeitigen 

Verfahrens zu unterrichten. Diese Prüfung gestaltete sich ver- 

ständlicherweise sehr schwierig, weil es drei verschiedene 
Ausbaustufen des EDV-Verfahrens im Auge zu behalten galt. 
Hinzu kam, daß wegen der unzulänglichen Dokumentation des 
Verfahrens durch die Datenzentrale eine umfassende Prüfung 

mit vertretbarem Zeitaufwand überhaupt nicht möglich war. 

Ich kann daher im folgenden nur erste Ergebnisse mitteilen: 

2.1 Wie man Gemeinden im Stich läßt 

Ein Grundproblem des automatısierten Einwohnerwesens 
ist das der Verantwortung fur die Datenverarbeitung. 

Schwierigkeiten macht dies in der Praxis, weil an dem 

Verfahren mehrere Stellen beteiligt sind: 

— Die Datenzentrale stellt die Programme zur Ver- 

fügung und behebt festgestellte Fehler. Sie legt damit 
faktisch fest, welche Daten die Gemeinden im automa- 

tisierten Melderegister speichern (können), aus wel- 
chem Anlaß und in welchem Umfang regelmäßig Daten 

an andere Stellen innerhalb der eigenen Verwaltung 

und außerhalb weitergeben (können), welche Arten 
von Auskunftssperren das automatisierte Melderegister 

kennt, welche behördeninternen Auswertungen die Ge- 

meinden durchführen können, ob bestimmte Daten ei- 

nes Bürgers auf Dauer oder als Durchlaufdaten gespei- 
chert werden, ob die Gemeinde die im Meldegesetz 

nach abgestuften Fristen vorgesehene Löschung von 

Daten praktizieren kann oder nicht. 

— Die regionalen Rechenzentren passen die 

von der Datenzentrale bereitgestellten Programme an 

die jeweiligen Bedingungen des Rechenzentrums und 

die Wünsche der bei ihm angeschlossenen Gemeinden 
an, erstellen ggf. Zusatzprogramme und verarbeiten in 

ihrem Computer die Meldedaten ihrer Gemeinden. 

— Die Gemeinden geben die Einwohnerdaten ein, be- 

stimmen, welche Mitteilungsdienste und Auswertungen 

das regionale Rechenzentrum für sie durchführt. 

Die rechtliche Verantwortung für die Datenverarbeitung 

liegt generell wie im Einzelfall bei der Gemeinde: Die Da- 

tenzentrale mag — unter Mitwirkung von Fachberatern 

aus den Gemeinden — den Datensatz für das Einwohner- 

wesen festlegen; verantwortlich dafür, daß Daten über Ein- 

wohner nur im Einklang mit melderechtlichen Vorschriften 

gespeichert werden, ist jede einzelne Gemeinde. Die Da- 

tenzentrale mag generell festlegen, aus welchem Anlaß 

welche Daten an wen regelmäßig übermittelt werden; die 

Verantwortung dafür, daß dabei entsprechend den melde- 
rechtlichen Vorschriften verfahren wird, trägt die Gemein- 

de. Die Datenzentrale mag ein Verfahren anbieten, in das 

nicht alle im geltenden Recht vorgesehenen Auskunfts- 
oder Übermittlungssperren differenziert eingegeben wer- 

den können; führt dies zu unzulässigen Datenübermittlun- 

gen, wird das der Gemeinde angelastet. Dementsprechend 
verweisen Datenzentrale und regionale Rechenzentren auf 
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die Gemeinden, wenn ich Bedenken gegen den Datensatz 

oder den Umfang regelmäßiger Datenübermittlung äußere. 

Wende ich mich dann an die Gemeinden, bekomme ich zu 

hören, für das automatisierte Meldewesen zeichneten Da- 

tenzentrale und regionales Rechenzentrum verantwortlich; 

man wisse daher weder, wie der Datensatz für das Ein- 

wohnerwesen aussehe noch welche regelmäßigen Daten- 
übermittlungen das regionale Rechenzentrum „im Auftrag 

der Gemeinde” abwickle, geschweige denn, welche Daten 

dabei übermittelt würden. 

Mit anderen Worten: Im landeseinheitlichen Verfahren 
Einwohnerwesen verläßt sich einer auf den anderen. Das 

hat zur Folge, daß kaum jemand umfassend über das Ver- 

fahren Bescheid weiß, daß Prüfungen rechtlicher und tech- 

nischer Art überhaupt nicht oder jedenfalls nicht in der 

gebotenen Weise stattfinden. Die Gefahr, daß die Daten 

nicht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen verar- 

beitet werden, ist daher verhältnismäßig groß. 

Was ist zu tun? Sicher muß man den Gemeinden stärker 

bewußt machen, daß sie gegenüber dem Bürger für eıne 

gesetzmäßige Datenverarbeitung die Verantwortung tra- 

gen, daß auch das automatisierte Verfahren „ıhr“ Verfah- 

ren und nicht das der Datenzentrale oder des regıonalen 

Rechenzentrums ist. Diese umgekehrt müssen jedoch die 
Gemeinden kräftiger unterstützen, damit sie ihrer Verant- 

wortung gerecht werden können: 

— Die Datenzentrale muß eine exakte Dokumenta- 

tion für die Umstellung auf die Ausbaustufe noch wäh- 

rend der Programmentwicklung erstellen. Aus dieser 
Dokumentation müssen die Gemeinden insbesondere 

ersehen können, 

+ wie das Verfahren die Einwohnerdaten verarbeitet, 

« welche organisatorischen Gegebenheiten bei den Ge- 

meinden es voraussetzt bzw. wie es an welche Orga- 

nisation angepaßt werden kann, 

+ welchen Aufwand und welche Probleme die Verfah- 

rensumstellung mit sich bringt, 

« wie die Gemeinden die Verarbeitung ıhrer Daten 
durch die regionalen Rechenzentren kontrollieren 

können, 

« daß nach einer Verfahrensumstellung gehäuft Fehler 
bei der Verarbeitung auftreten und wie diese behoben 

werden können, und daß in dieser Phase eine be- 

sonders sorgfältige Kontrolle erforderlich ist. 

— Das jeweilige regionale Rechenzentrum 

muß die angeschlossenen Gemeinden so „betreuen“, 

daß diese ihrer Stellung als Auftraggeber gerecht wer- 

den können. Es muß ihnen beispielsweise sagen, welche 

Mitteilungsdienste es gibt, welche Auswertungen mög- 

lich sind, ob das Rechenzentrum dabei Auskunfts- und 

UÜbermittlungssperren „von Amts wegen“ berücksichtigt 

oder nur dann, wenn die Gemeinden dies in ihren Auf- 

trag hineinschreiben. 

— Einbezogen werden muß schließlich auch das Innen- 

ministerium. Denn es geht nicht an, daß die Da- 

tenzentrale, die auf dem Gebiet des Meldewesens kei-
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2.2 

nerlei Vollzugsbefugnisse hat, den Datensatz oder An- 
laß und Umfang der Mitteilungsdienste festlegt. Daran 
ändert auch die Beteiligung von Fachberatern aus den 

Gemeinden nichts: Sie kennen zwar die praktischen 
Probleme, werden jedoch meist nicht wissen, welche 

UÜberlegungen hinter einer gesetzlichen Regelung stek- 

ken. Daran dürfte auch eine verantwortliche rechtliche 
Prüfung durch die Gemeinden scheitern. Sie verbietet 

sich im übrigen aber auch deshalb, weil bei einem lan- 

deseinheitlichen Verfahren nicht jede Gemeinde in 

eine Rechtsprufung eintreten kann mit der Folge, daß 

es zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommt, Zur 

Prüfung des Datensatzes, des Mitteilungsdienstes und 

des Löschverfahrens berufen ist vielmehr das Innen- 

ministerium als oberste Fachaufsichtsbehörde. Es hat 

sich ständig mit melde- und datenschutzrechtlichen 
Fragen zu beschäftigen und kennt auch das Gesetzge- 

bungsverfahren. 

Nur wenn alle Seiten die Gemeinden so unterstützen, kön- 

nen sie die ihnen vom Gesetzgeber zugewiesene Rolle 

übernehmen. Dazu gehört dann beispielsweise auch, daß 

die Gemeinden vor einem Verfahrenseinsatz anhand eini- 

ger Testfälle prüfen, ob die Einwohnerdaten korrekt ver- 

arbeitet werden und ob das EDV-Verfahren so beschrie- 

ben und gestaltet ıst, daß sie es ohne größere Probleme 

einsetzen können. Erst wenn dies feststeht, dürfen sie das 

Verfahren freigeben. 

Auch zuviel Dokumentation kann schädlich sein 

Eine gute Verfahrensbeschreibung ist für alle am Verfah- 

ren Beteiligten, insbesondere jedoch für die Gemeinden, 

wichtig. Nur wenn sie über das Verfahren genau Bescheid 

wissen, können sie ihre Auftragnehmer, die regionalen Re- 

chenzentren, auch wirklich kontrollieren. Leider weist so- 

wohl die Beschreibung für die Grund- als auch für die Aus- 

baustufe erhebliche Mängel auf: 

— Sie ist zu umfangreich. Dies gilt insbesondere für die 

Beschreibung der Ausbaustufe: 50Handbücher sind 

einfach zu viel. Wäre nicht derselbe Sachverhalt oft- 
mals an mehreren Stellen beschrieben, würden nicht 

Mitteilungsdienste dargestellt, die es noch gar nicht 
oder nur für eine Stadt gibt, so wäre die Verfahrensbe- 

schreibung schon um einiges kürzer. Auch sind einige 

Teile der Verfahrensbeschreibung für die Gemeinden 

schlicht ohne Interesse. 

— Sie ist — namentlich für die Gemeinden — zum Teil un- 

verständlich, irreführend, unübersichtlich oder tech- 
nisch zu kompliziert, Ersteres gilt beispielsweise für 

manche Feldbezeichnungen und -beschreibungen. Auch 
1äßt sich mıtunter nicht genau feststellen, welche Daten 

im Rahmen von Mitteilungsdiensten an andere Stellen 
weitergegeben werden. Ferner wird einzelnen Begriffen 

im Text eine unterschiedliche Bedeutung zugelegt. 
Weiter ist der Aufbau der einzelnen Handbücher un- 
übersichtlich. Schließlich ist auch die Verfahrensweise 

bei Änderung von Teilen der Verfahrensbeschreibung 
unbefriedigend: Der Benutzer kann meist nicht auf An- 

hieb erkennen, was geändert wurde, ob es sich um re- 

daktionelle Änderungen oder Verfahrensänderungen 
handelt. Das wäre aber wichtig, damit sich der Auf- 
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wand für das Durcharbeiten der Unterlagen bei den Be- 
nutzern in Grenzen hält. 

— Sie ist zum Teil auch in sich widersprüchlich bzw. dıe 
Gemeinden erhalten andere Informationen als die re- 

gıonalen Rechenzentren. So wird beispielsweise der 

Umfang der künftig im Melderegister zu speichernden 

Daten in den Unterlagen sehr unterschiedlich beschrie- 

ben. 

— Obwohl die Dokumentation so umfangreich ist, ist man- 

ches nicht ausreichend beschrieben. So wird beispiels- 

weise über das Verfahren der Löschung von Meldeda- 
ten das Wichtigste nicht gesagt. An keiner Stelle zu- 
sammenhängend und vollständig beschreibt sie, welche 

Datenübermittlungen die Ausbaustufe vorsieht, wie da- 

bei die Auskunfts- und die Übermittlungssperren be- 

achtet und welche Daten jeweils übermittelt werden. 

Ebenso fehlt es an der Darstellung der Maßnahmen zur 

Datensicherung beim Übergang von der Grund- auf die 

Ausbaustufe und beim nachfolgenden Einsatz der Aus- 
baustufe. Bislang kann keine Rede davon sein, sie 

„seien so sicher wie Gold“, wie die Datenzentrale ım- 

mer sagt. 

Daraus ergeben sich folgende Forderungen an die Daten- 

zentrale: 

-—- Sie muß den Umfang der Verfahrensdokumentation er- 
heblich reduzieren. 

— Sie muß für die Gemeinden und Rechenzentren eine 

richtige, vollständige, vor allem aber verständliche und 

auf den jeweiligen Adressaten zugeschnittene Be- 

schreibung erstellen. Es kann nicht so sein, daß die Ge- 

meinden EDV-Fachleute einsetzen müssen, damit we- 

nigstens eine Person sich im Verfahren Einwohnerwe- 

sen auskennt. Vielmehr müssen sich die Fachleute bei 

der Datenzentrale darum bemühen, das Verfahren so zu 

beschreiben, daß es die Sachbearbeiter bei den Melde- 

behörden mit etwas Schulung verstehen können. Das 

ist sicher nicht ganz einfach, aber möglich. 

— Sie muß Änderungen der Verfahrensbeschreibung so 

abfassen, daß Gemeinde und regionale Rechenzentren 

auf einen Blick sehen, welche Teile geändert wurden. 

— Sie muß für die Grundstufe eindeutig und verständlich 
beschreiben, welche Merker die Gemeinden für Aus- 

kunfts- und UÜbermittlungssperren eingeben mussen 

und wie die Programme diese Merker berücksichtigen. 

Dies gilt auch, wenn der Übergang zur Ausbaustufe ab- 

sehbar ist. Denn Auskunfts- und Übermittlungssperren 
sind unbedingt zu beachten. 

2.3 Der überfrachtete Datensatz 

Der Datensatz der Ausbaustufe entspricht in einer Reihe 

von Punkten nicht dem Meldegesetz. Einen davon möchte 

ich herausgreifen: 

Nach dem Meldegesetz dürfen die Meldebehörden be- 

stimmte Daten nur erheben, um sie dann an andere Stellen 

weiterzuleiten. Ihre Speicherung im Melderegister ist al- 

lenfalls vorübergehend zulässig, nämlich soweit dies zu ih- 
rer ordnungsgemäßen Übermittlung erforderlich ist (sog.
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Durchlaufdaten). Dahinter steht die Vorstellung, daß für 
andere Stellen erhobene Daten grundsätzlich nichts im 
Melderegister zu suchen haben. Das Meldegesetz kennt 

fünf solcher Daten, beispielsweise die Anschrift am 1. Sep- 
tember 1939, die die Gemeinden bei der Anmeldung von 

aus den Vertreibungsgebieten stammenden Bürgern zu er- 

heben und sodann an den Suchdienst in München weiter- 
zugeben haben. Oder die Frage, ob jemand in einem Heil- 
oder Heilhilfsberuf ausgebildet ist. Diese Angabe muß die 

Gemeinde für Zwecke des Katastrophenschutzes erheben 
und an das Gesundheitsamt weitergeben. Die rechtliche 

Regelung ist somit eindeutig. Dennoch sieht das Konzept 
der Datenzentrale vor, diese Daten auf Dauer zu speichern. 

Das muß verhindert werden. 

Kein Freibrief für Mitteilungsdienste aller Art 

Das Verfahren Einwohnerwesen kennt eine Reihe von Mit- 
teilungsdiensten. Darunter versteht man die regelmäßige 

automatisierte Übermittlung von Einwohnerdaten an ande- 

re Stellen innerhalb oder außerhalb der Gemeindeverwal- 

tung, beispielsweise an andere Meldebehörden, Landrats- 

ämter, Gesundheitsämter, Schulen, Polizeidienststellen, 

Kreiswehrersatzämter, öffentlich-rechtliche Religionsge- 
sellschaften. Rechtsgrundlage dafür sind das Meldegesetz, 
die Meldeverordnung und die zweite Bundesmeldedaten- 
übermittlungsverordnung. Diese Vorschriften sagen auch, 

welche Daten die Gemeinden übermitteln dürfen, zum Teil 

in abstrakter Form (die „erforderlichen” Daten), zum Teil 
auch in Form eines Datenkatalogs. Ich mußte jedoch fest- 
stellen, daß die Datenzentrale bei der Programmierung die- 

se Vorschriften in mehrfacher Hinsicht nicht beachtete. 
Problematisch erscheint mir auch, daß sie bei einzelnen 

Mitteilungsdiensten eınen ständigen Fortschreibungsdienst 
vorsieht. Ich will dies an einem Beispiel verdeutlichen: 

Nach der Meldeverordnung teilt die Meldebehörde der ört- 

lich zuständigen Polizeidienststelle und dem Landeskrimi- 

nalamt Namen, Geburtstag und -ort, Geschlecht, Staatsan- 

gehörigkeit, Anschriften, Tag des Einzugs und die Serien- 

nummer des Personalausweises oder Passes mit, wenn sich 

ein Bürger bei ihr angemeldet hat. Stirbt ein Bürger, so er- 

fährt die Polizei von der Meldebehörde Namen, Geburtstag 

und -ort, Anschriften, Sterbetag und -ort. Zwei Anlässe für 

Mitteilungen also. Doch was macht die Datenzentrale dar- 

aus? Die Polizei wird beispielsweise auch unterrichtet bei 

Wegzug, Aufgabe einer Wohnung, Änderung des im auto- 

matisierten Melderegister gespeicherten Ordnungsmerk- 

mals einer Person, der Personalausweis- und Paßangaben, 

der Staatsangehörigkeit. Die Datenzentrale begründet dies 

mit einer Bestimmung im Meldegesetz, nach der die Mel- 
debehörde den Empfängern regelmäßiger Datentibermitt- 

lungen alle Berichtigungen des Melderegisters mitteilen 

muß. Ich meine jedoch, eine solche Interpretation wird 

Sinn und Zweck dieser Vorschrift nicht gerecht. Mit ihr 
soll die Verletzung schutzwürdiger Belange eines Burgers 

verhindert werden, die bei Verarbeitung unrichtiger Daten 

durch die Empfänger von Meldedaten möglich ist. Dazu ge- 

nügt es aber, die Pflicht zur nachträglichen Unterrichtung 
der Datenempfänger auf Fälle zu beschränken, in denen 

die Meldebehörde ursprünglich unrichtige Daten (z.B. ei- 

nen falsch geschriebenen Namen) übermittelt hat. Das be-
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deutet: Nur die Anmeldung oder der Tod einer Person lö- 
sen einen Mitteilungsdienst an die Polizei aus. Ähnliche 
Probleme treten auch bei einigen anderen Mitteilungsdien- 
sten auf. Folgt man der von mir vertretenen Auffassung, so 

werden einige Mitteilungsdienste etwas „schlanker”. 

All diese Überlegungen trug ich vor wenigen Wochen an das 

Innenministerium und die Datenzentrale heran. Von ihrer Re- 
aktion hängt entscheidend ab, ob 1985 die Einwohner unseres 

Landes wenigstens das Maß an Datenschutz erhalten, das die 

ohnehin in vielem nicht befriedigenden Vorschriften des neu- 
en Meldegesetzes beinhalten. 

3. Veröffentlichung und Weitergabe von Standesamts- und Mel- 

dedaten 

Nicht für möglich halten sollte man, wie viele Gemeinden noch 

immer bei der Weitergabe und Veröffentlichung von Standes- 

amts- und Meldedaten sündigen. Da wird, wie ich aus zahllo- 

sen Eingaben weiß, munter die Geburt von Kindern, Name und 

Anschrift der Eltern oder auch der ledigen Mutter an die Pres- 

se mitgeteilt oder im eigenen Amtsblatt veröffentlicht, ohne 

daB die Eltern davon wissen, geschweige denn ihre Einwilli- 
gung gaben. Häufig bedenken die Gemeinden mit solchen In- 
formationen auch das ortsansässige Gewerbe und Banken, 

Sparkassen und Versicherungen, gelegentlich auch einmal die 
Parteien. Die Eltern wundern sich dann, daß ihnen alle mögli- 

chen Leute und Stellen zur Geburt gratulieren und teils ein 

kleines Werbegeschenk beifügen. Ähnlich großzügig verfah- 
ren viele Standesämter bei der Mitteilung von Eheschließun- 
gen und Sterbefällen. Regelrecht sorglos im Umgang mit Bür- 
gerdaten sind aber auch viele Meldeämter: Sie veröffentlichen 

im Amtsblatt ungeniert Zu- oder Wegzüge mit Namen, bisheri- 
ger und jetziger Anschrift des Bürgers und Zuzugs- bzw. Weg- 

zugsdatum oder teilen dies alles der Presse mit. Dabei ist die 
Rechtslage im Personenstands- wie im Meldewesen eindeutig: 
Die Veröffentlichung und Weitergabe der Daten darf nur mit 

ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung der Bürger erfolgen. 

Eine solche Einwilligung ist nur wirksam, wenn Standesamt 

und Meldebehörde dem Bürger zuvor sagen, welche seiner Da- 

ten sie an wen weitergeben oder wo veröffentlichen wollen. 

Daran krankt es ebenfalls bei manchen Gemeinden: Sie holen 
zwar die Einwilligung des Bürgers in die Veröffentlichung und 

Weitergabe seiner Daten ein, klären ihn jedoch nicht oder 

nicht ausreichend über die Tragweite seiner Erklärung auf. 

Daß es derzeit auf dem Markt keine Formulare gibt, die diesen 

Anforderungen entsprechen — wie beispielsweise Ellwangen 

behauptet —, ist, selbst wenn es stimmen würde, keine aus- 

reichende Entschuldigung. Wenn die Gemeinden solche For- 
mulare verlangen, werden sich auch vermehrt Formularverla- 

ge finden, die sie herstellen. Auch könnten Städte- und Ge- 
meindetag auf das Verlegen geeigneter Vordrucke hinwirken; 
ein Muster hierzu habe ich zusammen mit einer Gemeinde ent- 

wickelt. Eines möchte ich noch anfügen: Die Veröffentlichung 

von Zu- und Wegzugen ist zwar mit schriftlicher Einwilligung 

der Betroffenen zulässig. Die Gemeinden sollten sich jedoch 

gut überlegen, ob sie dies tun wollen. Ich weiß, daß viele Bür- 

ger eine Veröffentlichung nicht wünschen, gleichwohl jedoch 
bei der Anmeldung einwilligen, um nicht unangenehm aufzu- 
fallen und sich nicht neugierigen Fragen von Geschäftskolle- 
gen, Nachbarn und Bekannten auszusetzen, weshalb sie nicht 

wie andere im Amtsblatt zu finden seien. 
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4. Ortssippenbücher 

Mehr als 50 der 1 111 Gemeinden in Baden-Württemberg veröf- 

fentlichen Daten ihrer Einwohner nicht nur im Amtsblatt, in 

örtlichen Zeitungen oder Adreßbüchern, sondern auch in Orts- 

sippenbüchern. Ortssippenbücher sind vor allem im südbadi- 

schen Raum und im Landkreis Böblingen verbreitet. In ihnen 

ist die soziale und familiäre Verflechtung eines Ortes über ei- 

nen Zeitraum von oft 300 bis 400 Jahren bis zur Gegenwart 

dargestellt. Herausgeber der Ortssippenbücher ist in der Regel 

nicht die Gemeinde, sondern ein an genealogischen Forschun- 

gen interessierter Privatmann. Ihm stellt die Gemeinde für die- 

sen Zweck Standesamtsunterlagen und/oder Daten des Ein- 

wohnermeldeamts zur Verfügung. Auch die Kirchen öffnen 

hierfür ihre Bücher. Entsprechend dem Sinn und Zweck der 

Ortssippenbücher geht der Umfang der veröffentlichten Daten 

weit über das hinaus, was bei Adreßbüchern üblich ist: Bei 

Verheirateten oder Geschiedenen enthalten sie außer Vor- und 

Familiennamen sowie dem Beruf des Mannes meist dessen Ge- 

burtsort und -datum, die Religionszugehörigkeit, den Tag (Mo- 

nat) des Zuzugs in die Gemeinde und den früheren Wohnort, 

Name und Vorname der Eltern sowie deren Beruf und den Ge- 

burtsnamen der Mutter, Tag und Ort der Eheschließung, Ge- 

burts- oder früherer Name und Vorname der Ehefrau, Tag und 

Ort der Geburt, Zuzugsdatum und frühere Wohngemeinde, Da- 

ten von deren Eltern, gegebenenfalls Tag der Scheidung sowie 

die Daten einer zweiten Ehe, Vorname, Tag und Ort der Ge- 

burt von Kindern, Bei Wegzug in eine andere Gemeinde wer- 

den deren Name sowie der Tag des Wegzugs, bei Tod Sterbe- 

tag und -ort angegeben. Folgende Beispiele aus Ortssippenbü- 

chern mögen deren Darstellungsweise verdeutlichen: 

— „Karl Eugen Meier, Maler, Februar 1982 zugezogen aus Oberndorf, 
evangelisch (Sohn des Eugen Meier, Hauptlehrer in Baienfurt, 
und der Erika, geb. Müller, Kauffrau), geboren 10. 09. 1956 in Ra- 
vensburg, Eheschließung am 23. 05. 1979 in Nagold mit Eva Maria 
Baierle (Tochter des Rolf Baierle, Maurer in Calw, und der Clau- 
dia geb. Zipperle, Hausfrau), geboren am 04. 08. 1956 in Stuttgart, 
Sekretärin, katholisch; 2 Kinder: 1. Michael, geboren 08. 09. 1978 
in Sindelfingen. 2. Irene geboren 12. 04. 1981 in Calw.“ 

— „Maria Klara Müller, Ernährungsberaterin, geboren 12. 09. 1924 in 
Spaichingen, Tochter des Hans-Uwe Müller, Kaufmann, und der 
Maria, geb. Schneider, Arbeiterin; 1 Kind: Hans, geboren 14. 06. 
1962 in Ulm, seit 1. 7. 1979 verheiratet mit Sabine, geb. Anders, 

aus Tailfingen.“ 

— „Friedrich Schmitt, Arbeiter (Sohn des Karl Schmitt, Dreher in 
Weissach), geboren 07. 09. 1956 in Stuttgart. Eheschließung am 
23. 03. 1976 (Scheidung am 10. 06. 1979), mit Erika Sacher, Arzt- 
helferin, evangelisch, geboren 12. 04. 1957. 1 Kind: Norbert, ge- 
boren 17. 05. 1976 in Karlsruhe, gestorben am 01. 06. 1976.” 

— „Richard Scharderer, Installateur, evangelisch, geboren am 30. 09. 
1935 in Engen, gestorben am 10. 09. 1972 durch Verkehrsunfall 
auf der A 81 bei Kilometer 37,4, Eheschließung... .“. 

Soweit die Gemeinden in der Weitergabe und Veröffentli- 
chung solcher Daten in einem Ortssippenbuch überhaupt da- 
tenschutzrechtliche Probleme sehen, versuchen sie, diese da- 

durch auszuräumen, daß sie im Amtsblatt in meist sehr allge- 
meiner Form auf das Vorhaben hinweisen und dem Bürger die 

Möglichkeit einräumen, innerhalb einer bestimmten Frist der 

Veröffentlichung zu widersprechen. Wer hiervon Gebrauch 
macht, über den heißt es dann im Ortssippenbuch: „Michael 

Kneierling, Elektriker in Hagenbach, Veröffentlichung nicht 

erwünscht”. 

Weder mit noch ohne Einräumen eines Widerspruchsrechts 

entspricht die Praxis vieler Gemeinden dem Gesetz: Nach ei- 
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ner seit 1958 — also lange vor Inkrafttreten der Datenschutz- 

gesetze — geltenden Vorschrift des Personenstandsgesetzes 

darf der Standesbeamte Einsicht in Personenstandsbücher nd 

Auskunft hieraus nur bestimmten Verwandten und solchen 

Personen erteilen, die ein rechtliches Interesse an der Kennt- 

nis solcher Daten glaubhaft machen. Daß diese Voraussetzung 

bei den das Ortssippenbuch lesenden Bürgern nicht vor- 
liegt, bedarf keiner näheren Begründung. Die Standesämter 

dürfen daher solche Daten nur dann veröffentlichen, wenn die 

Gemeinde die Bürger über das Vorhaben genau informierte 

und diese in die Veröffentlichung schriftlich einwilligten. Et- 

was anderes ergibt sich auch nicht, soweit im Ortssippenbuch 
Daten aus dem Melderegister veröffentlicht werden sollen: 
Zwar erlaubt das Meldegesetz, Name, Beruf und Anschrift von 

Bürgern in Adreßbüchern zu veröffentlichen — es sei denn, die 

Bürger hätten dem innerhalb einer öffentlich bekanntzuma- 

chenden Frist widersprochen. Doch ist diese auf dem Prinzip 
der mutmaßlichen Einwilligung beruhende Regelung eine Aus- 

nahme im Datenschutzrecht. Man kann sie nicht einfach auf 

andere Bereiche ausdehnen, vor allem nicht auf andere Ein- 
wohnerbücher mit sehr viel mehr Daten. Dies würde nicht nur 
dem das Landesdatenschutzgesetz beherrschenden Einwilli- 

gungsgrundsatz, sondern auch dem informationellen Selbstbe- 

stimmungsrecht der Bürger widersprechen. Nicht die Bürger 
müssen sich wehren, wenn sie ihre Daten nicht veröffentlicht 

haben wollen; nicht sie müssen —- was oftmals Zufall ist — ei- 

ne öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde über das Vorha- 
ben zur Kenntnis nehmen und bei Bedarf handeln. Nein: es ist 
Sache der Gemeinde, sich um das Einverständnis ihrer Bürger 

zu bemühen, wenn sie an der Herausgabe eines Ortssippenbu- 

ches ein Interesse hat. Das mag mancher Bürgermeister als 

überflüssig ansehen — vor allem dann, wenn er von einer 
breiten Zustimmung der Bevölkerung zu solchen Büchern aus- 

geht. Aber auch wenn dies zutreffen sollte, gebietet die Ver- 

fassung nun einmal auch den Schutz von Minderheiten. 

5. Gewerberegister 

Auch im Zeichen der Gewerbefreiheit geht es beim Eröffnen 
eines Gewerbebetriebs nicht ohne Formulare ab. Wer sich 

zu einem solchen Schritt entschließt, muß dies seinem Bürger- 

meisteramt anzeigen und dabei über sich und den beabsichtig- 

ten Betrieb Angaben machen. Das Bürgermeisteramt leitet die- 

se Anzeige nach einem bis in alle Einzelheiten in Verwal- 
tungsvorschriften geregelten Verfahren an eine Reihe anderer 
Behörden weiter. Diese sollen damit die Informationen an der 
Hand haben, die sie benötigen, um den Gewerbebetrieb über- 
wachen zu können. Gelegentlich allerdings sind auch andere 
interessiert zu erfahren, was in Gewerbeanzeigen steht: 

5.1 Der wißbegierige Bürgermeister 

So meldete sich eines Tages ein Bürgermeister einer (au- 

Berhalb Baden-Württembergs gelegenen) Nachbargemein- 
de bei einem Bürgermeisteramt und bat den Sachbearbei- 

ter um eine komplette Kopie einer Gewerbeanzeige. Dieser 

fragte nicht lange nach dem Warum und Wozu, sondern 

gab sie heraus. Dies hatte Folgen: Der wißbegierige Bür- 
germeister wollte die Anzeige gar nicht für sein eigenes 
Amt, sondern gab sie an einen Unternehmer seiner Ge- 
meinde weiter. Dieser entdeckte, daß darin einer seiner 

Angestellten als Geschäftsinhaber genannt war und folger- 
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te daraus, sein Mitarbeiter übe eine nicht erlaubte Neben- 

beschäftigung aus. Eine Kündigung war die Folge. 

Ich mußte die Herausgabe der Gewerbeanzeige beanstan- 

den. Der wißbegierige Bürgermeister benötigte die Infor- 

mation auf der Gewerbeanzeige nicht für seine eigene 

Verwaltung; es fehlte damit an der Voraussetzung des $ 10 

LDSG für eine Datenweitergabe. Der Sachbearbeiter der 

anderen Gemeinde hätte deshalb die Anzeige nicht heraus- 

geben dürfen, Ihn hätte vor allem stutzig machen müssen, 

daß ein anderes Bürgermeisteramt gleich die ganze Gewer- 

beanzeige will und nicht bloß einzelne Angaben daraus. 

und daß zudem der Herr Bürgermeister höchstpersönlich 

die Gewerbeanzeige abholte. 

Wahlkampf 

Wie im Wirtschaftsleben wollen auch Politiker im Wahl- 

kampf möglichst konkrete Zielgruppen ansprechen. Zwar 

können sie in großzügiger Weise Adreßdaten aus dem 

Melderegister erhalten, aber diese Quelle erlaubt nur eine 

Differenzierung nach Altersgruppen. In den verschiedenen 

Wahlkämpfen des Jahres 1984 versuchten manche Kandi- 

daten deshalb, von den Gemeinden die Adressen der Ge- 

werbetreibenden zu erhalten, um diesen Personenkreis di- 

rekt ansprechen zu können. Die Gemeinden mußten sol- 

chen Ansinnen der Parteien widerstehen, da ihre Gewerbe- 

register nicht etwa öffentlich zugänglich sind. Anders als 

beim Zugriff der Parteien auf Melderegisterdaten erlaubt 

auch keine Rechtsvorschrift die Weitergabe der Daten der 

Gewerbetreibenden für Wahlzwecke. Vielmehr gelten bier 

die allgemeinen Regeln des Landesdatenschutzgesetzes 

über die Weitergabe von Daten an private Organisationen. 

Diese lassen eine pauschale Weitergabe der Adreßdaten 

sämtlicher Gewerbetreibenden nicht zu. 

6. Wie es Gemeinden mit der Auskunft halten 

Immer mehr Bürger möchten wissen, welche Daten ihre Ge- 

meinde über sie speichert. Nur wenn sie dies erfahren, können 

sie selbst kontrollieren, ob alles mit rechten Dingen zugeht. 

Gerade so will es das Landesdatenschutzgesetz: Jeder hat des- 

halb einen Anspruch auf Auskunft. Eigentlich sollte diese Re- 

gelung der Praxis keine Probleme bereiten. Aus Bürgereinga- 

ben weiß ich aber, wie viele Gemeinden sich damit schwer 

tun. Einige exemplarische Beispiele mögen dies verdeutlichen: 

— Eine politische Gruppierung will den Einwohnern einer 

Stadt die Auskunftsanfrage erleichtern und stellt deshalb 

vorgedruckte Postkarten zur Verfügung, auf die der Bürger 

nur noch seine Adresse setzen muß. In der Karte. die an 

den Oberbürgermeister der Stadt gerichtet ist, heißt es: 

„Hiermit bitte ich um Auskunft über dıe von mir bei Ihnen gespei- 
cherten Daten und um Mitteilung der Stellen, an die Sie regel- 

mäßig Daten von mir übermitteln. Hierbei interessieren mich vor 

allem Gesundheits- und Sozialdaten, sowie Ihre Prexis der Daten- 
übermittlung an die Polizei.” 

Statt einer Antwort in der Sache erhalten die Einsender je- 

doch ebenfalls eine vorgedruckte Postkarte. Darin schreibt 

ihnen ihr Oberbürgermeister unter anderem: 

„Sie haben mich mittels vorgedruckter Postkarte um Auskunft 
uber die bei mır gespeicherten Daten gebeten. Leider muß ich 

Drucksache 9 / 940 

103



Landtag von Baden-Württemberg — 9. Wahlperiode 

104 

Ihnen mitteilen, daß ich weder Daten speichere noch übermittle, 
da dies nicht zu meinen Aufgaben gehört. Sofern Sie nıcht nur 
an einer politischen Aktion teilnehmen, sondern tatsächlich einen 
personlichen Auskunftsantrag nach den datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen stellen möchten, darf ich Sie bitten, die personen- 

bezogenen Daten, uber die Sie Auskunft begehren, ihrer Art nach 
so zu bezeichnen, daß eine Auskunft durch dıe Stadt ... entspre- 
chend den gesetzlichen Vorschriften möglich ist.“ 

So kann man mit Bürgern nicht umgehen. Das Gesetz ver- 
pflichtet sie nicht, ihr Auskunftsbegehren zu begründen 

oder dafür eine bestimmte Form zu wählen. Erfahrungsge- 

mäß orientieren sich Auskunftsanträge nicht immer am 

Wortlaut des Landesdatenschutzgesetzes. Die Gemeinden 

müssen solche Schreiben dann nach Sinn und Zweck und 

mutmaßlichem Willen des Bürgers auslegen. Der Oberbür- 

germeister hätte deshalb den Auskunftsantrag nicht mit 

der Begründung ablehnen dürfen, er selbst speichere und 
übermittle keine Daten. Selbstverständlich wollten die Bür- 

ger wissen, welche Daten die Stadt speichert und übermit- 

telt. Auf keinen Fall darf eine Gemeinde oder Stadt auf Mo- 

tivsuche für einen Auskunftsantrag gehen. Ob der Bürger 

damit „an einer politischen Aktion“ teilnehmen will oder 
„individuelle Gründe“ dafür hat, spielt also keine Rolle. 

Dem Oberbürgermeister der Stadt will das immer noch 

nicht so recht einleuchten. Er teilte mir auf meinen Hinweis 

zur Rechtslage unter anderem mit: 

„Selbstverständlich erhalt hier jeder Burger jegliche uns mögliche 
Hilfestellung bei nicht agitatorisch und massenhaft gestellten 
Auskunftsbegehren zum Zwecke der politischen Agitatıon, son- 
dern beim persönlichkeitsbezogenen Auskunftsanspruch. 

Ich wunschte wirklich etwas mehr Humor auf dieser Welt — da- 
mit wir massenhaft organisierte Begehren etwas lässiger behan- 
deln können.” 

Einem anderen Bürger, der um Auskunft über alle über ihn 

gespeicherten Daten bat, widerfuhr folgendes: Die Stadt 

sandte ihm eine Kopie seiner Einwohnermeldekarte zu und 

schrieb, diese Angaben seien auch automatisiert gespei- 

chert. Nicht sagte sie ihm dagegen, ob und welche Daten 

sie bei anderen Ämtern über ihn vorhält. So einfach dürfen 
es sich Gemeinden nicht machen. Zwar soll der Bürger 
nach dem Landesdatenschutzgesetz die Art der Daten nä- 
her bezeichnen, auf die sich sein Antrag bezieht. Doch dür- 

fen Gemeinden dieser Sollvorschrift keine allzu große Be- 

deutung beimessen, da die Kenntnisse der Bürger über Art 
und Umfang der Datenverarbeitung bei ihrer Gemeinde re- 
gelmäßig gering sind. Ist dem Antrag des Bürgers nicht ein- 

deutig zu entnehmen, was er alles wissen will, ist es Sache 

der Gemeinde, dies notfalls in einem Gespräch mit ihm zu 
klären. 

Ein anderer Bürger wollte tatsächlich nur wissen, welche 
Daten das Einwohnermeldeamt über ihn speichert. Seine 

Gemeinde sandte ihm daraufhin einen Computerausdruck 
des Einwohnermeldeamts mit seinen Daten zu. Dieser Aus- 
druck bestand hauptsächlich aus Abkürzungen wie PK, 
STRNR, GEBORT, DTSCH, LSTK, WBV und PKKD. Woher 
sollte der Bürger wissen, was das nun wieder heißt? Die 

Gemeinden müssen die erbetene Auskunft verständlich er- 

teilen. Machen sie es sich einfach und benutzen einen Com- 

puterausdruck, müssen sie dem Bürger wenigstens die Ab- 

kürzungen erläutern, weil diese üblicherweise nur die Ver- 

waltung kennt. 
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7. Ortliche Bußgeldkarteien 

Viele Verkehrsteilnehmer fürchten einen Eintrag in die Flens- 

burger „Verkehrssünderkartei” mehr als eine Geldbuße wegen 
einer Verkehrsordnungswidrigkeit. Ein solcher Eintrag ist in 

der Regel dann fällig, wenn die Bußgeldbehörde eine Geldbuße 
von mındestens 80 DM festsetzte. Unterhalb dieser Grenze 

— meinen viele Autofahrer — werde ihr Fehlverhalten im 

Verkehr nicht besonders registriert. Das ist jedoch ein Irr- 
tum. Über jedes Bußgeldverfahren gibt es Akten, die nach 

einer Verwaltungsvorschrift mindestens fünf Jahre — bei Ver- 

warnungen mindestens ein Jahr -— lang aufzubewahren sind. 

Darüber hinaus erfassen die meisten Bußgeldbehörden die ört- 

lichen Verkehrssünder mit Namen, Geburtstag, Anschrift, Hö- 

he des Bußgeldes, Datum und Aktenzeichen des Bescheides in 

einer Handkartei. Dies hat — so sagen die Bußgeldbehörden 

— kassentechnische und statistische Gründe oder soll das 

Auffinden der Bußgeldakten erleichtern. Zunehmend gehen die 

Bußgeldbehörden zur automatisierten Bearbeitung von Ver- 

kehrsordnungswidrigkeiten über. Die Datenzentrale bietet 

hierfür seit einiger Zeit ein landeseinheitlıches Verfahren an, 

das in Hessen entwickelt und an die Verhältnisse in Baden- 

Württemberg angepaßt wurde. 

Über dieses Verfahren informierten wir uns bei der Stadt 

Stuttgart; dabei ging es uns zunächst einmal nur um die Pra- 

xis in Fällen, die mit einer Verwarnung beginnen. Das Ver- 

fahren läuft so ab: Stellt der städtische Vollzugsbeamte einen 

geringfügigen Verstoß gegen straßenverkehrsrechtliche Vor- 

schriften, vor allem gegen die Regeln über den ruhenden Ver- 

kehr fest, so verwarnt er den Bürger oder hinterläßt eine Zahl- 

kartenverwarnung an der Windschutzscheibe. Sie enthält fol- 

gende Belehrung: 

„Wenn Sie mit dieser Verwarnung einverstanden sind, zahlen Sie 

bitte das festgesetzte Verwarnungsgeld innerhalb einer Woche mıt 
der anhangenden Zahlkarte ein. Die Verwarnung wird dann wirksam 
und es kann nicht zu einem Bußgeldverfahren kommen.“ 

Zahlt der Bürger innerhalb von zwei bis drei Tagen, vernich- 

tet der städtische Vollzugsdienst seine Unterlagen über ihn. 

Andernfalls unterrichtet er die Bußgeldstelle. Sie speichert 

innerhalb weiterer zwei Tage — also in der Regel noch vor 

Ablauf der auf dem Zahlkartenvordruck angegebenen Wo- 

chenfrist — den Vorgang in ihrer automatisierten Ordnungs- 

widrigkeitendatei. Als Grund für diese frühzeitige Einspeiche- 

rung nannte uns die Stadt Stuttgart die kurze Verjährungs- 

frist bei Verkehrsordnungswidrigkeiten. Sodann läßt die Buß- 

geldstelle, da sie ın den meisten Fällen nur das Kraftfahrzeug- 

kennzeichen, nicht aber auch den Halter kennt, ein Magnet- 

band für die Halterfeststellung beim Kraftfahrt-Bundesamt er- 

stellen. Das EDV-Programm prüft dabei, ob der Bürger das 

Verwarnungsgeld bereits bezahlt hat. Ist dies der Fall, ge- 

langen seine Daten nicht auf das Magnetband. In allen ande- 

ren Fällen werden auf Magnetband das Aktenzeichen und das 

Kraftfahrzeugkennzeichen erfaßt und dem Kraftfahrt-Bundes- 
amt mitgeteilt. Nach etwa 10 Tagen kommt das Magnetband 

von dort an die Stadt — versehen nun auch mit Name, Vor- 

name, Geburtstag und -ort und Anschrift des Kraftfahrzeug- 

halters. Diese Daten speichert die Stadt sodann ebenfalls in 

ihrer Ordnungswidrigkeitendatei — und zwar auch dann, wenn 

der Bürger inzwischen das Verwarnungsgeld bezahlt, der Vor- 

gang sich also erledigt hat. Hat der Bürger nicht gezahlt, er- 

hält er frühestens 12 Tage nach dem Tattag eine maschinell 
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erstellte schriftliche Verwarnung/Anhörung. Erfolgt auch hier- 
auf keine Reaktion, erstellt die Stadt weitere 30 Tage später 

einen Datensatzauszug, auf dem der Bußgeldsachbearbeiter 

die weitere Vorgehensweise, z. B. den Erlaß eines Bußgeld- 

bescheides, verfügen kann. Ein solcher ergeht in der Regel 

weitere 20 Tage später. Zahlt der Bürger hierauf, wird dies in 

der Ordnungswidrigkeitendatei entsprechend vermerkt. Zahlt 

er nicht, läßt jedoch den Bußgeldbescheid rechtskräftig wer- 
den, so wird automatisiert das Mahnverfahren eingeleitet. Legt 

der Bürger Einspruch ein, so erfolgt, sofern nicht anderes ver- 

fügt wird, die Abgabe der Akten an die Staatsanwaltschaft. 

Abgeschlossene Fälle nimmt die Stadt Stuttgart vierteljährlich 
aus dem aktiven Datenbestand heraus und lagert diesen auf 

Magnetband aus. Ihr Auslagerungsbestand umfaßt immer die 

Daten eines Jahres; vierteljährlich werden immer die Daten 

des am weitesten zurückliegenden Vierteljahres zugunsten der 

des neuen gelöscht. Das jeweils neu entstandene Jahresband 

wird in einer sogenannten Auslagerungsliste, die nach Akten- 

zeichen sortiert ist, auf Mikrofiches verfilmt, der alte Mikro- 

fichbestand vernichtet. Die Stadt sagt, sie benötigt die Aus- 

lagerungsdaten für Rückfragen der Bürger oder Dritter, zum 

Aufklären fehlerhafter Buchungen, zur Rechnungslegung und 

für statistische Zwecke. Andere Bußgeldbehörden nehmen die 

Daten erst nach einem längeren Zeitraum aus dem Daten- 

bestand heraus und löschen sie erst später. 

Dieses Verfahren wirft eine Fülle datenschutzrechtlicher Pro- 

bleme auf, die mit dem Innenministerium noch nicht abschlie- 

ßend geklärt sind. Zwei grundsätzliche Feststellungen drängen 
aber bereit jetzt: 

— Mit dem Verfahren ist neben das Verkehrszentralregister 
in Flensburg ein zweites automatisiertes Verkehrsregister 
auf örtlicher Ebene getreten, in das — in den geschilderten 

Grenzen — alle in der Gemeinde begangenen Verkehrsord- 
nungswidrigkeiten eingegeben werden. Außer den Perso- 
nalien und der Anschrift des „Verkehrssünders“ sind dies 

beispielsweise der Tattag, die Tatzeit, der Tatort, die zuläs- 

sige Höchstgeschwindigkeit und der gemessene Wert, die 
Höhe der Geldbuße, die Dauer des Fahrverbots, das Datum 

des Bußgeldbescheids. Diese Daten können die Bußgeldstel- 
len jederzeit ohne Schwierigkeiten abrufen und im Rahmen 
eines neuen Bußgeldverfahrens „strafschärfend“ verwer- 

ten. Das war bei der Einrichtung des Verkehrszentralregi- 

sters ganz sicher nicht beabsichtigt. In der Begründung da- 
für heißt es nämlich wörtlich, die Vielzahl der örtlichen 
Karteien sei durch eine Zentralkartei ersetzt worden. Auch 
das Bundesverwaltungsgericht meint in einer Entscheidung 
aus dem Jahre 1976, die Entstehungsgeschichte des Ver- 
kehrszentralregisters sei ein Beleg dafür, daß neben ihm 

keine örtlichen Karteien weiterbestehen sollen. Indes 
möchte ich daraus nicht ableiten, daß das automatisierte 
Bearbeiten von Ordnungswidrigkeiten mit einem zeitlich 

begrenzten Speichern von Daten in einer örtlichen Datei 
unzulässig wäre. Wohl aber ist unbedingt sicherzustellen, 
daß nicht jede noch so geringfügige Ordnungswidrigkeit 
dem Bürger jederzeit wieder vorgehalten werden kann. 
Dies war zwar über Bußgeldkarteien und -akten auch bis- 

her schon nicht schlechterdings ausgeschlossen. Doch ist 
durch die Automation eine neue Situation entstanden: die 
Daten sind viel leichter verfügbar. Jetzt kann der Sachbe- 
arbeiter der Bußgeldstelle auf Knopfdruck die „Vortaten“ 
eines Bürgers erfahren und verwerten. Dies macht eine 
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strengere datenschutzrechtliche Beurteilung erforderlich. 

Es genügt eben nicht mehr, daß das Innenministerium per 

Erlaß anordnet, das Führen örtlicher Verkehrssünderkar- 

teien bzw. besonderer Listen oder Karteien zur Erkennung 

von Mehrfachtätern sei unzulässig. Denn selbstverständlich 

ermöglicht die automatisierte Ordnungswidrigkeitendatei 

das Erkennen von Mehrfachtätern, ohne daß dies ihr Ziel 

sein muß. Ich gehe sogar davon aus, daf dies bisher in der 

Regel nicht das Ziel ist, sondern die Datei das Bearbeiten 

von Verkehrsordnungswidrigkeiten, vor allem die Überwa- 

chung der Fristen und des Zahlungseingangs erleichtern 

soll. Das ändert allerdings nichts daran, daß der Zweck je- 

derzeit — auch stillschweigend — geändert werden kann. 

Schon diese Möglichkeit ist bei der datenschutzrechtlichen 

Beurteilung in Betracht zu ziehen. Das heißt: Eine generelle 

Verwertung früher begangener geringfügiger Ordnungs- 

widrigkeiten ist in Rechnung zu stellen. Dagegen bestehen 

aber, wie sich auch aus der juristischen Literatur ergibt, 

grundlegende Bedenken. Nicht jede bußgeldbewehrte Re- 

gelverletzung wie unerlaubtes Parken und geringfügige 

Geschwindigkeitsüberschreitung darf „strafschärfend" ins 

Gewicht fallen. 

Was ist zu tun? Die Nutzungs- und Verwertungsmöglich- 

keiten der Daten der Ordnungswidrigkeitendatei sind ein- 

zuschränken, auch sind die Daten so früh wie nur möglich 

zu löschen. Ich will gerne einräumen, daß sich dies nicht 

zwingend aus dem Landesdatenschutzgesetz oder anderen 

Rechtsvorschriften herleiten läßt. Derzeit fehlt es an einer 

speziellen Bestimmung, die den für den Bürger bestehenden 

Gefahren angemessen Rechnung trägt, ohne die berechtig- 

ten Interessen der Bußgeldstellen zu negieren. Ich forderte 

deshalb das Innenministerium auf, sich für eine Schließung 

dieser Lücke einzusetzen, etwa durch Aufnahme geeigneter 

Vorschriften in den schon lange diskutierten Entwurf eines 

Gesetzes über das Verkehrszentralregister. Diesen Vor- 

schlag überging es bislang mit Schweigen. Es will jedoch 

mit mir gemeinsam dafür sorgen, daß die Bußgeldstellen 

die Daten im örtlichen Verkehrsregister in Zukunft rascher 

löschen. 

— Den Belangen des Datenschutzes läuft aber auch zuwider, 

daß die Daten selbst solcher Bürger in die Ordnungswidrig- 

keitendatei eingestellt und beim Kraftfahrt-Bundesamt ab- 

gefragt werden, die innerhalb der auf der Zahlkartenver- 

warnung angegebenen 1-Wochen-Frist das Verwarnungs- 

geld zahlen. Dafür sehe ich keine Notwendigkeit. Nach 

meinen Berechnungen kann die Verwaltung diese Frist so- 

wie eine auf Erfahrungswerten beruhende Ubergangsfrist 

verstreichen lassen, ehe sie weitere Maßnahmen einleitet. 

Denn selbst dann bleibt ihr noch genügend Zeit, um das 

Verfahren innerhalb der Verjährungsfrist von drei Mona- 

ten zum Abschluß bringen zu können. Ich schlug deshalb 

dem Innenministerium vor, den Verfahrensablauf entspre- 

chend zu ändern. Dem widersprach es mit der Begründung, 

der betroffene Bürger müsse aus Gründen eines fairen Ver- 

fahrens zum frühestmöglichen Zeitpunkt zum Tatvorwurf 

gehört werden; dies verlange, daß die Anfrage in Flens- 

burg schon zwei bis drei Tage nach dem Tattag erfolge. 

Das überzeugt nicht: Bei dem von mir vorgeschlagenen 

Verfahren träte keine nennenswerte Verzögerung ein. Ak- 

zeptiert ist dagegen meine Initiative, daß Bußgeldstellen 

die vom Kraftfahrt-Bundesamt übermittelten Halterdaten 
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dann nicht in ihrer Ordnungswidrigkeitendatei speichern, 
wenn der Bürger das Verwarnungsgeld inzwischen gezahlt 
hat. 

9. Teil: Der Bürger und seine soziale Stellung 

1. Benachteiligt in der Gesellschaft — auch weniger Daten- 
schutz? 

1.1 Psychisch Kranke 

Psychisch Kranke stoßen immer noch auf erhebliche Vor- 
urteile. Sie werden besonders leicht diskriminiert. Auch 
beim Umgang mit ihren Daten zeigt sich dies leider immer 
wieder. 

1.1.1 Brandmal im Adreßbuch 

Ein Journalist bemerkte eines Tages: im Adreßbuch 
für Konstanz und Umgebung waren die Patienten des 
Psychiatrischen Landeskrankenhauses Reichenau un- 
ter dessen Anschrift „Feuersteinstraße 55* aufgeführt 
und durch ein zusätzliches „p“ als Patienten beson- 
ders gekennzeichnet. Wie konnte es dazu kommen? 

Die Gemeinde Reichenau wollte 1983 ihr Adreßbuch 
erneut auflegen. Sie publizierte ihre Absicht im Amts- 

blatt und wartete ab, welche Bürger dagegen Wider- 
spruch einlegen. So recht, so gut: Dann beauftragte 

sie ihr Rechenzentrum, dem Adreßbuchverlag die 

Daten aller Einwohner mit Ausnahme der Widerspre- 

cher auf Magnetband zur Verfügung zu stellen. Nie- 
mand kam auf den Gedanken, die Daten der ca. 400 

im Melderegister erfaßten Patienten des Psychiatri- 
schen Landeskrankenhauses Reichenau zurückzuhal- 
ten. Das hatte besonders schlimme Folgen: denn 

einige Zeit zuvor ließ das Bürgermeisteramt diese 

Einwohner in seinem manuellen und automatisierten 

Melderegister mit einem Zusatz „p“ kennzeichnen, 

um es in Zukunft bei der Berechnung der Umlage 

für die Müllbeseitigung leichter zu haben. Diese Pa- 

tienten waren nämlich bei der Umlage nicht zu be- 

rücksichtigen, da das Psychiatrische Landeskranken- 

haus nicht an die kommunale Müllbeseitigung ange- 
schlossen ist. Gewiß ging die Berechnung der Müll- 
umlage der Gemeinde Reichenau seitdem leichter. 

Aber völlig übersehen hatte das Bürgermeisteramt, 

daß es den Patienten in der Einwohnerdatei durch 
das Anfügen des Zusatzes „p" an die Straße und 
Hausnummer „Feuersteinstraße 55“ eine neue An- 

schrift gab und diese besonders schutzbedürftigen 

Personen brandmarkte. 

Dieses Vorgehen des Bürgermeisteramts Reichenau 

verstieß in mehrfacher Hinsicht gegen den Daten- 
schutz. Das Meldegesetz untersagt ausdrücklich, in 
einem Adreßbuch Daten psychisch Kranker zu veröf- 
fentlichen. Noch weniger geht es an, diese Personen 
zugleich mit einem besonderen Zusatz zu kennzeich- 
nen und damit die letzten Zweifel zu beseitigen, ob es 

sich bei ihnen um Patienten oder um Ärzte oder Pfle-
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1.1.3 

gepersonal des Psychiatrischen Landeskrankenhau- 
ses handelt. Natürlich darf ein Bürgermeisteramt ei- 

nen Einwohner im Meideregister auch nicht unter fal- 
scher Adresse führen. Auf meine Beanstandung hin 

bedauerte das Bürgermeisteramt seine Fehler, kaufte 

die wenigen noch vorrätigen Adreßbücher auf und 
vernichtete sie. Außerdem ließ es den Zusatz „p“ in 
seinem manuellen und automatisierten Melderegister 

löschen. Darüber hinaus traf es Vorkehrungen, daß in 

Zukunft im Adreßbuch Reichenau kein Patient des 
Psychiatrischen Landeskrankenhauses mehr er- 
scheint. 

Wohngemeinschaft — Geld gegen Daten? 

Psychisch Kranke und seelisch Behinderte brauchen 
nach ihrer Entlassung aus dem Psychiatrischen Kran- 

kenhaus oft noch Unterstützung und Hilfe, um sich 

wieder im Alltag zurechtzufinden. Zunehmend gibt es 

Wohngemeinschaften, die sich solcher Menschen an- 
nehmen. Der Erfolg ihrer Bemühungen hängt wesent- 

lich davon ab, daß sie qualifizierte Fachkräfte als 
Mitarbeiter finden. Das wiederum kostet Geld. Die 

Landeswohlfahrtsverbände geben schon seit Jahren 

daher freiwillig Personalkostenzuschüsse. Um sicher- 
zugehen, daß die Wohngemeinschaften diese richtig 

verwenden, lassen sie sich Nachweise vorlegen. Dar- 

über kam es in der Vergangenheit immer wieder zu 
Spannungen zwischen Wohngemeinschaften und So- 

zialhilfe. Strittig war, wie die Nachweise aussehen 

müssen und welche Angaben darin über die einzel- 
nen betreuten Personen zu machen sind. Die Wohn- 

gemeinschaften befürchten, das Vertrauensverhältnis 

zwischen Betreuern und betreuten Personen gerate in 

Gefahr und damit letztlich die soziale Wiedereinglie- 
derung der Betreuten, wenn sie zu detaillierte Infor- 

mationen über diese Personen weitergeben müssen, 

um Zuschüsse zu erhalten. Schon in meinem letzten 
Tätigkeitsbericht (Landtags-Drucksache 8/4600, S.89, 
90) wies ich auf diese Problematik hin und forderte 
dazu auf, bei der Gestaltung des Zuschußverfahrens 

auf die Persönlichkeitssphäre der betreuten Personen 
soweit wie irgend möglich Rücksicht zu nehmen. Ich 

begrüße deshalb sehr, daß der Landeswohlfahrtsver- 

band Baden bei der Überarbeitung seiner Förderricht- 
linien mein Anliegen inzwischen berücksichtigte. 
Wohngemeinschaften müssen jetzt an das Sozialamt 

nur noch verschlüsselte Angaben weitergeben. Ich 

hoffe, daß dieses Beispiel Schule macht. 

Wer zahlt? — Vom Streit der Leistungsträger 

Seit Jahren steigen die Ausgaben für Sozialleistun- 
gen. Verständlich ist, wenn deshalb jeder Leistungs- 
träger sorgfältig prüft, ob er tatsächlich zahlen muß. 
Lehnt er dies ab, muß wegen unseres engmaschigen 

sozialen Netzes meist ein anderer einspringen. Dieser 

zahlt heutzutage freilich auch nicht gleich, sondern 
prüft, ob der ursprüngliche Adressat nicht doch der 
Iichtige war. Sieht er dies so, geht der Kampf ums lie- 
be Geld erst richtig los. Er nimmt oft Formen an, die 

nicht nur engagierte Kritiker der Bürokratie in Har- 

109



Landtag von Baden-Württemberg — 9. Wahlperiode Drucksache 9 / 940 
  

nisch bringen. Für den Datenschutz sind solche Vor- 

gänge aus anderem Grund interessant: Objekt der 

Auseinandersetzungen sind häufig psychisch Kranke, 
deren persönliche und gesundheitliche Verhältnisse 

man dabei in einer oft peinlichen Art und Weise 
durchleuchtet. Im einzelnen geht es so zu: 

Nimmt ein Psychiatrisches Krankenhaus einen Pa- 
tienten auf, zahlt ın der Regel zunächst die gesetzli- 

che Krankenversicherung. Von Zeit zu Zeit prüft sie, 
ob es sich bei den Leistungen des Krankenhauses 

noch um „Krankenhauspflege“ im Sinne von $184 
RVO handelt; denn nur dann muß sie für dıe Kosten 

aufkommen. Um „Krankenhauspflege“ handelt es 
sich — so das Bundessozialgericht — immer dann, 
wenn die erforderliche Hilfe nur mit den besonderen 

medizinischen Möglichkeiten eines Krankenhauses 
möglich ist. Bei ihrer Entscheidung, ob dem so ist, 

wollen sich jedenfalls in Baden-Württemberg die 
Krankenkassen nicht allein auf ein Gutachten des 

Krankenhausarztes stützen, worin er schlicht die Fra- 

ge der „Krankenhauspflege* bejaht oder verneint. 
Ganz anders: Der Krankenhausarzt muß für sie einen 

Vordruck „Ärztlicher Zwischenbericht“ ausfüllen, 

Darin fragen die Krankenkassen u. a. nach der Dia- 

gnose und dem genauen Krankheitsverlauf und wol- 

len vor allem auch die Therapie in allen Einzelheiten 

erfahren, beispielsweise die Art und Häufigkeit der 

ärztlichen Visiten und dıe genaue Dosierung der ein- 
gegebenen Medikamente. Nicht genug damit: Es geht 
auch um die konkreten Therapiemaßnahmen und um 
die Frage, ob „Hilfsbedurftigkeit bei den täglichen 
Grundverrichtungen“ vorliegt. Kommt die Kranken- 
kasse anhand dieser Angaben zum Ergebnis, es hand- 

le sich nicht um „Krankenhauspflege“, lehnt sie die 

Kostenübernahme ab. Jetzt muß das Krankenhaus 

versuchen, das Geld von der Sozialhilfe zu bekom- 

men, wenn der Patient selbst mittellos ist. Das Sozial- 

amt wiederum ist seit 1983 durch ein Rundschreiben 

der beiden Landeswohlfahrtsverbände verpflichtet, 

für seine Entscheidung, ob ein „Pflegefall” vorliegt, 

nun seinerseits einen „ärztlichen Zwischenbericht” 

beim Krankenhaus anzufordern. Verneint es dies und 

können sich dann Krankenkasse und Sozialamt nicht 

einigen, muß letztlich das Sozialgericht entscheiden. 
Dies soll gar nicht so selten vorkommen. 

Weil dieses Verfahren so bedrückend ist, tut rasche 

Abhilfe besonders not: Zum einen müssen Kranken- 

kassen und Sozialhilfe ihre Maßnahmen stärker koor- 

dinieren; es ist schlechterdings nicht hinnehmbar, daß 
beide wegen desselben Vorgangs unabhängig vonein- 

ander „ärztliche Zwischenberichte“ anfordern. Zum 

anderen sollten beide den behandelnden Arzt ent- 

scheiden lassen, ob es sich um „Krankenhauspflege“ 
oder um einen „Pflegefall“ handelt. Sie könnten ihm 

ja einen Katalog der maßgeblichen Kriterien an die 

Hand geben, um etwaige Fehlbeurteilungen von 

vornherein zu vermeiden. Der Krankenhausarzt sollte 
einen „ärztlichen Zwischenbericht“ allenfalls dann 

ausfüllen müssen, wenn er sich trotz Beurteilungs- 

katalog zwischen den Alternativen „Krankenhaus- 

pflege“ oder „Pflegefall“ nicht entscheiden kann. 
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Besonders schlecht sind psychisch Kranke daran, die 
nicht in einer gesetzlichen Krankenversicherung und 

zugleich mittellos sind. Hier muß die Sozialhilfe auf 
jeden Fall aufkommen; bloß sind ihre Leistungen un- 

terschiedlich hoch, je nachdem, ob es „Krankenhaus- 

pflege" oder ein „Pflegefall* ist. Trotzdem: Sobald 

beim Sozıalamt ein Antrag auf Sozialhilfe eingeht, 
fordert es stereotyp den „ärztlichen Zwischenbe- 
richt” an. Ich verstehe nicht, warum die Sozialämter 

schon zu einem so fruhen Zeitpunkt stets so detail- 

lierte Informationen über die Art der Erkrankung und 
die Therapiemaßnahmen benötigen. Sie sollten doch 
ebenso wie die gesetzlichen Krankenkassen zunächst 
davon ausgehen können, daß ein Krankenhaus einen 

psychisch Kranken, den es aufnahm, jedenfalls in der 

ersten Zeit seines Aufenthalts ärztlich behandelt und 

nicht bloß pflegt. Manchem Kranken, der rasch das 

Krankenhaus wieder verlassen kann, bliebe dann der 

„ärztliche Zwischenbericht” erspart. 

Meine Vorstöße beim Sozialministerium, den Landes- 

wohlfahrtsverbänden und den Verbänden der Kran- 
kenkassen stießen bislang auf nahezu taube Ohren. 

Die meisten meinen, man könne die Entscheidung 

nicht stärker als bisher den Ärzten überlassen. Ich 
kann nur hoffen, daß dies nicht das letzte Wort ist 

und alle nach Lösungen suchen, die Persönlichkeits- 
sphäre der psychisch Kranken besser zu schützen, als 
dies bislang geschieht. 

1.2 Schwerbehinderte 

Entgegen mancher anderen Äußerung wird nicht jeder, der 
es möchte, als Schwerbehinderter anerkannt. Wer dies an- 

strebt, muß einiges auf sich nehmen. Am Anfang steht ein 

Vordruck; darauf hat er detaillierte Angaben über seine 

Behinderung zu machen. Die Vordrucke für Schwerbehin- 
derte weisen wie viele andere amtliche Vordrucke auch 

ganz erhebliche Mängel auf: 

— Besonders zu Kritisieren ist die Art und Weise, wie sich 

die Versorgungsämter darauf ermächtigen lassen, Aus- 

künfte einzuholen und Akten beizuziehen. Da heißt es 
in dem Vordruck wörtlich: 

„Ich erkläre mich damit einverstanden, daß das Versorgungs- 
amt dıe fur die Feststellung erforderlichen Auskünfte einholt 
und die über mich bei Ärzten, Krankenanstalten, Behörden 
und Trägern der Sozialversicherung gefuhrten Aktenvorgänge 
einschließlich der Untersuchungsunterlagen (z. B. Kranken- 
papiere, Aufzeichnungen, Krankengeschichten, Untersu- 
chungsbefunde, Rontgenbilder) zur Einsicht beizieht, auch 
wenn nicht samtlıche Teile dieser Aktenvorgange fur die 
Feststellung erforderlich sind und wenn diese Unterlagen von 
Ärzten stammen, dıe von mtr im Antrag nicht ausdrücklich 
benannt worden sind. Ich genehmige die Verwertung dieser 
Unterlagen im Feststellungs- bzw. sonstigen Verwaltungsver- 
fahren der Versorgungsverwaltung und entbinde die beteilig- 
ten Ärzte von ihrer Schweigepflicht.“ 

So darf man es gewiß nicht machen. Eine solche Einwil- 

ligung ist aus zwei Gründen unwirksam: 

Zum einen ist sie zu unbestimmt. Praktisch gibt sie dem 

Versorgungsamt die Möglichkeit, bei jedem Arzt, jeder 

Behörde und jedem Träger der Sozialversicherung Aus- 

künfte einzuholen und Unterlagen anzufordern. Seine 

Anfrage muß nicht einmal in Zusammenhang mit der 
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Behinderung stehen. Was dies letztlich bedeutet, kann 
der Antragsteller in aller Regel gar nicht überblicken. 

Er gibt dem Versorgungsamt praktisch einen Freibrief, 

sich überall über ihn zu erkundigen. 

Fehlerhaft ist auch die Art und Weise, wie die Einwil- 

ligungserklärung auf dem Vordruck steht. Jeder näm- 

lich, der den Antrag unterschreibt, unterschreibt damit 

zugleich sie. Eine Rechtsgrundlage für einen solchen 
Automatismus gibt es nicht. Der Vordruck degradiert 

die höchstpersönliche Entscheidung in die Einwilligung 

zu einem reinen Formalakt. Auch tut der Vordruck so, 

als ob es im Verfahren auf Anerkennung als Schwerbe- 
hinderter immer nötig sei, Auskünfte einzuholen und 
Unterlagen beizuziehen. 

— Besonders schlecht sind Ausländer daran: ihnen muß 

die Ausländerbehörde auf dem Antrag zusätzlich be- 

scheinigen, daß sie sich rechtmäßig im Bundesgebiet 

aufhalten. Auf diese Weise erfährt die Ausländerbehör- 

de immer, daß der Ausländer als Schwerbehinderter 

anerkannt sein will, obwohl sie dies nichts angeht. 

Nicht genug: Meist füllt der Ausländer zunächst den 

Vordruck aus und beschafft sich dann die Bescheini- 

gung der Ausländerbehörde. Diese sieht deshalb auch 

noch, welche Angaben er machte. Ich meine, man kann 

hier anders vorgehen: In aller Regel dürfte es genügen, 
wenn der Ausländer dem Versorgungsamt seinen Paß 
vorlegt. Aus ihm ersieht es, ob und bis wann er Aufent- 

haltserlaubnis oder Aufenthaltsberechtigung hat. Sollte 
dies ausnahmsweise einmal nicht reichen, sollte der 
Ausländer die Bescheinigung auf einem besonderen 
Vordruck beschaffen können. 

Das Landesversorgungsamt erklärte sich bereit, meine 

Vorschläge zu übernehmen. So sehr ich dies begrüße, be- 

ruhigen kann es mich nicht — gibt es doch im Sozıalbe- 

reich noch viele andere Vordrucke mit ähnlicher „Gene- 

ralvollmacht”. Ebenso aus rechtlichen wie aus menschli- 

chen Gründen sollte man sie ändern. Viele Empfänger so- 

zialer Leistungen bedrückt sehr, daß sie hierauf angewie- 

sen sind. Ihr Unbehagen steigert sich natürlich, wenn sie, 

um Hilfen zu erhalten, einen Offenbarungseid ablegen und 

praktisch auf das Einhalten aller auch zu ihrem Schutz ge- 

schaffenen Berufs- und Amtsgeheimnisse verzichten sol- 

len. Nicht jeder von ihnen hat schon eine solche Hornhaut, 
daß ihn diese Vorgehensweise kalt läßt, und nicht jeder, 
der darüber sein Unbehagen zum Ausdruck bringt, hat et- 
was zu verbergen. 

1.3 Ausländische Arbeitnehmer — wozu ihr Paß herhalten 
muß 

Ausländer haben nach unserer Verfassung ebenso wıe 

Deutsche das Recht, grundsätzlich selbst zu bestimmen, 

was sie anderen über sich preisgeben. Auch sie genießen 

den Schutz, den das Datenschutzrecht den Bürgern unseres 

Landes bietet. Damit unvereinbar ist die Praxis von Bür- 

germeister- und Finanzämtern, Vermerke in dıe Pässe der 

Ausländer einzutragen. 

— So muß ein Ausländer beim Abholen seiner Lohnsteuer- 

karte damit rechnen, daß seine Gemeinde in seinem 

Paß einen Stempelvermerk anbringt, aus dem sich er- 
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gibt, daß er eine Lohnsteuerkarte erhielt. Dieses eıst- 

mals für das Steuerjahr 1984 angewandte Verfahren 

geht auf eine Weisung der Oberfinanzdirektionen an 
die Gemeinden zurück. Die Finanzverwaltung will auf 
diese Weise sicherstellen, daß der ausländische Arbeit- 

nehmer nicht mehrfach eine Lohnsteuerkarte erhält. 
Dieses Vorgehen steht nicht in Einklang mit dem 
Steuergeheimnis. Durch den Eintrag erfährt nämlich je- 

der, dem der Ausländer seinen Paß vorlegen muß, daß 

er eine Lohnsteuerkarte hat. Die Tatsache dürfte aber 

nicht offenbart werden, da sie unter das Steuergeheim- 

nis fällt. Denn dieses schützt alle Angaben, von denen 

ein Amtsträger im Rahmen eines Verwaltungsverfah- 

rens in Steuersachen Kenntnis erhält. 

— Ein Ausländer, der seinen Arbeitsplatz im Bundesgebiet 
aufgibt und endgültig in seine Heimat zurückkehrt, 
kann vor Ablauf des Steuerjahres seinen Lohnsteuer- 
jahresausgleich durchführen. Die Tatsache, daß er ei- 
nen solchen Antrag stellte, soll das Finanzamt im Paß 

des Ausländers vermerken. So jedenfalls sieht es die 

Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Aus- 

führung des Ausländergesetzes vom 1. August 1984 

ausdrücklich vor. Anscheinend will das Innenministe- 
rium damit sicherstellen, daß sich ein ausländischer Ar- 

beitnehmer nicht nur formal abmeldet, kurze Zeit später 

aber wieder einreist und erneut eine Arbeit aufnimmt. 
Das berechtigt freilich noch lange nicht dazu, das 

Steuergeheimnis zu verletzen. Genau dies geschieht 
aber durch den Eintrag im Paß. Jeder, der ihn zu sehen 

bekommt, kann aus ihm entnehmen, daß sein Inhaber 

einen vorzeitigen Lohnsteuerjahresausgleich beantrag- 

te. 

1.4 Umsiedler im Rechenzentrum? 

Ein Umsiedler aus der DDR lief Gefahr, Opfer überhöhter 

Anforderungen an die Datensicherung zu werden. Ein re- 

gionales Rechenzentrum wollte ihn vorübergehend einstel- 
len, damit er in der Bundesrepublik Fuß faßt. Er sollte im 

Rechenzentrum seine EDV-Kenntnisse auffrischen und ver- 

tiefen. Ein besorgter Benutzer des Rechenzentrums fragte 

mich, ob ein solcher Mann nicht ein zu großes Sicherheits- 

ıisiko sei. Diese Befürchtung vermag ich nicht zu teilen. 
Zwar ist für ein Rechenzentrum außerordentlich wichtig, 

zuverlässige Mitarbeiter zu haben. Allein die Tatsache, 

daß jemand zuvor in der DDR gewohnt hat, rechtfertigt 

nicht den Schluß, er sei für ein Rechenzentrum ein nicht 

vertretbares Sicherheitsrisiko. Dazu bedürfte es anderer 

Umstände. 

1.5 Wo Daten Beschuldigter und Verurteilter landen 

Ein Bürger informierte mich darüber, daß eine Staatsan- 

waltschaft die Druckerei einer Vollzugsanstalt beauftragt 
hatte, 16000 gebrauchte Aktendeckel auf den beiden noch 

unbenutzten Innenseiten zu bedrucken. Das Bedenkliche 

an dieser Sache war, daß diese Aktendeckel Einzelheiten 
über den Gang von Ermittlungs- oder Strafverfahren gegen 

mit vollem Namen bezeichnete Burger enthielten. So konn- 
te man beispielsweise lesen: 
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„Müller, Karl, 32 Js 7000/77, Az. 1. Instanz: Cs 20/78, Trunken- 
heit im Straßenverkehr, Eingang der Anzeige am 22. 11. 1977, An- 
trag auf Strafbefeh! am 10. 02. 1978 an Amtsgericht A, Urteil vom 
04. 04. 1978. Vorsitzender: Richter am Amtsgericht B, Sitzungs- 
vertreter: Rechtsreferendar C. Antrag wegen vorsätzlicher Trun- 
kenheit im Straßenverkehr: 50 Tagessätze ä& 25 DM = 1250 DM, 
Fahrerlaubnis wird entzogen, Fuhrerschein eingezogen. Sperrfrist 
für die Wiedererteilung der Fahrerlaubnis von 8 Monaten. Entschei- 
dung: Wegen fahrlässiger Trunkenheit im Straßenverkehr 35 Ta- 
gessätze & 25 DM = 875 DM, Fahrerlaubnis wird entzogen, Füh- 
rerschein eingezogen, Sperrfrist von 4 Monaten. Rechtskraft.” 

Oder: 

„Maier, Otto, 27 Js 3000/77, Az. 1. Instanz III Ds 140/77, wegen 
Diebstahls, Eingang der Anzeige am 27. 05. 1977, Antrag an Amts- 
gericht D: 02. 11. 1977. Hauptverhandlung am 30. 11. 1977, Vorsit- 
zender: Richter am Amtsgericht E, Sıtzungsvertreter: Staatsan- 
walt F. Verfahren gemäß $ 153a Abs.2 StPO vorläufig einge- 
stellt gegen Zahlung von 1000 DM zugunsten der Lebenshilfe fur 
geistig Behinderte, zahlbar in monatlıchen Raten von 200 DM. 
Vorläufig eingestellt wurde bereits das Verfahren 27 Js 260/77 
(3 Ds 53/77) und zwar in der Hauptverhandlung vom 25. 05. 1977. 
Damalige Geldbuße: 900 DM. Der Angeklagte ist dieser Auflage in 
voller Höhe nachgekommen. Da zwischen sämtlichen Straftaten, 
die alle vor der stationären A’koholentziehungskur begangen 
wurden, ein zeitlicher Zusammenhang besteht, die Taten auf dıe 
Alkoholabhängigkeit zuruckzufuhren sind, vgl. beiliegendes 
Schreiben des Therapıe-Krankenhauses M, der Angeklagte zwı- 
schenzeitlich die Kur mit Erfolg besucht hat, der Schaden in al- 
len Fällen wiedergutgemacht ist und einschlägige Vorstrafen des 
Angeklagten nicht vorliegen, erscheint m. E. Einstellung nach 
8 153 a Abs, 2 StPO vertretbar.“ 

Diese Beispiele ließen sich beliebig fortsetzen. Zwischen 

einem Aktendeckel waren sogar noch einzelne Aktenblät- 

ter. 

Die Staatsanwaltschaft begründete mir gegenüber ihre 
Maßnahme, auch die beiden restlichen Seiten bedrucken 

zu lassen, mit ihrer leeren Kasse. Um den Dienstbetrieb 

überhaupt aufrechterhalten zu können, sei sie gezwungen, 

jede erdenkliche Möglichkeit, Mittel einzusparen, zu er- 

greifen. Sie erklärte sich jedoch bereit, künftig aus Grün- 

den des Persönlichkeitsschutzes Aktendeckel erst nach 

Schwärzen der Namen an die Anstaltsdruckerei zu versen- 

den. Dies hielt ich nicht für ausreichend, da die Beschäftig- 

ten der Anstaltsdruckerei die Betroffenen möglicherweise 
auch aufgrund anderer Angaben auf den Aktendeckeln 
identifizieren können. Zudem hatte ich Zweifel, ob die 

Staatsanwaltschaft tatsächlich auf Tausenden von Akten- 

deckeln den Namen so schwärzen würde, daß er nicht 
mehr lesbar ist. Ich wandte mich daher an das Justizmini- 

sterium, das volles Verständnis für meine Bedenken hatte. 

Es wies die Staatsanwaltschaft an, künftig von solchen 

Druckaufträgen abzusehen, Falls erforderlich, sollte sie 

von vornherein doppelseitig bedruckte Aktenhüllen be- 

schaffen. 

1.6 Rosa Listen über Homosexuelle? 

Führt die Polizei rosa Listen über Homosexuelle? Werden 
Homosexuelle in Polizeidateien gespeichert? Was ge- 

schieht mit den Daten, die die Polizei an Treffpunkten er- 

hebt, die Homosexuelle bevorzugen? So oder ähnlich lau- 

ten seit Jahren Anfragen zahlreicher Bürger, die be- 

fürchten, allein wegen ihrer Veranlagung bei der Polizei 
gespeichert zu sein. Manch einer fügt von vornherein hin- 
zu, er könne den Versicherungen der Polizei, dies gesche- 
he nicht, einfach keinen Glauben schenken. Dagegen spre- 
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che das Verhalten der Polizei „vor Ort“. Leider kann ich 
diesen Bürgern ihre Angst nicht nehmen — ich kann we- 
der bestätigen noch dementieren, daß die Polizei rosa Li- 

sten oder Sonderdateien über homosexuell veranlagte Mit- 
bürger führt. Woran liegt das? Die Polizei läßt es mich 

nicht kontrollieren, Ihre Begründung: Die vom Sittendezer- 
nat geführten Dateien dienten nur behördeninternen Zwek- 

ken, aus ihnen würden keine Auskünfte an andere Behör- 

den erteilt. Solche Dateien aber dürfe der Datenschutzbe- 
auftragte nach dem Landesdatenschutzgesetz nicht kon- 
trollieren. Ich erfahre dann zwar, daß die Polizei Treff- 
punkte Homosexueller überwacht, weil diese in den letz- 
ten Jahren vermehrt Täter und Opfer strafbarer Handlun- 
gen waren; allerdings geschehe dies in der Regel nur im 
Zusammenhang mit einer konkreten Straftat oder Ord- 
nungswidrigkeit. Man liefert mir sogar Zahlen, die belegen 
sollen, wie häufig Homosexuelle Opfer von Straftaten wur- 

den. Man sagt mir auch, daß sich die Beamten vor Ort er- 
forderlichenfalls einen Namen notieren, um durch eine 

spätere Abfrage der polizeilichen Informationssysteme 

feststellen zu können, ob der Angetroffene gesucht wird 
oder schon einmal eine bestimmte Straftat begangen hat. 
Verlaufe die Überprüfung negativ, streiche der Beamte 

den Namen in seinem Notizbuch. Selbstverständlich spei- 
chere die Polizei keinen der UÜberprüften in einer Liste 
oder Polizeidatei — es sei denn, sie leite gegen ihn ein Er- 

mittlungsverfahren wegen einer Straftat ein. Damit be- 
handle die Polizei den homosexuell veranlagten Bürger 
nicht anders als andere Bürger, die einer strafbaren Hand- 
lung verdächtig seien. Kurzum — die Polizei weist ent- 
schieden zurück, daß sie rosa Listen oder Homosexuellen- 

dateien führt. Entsprechendes erklärt auch das Innenmini- 
sterium im Landtag. Ich will dies alles gerne glauben, nur 
—- solange ich mich nicht selbst davon überzeugen konnte, 

kann ich keine Unbedenklichkeitsbescheinigung erteilen. 
Läge es nicht im Interesse aller, wenn ein unabhängiges 
Organ wie der Datenschutzbeauftragte Erhebung und Ver- 
arbeitung von Dateien dieses Personenkreises umfassend 
prüfen könnte? Wahrscheinlich könnte dann nicht weni- 

gen eine ganz unbegründete Sorge genommen werden. 

Anmerkung: So wie ich denkt auch ein Polizeichef, bei 
dem ich eine entsprechende Prüfung durchführen wollte. 
Er sah sich jedoch kraft höherer Weisung daran gehindert, 
mir einen Blick in seine Unterlagen zu gestatten. 

2. Wie steht es um das Sozialgeheimnis? 

Wer auf soziale Hilfen angewiesen ist, braucht besonderen 

Schutz, Deshalb gibt es das Sozialgeheimnis. Leider erleben 
viele Bürger, daß es mit dessen Wahrung nicht immer zum be- 
sten steht. 

2.1 EDV-Ausdrucke unbemerkt verschwunden 

Ende 1983 lag in meiner Post ein Packen EDV-Ausdrucke 
mit vertraulichen Angaben über Versorgungsberechtigte. 
Im einen Stapel war unter anderem zusammengestellt, wer 

welche orthopädischen Hilfsmittel erhielt und was dies ko- 
stete. Der andere Stapel enthielt Mitteilungen der Versor- 
gungsämter an die orthopädischen Versorgungsstellen, wo- 
bei außer den Namen und Anschriften auch das Rentenzei- 
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chen der Versorgungsberechtigten genannt war. Solche 
Ausdrucke kann das Landesversorgungsamt im RSJW — 
dem Gemeinsamen Rechenzentrum des Sozial-, Justiz-, 
Wirtschafts-, Finanz- und Innenministeriums — ausdruk- 

ken. Ich wollte vor allem aufklären, ob und wann das 

RSJW und das Landesversorgungsamt den Verlust der 
Ausdrucke bemerkt hatten. Das Ergebnis war enttäu- 

schend: Beide waren ahnungslos — und das, obwohl seit 

dem Druck dieser Listen bereits über 20 Tage verstrichen 
waren. Zudem war dies nicht der erste Fall dieser Art: 

Schon 1982 hatte das RSJW nicht bemerkt, daß jemand in 

seinem Rechenzentrum unbefugt EDV-Listen mit Angaben 
über seine Bediensteten erstellte und dann außer Haus 
brachte. Die wichtigste Frage für die Verantwortlichen im 
RSJW war leider wieder nicht, wieso die EDV-Ausdrucke 

verschwinden konnten. Wie 1982 ging bei ihnen auch dies- 

mal das große Rätselraten los, welcher Bedienstete des 
RSJW die EDV-Listen wohl aus dem Rechenzentrum her- 
ausgeschmuggelt hat. Freilich verlief die Suche ergebnis- 

los — wen wundert dies schon: bei Computerdelikten — 
einmal unterstellt, es sei hier eines gewesen — ist wegen 

fehlender Spuren ein Täter seiten ausfindig zu machen. 

Wie man künftig im RSJW das Verschwinden irgendwel- 

cher Ausdrucke wenn schon nicht ganz verhindern, so 

doch zumindest schnell bemerken will, ist bis heute nicht 
gelöst. Um zu verstehen, daß dies eine gravierende Sicher- 
heitslücke im RSJW ist, muß man wissen: Das RSJW ver- 

arbeitet in seinem Computer die Daten von 800 000 Behın- 

derten und 250000 Empfängern von Kriegsopferversor- 
gung. Darüber hinaus speichert es von ca. 20.000 Einspre- 
chern gegen die Erweiterung des Flughafens Echterdingen 
außer Name und Anschrift auch Angaben über den Inhalt 
ihres Einspruchs. Damit nicht genug: registriert sind im 
RSJW ferner mehr als 2,5 Millionen Bürger, die früher an 

Röntgenreihenuntersuchungen teilnahmen. Schließlich er- 

stellen seine Computer im Jahr ca. 150 000 Mahnbescheide 

für die Amtsgerichte Stuttgart und Bad Cannstatt. Zudem 

ist das RSJW Mittelpunkt eines weit verzweigten Daten- 
netzes, an das mehr als 17 Behörden — darunter Ministe- 
rien, Regierungspräsidien und Bauämter — angeschlossen 

sind. 

Weil das RSJW so umfassende Aufgaben wahrzunehmen 
hat, begann ich schon 1982, dessen Datensicherungsmaß- 
nahmen zu überprüfen. Ich stellte fest, daß manches im ar- 

gen lag und informierte die betroffenen Ministerien. Auf- 
grund weiterer Kontrollen ließ ich 1983 das damals für das 

RSJW federführende Wirtschaftsministerium wissen: 

— Jede Behörde, die das RSJW nutzt, kann nicht nur ıhre 

eigenen, sondern ohne weiteres auch Daten und Pro- 

gramme anderer an das RSJW angeschlossener Behör- 

den verarbeiten. 

— Beim RSJW, das noch nie systematisch dıe Sıcherheit 

seiner Datenverarbeitung überprüfte, fehlt ein ge- 

schlossenes Sicherheitskonzept. 

-— Behörden, die das Rechenzentrum nutzen, informierte 

das RSJW nicht über seine Sicherheitslücken. 

— Das RSIW konnte nicht einmal sagen, wer im Rechen- 

zentrum welche Aufgaben hat und wie diese zu erfüllen 
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2.2 

2.3 

sind, welche Dienstanweisungen gelten und wie z.B. 
der Katastrophenplan aussieht. 

Jedem EDV-Spezialisten ist damit klar, daß vor diesem 
Hintergrund das unbemerkte Verschwinden der EDV-Aus- 
drucke im RSJW noch ein Randproblem war. Leider hat 
sich die Datensicherung beim RSJW bis jetzt nicht wesent- 

lich verbessert. Wirtschaftsministerium und RSJW beant- 
worteten meine Schreiben immer erst nach Monaten, teils 

erst nach mehreren Mahnungen, und nannten so gut wie 

nie konkrete Verbesserungen. Das jetzt zuständige Innen- 
ministerium ließ mich wissen, es wolle die Datensicherung 
im RSJW durch ein besonderes Sicherheitsprogramm ver- 
bessern. Dringend notwendig ist, diese Absicht schnell in 
die Tat umzusetzen. 

Fahndung nach Vätern und säumigen Zahlern 

Jugendämter stehen immer wieder vor der wenig angeneh- 
men Aufgabe, wegen einer Vaterschaftsfeststellung oder 
eines Unterhaltsanspruchs den Aufenthalt einer bestimm- 
ten Person zu ermitteln. Bei ihren Recherchen müssen sie 
zwangsläufig denen, die ihnen weiterhelfen sollen, Infor- 

mationen über den Gesuchten geben. Beschränken sie sich 

dabei auf das Notwendige, ist nichts dagegen zu sagen. 

Nicht mehr gedeckt durch $69 Abs. 1 Nr. 1 SGB X war frei- 

lich eine Fahnungsmethode, die sich über das ganze Bun- 
desgebiet erstreckte: 

Der Zeitschrift „Amtsvormund” legte das Deutsche Institut 
für Vormundschaftswesen bis vor kurzem regelmäßig ein 
Suchblatt bei. Darin war jede Person, die man suchte, mit 

folgenden Daten aufgeführt: Name, Geburtstag, Geburts- 
ort, Beruf, letzter bekannter Aufenthalt, ersuchende Stelle 

und deren Aktenzeichen. Durch diese Fahndungsaktion 
konnte jeder, der das Suchblatt las, Einzelheiten über die 
persönlichen Verhältnisse der Gesuchten erfahren. Das 
waren nicht wenige; denn die Zeitschrift „Amtsvormund“ 

bezogen nicht nur nahezu alle Jugend- und Sozialämter, 
sondern auch andere interessierte Personen. Weil es kei- 
nerlei Regelung darüber gab, wann ein Jugendamt eine 

solche Fahndungsaktion in Gang setzen konnte, passierte 
es schon hin und wieder, daß selbst jemand ins Suchblatt 

kam, der überhaupt nicht wußte, daß ihn ein Jugendamt 
sucht. Diese öffentliche „Fahndung“ überschritt sicher das 

Maß des Erforderlichen. Hinzu kommt, daß nach Meinung 

vieler ihre Erfolgsaussichten recht spärlich waren. Wie 
dem auch sei: Das Institut für Vormundschaftswesen hat 
inzwischen die Herausgabe des Suchblatts eingestellt. 

Information des Bürgers — ein selbstverständliches Gebot? 

Für jede Verwaltung, die Bürgerfreundlichkeit auf ihre 
Fahnen schreibt, müßte es selbstverständlich sein, den 
Bürger genau zu informieren, ob er ihre Fragen beantwor- 
ten muß oder nicht, ehe sie ihn befragt. Dieser Grundsatz 

ergibt sich aus dem Rechtsstaatsprinzip; ausdrücklich ver- 
ankert ist er zudem in $9 Abs.2 LDSG und $9 Abs.2 

BDSG. Leider sieht die Praxis gerade auch im Sozialbe- 
reich oft ganz anders aus. 
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— Immer wieder sagen Behörden den Bürgern überhaupt 
nicht, in welcher Rechtsvorschrift steht, daß er Aus- 

kunft zu geben hat. Teils ist dies Gedankenlosigkeit 
oder schlichte Unkenntnis, teils erklärt es sich aus den 

echten Schwierigkeiten, die viele Behörden mit der 

Hinweispflicht haben. Andere wiederum scheinen im- 
mer noch anzunehmen, sie dürften den Bürger alles fra- 

gen, was sie für sinnvoll und zweckmäßig halten, und 

der Bürger müsse ihnen alles beantworten. Mag sein, 
daß vielen Behörden ein solcher Grundsatz wünschens- 

wert erscheint; es gibt ihn jedoch selbstverständlich 
nicht. Er stünde zudem in offenkundigem Gegensatz 

zum Recht des Bürgers, grundsätzlich selbst zu ent- 

scheiden, was er wann wem über sich sagen will. Nie- 

mand kann deshalb den Mitarbeitern der öffentlichen 
Verwaltung ersparen, sich selbst einmal klar zu wer- 

den, ob und wenn ja auf welcher konkreten Rechtsvor- 

schrift ein Bürger zur Mitwirkung verpflichtet ist. 

— Wenn die Behörden im Rahmen von Befragungen oder 
Untersuchungen schon Hinweise geben, entsprechen 

sie oft nicht der Rechtslage. Viele überinterpretieren 
Auskunftspflichten der Bürger und wollen damit von 

ihnen mehr wissen als sie zu sagen haben: 

« So fragen z.B. Sozialämter unterhaltspflichtige Ange- 
hörige von Sozialhilfeempfängern nach Name, Ge- 
burtstag, Familienstand, Beruf, Wohnung, Einkom- 

men und Verdienst ihrer Kinder, obwohl sie dies 

überhaupt nichts angeht. Ein Sozialamt berief sich 

dazu noch auf $ 116 Abs. 1 des Bundessozialhilfege- 

setzes (BSHG). Dort heißt es aber nur, daß der Unter- 

haltspflichtige Auskunft über seine eigenen Einkom- 
mens- und Vermögensverhältnisse geben muß. 

» In einem anderen Fragebogen erkundigt sich ein So- 
zialamt unter Hinweis auf $116 BSHG sogar bei ei- 

nem Unterhaltspflichtigen, ob der Sozialhilfeempfän- 
ger Vermögen besitzt und, wenn ja, welches. Damit 

erweckt es den irrigen Eindruck, auch hierüber müs- 

se der Adressat Auskunft geben. 

— Besonders Kraß trieb es ein Jugendamt: Es wollte vom 

Arbeitgeber des Vaters eines nichtehelichen Kindes er- 

fahren, was dieser verdient und berief sich dazu auf 
$116 BSHG. Diese Regelung gilt aber, wie Mitarbeiter 

von Jugendämtern eigentlich wissen sollten, nur, wenn 

es um Sozialhilfeleistungen geht. Der Arbeitgeber muß- 

te also keineswegs die gewünschte Auskunft geben. 

Um Mißverständnisse zu vermeiden, sei bemerkt: Meine 

Kritik richtet sich nicht dagegen, daß Sozialbehörden sol- 

che Fragen überhaupt stellen. Fragen dürfen sie grundsätz- 

lich wie jeder andere alles. Ich kritisiere, daß sie dem Bür- 
ger nicht klaren Wein darüber einschenken, welche Infor- 

mationen er kraft welcher Rechtsvorschrift geben muß und 

welche nicht. Die Befürchtung vieler Behörden, dann wür- 

den sie nicht mehr die benötigten Informationen erhalten, 

teile ich nicht. Wer so denkt, unterschätzt die Bereitschaft 

des Bürgers mitzuwirken. Damit alles funktioniert, muß 

freilich die Verwaltung den Bürger als Partner begreifen 
und in ihm nicht nur den Lieferanten von Informationen 
sehen. 
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3. Der verwaltete Mitarbeiter 

Den Angehörigen des öffentlichen Dienstes geht es keines- 

wegs so viel anders als anderswo Beschäftigten. Wie in der 

Privatwirtschaft rationalisieren auch öffentliche Arbeitgeber 

ihre Personalverwaltung und versuchen auf diese Weise, ihre 

Personalkosten zu senken. Ein wichtiges Hilfsmittel dabei ist 

der Computer. Er hält deshalb in zunehmendem Maße Einzug 

in der Personalverwaltung der öffentlichen Hand. Einzelne 

Personaldatensysteme sind schon im Einsatz, andere noch in 

der Planung. Ich nenne nur solch schöne Bezeichnungen wie 

UPS, PSA, PAISY. Gewiß, diese Systeme produzieren in der 

öffentlichen Verwaltung bisher keine umfassenden Persönlich- 

keitsbilder. Auch erfassen sie noch nicht in allen Einzelheiten 

Leistungen und Verhalten der Mitarbeiter. Gleichwohl wäre es 

völlig verfehlt, sich nach diesem Befund beruhigt zurückzuleh- 

nen und zur Tagesordnung überzugehen. Außer Frage steht 

nämlich: Die automatisierte Personaldatenverarbeitung führt 

zu einer stärkeren Abhängigkeit der Mitarbeiter. Jedes einmal 

über sie erfaßte Datum steht für alle Zukunft in Sekunden- 

schnelle zur Verfügung und läßt sich viel leichter als bisher 

für alle möglichen Zwecke auswerten. Für die Lohnabrech- 

nung gespeicherte Fehlzeiten kann man eben nicht nur für die- 

sen Zweck, sondern auch dazu benutzen, häufiger erkrankte 

Mitarbeiter herauszufiltern. Ein Weiteres kommt hinzu: Diese 

Systeme sind so angelegt, daß sie der öffentliche Arbeitgeber 

jederzeit ausbauen und damit auch ihre Einsatzmöglichkeiten 

wesentlich steigern kann. Dies alles zwingt dazu, die Entwick- 

lung der Personaldatensysteme und die damit verbundenen Ri- 

siken für die Mitarbeiter sorgfältig zu beobachten. Unaus- 

weichlich sind auch so bald wie möglich Vorschriften über den 

Arbeitnehmerdatenschutz zu schaffen. Die Regelungen in den 

Datenschutz-, Beamtengesetzen und im Tarifrecht reichen kei- 

neswegs aus, der neuen Entwicklung in angemessener Weise 

zu begegnen. Dabei würde ich mir etwas mehr Elan vom In- 

nenministerium wünschen, als es bei der Überarbeitung des 

landeseinheitlichen Personalbogens an den Tag legte. Anstatt 

sich zu meinen detaillierten Vorschlägen zu dessen Neugestal- 

tung in der Sache zu äußern, erhielt ich nach über zwei Jahren 

die erstaunliche Antwort, es sehe im Personalbogen „keine da- 

tenschutzgesetzlichen Probleme, da der Personalbogen nicht 

zur Datenspeicherung innerhalb von Dateien dient“. So ist es 

nun wahrlich nicht: Beim Landesamt für Besoldung und Ver- 

sorgung sind zahlreiche Angaben aus dem Personalbogen ge- 

speichert. Zudem sollte eigentlich auch das Innenministerium 

wissen, daß seit dem Volkszählungsurteil gerade die Fragen, 

welche Daten eine Behörde bei Bewerbungen und im Rahmen 

eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses erheben darf, von 

grundlegender Bedeutung sind. Wie wichtig es ist, gerade hier 

klare Verhältnisse zu schaffen, zeigt meine tägliche Arbeit im- 

mer wieder: Da legt doch glatt ein Landratsamt seinem Kreis- 

tag in öffentlicher Sitzung eine Bewerberliste vor, in der neben 

den üblichen Bewerberdaten auch die Konfession aufgeführt 

war, Da müssen Mitarbeiter, damit sie Beihilfe erhalten, Arzt- 

rechnungen einreichen, auf denen die Diagnose steht. Läßt 

sich letzteres schon nicht ändern, ist besonders wichtig, Beihil- 

fe- und Personalstelle voneinander zu trennen. Denn nur dann 

ist halbwegs sichergestellt, daß die Kenntnisse über den Ge- 

sundheitszustand eines Mitarbeiters nicht unkontrollierbar in 

Personalmaßnahmen einfließen. Staunen muß man auch, wenn 

man hört, was Landesbedienstete alles angeben müssen, um ei- 

nen Gehaltsvorschuß zu erhalten. Der Mitarbeiter muß die Ge- 

genstände, die er kaufen will oder gekauft hat, nennen, Ange- 
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bote oder Rechnungen vorlegen und den Anlaß — wie Ehe- 
schließung, Gründung eines eigenen Hausstandes oder Total- 
schaden eines zum Dienstreiseverkehr zugelassenen Pkw — 

angeben. Nicht genug damit: Auf dem Vordruck des Landes- 
amts für Besoldung und Versorgung, worin das alles einzutra- 

gen ist, muß die jeweilige Beschäftigungsbehörde noch bestäti- 
gen, daß das Beschäftigungsverhältnis nicht vor Ablauf der 

voraussichtlichen Rückzahlung des Gehaltsvorschusses endet. 
Gewiß muß Ordnung sein: doch frage ich mich, ob es nicht 

auch anders ginge. Etwa so: Der Mitarbeiter läßt sich zunächst 

von seiner Personalstelle auf einem besonderen Vordruck be- 

scheinigen, daß er während der Tilgungszeit des beantragten 
Vorschusses voraussichtlich noch dort beschäftigt ist. Er leitet 

dann seinen Antrag unmittelbar dem Landesamt für Besoldung 
und Versorgung zu und fügt dem Antrag die Bescheinigung 

bei. Warten wir ab, wie sich das Finanzministerium entschei- 

det. 

10. Teil: Sorgen der Bürger 

1. Allgemeines 

Meine Darstellung der Sorgen der Bürger im letzten Tätig- 

keitsbericht stieß nicht auf ungeteiltes Wohlwollen. Die Lan- 
desregierung wies mit erhobenem Zeigefinger darauf hin, sie 
enthalte eine Reihe von Fällen, „die mit dem Datenschutz nach 

dem Landesdatenschutzgesetz nichts oder nur am Rande zu tun 

habe". Insoweit hätte ich die Grenzen meiner durch $ 16 LDSG 

umrissenen Überwachungsaufgabe überschritten. Diese Kritik 
läuft letztlich auf den Vorwurf hinaus, ich hätte mich zu inten- 

siv der Sorgen der Bürger angenommen. Betroffen bin ich über 

sie allein schon deshalb, weil sie von einer Landesregierung 

kommt, die sich erklärtermaßen zu einer Politik der Bürger- 

freundlichkeit bekennt. Die Kritik ist aber auch in der Sache 

nicht gerechtfertigt: Gerade Vertreter der Landesregierung be- 
tonten im Sommer 1982 während der Beratungen des Gesetzes 
zur Änderung des Landesdatenschutzgesetzes, das meine Kon- 

trollbefugnis auf die Datenverarbeitung in Dateien beschränk- 

te, immer wieder, meinem Amt sei natürlich weiterhin unbe- 

nommen, Behörden und Bürger in Fragen des Datenschutzes 

auch dann zu beraten, wenn keine Datenverarbeitung in Da- 

teien nach dem Landesdatenschutzgesetz vorliege. Sollte das 
ausgerechnet die Landesregierung nicht mehr wissen? 

Die Sorgen der Bürger schildere ich im jährlichen Tätigkeits- 
bericht nicht, um den Landtag über schwierige Probleme des 

Datenschutzes zu informieren oder ihn gar auf erhebliche 
Differenzen mit meiner Kontrolle unterliegenden Behörden 
aufmerksam zu machen. Mein Ziel ist ein anderes: Ich möchte 

mit dieser Schilderung Landtag, Landesregierung und der in- 
teressierten Offentlichkeit aufzeigen, wo neben all dem, was in 

den grundsätzlichen Teilen des Tätigkeitsberichts steht, den 
Bürger beim Umgang mit seinen Daten der Schuh drückt, wel- 

che Sorgen ihn umtreiben und wodurch er sich gefährdet 
sieht, Ich meine: Landtag und Landesregierung benötigen sol- 

che Informationen, wenn sie in Fragen des Datenschutzes am 

Wohl der Bürger orientierte Entscheidungen treffen wollen. 
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Beiden wäre wenig damit gedient, wenn ich in meinem Tätig- 

keitsbericht nur solche Bürgeranliegen schildern würde. die 

einen „Bezug zum Datenschutz nach dem Landesdatenschutz- 

gesetz“ haben. 

Auch 1984 wandten sich viele Bürger mit Anliegen aus nahezu 

allen Lebensbereichen an mein Amt. Da gehen Bewerbern um 

Arbeitsplätze die Fragen in den Personalbogen zu weıt. Ande- 

re müssen feststellen, daß immer noch nicht alle Gemeinden 

bei der Herausgabe von Adreßbüchern ordnungsgemäß ver- 

fahren. Immer mehr ist ihnen die Lieferung von Adreßdaten an 

Parteien ein Dorn im Auge; sie sehen darin ein ungerechtfer- 

tigtes Privileg, Andere wiederum nehmen Anstoß, daß ihre 

Steuerbescheide hin und wieder in falsche Hände geraten, weil 

sie die Finanzämter als einfachen Brief und nicht per Ein- 

schreiben versenden. Immer weniger Bürger haben Verständ- 

nis für die sie überziehende Werbeflut und den damit verbun- 

denen schwungvollen Adressenhandel; sie verlangen zu Recht 

und deutlicher denn je Abhilfe. Kaum weniger kritisieren sie 

die Tätigkeit von Kreditschutzorganisationen. Viele bewegt 

natürlich nach wie vor die Frage, ob sie bei der Polizei „ge- 

speichert” sind. Besonders viele sorgen sich um den Daten- 

schutz im sozialen Bereich. Nicht nur Hilfebedürftige, sondern 

auch Sozialarbeiter und Verwaltungschefs caritativer Einrich- 

tungen bezweifeln, ob all das, was über die Betreuten erfragt 

wird, wirklich notwendig ist. Nicht wenige meinen auch, die 

abverlangten Einwillıgungserklärungen in was weiß ich alles 

seien doch oft eine Zumutung, ja Entwürdigung der Betreuten. 

Viel kritischer als früher setzen sich auch viele Bürger mit 

dem Inhalt von Fragebogen auseinander, die sie für unter- 

schiedlichste Zwecke ausfüllen sollen. 

Analysiert man die vielen Anliegen, die meine Mitarbeiter und 

mich tagtäglich erreichen, ist unverkennbar: Der Datenschutz 

hat bei den Bürgern seinen festen Platz. Kein Eingang in ihr 

Bewußtsein hat jedoch die in den Datenschutzgesetzen getrof- 

fene Unterscheidung zwischen Datenverarbeitung in Dateien 

und dem Umgang mit Daten in sonstigen Unterlagen gefunden. 

Diese Frage gibt manchem Vertreter des Staates zwar immer 

wieder Anlaß zu juristischen Glasperlenspielen und eignet 

sich damit hervorragend als Nebenkriegsschauplatz. Doch ist 

sie — dies muß in aller Deutlichkeit gesagt sein — für den 

normalen Bürger ohne jede Bedeutung. Versuche, ihm diese 

Differenzierung deutlich zu machen und die damit verbunde- 

nen unterschiedlichen Rechtsfolgen zu erklären, stoßen in al- 

ler Regel auf völliges Unverständnis. Vielfach führen sie nur 

dazu, daß sich der Bürger in seinem Vorurteil gegen die Büro- 

kratie in der Verwaltung bestätigt sieht. Was den Bürger in- 

teressiert, sind ganz andere Fragen, nämlich: Darf die Behörde 

so etwas fragen? Muß ich die Frage beantworten? Zu welchem 

Zweck wird gefragt und wer erhält Kenntnis von all den Ant- 

worten? Darf dies geschehen, was kann ich dagegen unterneh- 

men? Das alles bewegt die Bürger, ganz gleich, ob es später zu 

einer Speicherung der erfragten Informationen kommt oder 

nicht, Sie halten es also mit dem Bundesverfassungsgericht, 

das in seinem Volkszählungsurteil treffend von der „Preisga- 

be“ der persönlichen Daten spricht, und nicht mit der lebens- 

fremden Unterscheidung der Datenschutzgesetze, wonach ein 

Erfragen von Informationen nur relevant ist, wenn es nachher 

zu einer Datenspeicherung kommt. Ich meine: Auch dieser 

Aspekt ist jenseits aller verfassungsrechtlichen und verfas- 

sungspolitischen Überlegungen bei der notwendigen Fortent- 

wicklung des Datenschutzrechts zu berücksichtigen. 
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2. Einzelne Sorgen 

— Noteninformation für Grundschullehrer 

Viele Eltern bewegt zum Ende des vierten Schuljahrs die 
Frage, auf welche weiterführende Schule ihr Kind soll. Um 

ihnen die Entscheidung zu erleichtern, sind die Grundschu- 
len angehalten, dazu eine schriftliche Empfehlung abzuge- 

ben. Kein Wunder, daß deshalb viele Grundschullehrer 

gerne wüßten, wie ihre Schüler nach dem Wechsel auf eine 

weiterführende Schule zurechtkommen. Ein Gymnasium 
zeigte Verständnis und entwarf dafür eigens ein Formular. 
Es wollte darauf den Klassenlehrern der Grundschule lau- 
fend mitteilen, welche Zeugnisse ihre früheren Schüler in 
der 5. und 6. Klasse des Gymnasiums in Deutsch, Mathema- 

tik und Fremdsprachen bekommen hatten. Das Gymnasium 

hörte von mir mit gewissem Erstaunen, daß dies nach dem 

Landesdatenschutzgesetz ohne Einverständnis derEltern der 
Schüler nicht geht. Denn grundsätzlich muß jede Schule die 
Noten ihrer Schüler vertraulich behandeln. Sie darf sie ei- 

ner anderen Schule nur mitteilen, wenn die Schule gerade 
diese Informationen über einen Schüler braucht, um ihre 

Aufgaben nach dem Schulgesetz erfüllen zu können. Daran 
fehlte es hier, da eine Grundschule keinerlei Aufgaben 
mehr gegenüber einem Schüler hat, der an ein Gymnasium 
wechselte. 

— Das ärztliche Attest und der Sportunterricht 

Eine Mutter wollte ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen 

vom Sportunterricht befreien lassen. Schwierigkeiten gab 
es, als die Turnlehrerin das vorgelegte Attest nicht akzep- 
tierte, weil der Arzt darin die Erkrankung des Mädchens 
nicht angab. Die Mutter gab nicht klein bei, sondern wollte 
nun genau wissen, ob die Schule dies von ihr verlangen 
könne. Dem war nicht so. Nach $3 Abs.3 der Schulbe- 

suchsverordnung ist zur Befreiung vom Sportunterricht bis 

zu sechs Monaten ein ärztliches Zeugnis vorzulegen. Was 
darin zu stehen hat, sagt die Schulbesuchsverordnung 
nicht. Da Schüler nicht schlechter wegkommen sollten als 
Arbeitnehmer, diese aber zum Nachweis ihrer Arbeitsunfä- 

higkeit kein ärztliches Attest mit Angaben über ihre Er- 
krankung vorlegen müssen, kann die Schule nicht mehr 

verlangen. Auch dürfte der Lehrer, der ja medizinischer 
Laie ist, kaum zuverlässig beurteilen können, ob eine be- 

stimmte Diagnose für oder gegen den Sportunterricht 
spricht. Sollte einmal wirklich der Verdacht bestehen, EI- 
tern und ein wenig sportbegeisterter Hausarzt wollten ei- 

nem Schüler helfen, sich vom ungeliebten Sportunterricht 
zu drücken, kann der Weg zum Amitsarzt Klarheit schaffen. 

Denn nach der Schulbesuchsverordnung darf der Schullei- 
ter bei längeren oder auffällig häufigen Erkrankungen die 
Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses verlangen. 

— Der Schüler als Zeuge 

Ein Schüler staunte nicht schlecht, als ihm eines Tages sein 

Lehrer eine Vorladung zur Polizei aushändigte. Die Polizei 
wollte ihn zusammen mit einigen Klassenkameraden in ei- 
nem Strafverfahren gegen einen Mitschüler als Zeuge dar- 

über vernehmen, ob jener an einem bestimmten Tag den 
Unterricht besucht hatte oder nicht. Unser Schüler meinte, 

die Ladung in der Schule verstoße gegen den Datenschutz, 
weil auf diese Weise seine Schule erfahre, daß er bei der 
Polizei vorgeladen sei. Freilich hatte er damit — so var- 
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ständlich seine Meinung im ersten Augenblick auch sein 
mag — nicht recht. Denn nach den prozessualen Vorschrif- 

ten können Ladungen an jedem Ort erfolgen, an dem die zu 

ladende Person angetroffen wird. Das kann auch die Schule 
sein, Allerdings ist eine Ladung unter der Wohnanschrift in 

der Regel aus Gründen des Datenschutzes vorzuziehen. 
Hier jedoch war die Ladung über die Schule nicht nur 
recht-, sondern auch zweckmäßig, weil die Polizei nur über 

die Schule erfahren konnte, welcher Schüler überhaupt als 

Zeuge in Frage kam und weil die Schule dabei nicht auch 

noch die Adresse des Schülers angeben mußte. 

— Weitergabe von Studentendaten 

Nicht wenige meinen heute noch, die Universitäten sind 
dazu da, Auskünfte unterschiedlichster Art über ihre Stu- 

denten zu geben. Dabei kommt es nicht selten zu Ärger und 
Mißverständnissen über Sinn und Zweck des Datenschut- 

zes. 

« Die Sorgen der Väter 

Für die meisten Väter ist es Ehrensache, im Rahmen ih- 

rer Leistungsfähigkeit das Studium ihrer Söhne und 
Töchter zu finanzieren. Zum Ausgleich erhalten sie je 

nach Situation steuerliche Vorteile oder Zuschüsse. Al- 
lerdings klappt dies nur, wenn sie eine Immatrikulations- 
bescheinigung vorlegen, die ihnen meist anstandlos Sohn 
oder Tochter beischaffen. Was nun aber, wenn der Sohn 

während der Semesterferien verreist ist oder die Tochter 
sich schlicht weigert, dem Vater die Bescheinigung zur 

Verfügung zu stellen? Darf das Studentensekretariat dem 

Vater das begehrte Papier herausgeben? Dies geht meist 
nicht. Denn die Universität dürfte nach dem Landesda- 
tenschutzgesetz nur so verfahren, wenn sie dadurch nicht 
schutzwürdige Belange des Studenten beeinträchtigt. Bei 

dieser Entscheidung muß sie einen strengen Maßstab an- 

legen. Denn die so „harmlose“ Bescheinigung kann eben 

nicht nur dazu helfen, beim Finanzamt Steuern zu sparen, 

sondern auch der Kontrolle des Vaters dienen, ob der 

Sohn den Wechsel — zumindest auf dem Papier — fürs 
richtige Studium verwendet. Die heutigen Massenuniver- 
sitäten können beim besten Willen nicht wissen, ob der 

Sohn, der gerade in unerreichbarer Ferne weilt, in gutem 

Einverständnis mit seinen Eltern lebt oder sich mit ihnen 
in zweiter Instanz eines Unterhaltsprozesses streitet. 

Deshalb darf die Universität den Eltern in der Regel kei- 

ne Bescheinigung aushändigen. Anderenfalls liefe sie Ge- 
fahr, in für Außenstehende nicht zu beurteilende familiä- 

re Zwistigkeiten dadurch einzugreifen, daß sie sich über 

die ausdrückliche oder zumindest mögliche Weigerung 
des Studenten hinwegsetzt. Der Vater ist daher — so 
schwer das bei manchen Fallkonstellationen für die Be- 
teiligten einzusehen ist — darauf angewiesen, daß ihm 

sein Sprößling selbst die Bescheinigung beschafft. Nöti- 
genfalls muß er seinen Anspruch gegen den Sohn oder 
die Tochter gerichtlich durchsetzen. 

« Terminschwierigkeiten 

Verlöbnisse gehen manchmal schief. Die darauf folgen- 
den Streitigkeiten können sogar bis zu Schadenersatz- 
prozessen führen. In eine solche gerichtliche Auseinan- 
dersetzung geriet eine Fakultät, weil ihrer Mitarbeiterin 

nicht rechtzeitig klar wurde, welche Bedeutung eine ge- 
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wünschte Auskunft über eine Studentin haben würde. 
Geschehen war folgendes: Der Ex-Verlobte, ein Diakon, 

hatte seine frühere Braut, eine Studentin der Theologie, 

auf Schadenersatz verklagt. Diese bat das Gericht, wegen 

des bevorstehenden Graecum den anberaumten Beweis- 

termin zu verlegen. Der Ex-Verlobte traute seiner Pro- 

zeßgegnerin nicht, sondern erkundigte sich bei der theo- 
logischen Fakultät, ob die Studentin am besagten Tag zur 
Prüfung gemeldet war. Die Mitarbeiterin der Fakultät er- 

widerte — wie es in den Gerichtsakten nachzulesen ist 
—, dies sei nicht der Fall. Zur Ehrenrettung der Studentin 

sei gesagt: die Prüfungen für das Graecum nahm nicht 
die theologische, sondern eine andere Fakultät ab. Ganz 
gleich, wie es im übrigen war: die Mitarbeiterin der Fa- 
kultät hätte weder eine positive noch eine negative tele- 
fonische Auskunft geben dürfen. 

» Empfänger unbekannt 

Schon „historisch gewordene Serviceleistungen* sah die 

Post in Gefahr, weil ihr eine Universität kein Verzeichnis 

mehr mit Namen, Anschriften und Fachrichtungen aller 
Studenten zur Verfügung stellen wollte. Sie glaubte, oh- 

ne dieses Postsendungen mit unvollständigen oder un- 

richtigen Anschriften den Studenten nicht zustellen zu 
können. Mag sein, daß manchen Studenten gleichgültig 

ist, ob sie Postsendungen erreichen. Das freilich kann 

niemals ein Grund für eine Universität sein, die Daten 

Tausender von Studenten auf Vorrat an die Post zu ge- 

ben; $10 LDSG steht dem klipp und klar entgegen. Die 
Post muß sich wie jeder andere auch, der die genaue 

Adresse einer Person nicht kennt, an das Einwohnermel- 
deamt wenden. Dessen Aufgabe ist, in solchen Fällen 
weiterzuhelfen. Das kann es auch bei Studenten, da diese 

sich ebenso wie jeder andere Einwohner bei ihrer Wohn- 

gemeinde anzumelden haben. 

— Fakultätsangabe auf Adreßaufklebern 

Ein Student ärgerte sich nicht schlecht über seıne Universi- 
tät; sie hatte ihm die Exmatrikulation per offener Drucksa- 

che angedroht. Zudem stand auf dem Kuvert neben seiner 
Adresse auch noch sein Studienfach. Auf meine Bitte, den 

Postversand datenschutzfreundlicher zu gestalten, reagier- 

te die Universität schnell: Auf ihren Adreßaufklebern 

druckt sie die Fakultätszugehörigkeit nicht mehr aus; per- 
sönliche Mitteilungen an Studenten versendet sie nur noch 

als verschlossene Drucksache oder Brief. 

— Hochschulbibliographien 

Manche Hochschulen geben Verzeichnisse über die Publi- 
kationen ihrer Dozenten heraus. Diese Bibliographien ge- 
ben Aufschluß, wieviel oder wie wenig die einzelnen Hoch- 

schulmitglieder publizierten. Ein Dozent sah deshalb den 
Datenschutz in Gefahr, Ich konnte seine Bedenken nicht 
teilen. Denn es gehört zu den Aufgaben einer Hochschulbi- 
bliothek, Hilfen zum Erschließen von Fachliteratur zu ge- 

ben. Dafür eignet sich mitunter auch ein Verzeichnis der 

Veröffentlichungen der Lehrenden an der Hochschule. An- 
hand einer solchen Dokumentation können außerdem alle 
an der Forschungstätigkeit der Hochschule Interessierten 
feststellen, welcher Dozent sich auf welches Fachgebiet 
spezialisiert hat. Dies wiederum hilft den Studenten, ihre 

Lehrveranstaltungen richtig auszuwählen und sich gut auf 
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das Examen vorzubereiten. Demgegenüber sehe ich nicht, 
daß eine solche Bibliographie schutzwürdige Belange der 
erwähnten Dozenten tangieren würde. Denn schließlich 
steht darin nur, was diese selbst aus freien Stücken publi- 

ziert haben. 

— Ärztliche Schweigepflicht 

Die gestiegene Sensibilität für Fragen des Persönlichkeits- 

schutzes zeigt sich auch an den immer häufigeren Be- 
schwerden von Bürgern über das, was sie als Patient im 
Krankenhaus erleben. Die einen klagen, der Arzt habe sie 

im Krankenzimmer in Gegenwart der Mitpatienten unter- 

sucht und eingehend über ihre Lebensgeschichte und Le- 
bensumstände befragt, so daß die anderen Kranken alles 

hätten mit anhören können. Ein anderer wundert sich, daß 
ihm das Pflegepersonal Computerausdrucke mit Befundda- 
ten von namentlich bezeichneten Patienten als Schmierzet- 
tel aushändigte. Ein weiterer Fall ist von genereller Bedeu- 
tung: 

« Namensschilder am Krankenzimmer 

Manche Krankenhäuser schreiben an die Türe der Kran- 
kenzimmer die Namen der Patienten an, damit sie Besu- 

cher und Krankenhauspersonal mühelos finden. Gewiß 

erleichtert diese Praxis bis zum gewissen Grade die Ar- 

beit des Pflegepersonals und hilft den Besuchern rasch 
weiter. Die Frage ist aber, ob sich deshalb schon ein sol- 

ches Vorgehen rechtfertigen läßt. Die Tatsache, daß sich 
jemand in einem bestimmten Zimmer in einer bestimm- 

ten Klinik in ärztlicher Behandlung befindet, ist eine In- 

formation, die unter den Schutz der ärztlichen Schweige- 
pflicht fällt. Allein schon diese Angaben lassen vielfach 
Schlüsse auf die Art der Erkrankung zu. Solche Informa- 

tionen darf das Krankenhaus anderen aber nur offenba- 

ren, wenn entweder der Patient damit einverstanden ist 

oder eine Rechtsvorschrift dies zuläßt oder aber einer 

der allgemeinen Rechtfertigungsgründe, beispielsweise 

ein übergesetzlicher Notstand, vorliegt. Steht der Name 
des Patienten an der Tür des Krankenzimmers, lesen ihn 

nicht nur die Besucher des Patienten und das Kranken- 
hauspersonal, die beide ohnehin schon den Namen und 
genauen Aufenthalt des Patienten im Krankenhaus ken- 

nen. Ihn erfahren auch völlig Unbeteiligte, z.B. andere 

Krankenhausbesucher. Zwar werden sie in großen Kran- 

kenhäusern allein aufgrund des Namens den Patienten 

vielfach nicht genau identifizieren können. Generell aus- 
schließen laßt sich dies jedoch nicht. Im Gegenteil: Es 
bleibt ein durchaus beachtliches Identifizierungsrisiko. 

Zwar wird sich ein Krankenhaus kaum je so führen las- 

sen, daß nie eine solche Identifizierung von Patıenten er- 
folgt. Jedes Krankenhaus sollte eine solche Gefahr je- 
doch soweit wie möglich ausschließen und Risiken nur in 

Kauf nehmen, soweit diese unumgänglich sind. Wie die 
Praxis vieler Krankenhäuser zeigt, ist es keinesfalls nö- 

tig, an den Türen der Krankenzimmer Namensschilder 
anzubringen, um ein Krankenhaus ordnungsgemäß zu 

führen. 

« Kontakte zwischen Hausarzt und Amtsarzt 

Darf das Gesundheitsamt, das über jemand ein amtsärzt- 

liches Zeugnis ausstellen soll, ohne dessen Einverständ- 

nis bei seinem Hausarzt Unterlagen anfordern? Darf der 
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Hausarzt solchen Ersuchen ohne oder sogar gegen des- 
sen Willen entsprechen? Diese Frage stellte mir ein Be- 

werber um das Referendariat, dem offenbar solches wi- 

derfahren war. Ich konnte ihm dazu nur sagen: Der 

Amtsarzt des Gesundheitsamts muß ebenso wie der 

Hausarzt die ärztliche Schweigepflicht beachten. Beide 
Ärzte dürfen deshalb solche Informationen nur mit Ein- 

verständnis dessen austauschen, der ein amtsärztliches 

Zeugnis über seinen Gesundheitszustand wünscht. Das 

Gesundheitsamt berechtigt allein dessen Antrag, es möge 
ihm ein amtsärztliches Zeugnis ausstellen, nicht, nieder- 

gelassene Ärzte um Informationen uber diesen anzuge- 

hen und dabei zugleich auch Angaben über ihn zu offen- 
baren. Ebenso wenig entbindet ein solches, ohne Einwil- 

ligung des Antragstellers ergangenes Ersuchen des Ge- 

sundheitsamts den niedergelassenen Arzt von seiner 

Schweigepflicht. Jeder Arzt, der im Rahmen solcher Er- 
suchen um Informationen angegangen wird, sollte sich 

zunächst einmal fragen, ob er überhaupt diesem Ersu- 

chen entsprechen darf. Allein die an ihn gerichtete Bitte, 

er möge über einen Patienten Auskunft geben oder Un- 

terlagen über diesen übersenden, bedeutet keineswegs 

zwingend, daß er so auch verfahren darf. 

+ Vermeidbarer Ärger für das Jugendamt 

Ein Jugendamt erhielt aus der Nachbarschaft Hinweise, 
Eltern würden ihre beiden Kinder mißhandeln und ver- 
nachlässigen. Da diese Hinweise dem Jugendamt durch- 
aus seriös erschienen, stellte es Ermittlungen an, die er- 

freulicherweise den Verdacht nicht bestätigten. Damit 
hatte die Angelegenheit aber nicht ihr Bewenden: Die EI- 

tern beklagten sich bei mir, das Jugendamt habe sich in 

unzulässiger Weise Informationen beschafft, vor allem 

ohne ihr Einverständnis Auskunft über den Gesundheits- 
zustand eınes ihrer Kinder eingeholt. Mir sagte das Ju- 

gendamt bei meinen Recherchen, die Eltern hätten ihm 

ihr Einverständnis dazu mündlich erteilt. Wie es im ein- 

zelnen auch gewesen sein mag: Der Vorgang zeigt, wie 

sich allein schon aus Beweisgründen empfiehlt, Entbin- 
dungen von der ärztlichen Schweigepflicht — wenn es ir- 
gendwie geht — schriftlich einzuholen, obwohl die 
Rechtsordnung dazu nicht verpflichtet. Jugendämter und 

andere Stellen können sich damit manchen späteren Är- 

ger ersparen. 

— Der geplagte Rentner 

Das Rentenanpassungsgesetz 1982 vom 1. Dezember 1982 

(BGBI.I, S.1205} „bescherte“ den Rentnern nicht nur die 

Pflicht, einen Beitrag zur gesetzlichen Krankenversiche- 
rung zu leisten. Seitdem konfrontiert sie ihre Krankenkasse 
auch noch von Zeit zu Zeit mit einem Fragebogen. Sie wıll 

in Erfahrung bringen, ob der Rentner neben seiner Rente 

noch weitere rentenähnliche Leistungen oder ein Arbeits- 
einkommen bezieht und wenn ja, in welcher Höhe. Wegen 
dieser Fragebogenaktion fragen bei mir laufend Rentner 
an, ob sie mit dem Datenschutz in Einklang steht. Meine 
Antwort mußte die Rentner leider enttäuschen. Die von ih- 

nen kritisierte Datenerhebung ist die zwangsläufige Folge 

der Entscheidung des Gesetzgebers für die Beitragspflicht 
der Rentner. Da sich die Höhe der Beiträge der einzelnen 
Rentner jeweils nach der Höhe ihrer im einzelnen in der 

Reichsversicherungsordnung festgelegten Einkommensar- 

126



Landtag von Baden-Württemberg — 9. Wahlperiode Drucksache 9/ 94C 
  

ten richtet, mußte der Gesetzgeber den Krankenkassen die 

Möglichkeit eröffnen, das maßgebende Einkommen für die 
Beitragsbemessung zu ermitteln. Zu diesem Zweck ver- 

pflichtete er durch das Rentenanpassungsgesetz 1982 die 

Rentner, den Krankenkassen die Höhe und die Zahlstelle 

ihrer Versorgungsbezüge und ihr Arbeitseinkommen zu 

melden. Daran laßt sich leider auch mit Mitteln des Daten- 

schutzes nichts ändern. 

Abhilfe war dagegen in einem anderen Fall möglich: 

Vielfach kann die Verwaltung nur einigermaßen ordnungs- 

gemäß funktionieren, wenn sie Vordrucke verwendet. Die 

Existenz von Vordrucken darf aber nicht dazu führen, daß 

sie die Besonderheiten eines Einzelfalls vernachlässigt. Ge- 

nau dieses widerfuhr einem Bürger, der Anspruch auf ein- 

kommensunabhängige Grundrente nach dem Bundesver- 

sorgungsgesetz hat. Sein Versorgungsamt schickte ihm ei- 

nes Tages einen Fragebogen mit der Aufforderung, er möge 

seine und seiner Familienangehörigen Einkommensverhält- 

nisse im einzelnen dartun und dazu Nachweise vorlegen. 

Damit nicht genug: Er sollte auch noch sein schriftliches 

Einverständnis geben, daß das Finanzamt jederzeit Aus- 

kunft über seine Einkommensverhältnisse geben kann. Was 

war der Grund für dieses Vorgehen? Da der Bürger auch 

Leistungen aus der beamtenrechtlichen Unfallfürsorge be- 

zieht, ruht in dieser Höhe sein Anspruch auf Grundrente. 

Aufgabe des Versorgungsamts ist, in solchen Ruhensfällen 
in bestimmten Abständen nachzuprüfen, ob sich die maßge- 

benden Verhältnisse geändert haben. Anstatt zu diesem 

Zweck nur danach zu fragen, ob dies der Fall ist, leitete das 

Versorgungsamt unserem Rentner offenbar routinemäßig 

den Fragebogen zu, den üblicherweise nur die Bezieher 

von einkommensabhängigen Versorgungsrenten erhalten. 
Das Versorgungsamt räumte mir gegenüber ohne Um- 

schweife sein Versehen ein und sorgt jetzt dafür, daß dem 

Rentner nicht noch einmal ein solcher Fragebogen ins Haus 
geschickt wird. 

— Was bei der Polizei geschieht 

Wie jedes Jahr wollten auch 1984 wieder zahlreiche Bürger 
wissen, ob die Polizei über sie Daten erheben und spei- 

chern darf. 

+ Speicherung körperlicher Auffälligkeiten 

Eine unbescholtene Bürgerin wandte sich an mich, weil 

die Polizei sie nach ihrer Meinung im Computer zu Un- 
recht wegen gefährlicher Körperverletzung speichert. 

Dem war so: Zugrunde lag eine Anzeige des Vermieters, 

mit dem die Bürgerin im Streit lag. Die Beschwerdeführe- 
rin versicherte, ihr Vermieter habe den Sachverhalt bei 

der Polizei unzutreffend geschildert. Sie konnte sich da- 

für auch auf eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft 

stützen, mit der diese das Ermittlungsverfahren mangels 

Tatverdachts einstelltee Auf meine Bemühungen hin 
löschte die Polizei die Daten und vernichtete die Akten. 
Die Angelegenheit hatte übrigens nach Angaben der Bür- 

gerin noch einen Nebenaspekt: Die Polizei soll sich vor 

Einspeicherung der Daten bei einer Nachbarin nach der 

„Haarart“ der Frau erkundigt haben. Dazu muß man wis- 

sen, daß die Polizei in ihrer landesweiten Personenaus- 

kunftsdatei außer den Personalien des Tatverdächtigen 

und Daten zur Straftat auch „körperliche Merkmale” des 

127



Landtag von Baden-Württemberg — 9. Wahlperiode Drucksache 9/ 940 

Tatverdächtigen speichert. So kann etwa eingegeben 
werden, ob jemand eine Glatze oder Stirnglatze hat, ob 

das Haar glatt, grau, hell, kraus, rot oder wellig ist. Dıe 

Polizei legt auf solche Personenbeschreibungsdaten gro- 
ßen Wert, weil sie ihr möglicherweise in einem künftigen 

Fall Anhaltspunkte zur Aufklarung geben. Nur — das Er- 
heben und Speichern solcher Daten ist nicht bei jeder 

Straftat sinnvoll und notwendig. So dürfte es sich bei- 

spielsweise bei einer fahrlässigen Körperverletzung re- 

gelmäßig erübrigen, solche Daten einzugeben. Ich habe 

das Innenministerium wiederholt auf dieses Problem hin- 

gewiesen. Es hat nunmehr angeordnet, daß Personenbe- 

schreibungsdaten nur erhoben werden dürfen, „wenn 
nach der Aıt der Straftat oder den Umständen ihrer Be- 

gehung davon ausgegangen werden kann, daß die Perso- 

nenbeschreibungsdaten in künftigen Fällen die Strafver- 

folgung oder die Gefahrenabwehr fördern können.“ 

« Verfahren eingestellt gegen Zahlung einer Geldbuße — 

was tut die Polizei? 

Ein Berufsverband der Polizei holte meınen Rat wegen 

eines seiner in der polizeilichen Personenauskunftsdateı 

erfaßten Mitglieder ein und schilderte dabei den Vor- 

gang so: Man fand in einem entwendeten Auto eın Zelt, 

das die örtliche Polizeidienststelle vorübergehend in 

Verwahrung nahm, weil es dem Pkw-Besitzer nicht ge- 

hörte, Einige Wochen später meldete ein Bürger den 

Verlust eines Zeltes. Der — im Berufsverband organisıer- 

ie — Polizeibeamte dieser Dienststelle legte daraufhin 

dem Bürger das in Verwahrung genommene Zelt vor, 

worauf dieser glaubte, sein Eigentum zu erkennen. Der 

Polizeibeamte händigte dem Bürger daher das Zelt gegen 

Quittung im Fundbuch aus. Dem Vorgesetzten des Poli- 

zeibeamten waren die Eintragungen im Fundbuch zu un- 
vollständig und er leitete deshalb ein Ermittlungsverfah- 

ren gegen den Polizeibeamten wegen Verwahrungs- 

bruchs eın. Dieses wiederum stellte die Staatsanwalt- 

schaft gegen Zahlung einer Geldbuße in Hohe von 

1000DM ein. Dazu sagte mir der Berufsverband noch, 

sein Mitglied habe eine öffentliche Hauptverhandlung 

vermeiden wollen und daher lieber die Geldbuße gezahlt. 

Letzteres ist übrigens keineswegs selten: Es gibt nıcht 

wenige Burger, die der Einstellung eines Verfahrens ge- 

gen Zahlung einer Geldbuße zustimmen, um offentliches 

Aufsehen zu vermeiden, Sie tun dies jedoch — wie hier 

der Polizeibeamte — regelmäßig um den Preis, daß die 

Polizei ihre Daten 10 Jahre lang in ihrem Informationssy- 

stem speichert. Dies können die Bürger überhaupt nicht 

verstehen, da sie ja nicht verurteilt wurden. Das freilich 

ist nicht allein entscheidend: Die Polizei darf auch dann 

unter gewissen Voraussetzungen Daten weiter speichern, 

wenn das Gericht den Beschuldigten nicht verurteilt hat. 

Ob die Polizei daraufhin die Daten zu löschen hat oder 

weiter speichern darf, beurteilt sich nach den Gesamtum- 

ständen des Einzelfalls, beispielsweise nach der Art und 

Schwere der Tat, der Intensität des Tatverdachts, etwa- 

igen Vortaten und der Gefahr der Begehung weiterer 

Straftaten. Leider verfährt die Praxis häufig anders: Aus 

der Tatsache, daß die Staatsanwaltschaft das Verfahren 

„nur“ gegen Zahlung einer Geldbuße einstelite, folgert 

die Polizei — zu Recht —, diese habe eine wenn auch 

geringe Schuld festgestellt. Das allein genügt der Polizei 
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dann, um die Daten weiterhin zu speichern. Ich halte ei- 
ne solche Automatik nicht für richtig und vermag sie 
auch nicht, wie es manche tun, aus der Rechtsprechung 

über die Vemichtung erkennungsdienstlicher Unterlagen 
herauszulesen. Ich meine: Die Polizei muß vielmehr gera- 

de auch in solchen Fällen jeweils das ganze Für und Wi- 

der einer weiteren Datenspeicherung gegeneinander 

sorgfältig abwägen. Ist jemand ein völlig unbeschriebe- 

nes Blatt bei der Polizei, der Tatvorwurf verhältnismäßig 

geringfügig und eine Wiederholungsgefahr auszuschlie- 
Ben oder doch sehr unwahrscheinlich, so sehe ich keinen 

Grund für eine Fortdauer der Speicherung. An solchen 
Daten kann auch die Polizei kein Interesse haben. Auch 
in dem mir vom Berufsverband unterbreiteten Fall 

sprach einiges für eine Löschung der Daten, z. B., daß der 

Polizeibeamte unbescholten war und eine Wiederho- 

lungsgefahr nicht bestand. Abschließend konnte ich den 

Vorgang freilich nicht beurteilen, da ich ıhn mangels 
Kenntnis des Namens des Polizeibeamten nicht selbst an- 

hand der Akten genauer nachprüfen konnte. 

In einer weiteren Eingabe ging es darum, ob die Daten 

eines unbescholtenen Bürgers gelöscht werden konnten, 

gegen den die Staatsanwaltschaft 1977 ein Ermittlungs- 

verfahren nach Zahlung einer Geldbuße von 250 DM ein- 

gestellt hatte. Man hatte ihm vorgeworfen, er habe — 

1976 — Vollstreckungsbeamte beleidigt und Widerstand 

gegen sie ausgeübt. Lassen wir dahingestellt, ob die Po- 

lizei die Daten bereits aufgrund der Verfahrenseinstel- 
lung hätte löschen müssen. Da der Vorfall inzwischen 
schon 8 Jahre zurücklag, mußte sie jetzt die Daten jeden- 

falls im Hinblick auf den Zeitablauf löschen. Dazu fand 

sich die örtliche Polizeidienststelle dann auch auf meine 

Initiative hin sofort bereit. 

« Wie verfährt die Polizei bei Verfahrenseinstellung we- 

gen eines anderen schwerwiegenden Verfahrens? 

Schwierigkeiten bereitet in der Praxis folgende Sachver- 

haltsgestaltung, die immer wieder zu Eingaben fuhrt: Ein 
Bürger wird wegen einer nicht unerheblichen Straftat zu 
einer Freiheitsstrafe, sagen wir von einigen Monaten, 

verurteilt. In zeitlichem Zusammenhang damit erstattet 
ein anderer Bürger gegen ihn Anzeige wegen einer ge- 

ringfügigen Straftat, beispielsweise einer Beleidigung. In 

solchen Fällen kommt es verhältnismäßig häufig vor, daß 
die Staatsanwaltschaft das zweite Verfahren ohne weite- 
re Ermittlungen nach $154 der Strafprozeßordnung mit 

der Begründung einstellt, die im zweiten Verfahren zu 
erwartende Strafe falle neben der bereits erfolgten Ver- 

urteilung „nicht beträchtlich ins Gewicht“. Das nimmt 

die Polizei dann zum Anlaß, ihre Speicherung des zwei- 
ten Tatvorwurfs in der Personenauskunftsdatei aufrecht- 

zuerhalten. Auch diese Automatik halte ich nicht für 
sachgerecht, weil der Verfahrenseinstellung nach $ 154 
der Strafprozeßordnung häufig keine tatsächliche oder 
rechtliche Würdigung durch die Staatsanwaltschaft vor- 
angeht. Es kann daher sehr wohl sein, daß bei genauer 

Betrachtung des Sachverhalts nichts oder nicht viel für 
eine strafbare Handlung des Betroffenen spricht. Deshalb 
muß die Polızei stets anhand der Gesamtumstände des 
zweiten Falls prüfen, ob die Fortdauer der Speicherung 

zulässig ist. 
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« Auch der vielfache Straftäter muß sein Recht bekommen 

Ganz anderer Art waren die Probleme bei der Eingabe ei- 

nes Bürgers, der mit mehr als 60 Strafanträgen aus den 

verschiedensten Bereichen des Strafgesetzbuches in der 

Personenauskunftsdatei erfaßt ist. Nur in einem Teil der 
Fälle hatten ihn die Gerichte zu — nicht unerheblichen 

— Freiheitsstrafen verurteilt; in anderen Fällen hingegen 

war das Verfahren eingestellt worden, und in weiteren 

Fällen ließ sich der genaue Verfahrensausgang erst gar 

nicht feststellen. Die Überprüfung gestaltete sich daher 
außerordentlich schwierig. Manch einer wird einwenden, 

eine solche Überprüfung hätte sich von vornherein erüb- 
rigt, weil dem Betroffenen wegen der Vielzahl der ge- 

speicherten Fälle kein Nachteil entstehe, wenn die eine 
oder andere Datenspeicherung sich als nıcht rechtmäßig 

erweisen sollte. Diese Beurteilung teile ich indessen 
nicht, So mühsam und zeitraubend eine solche Überprü- 

fung für die kontrollierte Behörde und mein Amt auch 
sein mag: der Betroffene hat darauf einen gesetzlichen 

Anspruch. Ferner gilt es zu bedenken, daß ihm schon ei- 

ne einzelne unrechtmäßige Datenspeicherung großen 

Schaden zufügen kann, etwa wenn jemand, der sonst 

ganz andere Delikte begeht, zu Unrecht eines Sexualde- 

likts verdächtigt wırd und damit rechnen muß, künftig 

stets in die Suche nach Sexualstraftätern einbezogen zu 

werden. Auch einem solchen Bürger muß deshalb Ge- 
rechtigkeit widerfahren, mit „Taten- oder Täterschutz” 

hat das nichts zu tun. Nur am Rande sei hier das Ergeb- 

nis der Prüfung vermerkt: es gab nichts zu beanstanden. 

Daß der Betroffene mit dem Ergebnis unzufrieden war, 
kann ich noch verstehen, weniger jedoch, daß er deswe- 

gen meine Dienststelle bedrohte. 

+ Was Versammlungsteilnehmern nach einer Bombendro- 

hung widerfahren kann 

Damit bin ich bereits beim Gegenstand einer ganz anders 

gelagerten Eingabe. Einem Mann war folgendes wider- 

fahren: Er nahm an einer Diskussionsveranstaltung in ei- 

nem Gasthaus teil, bei der es um die Umbenennung des 
örtlichen Hindenburgplatzes in Friedensplatz ging. Kurz 

nach Beginn der Veranstaltung erschienen drei Polizei- 
beamte und ließen den Saal wegen einer Bombendrohung 
räumen. Anschließend tasteten sie die männlichen Besu- 
cher nach verdächtigen Gegenständen ab und notierten 

ihre Personalien. Der Bürger befürchtete nun, die Polizei 

speichere seine Daten und habe sie womöglich an ande- 
re, beispielsweise den Verfassungsschutz, weitergege- 

ben. Meine Nachprüfung ergab folgendes: Am Nachmit- 
tag des Veranstaltungstages erhielt der Versammlungs- 
leiter anonyme Bombendrohungen. Er unterrichtete etwa 

eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn die Polizei, 
die dann die erwähnten Maßnahmen traf. Die Persona- 
lienfeststellung war — ex ante betrachtet — dabei durch 
eine Bestimmung der Strafprozeßordnung gedeckt, wo- 

nach die Polizei auch die Daten nichttatverdächtiger Per- 
sonen erheben darf, wenn und soweit dies zur Aufklä- 

rung einer Straftat erforderlich ist. Weiterhin stellte ich 

fest, daß die Polizei die erhobenen Daten weder in auto- 

matisierten Dateien noch in ihren Handkarteien spei- 
chert. Sie hatte sie lediglich in eine Ermittlungsakte auf- 
genommen, die wegen der Bombendrohung gegen Unbe- 

kannt angelegt worden war. Schließlich konnten wir uns 
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auch noch darüber vergewissern, daß die Polizei die Da- 

ten nicht an andere Dienststellen und Behörden — auch 
nicht an den Verfassungsschutz — weitergegeben hatte. 

Ich konnte daher den Bürger beruhigen. Er braucht nicht 
damit zu rechnen, künftig in polizeiliche Ermittlungen 

einbezogen zu werden. 

— Der Verfassungsschutz als Kündigungsgrund? 

Immer wieder äußern mir gegenüber Bürger die Vermu- 

tung, ihre beruflichen Schwierigkeiten oder vergebliche 

Stellenbewerbungen seien auf Informationen des Verfas- 
sungsschutzes an den (potentiellen) Arbeitgeber zurückzu- 

führen. Ein Beispiel dafür ist die Eingabe eines Physikers, 
der in einem Ostblockland geboren wurde, seit einigen 

Jahren in Deutschland lebt und inzwischen die deutsche 
Staatsangehörigkeit erworben hat. Er hatte sich laufend 
vergeblich um eine Stelle beworben. Stutzig wurde er erst, 

als sich folgendes ereignete: Auf seine Bewerbung um eine 
Stelle im kerntechnischen Bereich konnte er sich bei der 

Firma vorstellen und erhielt auch sofort eine Zusage. We- 

nige Tage später teilte ihm die Firma dann jedoch telefo- 

nisch mit, gegen seine Beschäftigung bestünden Sicher- 

heitsbedenken. Eine schriftliche Nachfrage nach den Grün- 
den beantwortete die Firma nicht. Der Physiker nahm da- 
her an, die Sicherheitsbedenken seien auf den Verfassungs- 
schutz zurückzuführen. Dem freilich war nicht so: Meine 
Nachprüfung ergab, daß der Mann dort überhaupt nicht be- 

kannt war. Mit Einverständnis des Landesamts für Verfas- 
sungsschutz konnte ich dies dem Physiker mitteilen. 

In einem anderen Fall vermutete ein aus einem Ostblock- 
land stammender Bürger, der Verfassungsschutz sei an der 

Nichtverlängerung seines Lehrauftrags an einer Universi- 

tät schuld. Die Nachprüfung ergab jedoch wiederum keinen 
Hinweis auf eine derartige Einflußnahme des Verfassungs- 

schutzes. 

— Briefe vom Gericht 

Wahrscheinlich geht es vielen von uns so: Mit Gerichten 

möchte man am liebsten nichts zu tun haben. Vermeiden 

läßt sich dies jedoch nicht immer, damit aber auch nicht, 

daß man Post vom Gericht bekommt. Letzteres ist nach 

meinen Beobachtungen manchen — und zwar nicht nur be- 
sonders sensiblen Bürgern — sehr unangenehm: wird doch 

damit anderen, und sei es nur dem an sich zur Geheimhal- 

tung verpflichteten Briefträger, offenbar, daß der Empfän- 
ger etwas mit dem Gericht zu tun hat. Aus dieser Grund- 
einstellung heraus ist es verständlich, wenn sich immer 

wieder Bürger — vor allem aus kleineren Orten — an mich 

wenden, weil auf Gerichtsschreiben oder in Postzustel- 

lungsurkunden mehr als nur ihr Name, ihre Anschrift und 
das Aktenzeichen des gerichtlichen Verfahrens angegeben 
wurden. So äußerten Bürger beispielsweise Bedenken ge- 

gen einen Hinweis auf die Art des Rechtsstreits (z.B. Maier 
gegen Maier in einem Scheidungsverfahren), auf die Art 
des zuzustellenden Schriftstücks (Mahnbescheid oder Straf- 
befehl) oder die Stellung im Verfahren (z.B. Kläger, Be- 
klagter, Angeklagter). Ich stellte fest, daß es nur unzu- 

reichende Vorschriften für die Kennzeichnung von Ge- 
richtsschreiben und die Angaben in Postzustellungsurkun- 
den gibt. Ein Erlaß des Justizministeriums sagte dazu ledig- 
lich, das zuzustellende Schriftstück sei in der Postzustel- 

lungsurkunde möglichst neutral zu bezeichnen, und es solle 
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auf für den Empfänger diskriminierende Angaben verzich- 

tet werden. Diese Regelung reicht nicht aus, weil die be- 

schriebenen Angaben ärgerlich, aber in der Regel nicht dis- 

kriminierend sind. Ich regte deshalb beim Justizministe- 

rium eine Änderung seines Erlasses dahin an, daß auf Ge- 

richtsschreiben und in Postzustellungsurkunden nur uner- 

läßliche Angaben gemacht werden durfen. Dazu gehören 

Angaben zur Art des Rechtsstreits und des zuzustellenden 
Schriftstücks oder zur Stellung eines Bürgers im Verfahren 

ganz sicher nicht. Das Justizministerium entsprach meinem 

Vorschlag. 

— Die verspätete Abbuchungsvollmacht 

Um die Kraftfahrzeugsteuer pünktlich zu zahlen, erteilte 

ein Bürger seinem Finanzamt Abbuchungsvollmacht, Zur 

Abbuchung kam es jedoch zunächst nicht. Statt dessen er- 

lebte der Steuerpflichtige einen langen Irtweg durch das 
Mahn- und Vollstreckungsverfahren bis hin zur Pfändung 

seines Bankkontos. Was war passiert? Der Bürger hatte die 

Abbuchungsvollmacht wenige Tage nach Fälligkeit seiner 

ersten Steuerschuld abgesandt. Am gleichen Tag, als sie 

dem Finanzbeamten auf den Schreibtisch kam, erstellte be- 

reits ein Computer den Mahnbescheid, den er, wie es bei 

der Finanzverwaltung üblich ist, um acht Tage vordatierte. 

Als der Bürger die Mahnung erhielt, schloß er aus ihrem 

Datum, sie sei gegenstandslos, weil damals schon über eine 

Woche seine Abbuchungsvollmacht dem Finanzamt vorlag. 

In dieser Annahme bestärkte ihn auch der Mahnbescheid, 
worin es hieß: „Die Mahnung ist gegenstandslos, soweit Sie 

den angeforderten Gesamtbetrag inzwischen bezahlt ha- 
ben“. Dieser Text ließ nicht erkennen, daß das EDV-Ver- 

fahren des Finanzamts bei bereits angemahnten Steuern 
Einzugsermächtigungen ignoriert. Solche Raffinessen der 

Bürokratie dürfen aber nicht zu Lasten des Bürgers gehen: 
Das Finanzamt hätte dies im Vordruck entweder deutlich 
sagen oder sein EDV-Verfahren anders gestalten müssen. 

— Was Bausparer stört 

Manche Bausparer verstehen nicht, warum sie ihre Anträ- 

ge auf Wohnungsbauprämie statt beim Finanzamt bei ihrer 
Bausparkasse einreichen müssen. Auf diese Weise erfahren 

Bausparkassen manches über den Bausparer, seinen Ehe- 

gatten, Kinder, Einkommensverhältnisse und steuerliche 

Veranlagung, was eigentlich nur das Finanzamt angeht. 
Außerdem muß der Bausparer in seinem Antrag angeben, 

ob und gegebenenfalls welche anderen prämienbegünstig- 
ten Verträge er bei anderen Bausparkassen hat. $4 des 

Wohnungsbauprämiengesetzes verpflichtet Bausparer, An- 

träge auf Wohnbauprämie bei ihrer Bausparkasse einzurei- 
chen. Damıt ist aber nicht zwingend vorgeschrieben, daß 
alles über die Bausparkasse laufen muß. Die Vorschrift hält 
durchaus die Möglichkeit offen, Angaben, die nur das Fi- 

nanzamt und nicht auch die Bausparkasse kennen muß, di- 
rekt gegenüber dem Finanzamt zu machen. Mein Vorstoß 
beim Finanzministerium hatte nur begrenzten Erfolg. Es 
will zunächst bei der bisherigen Vorgehensweise bleiben, 

stellte aber für die Zeit nach Auslaufen der Sparprämien- 

förderung, also ab 1987 eine Verbesserung in Aussicht. Ab 

diesem Zeitpunkt will man Anträge auf Wohnungsbauprä- 
mie mit dem Antrag auf Lohnsteuerjahresausgleich bzw. 
der Einkommensteuererklärung so verbinden, daß dann der 
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Bausparer seinen Prämienantrag direkt beim Finanzamt 

einreichen kann. 

— Kontrolle der Mietwagenfahrer 

Kaum jemand, der anstelle eines Taxis einen Mietwagen 

ruft, rechnet damıt, daß ihn der Mietwagenunternehmer 

deshalb mit Namen, Fahrziel, angemietetem Fahrzeug und 

Zeitpunkt der Bestellung buchmäßig erfaßt und diese Auf- 
zeichnung ein Jahr lang aufbewahren muß. So ist es aber, 

seit das Wirtschaftsministerium 1983 in Absprache mit dem 
Bund und anderen Ländern Mietwagenunternehmen hierzu 

angewiesen hat. Ihre Aufzeichnungen sollen dazu helfen, 

den Mietwagenverkehr kontrollieren zu können. Anders 
als Taxen müssen Mietwagenfahrer nämlich immer, wenn 

sie ihren Fahrgast an seinem Ziel abgesetzt haben, zu ihrer 

Zentrale zurückkehren. Mag sein, daß der Erlaß des Wirt- 
schaftsministeriums die Kontrolle erleichtert. Rechtfertigen 

läßt sich jedoch die darin geforderte namentliche Aufzeich- 
nung der Fahrgäste nicht mit $49 des Personenbeförde- 
rungsgesetzes. Ich bat deshalb das inzwischen zuständige 

Innenministerium, den Erlaß von 1983 entsprechend zu än- 

dern. Eine Reaktion hierauf steht noch aus. 

— Wem daıf die Berufsgenossenschaft die Lohnsumme von 

Handwerkern sagen? 

Ein Handwerker beschwerte sich bei mir, weil die Berufs- 

genossenschaft seiner Innung seine Lohnsumme gesagt hat- 

te, damit diese den Innungsbeitrag festsetzen konnte. Die 
Innung hatte zuvor ihre Mitglieder über dieses Vorgehen 
informiert und aufgefordert, wer nicht einverstanden sei, 

möge dies wissen lassen. Niemand rührte sich. So einfach 
durften es sich freilich Innung und Berufsgenossenschaft 

nicht machen. Die Berufsgenossenschaft hätte nach $ 35 des 
Sozialgesetzbuchs die Lohnsumme nur mit schriftlichem 
Einverständnis ihres Mitglieds der Innung nennen dürfen. 

Anders wäre es, wenn sich die Innung an das Finanzamt 

gehalten hätte. Die Abgabenordnung gestattet ihm, solche 

Auskünfte auch ohne Einverständnis der Betroffenen zu ge- 
ben. 

— Was manche Führerscheinbewerber unterschreiben sollen 

Wer einen Führerschein will, muß Angaben über seinen 

Gesundheitszustand machen. Nicht immer reicht dies der 
Führerscheinbehörde. Ein Landratsamt ließ sich deshalb 

von den Führerscheinbewerbern auf ihrem Antrag zugleich 
folgende Erklärung unterschreiben: 

„Falls notwendig, bin ich mit der Einholung von notwendigen 
Auskünften und Unterlagen, auch die der beschränkten Aus- 
kunftspflicht unterliegen, einverstanden. Außerdem erkläre ich 
wich bereit, daß Daten, Unterlagen o. a. an andere Stellen weiter- 
gegeben werden dürfen.“ 

Dagegen wandte sich ein besorgter Vater, dessen Tochter 
den Führerschein erwerben wollte, zu Recht: Weder kann 

man aus dieser Erklärung ersehen, wann sich die Führer- 

scheinbehörde an wen und weshalb wenden darf, noch geht 

es an, eine solche Erklärung im „Kleingedruckten“ eines 

Antrags auf Erteilung der Fahrerlaubnis zu verstecken. 

— Banken und Kreditschutzorganisationen 

Obwohl die Arbeitsweise von Banken und Kreditschutzor- 

ganisationen nicht meiner Kontrolle unterliegt, erhielt ich 
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dazu zahlreiche Briefe und telefonische Anfragen besorgter 

Bürger. Sie wollten meine Meinung hören, ob und wie der 

Datenschutz in diesem wichtigen Bereich gesichert werden 
kann. 

« Das Bankauskunftsverfahren 

Banken und Sparkassen lauteten das Orwell-Jahr mit eı- 

ner Änderung ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen 

dahin ein, daß sie „bankübliche Auskünfte“ über die 

wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Kunden stets ohne 

deren ausdrückliche Einwilligung erteilen. Ich sah darin 

einen Verstoß gegen den Grundsatz der Selbstbestim- 

mung des Kunden über seine Daten. Auch das Innenmini- 

sterium brachte in seiner Antwort auf eine Kleine Anfra- 

ge im Landtag (Landtags-Drucksache 8/4649) daten- 

schutzrechtliche Bedenken vor und wünschte von den 

Banken, die Voraussetzungen und Grenzen ihres Aus- 

kunftsverfahrens präziser und datenschutzfreundlicher 

zu gestalten. Meine Kollegen in Bund und Ländern und 

ich waren uns einig, daß wir in der wichtigen Angelegen- 

heit gemeinsam auf eine Änderung hinwirken mußten 

und es dabei keine Rolle spielen konnte, daß in einigen 

Ländern Banken und Sparkassen nicht der Kontrolle der 

unabhängigen Datenschutzbeauftragten unterstehen. In 

den Verhandlungen zwischen Vertretern der Konfe- 
renz der Datenschutzbeauftragten, der Aufsichtsbehör- 
den für den privaten Bereich und der Kreditwirtschaft 

kam es dann auch zu einer Einigung. Die Kreditinstitute 
erteilen seitdem Bankauskünfte über Privatkunden nur 

mit deren ausdrücklichem Einverständnis, über Ge- 

schäftskunden ohnedies nur, sofern ihnen keine anders- 

lautende Weisung dieser Kunden vorliegt. Sie beschrän- 
ken ihre Auskünfte stets auf allgemein gehaltene Bemer- 
kungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse, Kredit- 

würdigkeit und Zahlungsfähigkeit; Angaben über Konto- 
stände, Sparguthaben, Depot- oder sonstige Vermögens- 

werte sowie Kreditinanspruchnahmen machen sie grund- 
sätzlich nicht. 

« Das SCHUFA -Verfahren 

Das Verfahren der SCHUFA — der Schutzgemeinschaft 
für allgemeine Datensicherung — war ebenfalls Gegen- 

stand zahlreicher Anfragen. In der Tat befriedigt nicht, 

wie die Arbeit dieser großen Informationszentrale mit 
Angaben über die Kreditwürdigkeit von nahezu 24 Mil- 

lionen Personen derzeit geregelt ist. Die Banken und 

Sparkassen lassen sich auf den Formularen für Kontoer- 

öffnung, -umschreibung und Kreditgewährung jeweils ei- 

ne Klausel unterschreiben, die sie berechtigen soll, prak- 
tisch unbeschränkt Daten an die SCHUFA weiterzuge- 
ben. Solche Erklärungen stellen, wie inzwischen auch 

das Hanseatische Oberlandesgericht entschieden hat, 
kein wirksames Einverständnis dar. Die SCHUFA-Klau- 

sel muß vıelmehr im einzelnen aufführen, in die Weiter- 

gabe welcher Daten der Kunde einwilligt. Leider gelang 
bisher noch nicht, das Kreditgewerbe in diesem Punkt zu 

einer Änderung seiner bedenklichen Praxis zu bewegen. 

Zu hoffen ist, daß dies spätestens dann geschieht, wenn 
der Bundesgerichtshof über die SCHUFA-Klausel ent- 
schieden hat. 

Ein weiterer Stein des Anstoßes ist für viele Bürger nach 

wie vor die unzureichende Transparenz des SCHUFA- 
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Verfahrens. Die Kontoinhaber beklagen sich immer wıe- 
der darüber, daß die Schutzgemeinschaft sie zu wenig 

über ihre Arbeitsweise informiert. 

Besonders brisant ıst schließlich die immer wieder ge- 

stellte Frage: Schützt die SCHUFA die vielen gespeicher- 

ten Daten tatsächlich so gut gegen unberechtigte Abfra- 
gen, wie sie immer behauptet? Der im August 1984 ge- 

sendete Bericht eines bekannten Fernsehmagazins läßt 
daran erheblich zweifeln. Ein renommierter Journalist 

berichtete darin, wie er mit der Kennziffer der American 

Express Bank, die er von dritter Seite erfahren hatte, 

über einen Zeitraum von mehr als vier Wochen bei der 

SCHUFA ohne weiteres Informationen über die wirt- 
schaftlichen Verhältnisse einer größeren Zahl von Bür- 

gern telefonisch abrufen konnte. Dazu muß man wissen: 

Wer eine telefonische Auskunft der SCHUFA möchte, 

muß sich bloß durch seine ihm von der SCHUFA zuge- 

teilte Kennziffer legitimieren. Um zu verhindern, daß die- 

se Kennziffer in falsche Hände gerät, ist ihr Inhaber ver- 

pflichtet, diese vertraulich zu behandeln. Als weitere Si- 

cherungsvorkehrung ordnete die SCHUFA an, fernmünd- 
liche Abfragen unverzüglich schriftlich zu bestätigen. 

Auf diese Weise soll der Empfänger der Nachricht prü- 

fen können, ob er tatsächlich die begehrte Auskunit fern- 

mündlich angefordert hat. Beide Sicherungsvorkehrun- 
gen funktionierten bei den Aktivitäten des Journalisten 

offensichtlich nicht. Trotz des vertraulichen Charakters 
der Kennziffer erfuhr er diese ohne Schwierigkeiten. 

Ebensowenig griff das Verfahren der schriftlichen Bestä- 

tigung durch die SCHUFA. 

In der Fernsehsendung gab ich auf Bitten des Journalı- 

sten ein kurzes Statement ab. Ohne auf die Einzelheiten 

des Vorfalls einzugehen, wies ich darin auf die Notwen- 

digkeit hin, nicht nur Regelungen zu treffen, sondern die- 

se auch zu realisieren und ihre Einhaltung zu überwa- 
chen. Dieses Statement hatte ein erstaunliches Nach- 

spiel: Die Bundes-SCHUFA e.V. bat mich, als Aufsichts- 

behörde für den öffentlichen Bereich eine Untersuchung 

einzuleiten und zu prüfen, „welche Personen in diesen 

Datenmißbrauch verstrickt worden sind.” Ich antwortete 

der Bundes-SCHUFA, daß ich nach dem Landesdaten- 

schutzgesetz gegenüber Rundfunk und Fernsehen keiner- 

lei Kontrolibefugnisse besitze. Gleichzeitig äußerte ich 

— nicht zuletzt wegen der durch die Sendung stark beun- 
ruhigten Bürger — die Bitte, mir mitzuteilen, aus wel- 

chen Gründen es zu dem in der Sendung geschilderten 

Vorfall kommen konnte und was die SCHUFA unternom- 

men hat, damit sich ein solcher Vorfall nicht wiederholt. 

Eine Antwort auf dieses Schreiben erhielt ich bis jetzt 

leider nicht. Dagegen kam eine unerwartete Reaktion 

von anderer Seite: Die Zeitschrift Creditreform, ein Or- 

gan des Verbandes der Vereine Creditreform e. V., mel- 

dete sich in ihrer November-Ausgabe 1984 zu Wort und 

bezeichnete meine Antwort an die Bundes-SCHUFA als 

„Meisterleistung dialektischer Verdrehung des Tatbe- 

stands”. Der Verfasser begründete sein Urteil mit ganz 

erstaunlichen Argumenten: 

« Zum einen ging er souverän über die vom Gesetzgeber 

für Rundfunk und Fernsehen getroffenen Datenschutz- 
regelungen hinweg. Seine Argumentation lautet ganz 

schlicht: Der Fernsehjournalist hat Datenmißbrauch 
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begangen, ein solcher ist durch die Pressefreiheit 

nicht gedeckt, also ist der Landesbeauftragte für den 

Datenschutz zuständig für die Kontrolle. Mich würde 

sehr interessieren, wie die Vereine Creditreform rea- 
gieren würden, wenn ich bei anderer Gelegenheit mit 

einer ähnlichen Begründung gegenüber ihnen Zustän- 
digkeiten in Anspruch nähme. 

+ Zum anderen meint er meine höfliche Bitte um Mittei- 

lung der Gründe, die den Vorfall trotz Sicherungsvor- 

kehrungen der SCHUFA möglich machten, dahin zu 
interpretieren, ich hätte „die Aufsicht über die SCHU- 

FA gewissermaßen usurpiert”. 

Könnte man über solche Interpretationskunststücke 

vielleicht noch zur Tagesordnung übergehen, so geht 
dies in einem anderen Punkt ganz sicher nicht mehr. Der 

Verfasser des Artikels polemisiert nämlich auch noch 
gegen die Notwendigkeit von Datensicherungsmaßnah- 

men zur Verhinderung mißbräuchlicher Abfragen. Mein 
Ratschlag, solche zu ergreifen, beruhe — so seine Aus- 

führungen — „auf der strafrechtlichen Grunderkenntnis, 

daß im Zweifelsfalle immer der Ermordete schuld hat“. 
Bei einer solchen Einstellung frage ich mich in der Tat, 

warum der Verfasser nicht gleich die Aufhebung der Da- 
tensicherungsbestimmungen der Datenschutzgesetze 

verlangt. Wenn ein Vertreter einer der größten Kredit- 
schutzorganisationen der Bundesrepublik deren Notwen- 

digkeit bezweifelt, sind in der Tat ernsthafte Besorgnisse 

am Platze. Offenbar vergißt dieser Experte ganz, daß 

Kıreditschutzorganisationen Daten Dritter speichern und 
sich dies nur rechtfertigen läßt, wenn nicht bloß Straf- 
vorschriften, sondern auch tatsächliche Schutzvorkeh- 

rungen die korrekte Verwendung dieser Informationen 
in größtmöglichem Maße sichern. 

— Wie Versicherungen an Daten kommen 

Examinierte, die oft noch nicht einmal die Prüfungsurkun- 

de in Händen haben, wundern sich immer wieder, woher 

Versicherungen wissen, daß sie in Bälde in den öffentli- 

chen Dienst eintreten wollen und sie deshalb zum raschen 
Abschluß einer Krankenversicherung bewegen wollen. 
Kaum je läßt sich aufklären, woher die Versicherungen ih- 

re Informationen haben. Einmal gelang es, durch den Hin- 

weis eines Bürgers etwas Licht in das Dunkel zu bringen: 
Jahrelang gaben zwei Verwaltungsbeamte eines Gesund- 

heitsamts der Debeka Namen und Adressen aller Beamten- 
anwärter bekannt, die sich beim Gesundheitsamt amtsärzt- 

lich untersuchen ließen. Die beiden Beamten — einer von 
ihnen war Vertrauensmann der Debeka — erklärten mei- 

nem Mitarbeiter bei einem Kontrollbesuch, sie seıen dabei 

wie folgt verfahren: Bis etwa Mitte 1982 habe der eine von 
ihnen jeden Beamtenanwärter, der bei der Kasse des Ge- 

sundheitsamts zu tun hatte, gefragt, ob er mit der Weiter- 
gabe seiner Adreßdaten an die Debeka einverstanden sei. 

Falls ja, habe er diese der Debeka fernmündlich mitgeteilt. 
Seit Sommer 1982 erhalte jeder Beamtenanwärter gemein- 
sam mit dem Erhebungsbogen für die amtsärztliche Unter- 

suchung einen Postkartenvordruck der Debeka. Die ausge- 

füllte Postkarte würden die Beamtenanwärter teils direkt 

an die Debeka senden, teils aber auch den Beamten des Ge- 

sundheitsamts zurückgeben. Gesetzt den Fall, der Vorgang 

hat sich wirklich so zugetragen, bleibt doch ein ungutes 
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Gefühl wegen der Aktivitäten der beiden Beamten für die 
Debeka zurück. Denn sie verquickten in unguter Weise 

dienstliche Aufgaben mit privater, auf Erwerb ausgerichte- 

ter Nebentätigkeit. Das Regierungspräsidium, das ıch über 
den Vorgang unterrichtete, untersagte inzwischen den bei- 

den Beamten, beim Gesundheitsamt vorsprechende Beam- 

tenanwärter in dieser Weise anzugehen. 

— Ärger mit den Rundfunkgebühren 

1984 wandten sich wesentlich mehr Bürger als sonst wegen 
des Beschaffens und Verwendens von Daten durch die beı- 
den Rundfunkanstalten des Landes und die Gebührenein- 
zugszentrale in Köln an mich. Anlaß zur Kritik gaben ganz 
unterschiedliche Vorgänge: 

« Einige Bürger waren empört, weil sie von ihrer Rund- 

funkanstalt ein Schreiben mit folgendem Text erhalten 
hatten: 

„Trotzdem gibt's . .-Horer, dıe es vergessen haben oder un- 
wichtig finden, ıhr Radio anzumelden ... Wenn Sie schon lange 
mal Ihr Radio anmelden wollten oder gerade erst eines gekauft 
haben, oder inzwischen Ihr eigenes Geld verdienen ... eine An- 
meldung liegt bei. Deshalb am besten gleich jetzt die Anmel- 
dung ausfüllen und heute noch in den Briefkasten werfen!” 

Aus diesem Text leiteten die Bürger, die nach eigenem 

Bekunden ihr Radio ordnungsgemäß angemeldet hatten, 

den verständlichen Schluß ab, sie würden als Schwarz- 

hörer verdächtigt. 

« Andere Bürger fühlten sich durch ein Schreiben der 
Gebühreneinzugszentrale als „Schwarzseher" verdach- 

tigt. In dem Schreiben hieß es u.a.: 

„Sie werden bei der Gebuhreneinzugszentrale als Hörfunk- 
teilnehmer gefuhrt. Ist diese Eintragung noch richtig oder ge- 
hören Sie mittlerweile auch zum Kreis der Fernsehteilnehmer? 
Wenn ja, geben wir Ihnen hiermit Gelegenheit, die Anmeldung 
für Fernsehen nachzuholen. Um Ihnen eine eventuelle Ände- 
rung möglichst einfach zu machen, fügen wir einen vorberei- 
teten Antwortbogen bei. Bitte senden Sie uns auf jeden Fall 
den Antwortbogen mit dem entsprechenden Eintrag zurück, 
auch wenn Sie keine Änderungen mitzuteilen haben. Die Anga- 
ben werden auf der Grundlage des Artıkels 5 Absatz 4 des 
Staatsvertrages uber die Regelung des Rundfunkgebührenwe- 
sens erhoben.* 

« Immer wieder beklagten sich Bürger über das Auftreten 
der Gebührenbeauftragten einer Rundfunkanstalt, deren 

Aufgabe ist, vor Ort nachzuprüfen, ob die Bürger alle 
Rundfunkempfangsgeräte angemeldet haben. Sie erweck- 
ten dabei den Eingaben zufolge mitunter den Eindruck, 
als dürften sie die Wohnungen der Bürger auch gegen 

deren Willen betreten. Ein solches Recht steht ihnen je- 

doch nicht zu. Häufig führen Bürger auch Klage über die 

Fragebögen, die die Gebührenbeauftragten zurücklassen, 
wenn sie den Bürger nicht in seiner Wohnung antreffen. 
Viele davon meinen, sie seien entgegen der Auffassung 
der Rundfunkanstalt zu solchen Angaben nach dem 
Rundfunkgebührenstaatsvertrag nicht verpflichtet, weil 

sie ihre Gebühren bereits ordnungsgemäß entrichten und 
der Rundfunk dies jederzeit bei der Gebühreneinzugszen- 
trale feststellen könne. Darüber hinaus machen sie aber 
auch Bedenken gegen den Umfang solcher Fragebögen 

geltend: Einige Fragen seien nicht oder jedenfalls nicht 
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immer notwendig, um festzustellen, ob jemand seiner Ge- 
bührenpflicht nachkommt. 

« Manchmal sorgen sich Bürger aber auch schlicht darum, 

daß der Computer der Gebühreneinzugszentrale falsche 

Daten über sie speichert. Besonders beeindruckte mich 

hier ein Brief, in dem ein Bürger seinen „hoffnungslosen 

Kampf gegen den GEZ-Computer” schildert. Die Gebüh- 
reneinzugszentrale wolle die Tatsache der falschen Da- 

tenspeicherung einfach nicht zur Kenntnis nehmen. Alle 
seine Beschwerden seien unbearbeitet geblieben, was 

schließlich dazu geführt habe, daß bei ihm der Gerichts- 

vollzieher erschienen sei. 

In allen diesen Fällen sind meine Möglichkeiten, dem Bür- 

ger zu helfen, sehr begrenzt. Der Gesetzgeber bestimmt 

nämlich im Landesdatenschutzgesetz, daß die Einhaltung 

datenschutzrechtlicher Vorschriften beim Rundfunk und 
der Gebühreneinzugszentrale in Köln nicht ich, sondern be- 

sondere, bei den Rundfunkanstalten installierte Rundfunk- 

beauftragte für den Datenschutz überwachen. Angesichts 

dieser Rechtslage kann ich lediglich mir berechtigt erschei- 
nende Anliegen in geeigneter Weise unterstützen oder im 

einen oder anderen Fall um Aufklärung bitten So ließ ich 

beispielsweise die Rundfunkanstalten wissen, daß mir der 

von einem Gebührenbeauftragten verwendete Fragebogen 

überprüfungsbedürftig erscheint. Eine Rundfunkanstalt 
teilte mir daraufhin mit, die Gebührenbeauftragten verwen- 

deten inzwischen einheitlich einen anderen, leicht abge- 

wandelten Fragebogen. Ob mit ihm die von den Bürgern 

aufgeworfenen Probleme gelöst sind, ist für mich damit ei- 

ne immer noch offene Frage. 

Ausblick 

Die Zukunft des Datenschutzes liegt im Ungewissen. Zum einen ist 

offen, wie sich sein Recht fortentwickelt. An Stelle des taktierenden 

Schweigens mancher Ministerien muß die rein sachbezogene öffentli- 

che Diskussion treten. Die unabhängige Datenschutzkontrolle ist dar- 

auf seit langem eingestellt. Nur um den Rahmen dieses Berichts nicht 

zu sprengen, verzichtete ich beispielsweise darauf, meine inzwischen 

sehr detaillierten Uberlegungen zur Novelle des Landesdatenschutz- 
gesetzes und den Anforderungen an die neu zu schaffenden Rechts- 
vorschriften für den Polizeibereich abzuhandeln. Zum anderen 

ist ungewiß, wie Verwaltung und Landtag auf das hier beschriebene 

Vollzugsdefizit im Datenschutz reagieren. Wird sich der erfreulicher- 

weise angebahnte Umdenkungsprozeß fortsetzen oder werden die 

Verantwortlichen nur öffentlich freundliche Worte über den Daten- 
schutz finden, ohne aber ihren Bekenntnissen Taten folgen zu lassen? 

Zu tun gäbe es genug: angefangen bei den großen Schwierigkeiten 

der Behörden beim Einführen neuer oder Umstellen alter EDV-Ver- 
fahren, über ihre Nachlässigkeit im Umgang mit den Produkten der 

elektronischen Datenverarbeitung, die Überreaktion der Polizei auf 

die Mutlanger Blockadeaktionen, den problematischen Umgang mit 

den Daten Krebskranker, bis hin zu dem allem, was jedem Bürger 

tagtäglich beim Umgang mit seinen Daten widerfährt — von den so- 
zial Schwachen ganz zu schweigen. Zum dritten wissen wir nicht, wie 

ernst Regierung und Landtag die unübersehbaren Risiken der neuen 

Informationstechniken für die Persönlichkeitssphäre nehmen. Wer 
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hätte je gedacht, daß sie auf dem besten Wege sind, unser Tun und 
Lassen innerhalb der eigenen vier Wände mehr als tragbar zu regi- 

strieren? An all dem, was dieser Tätigkeitsbericht schildert, haben 

meine 11 Mitarbeiter entscheidenden Anteil. Ihnen danke ich sehr 
herzlich für alles, was sie 1984 im Interesse des Datenschutzes taten, 

Zugleich hoffen wir gemeinsam, daß Landtag und Regierung diesen 
Tätigkeitsbericht nicht bloß wie seine Vorgänger zur Kenntnis, son- 

dern zum Anlaß für Aktivitäten zugunsten des Datenschutzes neh- 

men. Wer vor dieser Entscheidung steht, sollte sich an die Aussage 

des Bundesverfassungsgerichts erinnern: Datenschutz ist zur Siche- 

rung und Wahrung der Freiheitsrechte in einer Demokratie unerläß- 
lich. 
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